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vom 28. Juni 2007

~B VERORDNUNG (EG) Nr. 834/2007 DES RATES

über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr.2092/91

Geändert durch:
Amtsblatt

Nr. Seite Datum

(AbI. L 189 vom 20.07.2007, S.1)

~ M1 Verordnung (EG) Nr. 967/2008 des Rates vom
29. September 2008

~M2 Verordnung (EU) Nr. 517/2013 des Rates vom
13. Mai 2013 L 158 1 10.06.2013

L 264 1 03.10.2008



TB VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG)Nr. 834/2007 DES RATES

vom 28. Juni 2007

über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischenjbiologischen
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91

DER RAT DER EUROrt\ISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (l),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamt-
system der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der
Lebensmíttelproduktíon, das beste umweltschonende Prakti-
ken, ein hohes Maß der Artenvíelfalt, den Schutz der
natürlichen Ressourcen, die Anwendung hoher Tierschutz-
standards und eine Produktionsweise kombiniert, die der
Tatsache Rechnung tragen, dass bestimmte Verbraucher
Erzeugnissen, die unter Verwendung natürlicher Substanzen
und nach natürlichen Verfahren erzeugt worden sind, den
Vorzug geben. Die ökologische/biologische Produktionsweise
spielt somit eine _doppelte gesellschaftliche Rolle, denn sie
bedient einerseits auf einem spezifischen Markt die Ver-
brauchernachfrage nach ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen und stellt andererseits öffentliche' Güter bereit, die einen
Beitrag zu Umwelt- und Tierschutz ebenso wie zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums leisten.

(2) Der Anteil des ökologischen/biologischen Agrarsektors nimmt
in den meisten Mitgliedstaaten zu. Besonders in den letzten
Jahren ist eine wachsende Verbrauchernachfrage zu ver-
zeichnen. Die jüngsten Reformen der gemeinsamen Agrar-
politik, die auf Marktorientierung und den
Verbraucherwünschen entsprechende Qualitätserzeugnisse
abheben, werden den Markt für ökologische/biologische
Erzeugnisse voraussichtlich weiter stimulieren. Vor diesem
Hintergrund nehmen die Rechtsvorschriften über die ökolo-
gíschejbiologlsche Produktion einen zunehmend wichtigen
Stellenwert in der agrarpolitischen Strategic ein und stehen in
enger Beziehung zu den Entwicklungen auf den Agrar-
märkten.

(3) Dergemeinschaftsrechtliche Rahmen für den ökologischen/
biologischen Produktionssektor sollte dem Ziel dienen, einen

(1) Stellungnahme vom 22. Mai 20Gi (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).



.. B falren Wettbewerb und einen ordnungsgernäf funktionie-
renden Binnenmarkt für ökologische/biologische Erzeugnisse
zu gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher in als
ökologisch/biologisch gekennzeichnete Erzeugnisse zu wah-
ren und zu rechtfertigen. Er sollte ferner auf die SchalTung von
Voraussetzungen abzielen, unter denen sich dieser Sektor
entsprechend den jeweiligen Produktions- und Marktentwick-
lungen fortentwickeln kann.

(4) Dielvlitteilung der Kommission an den Rat und das Europä-
ische Parlament übel' einen Europäischen Aktionsplan für
ökologische Landwirtschaft und ökologisch erzeugte Lebens-
mittel sieht eine Verbesserung und Verstärkung der gemein-
schaftlichen Standards für den ökologischen/biologischen
Landbau sowie der Einfuhr- und Kontrollvorschriften vor.
Der Rat hat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen
vom 18. Oktober 2004 aufgefordert, den gemeinschaftsrecht-
lichen Rahmen dafür im Hinblick auf Vereinfachung und
Gesamtkohärenz zu überarbeiten und insbesondere durch
Festlegung von Grundprinzipien eine Harmonisierung der
Normen zu begünstigen und nach Möglichkeit eine weniger
ins Detail gehende Regelung anzustreben.

(5) Es ist daher angezeigt, die Ziele, Grundsätze und Regeln fur
die ökologische/biologische Produktion genauer zu formulie-
ren, um so zu mehr Transparenz, Verbrauchervertrauen und
einer harmonísíerten Sichtweise in Bezug auf das ökologische/
biologische Produktionskonzept beizutragen.

(6) Zu diesem Zweck sollte die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau/
die biologische Landwirtschaft und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel e) aufgehoben und durch eine neue Verordnung ersetzt
werden.

(i) Es sollte ein gemeinschaftlicher Rechtsrahmen mit allge-
rneinen Vorschriften für die ökologische/biologische Produk-
tion festgelegt werden, der sich auf die pflanzliche und die
tierische Erzeugung sowie die Aquakulturproduktion, ein-
schließlich der Vorschriften für das Sammeln von Wild-
pflanzen und -Meeresalgen, für die Umstellung und für die

e) AB!. L 198 vom 22.ï.1991, S. 1. Zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 394¡200i der Kommission (AB!. L 98 vom
] 3.4.2007, S. 3).



'f B Produktion von verarbeiteten Lebensmitteln, einschließlich
Wein, sowie von Futtermitteln und von ökologischer/biologi-
scher Hefe erstreckt. Die Kornruission sollte die Verwendung
der Erzeugnisse und Storfe zulassen und darüber entscheiden.
welche Verfahren im ökologischen/biologischen Landbau und
bei der Verarbeitung von ökologischen/biologischen Lebens-
mitteln eingesetzt werden.

(8) Die Entwicklung der ökologischen/biologischen Produktion
sollte insbesondere durch Förderung der Verwendung neuer,
für die ökologische/biologische Produktionsweise besser
geeigneter Techniken und Substanzen weiter unterstützt
werden.

(9) Genetisch veränderte Organismen (GVO) und Erzeugnisse,
die aus oder durch Gva erzeugt wurden, sind mit dem
ökologischen/biologischen Produktionskonzept und der Auf"
fassung der Verbraucher von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen unvereinbar. Sie sollten daher nieht im
ökologischen/biologischen Landbau oder bei der Verarbei-
tung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen verwendet
werden.

(10) Es ist das Ziel, das Vorkommen VOll GVO in ökologischen/
biologischen Erzeugnissen auf das geringstmögliche Maß zu
beschränken. Bei den bestehenden Kennzeichnungsschwellen
handelt es sich um Höchstwerte, die ausschlíefslích mit einem
zufälligen und technisch nicht zu vermeidenden Vorhanden-
sein von GVO im Zusammenhang stehen.

(11) Der ökologische/biologische Landbau sollte in erster Linie
erneuerbare Ressourcen in lokalorganisierten landwirt-
schaftlichen Systemen nutzen. Um so wenig wie möglich auf
nicht erneuerbare Ressourcen zurückzugreifen, sollten
Abfälle und Nebenerzeugnisse pflanzlichen und tierischen
Ursprungs verwertet werden, um den Anbauflächen die
Nährstoffe wieder zuzuführen.

(12) Der ökologische/biologische Pflanzenbau sollte dazu bei-
tragen, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu verbessern
und die Bodenerosion zu verhindern. Die Pflanzen sollten
ihre Nährstoffe vorzugsweise über das Ökosystem des
Bodens und nicht aus auf den Boden ausgebrachten löslichen
Düngemitteln beziehen.

(13) Zentrale Elemente im Bewirtschaftungssystem .des ökologi-
schen/biologischen Pflanzenbaus sind die Pflege der Boden-
fruchtbarkeít, die Wahl geeigneter Arten und Sorten, eine
mehrjährige Fruchtfolge, die Wiederverwertung organischen
Materials und Anbautechniken. Zusätzliche Düngemittel,
Bodenverbesserer und Pflanzenschutzmittel sollten nur ver-
wendet werden, wenn sie mit den Zielen und Grundsätzen
der ökologischen/biologischen Produktion vereinbar sind.

(14) Die Tierhaltung ist von fundarnentaler Bedeutung für die
Organisation der landwirtschaftlichen Erzeugung in einem
ökologisch/biologisch wirtschaftenden Betrieb, insofern als
sie das notwendige organische Material und die Nährstoffe
für die Anbauflächen liefert und folglich zur Bodenver-
besserung und damit zur Entwicklung einer nachhaltigen
Landwirtschaft beiträgt.

(15) Zur Vermeidung einer Belastung der Umwelt, insbesondere
von natürlichen Ressourcen wie Boden und Wasser, sollte in
der ökologischen/biologischen tierischen Erzeugung grund-
sätzlich für eine enge Verbindung zwischen tierischer
Erzeugung und dem Land, für geeignete mehrjährige
Fruchtfolgen und die Hitterung der Tiere mit ökologischen/
biologischen Pflanzenerzeugnissen. die im Betrieb selbst
oder in benachbarten ökologisch/biologisch wirtschaftenden
Betrieben erzeugt werden, gesorgt werden.



TB
(16) Da die ökologische/biologische Tierhaltung eine an das Land

gebundene Wirtschaftstätigkeit darstellt, sollten die Tiere so
oft als möglich Zugang zu Auslauf im Freien oder zu
Weidef1ächen haben.

(l i) Die ökologische/biologische Tierhaltung sollte hohe Tier-
schutzstandards achten sowie den tierartspezifischen ver-
haltensbedingten Bedürfnissen genügen, und die
Gesunderhaltung des Tierbestands sollte auf cler Krankheits-
vorbeugung basieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte in
cliesem Zusammenhang den Bedingungen cler Stallunter-
briugung, den Haltungspraktiken und der Besatzdichte gelten.
Darüber hinaus sollte bei der Wahl der Tierrassen deren
Fähigkeit zur Anpassung an die lokalen Verhältnisse
berücksichtigt werden. Die Durchführungsbestimmungen
für die tierische Erzeugung und die Aquakultur sollten
wenigstens die Befolgung der Bestimmungen des Euro-
päischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in
landwirtschaftlichen Tierhaltungen und der sich daran
anschließenden Empfehlungen seines Ständigen Ausschusses
(T-AP)gewährleisten.

(I8) Das System der ökologischen/biologischen tierischen Erzeu-
gung sollte anstreben, die Produktionszyklen der verschiede-
nen Tierarten mit ökologisch/biologisch aufgezogenen Tieren
zu realisieren. Daher sollte eine Vergrößerung des Genpools
der ökologisch/biologisch gehaltenen Tiere gefördert, die
Selbstversorgung verbessert und so die Entwicklung des
Sektors gewährleistet werden.

(19) Ökologisch/biologisch verarbeitete Erzeugnisse sollten mit-
hilfe von Verarbeitungsmethoden erzeugt werden, die
sicherstellen, dass die ökologische/biologische Integrität
und die entscheidenden Qualitätsmerkmale des Erzeugnisses
auf allen Stufen der Produktionskette gewahrt bleiben.

(20) Verarbeitete Lebensmittel soUten nur dann als ökologische/
biologische Erzeugnisse gekennzeichnet werden, wenn alle
oder fast alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus
ökologischer/biologischer Produktion stammen. Jedoch soll-
ten für verarbeitete Lebensmittel, in denen Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs enthalten sind, die nicht aus
ökologischer/biologischer Produktion starnmen können, wie
zum Beispiel für Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei,
besondere Kennzeichnungsvorschriften erlassen werden.
Darüber hinaus sollte es zur Unterrichtung des Verbrauchers
und im Interesse der Markttransparenz und der verstärkten
Verwendung von Zutaten aus ökologischer/biologischer
Produktion unter bestimmten Voraussetzungen möglich
sein, im Verzeichnis der Zutaten auf die ökologische/
biologische Produktion hinzuweisen.

(21) In der Anwendung der Produktionsvorschriften ist eine
gewisse Flexibilität angezeigt, um eine Anpassung der
ökologischen/biologischen Standards und Anforderungen
an die lokalen klimatischen und geografischen Gegeben-
heiten, spezifische Tierhaltungspraktiken und den örtlichen
Entwicklungsstand zu ermöglichen. Deshalb sollte die
Anwendung von Ausnahmeregelungen zugestanden werden,
aber nur in den Grenzen cler im Gemeinschaftsrecht genau
festgelegten Bedingungen.

(22) Es ist wichtig, das Vertrauen der Verbraucherin ökologische/
biologische Erzeugnisse zu wahren. Daher sollten Aus-
nahmen von den Anforderungen an die ökologische/
biologische Produktion unbedingt auf die Fälle begrenzt
sein, in denen die Anwendung von Ausnahmeregelungen als
gerechtfertigt anzusehen ist.



TB (23) . Im Interesse des Verbraucherschutzes und eines fairen
Wettbewerbs sollten die Begriffe, die der Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen dienen, in der
gesamten Gemeinschaft und unabhängig Vall der verwende-
ten Sprache vor der Benutzung für nicht ökologische/ '
biologische Erzeugnisse geschützt werden. Der Schutz sollte
sich auch auf die gebräuchlichen Ableitungen und Diminu-
tive dieser Begriffe erstrecken, ganz gleich, ob sie alleine oder
kombiniert verwendet werden,

(24) Um Klarheit für den Verbraucher auf dem gesamten
Gemeinschaftsmarkt zu schaffen. sollte das Gemeinschafts-
logo für alle in der Gemeinschaft produzierten vorver-
packten ökologischen/biologischen Lebensmittel
vorgeschrieben werden. Für alle in der Gemeinschaft
produzierten nicht vorverpackten ökologischen/biologischen
Erzeugnisse und alle aus Drittländern eingeführten ökologi-
schen/biologischen Erzeugnisse sollte das Gemeinschaftslogo
auf freiwilliger Basis ebenfalls benutzt werden können.

(25) Es erscheint jedoch angezeigt, die Verwendung des Gemein-
schaftslogos auf Erzeugnisse zu beschränken, die ausschließ-
lich oder fast ausschlieflieh ökologische/biologische Zutaten
enthalten, um eine Irreführung des Verbrauchers in Bezug
auf den ökologischen/biologischen Charakter des gesamten
Erzeugnisses zu verhindern. Daher sollte es nicht verwendet
werden dürfen zur Kennzeichnung von Umstellungserzeug-
nissen oder von Verarbeitungserzeugnissen, bei denen
weniger als 95 % der Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs aus ökologischer/biologischer Produktion stam-
men.

(26) Das Gemeinschaftslogo sollte in keinem Fall die glcichzeitige
Verwendung nationaler oder privater Logos ausschließen.

(27) Ferner sollten die Verbraucher zur Verhinderung betrüge-
rischer Praktiken und zur Vermeidung von Unklarheiten
darüber, ob das Erzeugnis aus der Gemeinschaft stammt oder
nicht, bei der Verwendung des Gemeinschaftslogos über den
Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe,
aus denen sich die Erzeugnisse zusamrnensetzen, informiert
werden.

(28) Die Gemeiilschaftsvorschriften sollten zur Förderung eines
einheitlichen ökologischen/biologischen Produktionskon-
zepts beitragen. Die zuständigen Behörden, die Kontrollbe-
hörden und clie Kontroll stellen' sollten sich jeglicher
Verhaltensweisen enthalten, die den freien Verkehr VOll

Erzeugnissen, deren Konformität von einer Behörde oder
Stelle eines anderen Mitgliedstaats bescheinigt wurde,
behindern könnten. Insbesondere sollten sie keine zusätz-
lichen Kontrollen einführen oder finanzielle Belastungen
auferlegen.

(29) Im Hinblick auf die Kohärenz mit den Gerneinschaftsvor-
schríften in anderen Bereichen sollte den Mitgliedstaaten
erlaubt werden, für die pflanzliche und tierische Erzeugung
in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet nationale Produktionsvor-
schriften anzuwenden, die strenger sind als die gemein-
schaftlichen Produktionsvorschriften für die ökologische/
biologische Produktion, sofern diese nationalen Vorschriften
auch auf die nichtökologische/nichtbiologische Erzeugung
Anwendung finden und im Übrigen mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar sind.

(30) Die Verwendung von GVO in der ökologischen/biologischen
Produkríon Jst verboten. Im Interesse der Klarheit und



.. B Kohärenz sollte es nicht möglich sein, ein Erzeugnis als
ökologisch/biologisch zu kennzeichnen, aus dessen Etikett
hervorgehen muss, dass es GVO enthält oder aus GVO
besteht oder hergestellt wurde.

(31) Um sicherzustellen, class die ökologischen/biologischen
Erzeugnisse im Einklang mit den Anforderungen erzeugt
werden, die der gemeinschaftsrechtliche Rahmen für die
ökologische/biologische Produktion vorschreibt, sollten die
Tätigkeiten der Unternehmer auf allen Stufen der Produk-
tion, der Aufbereitung und des Vertriebs ökologischer/
biologischer Erzeugnisse einem im Einklang mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen
zur Überprüfung der Einhaltung des l.ebensmittel- und
Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tier-
gesundheit und Tierschutz e) eingerichteten und betriebenen
Kontrollsystem unterliegen.

(32) In einigen Fällen könnte es als unverhältnismäâíg erscheinen,
die Melde- und Kontrollvorschriften auf bestimmte Arten
von Einzelhandelsunternehmern, z. B. auf solche, die
Erzeugnisse direkt an Endverbraucher oder -nutzer ver-
kaufen. anzuwenden. Es ist daher angebracht, den Mitglied-
staaten zu erlauben, solche Unternehmer von diesen
Anforderungen auszunehmen. Um jedoch Betrug zu ver-
hindern, sollte die Ausnahmeregelung nicht für diejenigen
Einzelhandelsunternehmer gelten, die ökologische/biologi-
sche Erzeugnisse erzeugen, aufbereiten oder an einem
anderen Ort als der VerkaufssteUe lagern, aus einem
Drittland einführen oder die vorgenannten Tätigkeiten an
Dritte vergeben haben.

(33) Ökologische/biologische Erzeugnisse, die in die Europäische
Gemeinschaft eingeführt werden, sollten auf dem Gemein-
schaftsmarkt als ökologisch/biologisch in den Verkehr
gebracht werden dürfen, wenn sie nach Produktionsvor-
schriften und im Rahmen von Kontrollvorkehrungen erzeugt
wurden, die den gerneinschaftsrechtlichen Anforderungen
entsprechen oder aber diesen gleichwertig sind. Ferner sollte
für die aufgnmd gleichwertiger Garantien eingeführten
Erzeugnisse eine durch die zuständige Behörde oder die
anerkannte Kontrollbehörde oder -stelle des betreffenden
Drittlands ausgestellte Bescheinigung vorliegen.

(34) Die Gleichwertigkeitsprüfung fur die Einfubrerzeugnisse
sollte die internatlonalen Standards im Codex Alimentarius
berücksichtigen.

(35) Es erscheint angebracht, die Liste der Drittländer beízube-
J halten, deren Produktionsvorschriften und Kontrollvorkeh-
rungen durch die Kommission als gleichwertig mit den
gemeinschaftsrecbtlichen Anforderungen anerkannt wurden.
Für nicht in dieser Liste aufgeführte Drittländer sollte die
Kommission ein Verzeichnis der Kontrollbehörden und
-stellen aufstellen, die als zuständig fur die Durchführung
der Kontrollen und Zertifizierung in den betreffenden
Drittländern anerkannt sind.

(36) Es sollten zweckdienliche statistische Daten erboben werden,
um verlässliche Informationen für die Durchführung und
Begleitung dieser Verordnung und als Instrumerite für
Produzenten, Marktteilnehmer und politische Entscheidungs-
träger zu erhalten. Der Bedarf an statistischen Daten sollte im
Rahmen des Statistischen Programms der Gemeinschaft
festgelegt werden.

el ABI. L 165 vom 30.4.2004, S. 1. BcrichrlgungIm ABI. L 191 vom
28.5.2004, S. 1.



YB (37) Diese Verordnung sollte ab einem Zeitpunkt gelten, der der
Kommission hinreichend Zeit Hisst, die zu ihrer Durch-
führung erforderlichen Magnahmen zu erlassen.

(38) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Magnahmen sollten gemäf~ dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission über-
tragenen Durchführungsbefugnisse (I) erlassen werden.

(39) Angesichts der dynamischen Entwicklung des Öko-/Bio-
sekters, einiger äugerst sensibler Fragen im Zusammenhang
mit ökologischen/biologischen Produktionsmethoden und
der Notwendigkeit, ein reibungsloses Funktionieren des
Binnenmarktes und des Kontrollsystems zu gewährleisten,
erscheint es angezeigt, die Gemeinschaftsvorschriften für
den ökologischen/biologischen Landbau unter Berücksich-
tigung der bei der Anwendung dieser Bestimmungen
gewonnenen Erfahrungen einer künftigen Überprüfung zu
unterziehen.

(40) Solange keine detaillierten Produktionsvorschriften der
Gemeinschaft für bestimmte Tierarten. Wasserpflanzen
und Mikroalgen vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten die
Möglichkeit haben, nationale Standards oder bei deren
Fehlen private Standards anzuwenden, die von den Mit-
gliedstaaten genehmigt oder anerkannt worden sind -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der

TM1 VERORDNUNG (EG) Nr. 967/2008 DES RATES

vom 29. September 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37 Absatz 2,

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (1)
wurden Regeln für die Verwendung oblígatoríscher An-
gaben für ökologische/biologische Erzeugnisse aufgestellt;
unter anderem muss gemäß Artikel 24 Absatz 1
Buchstabe b jener Verordnung ab dem 1. Januar 2009
bei vorverpackten Lebensmitteln auf der Verpackung das
Gemeinschaftslogo erscheinen.

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(2) Es hat sich gezeigt, dass das bestehende Gemeinschafts-
emblem gemäß Anhang V der Verordnung (EWG) NI'.
2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökolo-
gischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung
der landwlrtschafrlichen Erzeugnisse und Lebensmittel e)
mit anderen bestehenden Logos für geschützte geografi-
sche Angaben und geschlitzte Ursprungsbezeicbnungen
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1898/2006 der Kom-
mission vom 14. Dezember 2006 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG) NI'. 510/2006 des Ra-
tes zum Schutz von geografischen Angaben 11l1dUr-

(I) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1.
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sprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel (3) und dem Zeichen für garantiert traditionelle
Spezialitäten gemäß der Verordnung (EG) NI'.
1216/2007 der Kommission vom 18. Oktober 2007
mit Durchfiihrungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
509/2006 des Rates über die garantiert tradítíonellen
Spezialitäten bei Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln (4)
verwechselt werden könnte ..

(3) Für die Verbraucherwahrnehmung ist eine informative
Etikettierung mit einem markanten, ansprechenden Ge-
meinschaftslogo wichtig, das die ökologische/biologische
Erzeugung syrnbolisiert und die Erzeugnisse eindeutig
identifiziert. Flir die Gestaltung eines solchen Gemein-
schaftslogos und seine Bekanntmachung in der Öffent-
lichkeit wird eine gewisse Zeit benötigt.

(4) Damit die Marktteilnehmer finanziell und organísatorísch
nicht unnötig belastet werden, sollte die obligatorische
Verwendung des Gemeinschaftslogos um den Zeitraum
verschoben werden, der für die Gestaltung eines neuen
Gemeinschaftslogos erforderlich ist. Eine solche Entschei-
dung hindert die Marktteilnehmer nicht daran, das der-
zeitige Logo gemäß Anhang V der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 freiwillig zu verwenden.

(5) Die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 sollte daher entspre-
chend geändert werden -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(3) Aßl. L 369 vom 23.12.2006, S. 1.
(4) AßI. L 275 vom 19.10.2007, S. 3.



TITEL I

ZIEL, GELTUNGSBEREICH UND ßEGIUFFSßESTIMMUNGEN

Artikel 1

Ziel und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung schafft die Grundlage für eine nach-
haltige Entwicklung der ökologischen/biologischen Produktion,
wobei gleichzeitig ein reibungsloses Funktionieren des Binnen-
markts sichergestellt, ein fairer Wettbewerb gewährleistet, das
Vertrauen der Verbraucher gewahrt und die Verbraucherinteres-
sen geschützt werden.

In ihr sind allgemeine Ziele und Grundsätze festgelegt, um die
Vorschriften dieser Verordnung zu untermauern und die
Folgendes betreffen:

a) alle Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des
Vertriebs ökologischer/biologischer Erzeugnisse und dereu
Kontrollen;

b) die Verwendung von Angaben in der Kennzeichnung und
Werbung, die auf die ökologische/biologische Produktion
Bezug nehmen.

(2) Diese Verordnung gilt für folgende Erzeugnisse der Land-
wirtschaft, einschließlich der Aquakultur, sofern sie in Verkehr'
gebracht werden oder dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht
zu werden:

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeug-
nisse,

b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind,

(1) ABI. L 184 vom 17].1999, S. 23. Geändert durch den Beschluss
2006¡512¡EG (ABl. L 200 V0111 22.7.2006, S. 11).



.. 8 c) Futtermittel,

d) vegetauves Vermehrungsmaterial und Saatgut für den
Anbau.

Die Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wild lebender Tiere
gelten nicht als aus ökologischer/biologischer Produktion stam-
mend.

Diese Verordnung gilt auch für als Lebensmittel oder Futtermittel
verwendete Hefen.

(3) Diese Verordnung findet auf alle Unternehmer Anwendung.
die auf irgendeiner Stufe der Produktion, der Aufbereitung oder
des Vertriebs von Erzeugnissen im Sinne des Absatzes 2 tätig
sind.

Die Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtun-
gen unterliegen jedoch nicht dieser Verordnung. Die Mitglied-
staaten können nationale Vorschriften oder bei deren Fehlen
private Standards für die Kennzeichnung und die Kontrolle von
Erzeugnissen aus Arbeitsgängen in gemeinschaftlichen Verpfle-
gungseinrichtungen anwenden. sofern diese Regelungen mit dem
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der sonstigen Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft oder der nationalen Vorschriften,
die im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht auf die in diesem
Artikel definierten Erzeugnisse Anwendung finden, wie z. B. die
Bestimmungen für die Produktion, Aufbereitung. Vermarktung.
Etikettierung und Kontrolle dieser Erzeugnisse. einschliefslieh der
lebens- und futtermittelrechtlichen Vorschriften.

Artikel 2

Begriífsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begríffsbe-
stimmungen:

a) "ökologische/biologische Produktion": Anwendung des
Produktionsverfahrens nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung
und des Vertriebs;

b) "Stufen der Produktion. der Aufbereitung und des Ver-
triebs": alle Stufen. angefangen von der Primärproduktion
eines ökologischen/biologischen Erzeugnisses bis zu seiner
Lagerung. seiner Verarbeitung, seiner Beförderung. seinem
Verkauf oder seiner Abgabe an den Endverbraucher und
gegebenenfalls der Kennzeichnung, der Werbung, der
Einfuhr, der Ausfuhr und der im Rahmen von Unterauf-
trägen ausgeführten Tätigkeiten;

c) "ökologisch/biologisch": aus ökologischer/biologischer Pro-
duktion stammend oder sich darauf beziehend;

d) "Unternehmer": die natürlichen oder juristischen Personen,
die für Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung in
den ihrer Kontrolle unterliegenden ökologischenfbiologi-
sehen Betrieben verantwortlich sind;

e) ..pflanzliche Erzeugung": Erzeugung landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen, einschließlich der Ernte von Wildpflanzen
für Erwerbszwecke:



I YB o "tierische Erzeugung": Erzeugung von an Land lebenden
Haustieren oder domestizierten Tieren (einschließlich
Insekten);

g) die Begriffsbestimmung für "Aquakultur" ist die BegrifFsbe-
stimmung der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates
vom 27. Juli 2006 über den Europäischen Fischerei-
fonds (1);

h) "Umstellung": Übergang von nichtökologischern/nichtbio_
logischem auf ökologischen/biologischen Landbau inner-
halb eines bestimmten Zeitraums, in dem die Vorschriften
für die ökologische/biologische Produktion angewendet
wurden;

i) "Aufbereitung": Arbeitsgänge zur Haltbarmachung und/
oder Verarbeitung ökologischer/biologischer Erzeugnisse,
einschließlich Sohlachten und Zerlegen bei tierischen
Erzeugnissen, sowie Verpackung, Kennzeichnung und/oder
Änderung der Kennzeichnung betreffend die ökologische/
biologische Produktionsweise;

j) die Begriffsbestimmungen für "Lebensmittel", "Futtermittel"
und "fnverkehrbringen" sind die Begriffsbestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung
der allgerneinen Grundsätze und Anforderungen des
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen
Behörde für LebensmittelsicIJerheit und zur Festlegung
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit e);

k) "Kennzeichnung": alle Begriffe, Angaben, Bezeichnungen,
Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen
auf Verpackungen, Schriftstücken, Schildern, Etiketten,
Ringen oder Verschlüssen, die ein Erzeugnis begleiten oder
sich auf dieses beziehen;

l) die BegriŒbestimmung für .vorverpackrs Lebensmittel" ist
die Begriffsbestimmung des Artikels l Absatz 3 Buchstabe b
der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettie-
rung undAufmachung Vall Lebensmitteln sowie die
Werbung hierfür e);

m) "Werbung": jede Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit
mit anderen Mitteln als einem Etikett, mit der beabsichtigt
oder wahrscheinlich die Einstellung, die Überzeugung oder
das Verhalten beeinflusst oder verändert wird, um direkt
oder indirekt den Verkauf von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen zu fördern;

n) "zuständige Behörde": die für die Durchfùhrung amtlicher
Kontrollen im Bereich der ökologischen/biologischen
Produktion gemäß dieser Verordnung zuständige zentrale
Behörde eines Mitgliedstaats oder jede andere Behörde, der

(1) ABI.L 223 vom 15.8.2006, S. 1.

e) ABI. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 575/2006 der Kommission (ABI. L 100 vom
8.4.2006, S. 3),

e) ABI. L 109 vom 6.5.2000, S. 29. Zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2006/142/EG der Kommission (ABI. L 368 vom
23.12.2006, S. 110).



T B diese Zuständigkeit übertragen wurde, gegebenenfalls auch
die entsprechende Behörde eines Drittlandes:

o) ..Kontrollbehörde": eine öffentliche Verwaltungsorganisa-
tion eines Mitgliedstaats. der die zuständige Behörde ihre
Zuständigkeit flir die Inspektion und die Zertifízierung im
Bereich der ökologischen/biologischen Produktion gemäß
dieser Verordnung ganz oder teilweise übertragen hat,
gegebenenfalls auch die entsprechende Behörde eines
Drittlandes oder die entsprechende Behörde, die ihre
Tätigkeit in einem Drittland ausübt;

p) ..Kontrollstelle": ein unabhängiger privater Dritter, der die
Inspektion und die Zertifizierung im Bereich der ökologi-
schen/biologischen Produktion gemäß dieser Verordnung
wahrnimmt, gegebenenfalls auch die entsprechende Stelle
eines Drittlandes oder die entsprechende Stelle, die ihre
Tätigkeit in einem Drittland ausübt;

q) ..Konformitätszeichen": Bestätigung der Übereinstimmung
mit bestimmten Standards oder anderen normativen
Dokumenten in Form eines Zeichens;

r) die Begriffsbestimmung für "Zutaten" ist die Begriffsbe-
stimmung des Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 2000/13/
EG;

s) die Begriffsbestimmung für .Pflanzenschutzrnittel" ist die
Begriffsbestimmung der Richtlinie 91/4I4/EWG des Rates
vom 1.5. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln (4);

t) die Begriffsbestimmung für "genetisch veränderter Organis-
mus (GYO)" ist die Begriffsbestimmung der Richtlinie
200I/1S/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vorn 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur
Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (Ö) und
der nicht aus einem der in Anhang LBder Richtlinie 2001!
IS/EG aufgeführten Verfahren der genetischen Veränderung
hervorgegangen ist;

u) "aus GVO hergestellt": ganz oder teilweise aus GVO
gewonnen, jedoch nicht aus GVO bestehend oder GVO
enthaltend;

v) "durch GVO hergestellt": unter Verwendung eines GVO als
letztem lebenden Organismus im Produktionsverfahren
gewonnen, jedoch nicht aus GVO bestehend, GVO ent-
haltend oder aus GVO hergestellt;

w) die Begriffsbestimmung für "Futtermittelzusatzstoffe" ist die
Begriffsbestimmung der Verordnung (EG) Nr. 1S31/2003
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Sep-
tember 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der
Tierernährung (6);

(4) AB!. L 230 V0111 19.8.1991, S. 1. Zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2007/31/EG der Kommission (AB!. L 140 vom 1.6.2007,
5.44).

(5) AB!. L 106 vom 14.4.2001. S. 1. Zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 (ABI. L 268 VOl11 18.10.2003,
S.24).

(r,) AB!. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. Geändert durch die Verordnung
(EG)Nr. 378/2005 der Kommlsslon (AB!. L 59 vom 5.3.2005, S. 8).
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x) "gleichwertig": in Bezug auf verschiedene Systeme oder

Maßnahmen, durch Anwendung von Bestimmungen, die
die gleiche Konformitätsgewähr bieten, geeignet, die
gleichen Ziele und Grundsätze zu erfüllen;

y) ..Verarbeítungshilfsstoffe": Stoffe, die nicht selbst als Lebens-
mittelzutaten verzehrt weiden, jedoch bei der Verarbeitung
von Rohstoffen, Lebensmitteln oder deren Zutaten aus
technologischen Gründen während der Be- oder Verarbeí-
tung verwendet werden und unbeabsichtigte, technisch
unvermeidbare Rückstände oder Rückstandsderivate im
Enderzeugnis hinterlassen können, unter der Bedingung,
dass diese Rückstände gesundheitlich unbedenklich sind
und sich technologisch nicht auf das Enderzeugnis aus-
wirken;

z) die Begriffsbestimmung für "ionisierende Strahlung" ist die
Begriffsbestimmung der Richtlinie 96/29/Euratom vom
13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicher-
heitsnorrnen für den Schutz der Gesundheit der Arbeits-
kräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch
ionisierende Strahlungen (I) mit der Einschränkung des
Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 199 9/2/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22, Februar
1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über mit ionisierenden Strahlen behandelte Lebens-
mittel und Lebensrnittelbestandteile e);

aal ..Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseínrtch-
tungen": die Aufbereitung ökologischer/biologischer
Erzeugnisse in Casrstärtenbetrieben, Krankenhäusern. Kan-
tinen und anderen ähnlichen Lebensmittelunternehmen an
der Stelle, an der sie an elen Endverbraucher verkauft oder
abgegeben werden,

TITEL II

ZIELE UND GRUNDSÄTZE DER ÖKOLOGISCHEN!
BIOLOGISCHEN PRODUKTION

Artikel 3

Ziele

Die ökologische/biologische Produktion verfolgt folgende allge-
meine Ziele:

a) Errichtung eines nachhaltigen Bewirtschaftungssystems für
die Landwirtschaft, das

i) die Systeme und Kreisläufe der Natur respektiert und
die Gesundheit von Boden, Wasser, Pflanzen und
Tieren sowie das Gleichgewicht zwischen ihnen erhält
und fördert,

il) zu einem hohen Niveau der biologischen Vielfalt
beiträgt,

iii) die Energie und die natürlichen Ressourcen wie
Wasser, Boden, organische Substanz und Luft verant-
wortungsvoll nutzt,

(') ABI.L 159 vom 29.6.1996, S. l.
e) ABI. L 66 vom 13.3.1999, S. 16. Zuletzt geändert durch die

Verordnung (EG)Nr. 1882/2003 (ABI.L 284 vom 31.10.2003, S. 1).



iv) hohe Tierschutzstandards beachtet und insbesondere
tierartspezifischen verhaltensbedingten Bedürfnissen
nachkommt;

b) Produktion qualitatív hochwertiger Erzeugnisse;

c) Herstellung einer reichen Vielfalt an Lebensmitteln und
anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die der Nach-
fi'age der Verbraucher nach Erzeugnissen entsprechen, die
durch Verfahren hergestellt wurden, die der Umwelt, der
menschlichen Gesundheit, der Pflanzengesundheit, sowie
der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Tiere nicht
abträglich sind,

Artikel4

Allgemeine Grundsätze

Die ökologische/biologische Produktion hat auf folgenden
Grundsätzen zu beruhen:

a) geeignete Gestaltung und Handhabung biologischer Pro-
zesse auf der Grundlage ökologischer Systeme unter
Nutzung systeminterner natürlicher Ressourcen und linter
Einsatz von Methoden, für die Folgendes gilt:

i) Verwendung lebender Organismen und mechanischer
Produktionsverfahren.

íí) Pflanzenbau und Tiererzeugung sind flächeugebun-
den; Aquakultur in Einklang mit dem Grundsatz der
nachhaltigen Nutzung der Fischerei,

iii) keine Verwendung von GVO und aus oder durch GVO
hergestellten Erzeugnissen mit Ausnahme von Tier-
arzneírnítteln,

iv) Vornahme von Risikobewertungen und gegebenenfalls
Durchführung von Vorsorge- und Präventivmaßnah-
men;

b) Beschränkung der Verwendung externer Produktionsmittel.
Sind externe Produktionsmittel erforderlich oder gibt es die
geeigneten Bewirtschaftungspraktiken oder -verfahren nach
Buchstabe a nicht, so beschränken sie sich auf

i) Produktionsmittel aus der ökologischen/biologischen
Produktion,

ii) natürliche oder naturgemäß gewonnene Stoffe,

iii) schwer lösliche míneralísche Düngemittel;

c) strenge Beschränkung der Verwendung chemisch-syntheti-
scher Produktionsmittel auf Ausnahmefälle, in denen

i) geeignete Bewirtschaftungspraktiken fehlen und

ii) die externen Produktionsmittel nach Buchstabe b auf
dem Markt nicht erhältlich sind oder

iii) die Verwendung von externen Produktionsmitteln
nach Buchstabe b unannehmbare Umweltfolgen hätte;
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d) erforderlichenfalls Anpassung im Rahmen dieser Vererd-

nung der Vorschriften für die ökologische/biologische
Produktion zur Berücksichtigung des Cesundheitszustan-
des, regienaler Unterschiede bei Klima und örtlichen
Verhältnissen, der Emwicklungsstadien und spezifischer
Tierhaltungspraktiken.

Artikel.5

Spezifische Grundsätze für die landwirtschaftliche
Erzeugung

Neben den allgerneinen Grundsätzen nach Artikel 4 hat der
ökologische/biologische Landbau auf folgenden spezifischen
Grundsätzen zu beruhen:

a) Erhaltung und Förderung des Bodenlebens und der natür-
lichen Fruchtbarkeit des Bodens, der Bodenstabilität und
der biologischen Vielfalt des Bodens zur Verhinderung und
Bekämpfung der Bodenverdichtung und -erosion und zur
VersorguI'l:g der Pflanzen mit Nährstoffen hauptsächlich
über das Ökosystem des Bodens;

b) Minimierung der Verwendung von nicht erneuerbaren
Ressourcen und von außerberrieblíchen Produktionsmit-
teln;

c) Wiederverwertung von Abfallstoffen und Nebenerzeugnis-
sen pflanzlichen und tierischen Ursprungs als Produktions-
mittel in der pflanzlichen und tierischen Erzeugung;

d) Berücksichtigung des örtlichen oder regienalen ökologi-
schen Gleichgewichts bei den Produktlonsentscheídungen:

e) Erhaltung der Tiergesundheit durch Stärkung der natür-
lichen Abwehrkräfte der Tiere sowie durch Auswahl der
geeigneten Rassen und durch entsprechende Haltungs-
prakríken:

f) Erhaltung der Pflanzengesundheit durch vorbeugende
Magnahmen wie Auswahl geeigneter Arten und Sorten,
die gegen Schädlinge und Krankheiten resistent sind,
geeignete Fruchtfolge, mechanische und physikalische
Methoden und Schutz von Nützlingen;

g) Betreiben einer flächengebundenen und an den Standort
angepassten Tiererzeugung;

h) Beachtung eines hohen Tierschutzniveaus unter Berücksich-
tigung tierartspezifischer Bedürfnisse;

i) Gewinnung ökologischer/biologischer tierischer Erzeug-
nisse von Tieren, die seit Geburt bzw. Schlupf ununter-
brochen in ökologischen/biologischen Betrieben gehalten
wurden;

j) Wahl von Tierrassen unter Berücksichtigung ihrer Anpas-
sungsfähigkeit an die örtlichen Bedingungen, ihrer Vitalität
und ihrer WiderstandsfáhigkeIt gegen Krankheiten oder
Gesundheitsprobleme;

._~~~~~~ __ ~~~~~~~~_J
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k) Verwendung ökologíscherjblologíscher Futtermittel in der

Tíerhaltung, die sich aus Ausgangserzeugnissen aus dem
ökologíschenjbíologíschen Landbau und natürlichen, nicht
landwirtschaftlichen Stoffen zusarnmensetzen:

I) Anwendung von Tíerhaltungspraktíken, durch die das
Immunsystem der Tiere und ihre natürlichen Abwehrkräfte
gegen Krankheiten gestärkt werden; dazu gehören insbe-
sondere regelmäfSige Bewegung und Zugang zu Freigelände
und gegebenenfalls zu Weideland;

m) Verzicht auf die Zucht künstlich erzeugter polypleider
Tiere;

n) Erhaltung der biologischen Vielfalt der natürlichen aqua-
tischen Ökosysteme und längerfristig der Gesundheit der
aquatischen Umwelt und der Qualität der angrenzenden
aquatischen und terrestrischen Ökosysteme in der Aqua-
kultur;

o) Verwendung von ruttermitteln in der Aquakultur, die
gemäf~ der nachhaltigen Nutzung der Fischereiressourcen
im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 23711
2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen
im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik (1) gewonnen
wurden, oder von ökologlschenjbíologíschen Futtermitteln,
die sich aus Ausgangserzeugnissen aus dem ökologischenj
biologischen Landbau und aus natürlichen, nicht landwirt-
schaftlichen Stoffen zusammensetzen.

Artikel 6

Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung von
ökologischen/biologischen Lebensmitteln

Neben den allgemeinen Grundsätzen des Artikels 4 hat die
Herstellung verarbeiteter ökologíscherjbíologíscher Lebensmittel
auf folgenden spezifischen Grundsätzen zu beruhen:

a) Herstellung ökologíscherjbiologíscher Lebensmittel aus
ökolcgischeujblologischen landwirtschaftlichen Zutaten,
aufSer wenn eine Zutat auf dem Markt nicht als ökologi-
sches/biologisches Erzeugnis erhältlich ist;

b) Beschränkung der Verwendung von Lebensmíttelzusatzs-
toffen, von nichtökologischen/nichtbiologischen Zutaten
mit überwiegend technischen und sensorischen Punktionen
sowie von Mikrcnährstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen
auf ein Minimum und auf räne, in denen dies ein
wesentliches technologisches Erfordernis darstellt oder
besonderen Ernährungszwecken dient;

c) Ausschluss von Stoffen und Herstellungsverfahren, die in
Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit des Erzeugnisses
irreführend sein könnten;

d) sorgfältige Verarbeitung der Lebensmittel, vorzugsweise
unter Anwendung biologischer, mechanischer und physi-
kalischer Methoden.

n ABLL 358 vom 31.12.2002, S. 59.



Artikel 7

Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung von
ökologischen/biologischen Futtermitteln

Neben den aJlgemeinen Grundsätzen des Artikels 4 hat die
Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Futtermittel
auf folgenden spezifischen Grundsätzen zu beruhen:

a) Herstellung ökologischer/biologischer Futtennittel aus öko-
logischen/biologischen Futtermittel-Ausgangserzeugnissen,
außer wenn ein Furtermíttel-Ausgangserzeugnis auf dem
Markt nicht als ökologisches/biologisches Erzeugnis erhält-
lich ist;

b) Beschränkung der Verwendung von Futtermittel-Zusatz-
stoffen und Verarbeitungshilfsstoffen auf ein Minimum und
auf Fälle, in denen dies ein wesentliches technologisches
oder zootechnisches Erfordernis darstellt oder besonderen
Ernährungszwecken dient;

c) Ausschluss von Stoffen und Herstellungsverfahren, die in
Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit des Erzeugnisses
irreführend sein könnten;

d) sorgfältige Verarbeitung der Futtermittel, vorzugsweise
unter Anwendung biologischer, mechanischer und physi-
kalischer Methoden,

TITEL III

PRODUKTlONSVORSCHRIFrEN

KAPfrEL 1

Allgemeine Produktionsvorschriften

Arti/œ18

Allgemeine Anforderungen

Die Unternehmer müssen die Produktionsvorschriften einhalten,
die in diesem Titel und in den in Artikel 38 Buchstabe a
genannten Durchführungsbestimmungen festgelegt sind,

Artikel 9

Verbot der Verwendung von GVO

(1) GVO und aus oder durch GVO hergestellte Erzeugnisse
dürfen nicht als Lebensmittel, Futtermittel, Verarbeitungshilfs-
stoff, Pflanzenschutzmittel. Düngemittel, Bodenverbesserer, Saat-
gut, vegetatives Vennehrungsmaterial, Mikroorganismus oder
Tier in der ökologisc.hen/biologischen Produktion verwendet
werden.

(2) Für die Zwecke des Verbots nach Absatz 1 betreffend GVO
oder aus GVO hergestellte Erzeugnisse in Zusammenhang mit
Lebensmitteln und Futtermitteln können sich Unternehmer auf
das Etikett auf dem Erzeugnis oder auf die Begleitpapiere
verlassen, die gemäß der Richtlinie 2001/I8/EG, der Verordnung
(EG)NI', 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22, September 2003 über genetisch veränderte Lebens-
mittel und Futtermittel (1) oder der Verordnung (EG)Nr, 1830/
2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von
genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolg-
barkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten

(1) ABI. L 268 V0111 18.10,2003, S, L Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr, 1981/2006 der Kommission (ABI. L 368 vom 23.12,2006,
S,99),



TB Lebensmitteln und Futtermitteln an ihm angebracht sind oder
mit ihm bereitgestellt werden,

Die Unternehmer können davon ausgehen, dass keine Gva oder
aus GVO hergestellte Erzeugnisse bei der Herstellung gekaufter
Lebensmittel und Futtermittel verwendet wurden, wenn diese
nicht gemäf~ den genannten Verordnungen gekennzeichnet oder
mit einem Begleítpapíer versehen sind, es sei denn, den
Unternehmern Hegen lnformationen vor, die darauf hindeuten,
dass die Kennzeichnung der betreffenden Erzeugnisse nicht mit
den genannten Verordnungen im Einklang stehen.

(3) Für die Zwecke des Verbots nach Absatz '1 bezüglich
anderer Erzeugnisse als Lebensmittel und Futtermitteloder durch
GVO hergestellte Erzeugnisse haben Unternehmer vom Ver-
käufer eine Bestätigung zu verlangen, dass die gelieferten
Erzeugnisse nicht aus oder durch GVO hergestellt wurden, wenn
sie solche níchrökologíschenjníchrbíologíschen Erzeugnisse von
Dritten beziehen und verwenden.

(4) Die Kornmission entscheidet uach dem in Artikel 37
Absatz 2 genannten Verfahren über Maísnahmen zur Durch-
führung des Verbots der Verwendung von GVO sowie von
Erzeugnissen, die aus oder durch Gva hergestellt wurden.

Artikel 10

Verbot der Verwendung ionisierender Strahlung

Die Verwendung ionisierender Strahlung zur Behandlung
ökologischer/biologischer Lebens- oder Futtermittel oder der in
ökologischen/biologischen Lebens- oder Futtermitteln verwende-
ten Ausgangsstoffe ist verboten.

KAPITEL 2

Landwirtschaftliclle Erzeugung

Artil/e/ Il

Allgemeine Vorschriften rurdie landwirtschaftliche
Erzeugung

Der gesamte landwirtschaftliche Betrieb ist nach den Vorschriften
für die ökologische/biologische Produktion zu bewirtschaften.

Im Einklang mit besonderen Bestimmungen, die nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festzulegen sind, kann
ein Betrieb jedoch in deutlich getrennte Produktionseinheiten
oder, im Falle der Aquakultur" Produktionsstätten aufgeteilt
werden, dle nicht alle nach den Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion wirtschaften. Dabei muss es sich bei
Tieren um verschiedene Arten handeln. Bei der Aquakultur kann
dies die gleiche Art betreffen, sofern eine angemessene Trennung
zwischen den Produktionsstätten besteht. Bei Pflanzen muss es
sich um verschiedene leicht zu unterscheidende Sorten handeln.

Wirtschaften gemäß Absatz 2 nicht alle Einheiten des Betriebs
ökologisch/biologisch, muss der Unternehmer die Flächen, Tiere
und Erzeugnisse, die in cien ökologischen/biologischen Betriebs-
einheiten genutzt bzw. erzeugt werden, von den Flächen, Tieren
und Erzeugnissen, die in den níchtökologíschenjntchtbíologí-
sehen Einheiten genutzt bzw. erzeugt werden, getrennt halten
und über die Trennung in angemessener Weise Buch führen.
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Arti/œll2

Vorschriften für die pflanzliche Erzeugung

(1) Neben den alIgemeinen Vorschriften für die landwirtschaft-
liche Erzeugung des Artikels Il gelten für die ökologische/
biologische pflanzliche Erzeugung folgende Vorschriften:

a) Bei der ökologischen/biologischen pflanzlichen Erzeugung
müssen Bodenbearbeitungs- und Anbauverfahren ange-
wendet worden, die die organische Bodensubstanz erhalten
oder vermehren, die Bodenstabilität und die biologische
Vielfalt im Boden verbessern und Bodenverdichtuog und
Bodenerosion verhindern.

b) Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens müssen
durch mehrjährige Fruchtfolge, die Leguminosen und
andere Gründüngungspflanzen einschließt, und durch
Einsatz von aus ökologischer/biologischer Produktion
stammenden Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft oder
organischen Substanzen, die vorzugsweise kompostiert
sind, erhalten und gesteigert werden.

c) Die Verwendung blodynamíscber Zubereitungen ist zuläs-
sig.

d) Zusätzliche Düngemittel und Bodenverbesserer dürfen
lediglich eingesetzt werden, wenn sie nach Artikel 16 für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produk-
tion zugelassen wurden.

e) Mineralische Stickstoffdünger dürfen nicht verwendet
werden.

f) Alle verwendeten Anbauverfahren müssen dazu beitragen,
Belastungen der Umwelt zu vermeiden oder so gering wie
möglich zu halten,

g) Die Verhütung von Verlusten durch Schädlinge, Krank-
heiten und Unkräuter hat sich hauptsächlich auf den Schutz
durch Nützlinge, geeignete Arten- und Sortenwahl. Frucht-
folge, Anbauverfahren und thermische Prozesse zu stützen.

h) Bei einer festgestellten Bedrohung der Kulturen dürfen
lediglich solche Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die
nach Artikel 16 für die Verwendung in der ökologischen!
biologischen Produktion zugelassen wurden.

i) Für die Erzeugung anderer Erzeugnisse als Saatgut und
vegetativem Vermehrungsmaterial darf nur ökologisch/
biologisch erzeugtes Saatgut und Vermehrungsmaterial
verwendet werden, Zu diesem Zweck muss die Mutter-
pflanze bei Saatgut bzw, die Elternpflanze bei vegetativem
Vermehrungsmaterial mindestens während einer Genera-
tion oder bei mehrjährigen Kulturen für die Dauer von zwei
Wachstumsperioden nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung erzeugt worden sein.

j) Bei der pflanzlichen Erzeugung dürfen nul' solche Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die nach
Artikel 16 für die Verwendung in der ökologischen!
biologischen Produktion zugelassen wurden.
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(2) Das Sammeln von Wildpflanzen und ihrer Teile, die in der
freien Natur, in Wäldern und auf landwirtschaftlichen Flächen
natürlich vorkommen, gilt als ökologische/biologische Produk-
tion, sofern

a) diese Flächen vor dem Sammeln der Pflanzen mindestens
drei Jahre nicht mit:anderen als den nach Artikel16 für die
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion
zugelassenen Mitteln behandelt worden sind;

b) das Sammeln die Stabilität des natürlichen Lebensraums
und die Erhaltung der Arten in dem Sammelgebiet nicht
beeín trächtigt.

(3) Die zur Durchführung der Erzeugungsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 13

Vorschriften für die Erzeugung von Meeresalgen

(I) Das Sammeln von im Meer natürlich vorkommenden wild
wachsenden Algen und ihrer Teile gilt als ökologische/biologi-
sche Produktion, sofern

a) die betreffenden Gewässer von hoher ökologischer Qualität
im Sinne der Richtlinie 2000¡60/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Magnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolítík (1) und von
einer Qualität sind, die bezeichneten Gewässern im Sinne
der noch umzusetzenden Richtlinie 2006/113¡EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über die Qualitätsanforderungen an Muschelge-
wässer e) entspricht und in gesundheitlícher Hinsicht nicht
ungeeignet sind. Solange im Rahmen von Durchführungs-
bestimmungen keine detaillierten Vorschriften erlassen
wurden, dürfen wild wachsende essbare Algen nicht in
Gebieten gesammelt werden, die nicht den Kriterien für die
Gebiete der Klasse A oder der Klasse B im Sinne des
Anhangs JI der Verordnung (EG) NI'. 854/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amt-
liche Überwachung von zum menschlichen Verzehr
bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs e) genügen;

b) das Sammeln die langfristige Stabilität des natürlichen
Lebensraurns oder die Erhaltung der Arten im Sarnmelge-
biet nicht beeinträchtigt.

(2) Die Algenzucht erfolgt in Küstengebieten, deren Umwelt-
und Cesundheitsmerkmale mindestens den in Absatz 1 beschrie-
benen Merkmalen entsprechen müssen, um als ökologisch/
biologisch gelten zu können; ferner

a) sind auf allen Stufen der Erzeugung von der Sammlung von
Jungalgen bis zur Ernte nachhaltige Praktiken anzuwenden;

b) sind regelmäfSigJungalgen in freien Gewässern zu sammeln,
um den Zuchtbestand in Innenanlagen zu ergänzen und
sicherzustellen, dass ein grofer Genpool erhalten bleibt;

(I) ABI. L 327 V0111 22.12.2000. S. l. Geändert durch die Richtlinie
Nr. 2455j200ljEG (ABI. L 331 vom 15.12.2001, S. l).

e) AB!. L 376 vom 27.12.2006, S. 14.
(;) ABI. L 139 V0111 30.4.2004, S. 206. Berichtigung im ABI. L 226 vom

25.6.2004, S. 83.
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c) dürfen außer in Innenanlagen keine Düngemittel verwendet

werden: es dürfen nur solche Düngemittel eingesetzt
werden, die nach Artikel 16 fur die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zu diesem Zweck
zugelassen wurden.

(3) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 14

Vorschriften für die tierische Erzeugung

(1) Neben den allgemeínen Vorschriften für die landwirtschaft-
liche Erzeugung des Artikels 11 gelten für die ökologische/
biologische tierische Erzeugung folgende Vorschriften:

a) Herkunft der Tiere:

i) Die ökologischen/biologischen Tiere müssen in öko-
logischen/biologischen Betrieben geboren und aufge-
zogen worden sein.

ii) Nichtökologisch/nichtbiologisch aufgezogene Tiere
können unter bestimmten Voraussetzungen zu Zucht-
zwecken in dell ökologischen/biologischen Betrieb
eingestellt werden, Solche Tiere und von Ihnen
gewonnene Erzeugnisse können nach Einhaltung des
in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c genannten
Umstellungszeitraums als ökologisch/biologisch gel-
ten.

iii) Tiere, die sich zu Beginn des Umstellungszeitraums in
dem Betrieb befinden, und von ihnen gewonnene
Erzeugnisse können nach Einhaltung des in Artikel 17
Absatz 1 Buchstabe c genannten Umstellungszeit-
raums als ökologisch/biologisch gelten.

b) Haltungspraktiken und Unterbringung der Tiere:

i) Die Tierhalter müssen die nötigen Grundkenntnisse
und -fähigkeíren in Bezug auf die Tiergesundheit und
den Tierschutz besitzen.

íí) Die Haltungspr,ùçtiken, einschließlich, Besatzdichte
und Unterbringung, müssen den entwicklungsbeding-
ten, physíologíschen und ethologischen Bedürfnissen
der Tiere gerecht werden.

iii) Die Tiere müssen ständigen Zugang zu Freigelânde,
vorzugsweise zu Weideland, haben, wann immer die
Witterungsbedingullgen und der Zustand des Bodens
dies erlauben, es sei denn, es gelten mit dem
Gemeinschaftsrecht im Einklang stehende Einschrän-
kungen tind Pflichten zum Schutz der Gesundheit von
Mensch und Tier.

iv) Der Tierbesatz muss so niedrig sein, dass Über-
weidung, Zertrampeln des Bodens, Erosion oder
Umweltbelastung verursacht durch die Tiere oder die
Ausbringung des von ihnen stammenden Wirtschafts-
düngers möglichst gering gehalten werden.

v) Ökologische/biologische Tiere müssen von anderen
Tieren getrennt gehalten werden, Das Weiden ökolo-
gischer/biologischer Tiere auf Gemeinschaftsweiden
und das Weiden nichtökologischer/nichtbiologiscber
Tiere auf ökologischem/biologischem Grünland ist



jedoch unter bestimmten restriktiven Bedingungen
zulässig.

vi) Anhindung oder Isolierung der Tiere ist untersagt,
außer wenn dies bei einzelnen Tieren aus Sicherheits-,
Tierschutz- oder tierärztlichen Gri.inden gerechtfertigt
ist und zeitlich begrenzt wird.

vii) Die Dauer von Tiertransporten muss möglichst kurz
gehalten werden.

viii) Ein Leiden der Tiere, einschließlich Verstümmelung, ist
während der gesamten Lebensdauer der Tiere sowie
bei der Schlachtung so gering wie möglich zu halten.

ix) Der Standort von Bienenstöcken muss so gewählt
werden, dass Nektar- lind Pollenquellen vorhanden
sind, die im Wesentlichen aus ökologisch/biologisch
erzeugten Pflanzen oder gegebenenfalls aus wild-
pflanzen oder nichtökologisch/nichtbiologisch
bewirtschafteten Wäldern oder Kulturpflanzen beste-
hen, die nur mit Methoden bewirtschaftet werden, die
eine geringe Umweltbelastung mit sich bringen. Der
Standort von Bienenstöcken muss sich in ausreich-
ender Entfernung von Verschrnutzungsquellen befin-
den, die die Imkereierzeugnisse kontaminieren oder
die Gesundheit der Bienen beeinträchtigen können.

x) Bienenstöcke und in der Bienenhaltung verwendetes
Material müssen hauptsächlich aus natürlichen Stoffen
bestehen.

xi) Die Vernichtung von Bienen in den Waben als
Methode zur Ernte der Imkereierzeugnisse ist unter-
sagt.

c) Züchtung:

i) Die Fortpflanzung hat auf natürlichem Wege zu
erfolgen. Künstliche Befruchtung ist jedoch zulässig.

ii) Die Fortpflanzung darf auger im Rahmen einer
therapeutíschen tierärztlichen Behandlung eines ein-
zelnen Tieres nicht durch die Behandlung mit
Hormonen oder ähnlichen Stoffen eingeleitet werden,

iii) Andere Formen der künstlichen Fortpflanzung, wie
zum Beispiel Klonen und Embryonentransfer, sind
untersagt.

iv) Es sind geeignete Rassen auszuwählen. Die Wahl
geeigneter Rassen trägt auch zur Vermeidung von
Leiden und Verstümmelung der Tiere bei.

d) Futtermittel:

i) Die Futtermittel für die Tierhaltung sind hauptsächlich
in dem Betrieb, in dem die Tiere gehalten werden,
oder in anderen ökologischen/biologischen Betrieben
im gleichen Gebiet zu erzeugen.

ii) Die Tiere sind mit ökologischen/biologischen Futter-
mitteln zu füttern, die dem ernährungsphysiologi-
schen Bedarf der Tiere in ihren verschiedenen
Entwicklungsstadien entsprechen. Die Futterration
kann teilweise Futtennittel enthalten, die aus Produk-
tionseinheiten stamrnen, die sich in der Umstellung
auf ökologischen/biologischen Landbau befinden.
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ständigen Zugang zu Weideland oder Raufutter haben.

iv) Nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelaus-
gangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs. Futtermit-
telausgangserzeugnisse tierischen und mincralíschen
Ursprungs, Futtertnittelzusatzstoffe, bestimmte
Erzeugnisse für die Tierernährung und Verarbeitungs-
hílfsstoffe dürfen nur dann verwendet werden, wenn
sie nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen
wurden.

v) Die Verwendung von Wachstumsförderern und syn-
thetischen Aminosäuren ist untersagt.

vi) Junge Säugetiere müssen während der Säugeperiode
mit natürlicher Milch, vorzugsweise mit der Milch der
Muttertiere, gefüttert werden,

e) Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung:

i) Die Krankheitsvorsorge muss auf der Wahl geeigneter
Rassen und Linien, Tierhaltungsmanagementmetho-
den, hochwertigen Futtermitteln und Auslauf, ange-
messener Besatzdichte und einer geeigneten und
angemessenen Unterbringung unter hygienischen
Bedingungen beruhen.

ii) Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein
Leiden der Tiere zu vermeiden; chemisch-synthetische
allopathische Tierarzneimittel einschließlich Antibio-
tika dürfen erforderlichenfalls unter strengen Bedin-
gungen verwendet werden, wenn die Behandlung mit
phytotherapeurischen, homöopathischen und anderen
Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere sind
Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der Behandlun-
gen und Bestimmungen über die Wartezeiten festzu-
legen.

iii) Die Verwendung lrumunologischer Tierarzneimittel ist
gestattet.

ív) Nach dem Gemeinschaftsrecht zum Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier vorgeschriebene
Behandlungen sind zulässig.

Q Zur Reinigung und Desinfektion dürfen in Gebäuden und
Anlagen, in denen die Tiere gehalten werden, lediglich
Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden, die
nach Artikel 16 für die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen wurden.

(2) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Magnahmen und Bedingungen werden
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.



Artikell.5

Vorschriften für die Erzeugung von Aquakulturtieren

(1) Neben den allgemeinen Vorschriften für die landwirtschaft-
liche Erzeugung des Artikels 11 gelten für die Erzeugung von
Aquakulturtieren folgende Vorschriften:

a) Herkunft der Aquakulturtiere:

i) Die ökologische/biologische Aquakultur beruht auf
der Aufzucht eines )ungbestands, der aus ökologi-
schen/biologischen Brutbeständen und ökologischen/
biologischen Betrieben stammt.

ii) Sind keine )ungbestände aus ökologischen/biologi-
schen Brutbeständen oder Betrieben erhältlich, so
können unter bestimmten Bedingungen níchtökolo-
gisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere in einen Betrieb
eingebracht werden.

b) Haltungspraktiken:

i) Die Tierhalter müssen die nötigen Grundkenntnisse
und -fähigkeiten in Bezug auf die Tiergesundheit und
Tierschutz besitzen.

ii) Haltungspraktiken, einschließlich Fütterung, Bauweise
der Anlagen, Besatzdichte und Wasserqualität müssen
den enrwícklungsbedíngten, physiologischen und ver-
haltensmäßigen Bedürfnissen der Tiere gerecht wer-
den.

iii) Durch die Haltungspraktiken müssen negative Aus-
wirkungen des Betriebs auf die Umwelt - einschließ-
lich des Entweichens von Beständen - so gering wie
möglich gehalten werden.

iv) Ökologische/biologische Tiere müssen von anderen
Aquakulturtieren getrennt gehalten werden.

v) Beim Transport ist sicherzustellen, dass der Tierschutz
erhalten bleibt.

vi) Ein Leiden der Tiere, einschließlich bei der Schlach-
tung, ist so gering wie möglich zu halten.

c) Fortpflanzung:

i) Künstliche Polyploidie-Induktion, künstliche Hybridí-
sierung. das Klonen und die Erzeugung von gleichge-
schlechtlichen Linien - mit Ausnahme einer
manuellen Sortierung - ist untersagt.

ii) Es sind geeignete Linien auszuwählen.

iii) Es sind artenspezifische Bedingungen für die Bewirt-
schaftung der Brutbestände, für die Aufzucht und die
Erzeugung von Jungfischen festzulegen.
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i) Die Tiere sind mit Futtermitteln zu füttern, die dem
ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere in ihren
verschiedenen Entwicklungsstadien entsprechen.

ii) Der pflanzliche Anteil der Futtermittel muss aus
ökologischer/biologischer Produktion stammert: der
aus Wassertieren gewonnene Anteil der Futtermittel
muss aus der nachhaltigen Nutzung der Fischerei
stammen.

iii) Nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelaus-
gangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermit-
telausgangserzeugnisse tierischen und míneralíschen
Ursprungs, Futtennittelwsatzstoffe, bestimmte
Erzeugnisse für die Tierernährung und Verarbeitungs-
hilfsstoffe dürfen nur dann verwendet werden, wenn
sie nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen
wurden.

iv) Die Verwendung von Wachstumsförderern und syn-
thetischen Aminosäuren ist untersagt.

e) Muscheln und andere Arten, die nicht gefüttert werden,
sondern sich von natürlichem Plankton ernähren:

i) Diese Tiere, die sich durch Ausfiltern von Kleinlebe-
wesen aus dem Wasser ernähren, müssen ihren
ernährungsphysiologischen Bedarf in der Natur
decken; dies gilt nicht für )ungtiere, die in Brutanlagen
und Aufzuchtbecken gehalten werden,

ii) Sie müssen in Gewässern gehalten werden, die die
Kriterien für die Gebiete der Klasse A oder der KlasseTI
im Sinne des Anhangs Il der Verordnung (EG)
Nr. 854/2004 erfüllen.

iii) Die betreffenden Gewässer müssen von hoher ökolo-
gischer Qualität im Sinne der Richtlinie 2000/60/EG
und von einer Qualität sein, die bezeichneten
Gewâssern im Sinne der noch umzusetzenden
Richtlinie 2006/113/EG entspricht.

~ Krankheítsvorsorge und tierärztliche Behandlung:

i) Die Krankheitsvorsorge muss auf einer Haltung der
Tiere unter optimalen Bedingungen durch eine ange-
messene Standortwahl, eine optimale Gestaltung des
Betriebs, die Anwendung guter Haltungs- und Bewirt-
schaftungspraktiken, einschließlich regelmäßiger Rei-
nigung und Desinfektion der Anlagen, hochwertige
Futtermittel, eine angemessene Besatzdichte und die
Wahl geeigneter Rassen und Linien beruhen.

ii) Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln,um ein
Leiden der Tiere zu vermeiden; chemisch-synthetische
allopathísche Tierarzneimittel einschließlich Antibio-
tika dürfen erforderlichenfalls unter strengen Bedin-
gungen verwendet werden, wenn die Behandlung mit
phytotherapeutischen, homöopathischen und anderen
Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere sind
Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der
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Behandlungen und Bestimmungen über die Warte-
zeiten festzulegen.

iii) Die Verwendung lmmunologíscher Tierarzneimittel ist
gestattet.

iv) Nach dem Gemeinschaftsrecht zum Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier vorgeschriebene
Behandlungen sind zulässig.

g) Zur Reinigung und Desinfektion dürfen in Teichen, Käfigen,
Gebäuden und Anlagen lediglich Reinigungs- und Des-
infektionsmittel verwendet werden, die nach Artikel 16 für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produk-
tion zugelassen wurden.

(2) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Magnahmen und Vorkehrungen werden
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 16

Im Landbau verwendete Erzeugnisse und Stoffe und
Kriterien flir ihre Zulassung

(1) Die Kommission Hisst nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren die Erzeugnisse und Stoffe, die im
ökologischen/biologischen Landbau für folgende Zwecke ver-
wendet werden dürfen, zur Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zu und nimmt sie in ein beschränktes
Verzeichnis auf:

a) als Pflanzenschutzmíttel:

b) als Düngemittel und Bodenverbesserer.

c) als níchtökologlschemíchtbíologísche Futtermittelausgangs-
erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermittelausgangs-
erzeugnisse tierischen und mineralíschen Ursprungs und
bestimmte Erzeugnisse für die Tlerernährung:

d) als Futtermittelzusatzstoffe und Verarbeltungshílfsstoffe:

e) als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Teichen,
Käfigen, Gebäuden und Anjagen für die tierische Erzeu-
gung;

~ als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Gebäuden
und Anjagen für die pflanzliche Erzeugung, einschließlich
Lagerung in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Die in dem beschränkten Verzeichnis aufgeführten Erzeugnisse
und Stoffe dürfen nur insoweit verwendet werden, wie die
entsprechende Verwendung in der Landwirtschaft allgemein in
den betreffenden Mitgliedstaaten gemäf den einschlägigen
Gemeinschaftsvorschriften oder den nationalen Vorschriften im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht zu~elassen ist.

(2) Die Zulassung der in Absatz l genannten Erzeugnisse und
Stoffe unterliegt den Zielen und Grundsätzen des Titels II sowie
folgenden allgerneinen und speziellen Kriterien, die als Ganzes zu
bewerten sind:

a) Ihre Verwendung ist für eine nachhaltige Produktion
notwendig und für die beabsichtigte Verwendung uner-
lässlich;
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b) alle Erzeugnisse und Stoffe müssen pflanzlichen, tierischen,

mikrobiellen oder mínerallschen Ursprungs sein, es sei
denn, solche Erzeugnisse oder Stoffe sind nicht in aus-
reichender Menge oder Qualität erhältlich oder Alternativen
stehen nicht zur Verfügung;

c) im Falle der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Erzeugnisse
gilt Folgendes:

i) Ihre Verwendung ist unerlässlich für die Bekämpfung
eines Schadorganismus oder einer bestimmten Krank-
heit, zu deren Bekämpfung keine anderen biologi-
schen, physischen, züchterischen Alternativen oder
anbautechnischen Praktiken oder sonstigen effizienten
Bewirtschaftungspraktiken zur Verfügung stehen;

ii) Erzeugnisse. die nicht pflanzlichen, tierischen. mikro-
biellen oder mineralischen Ursprungs und nicht mit
ihrer natürlichen Form identisch sind. dürfen nur
zugelassen werden, wenn in ihren Verwendungs-
bedingungen jeglicher Kontakt mit den essbaren Teilen
der Pflanze ausgeschlossen wird;

d) im Falle der in Absatz l Buchstabe b genannten Erzeugnisse
ist die Verwendung unerlässlich, um die Fruchtbarkeit des
Bodens zu fördern oder zu erhalten oder einen besonderen
ernährungsphysiologischen Bedarf von Pflanzen zu decken
oder spezifische Bodenverbessewngszwecke zu erfüllen;

e) im Falle der in Absatz l Buchstaben c und d genannten
Erzeugnisse gilt Folgendes:

i) Sie sind für die Erhaltung der Tiergesundheit. des
Wohls und der Vitalität der Tiere erforderlich und
tragen zu einer angemessenen Ernährung bei, die den
physíologischen und verhaltensgemäßen Bedürfnissen
der betreffenden Art entspricht, oder es ist ohne
Rückgriff auf diese Stoffe unmöglich, solche Futter-
mittel herzustellen oder haltbar zu machen;

íí) Futtermittel ruineralisehen Ursprungs, Spurenele-
mente, Vitamine oder Provitaruine sind natürlichen
Ursprungs. Stehen diese Stoffe nicht zur Verfügung. so
können chemisch genau definierte analoge Stoffe für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen
Produktion zugelassen werden.

(3) a) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37
Absatz 2 genannten Verfahren Bedingungen und
Einschränkungen hinsichtlich der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse, bei denen die in Absatz 1 genannten
Erzeugnisse und Stoffe angewendet werden dürfen,
der Anwendungsweise. der Dosierung, des Verwen-
dungszeitraums und des Kontakts mit den landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen festlegen und gegebenenfalls
über die Rücknahme der Zulassung dieser Erzeugnisse
und Stoffe entscheiden.

b) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass ein Erzeugnis
oder Stoff in das in Absatz 1 genannte Verzeichnis
aufgenommen oder daraus gestrichen werden sollte
oder dass die unter Buchstabe a genannten Spezifi-
kationen für die Anwendung geändert werden sollten,
so stellt er sícher, dass der Kommission und den
Mitgliedstaaten offiziell ein Dossier mit den Grüuden
für die Aufnahme, Streichung oder Änderungen
übermittelt wird.
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Änderungs- oder Rücknahmeanträge sowie die dies-
bezüglichen Entscheidungen werden veröffentlicht.

c) Erzeugnisse und Stoffe, die vor der Annalune dieser
Verordnung für Zwecke verwendet wurden, die den in
Absatz 1 genannten Zwecken entsprechen, können
nach deren Annahme weiter verwendet werden. Die
Kommission kann die Zulassung solcher Erzeugnisse
oder Stoffe in jedem Fall gemäß Artikel 37 Absatz 2
zurücknehmen.

(4) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet die
Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen im ökologischen!
biologischen Landbau für andere als die in Absatz l aufgeführten
Zwecke regeln, sofern ihre Verwendung den Zielen und Grund-
sätzen des Titels II und den allgemeinen und spezifischen

I Kriterien des Absatzes 2 entspricht und dabei das Gemein-
schaftsrecht beachtet wird. Die betreffenden Mitgliedstaaten
unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission

, übersolche nationalen Vorschriften.

Artikel 17

(5) Die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen, die nicht
von den Absätzen 1 und 4 erfasst werden, ist im ökologischen!
biologischen Landbau zulässig, sofern ihre Verwendung den
Zielen und Grundsätzen des Titels II und den allgerneínen
Kriterien dieses Artikels entspricht.

Umstellung

(1) Folgende Vorschriften gelten für landwirtschaftliche
Betriebe, auf denen mit der ökologischen/biologischen Produk-
tion begonnen wird:

a) Der Umstellungszeitraum beginnt frühestens, wenn der
Unternehmer den zuständigen Behörden seine Tätigkeit
gemeldet und seinen Betrieb dem Kontrollsystem gemäß
Artikel 28 Absatz l unterstellt hat.

b) Während des UmsteIlungszeitraums finden sämtliche Vor-
schriften dieser Verordnung Anwendung.

c) Je nach der Art der pflanzlichen oder tierischen Erzeugung
werden spezifische Umstellungszeiträume festgelegt.

d) In einem Betrieb oder einer Betriebseinheit mit teilweiser
ökologischer/biologischer Produktion und teilweiser
Umstellung auf ökologische/biologische Produktion muss
der Unternehmer die ökologisch/biologisch produzierten
Erzeugnisse und die Umstellungserzeugnisse getrennt
halten, und die entsprechenden Tiere müssen getrennt oder
leiehr unterscheidbar sein, und er muss über die Trennung
Buch führen.

e) Zur Bestimmung des genannten Umstellungszeitraums
kann ein dem Zeitpunkt des Beginns des Umstellungs-
zeitraums unmittelbar vorangehender Zeitraum berücksich-
tigt werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

1) Während des unter Buchstabe c genannten Umstellungs-
zeitraums produzierte Tiere und tierische Erzeugnisse
dürfen nicht unter Verwendung der in den Artikeln 23
und 24 genannten Angaben bei der Kennzeichnung und
Werbung vermarktet werden.



~B (2) Die zur Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels
erforderlichen Maf~nah1l1en und Bedingungen und insbesondere
die Zeiträume nach Absatz 1 Buchstaben c bis f werden nach
dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

KAPlTEL .3

Herstellung verarbeiteter Futtermittel

Artikel 18

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter
Futtermittel

(1) Die Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer
Futtennittel muss räumlich oder zeitlich getrennt von der
Herstellung verarbeiteter nichtökologischcr/nichtbiologischer
Futtermittel erfolgen.

(2) Ökologische/biologische Futtermittelausgangserzeugnisse
oder Umstellungsfuttermittelausgangserzeugnisse dürfen nicht
zusammen mit den gleichen Futtermittelausgangserzeugnissen
aus nichtökologischer/nichtbiologischer Produktion zur Her-
stellung eines ökologischen/biologischen Futtermittels verwendet
werden.

KAPITEL 4

(3) Futtermittelausgangserzeugnisse, die bei der Herstellung
ökologischer/biologischer Futtermittel eingesetzt oder weiterver-
arbeitet werden, dürfen nicht unter Einsatz von chemisch-
synthetischen Lösungsmitteln hergestellt worden sein.

(4) Stoffe und Verfahren, die bei der Verarbeitung und
Lagerung ökologischer/biologischer Futtermittel verloren gegan-
gene Eigenschaften wiederherstellen oder das Ergebnis nach-
lässiger Verarbeitung korrigieren oder anderweitig in Bezug auf
die tatsächliche Beschaffenheit dieser Erzeugnisse irreführend
sein könnten. dürfen nieht verwendet werden,

(5) Die zur Durchführung der Erzeugungsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen werden
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Herstellung verarbeiteter Lebensmittel

Artílœl19

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter
Lebensmittel

(1) Die Aufbereitung verarbeiteter ökologischer/biologischer
Lebensmittel muss räumlich oder zeitlich getrennt von jener
nichtökologischcr/nichtbiologischer Lebensmittel erfolgen.

(2) Für die Zusammensetzung verarbeiteter ökologischer/
biologischer Lebensmittel gilt Folgendes:

a) Das Erzeugnis wird überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt; bei der Bestimmung, ob
ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirtschaft-
lichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefügtes
Wasser und Kochsalz nicht berücksichtígt,

b) Es dürfen nur Zusatzstoffe. Verarbeitungshilfsstoffe, Arorna-
stoffe, Wasser, Salz, Zubereitungen aus Mikroorganismen
und Enzymen, Mineralstoffe. Spurenelemente, Vitamine
sowie Aminosäuren und andere Mikronährstoffe in
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sind, verwendet werden, sofern diese gemäß Artikel 21 für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produk-
tion zugelassen worden sind.

c) Nichtökologische/nichtbiologische landwirtschaftliche
Zutaten dürfen nur verwendet werden, wenn sie nach
Artikel 21 für die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen worden sind oder
von einem Mitgliedstaat vorläufig zugelassen wurden.

d) Eine ökologische/biologische Zutat darf nicht zusammen
mit der gleichen nichtökologischen/nichtbiologischell oder
während der Umstellung erzeugten Zutat vorkommen.

e) Lebensmittel aus während der Umstellung erzeugten
Pflanzen dürfen nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaft-
lichen Ursprungs enthalten.

(3) Stoffe und Verfahren, die bei der Verarbeitung und
Lagerung ökologischer/biologischer Lebensmittel verloren gegan-
gene Eigenschaften wiederherstellen oder das Ergebnis nach-
lässiger Verarbeitung korrigieren oder anderweitig in BezL1gauf
die tatsächliche Beschaffenheit dieser Erzeugnisse irreführend
sein könnten, dürfen nieht verwendet werden.

Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich
der Verarbeitungsverfahren und der Bedingungen fur die in
Absatz 2 Buchstabe c genannte vorläufige Zulassung durch die
Mitgliedstaaten, werden nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannt:-ll Verfahren erlassen.

Artikel 20

Allgemeine Vorschriften rur die Herstellung ökologischerf
biologischer Hefe

(1) Für die Herstellung ökologischer/biologischer Hefe dürfen
nur ökologisch/biologisch erzeugte Substrate verwendet werden,
Andere Erzeugnisse und Stoffe dürfen nur insoweit verwendet
werden, wie sie nach Artikel 21 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wurden.

(2) Ökologische/biologische Hefe darf in ökologischen/biologi-
schen Lebens- oder Futtermitteln nicht zusammen mit nicht-
ökologischer/nichtbiologischer Hefe vorkommen.

(3) Ausführliche Vorschriften für die Herstellung können nach
dem ill Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt
werden.

Arti/wl2J

Kriterien für bestimmte Erzeugnisse und Stoffe bei der
Verarbeitung

(1) Die Zulassung von Erzeugnissen und Stoffen nach
Artikel 19 Absatz 2 Buchstaben b und c zur Verwendung in
der ökologischen/biologischen Produktion und deren Aufnahme
in ein beschränktes Verzeichnis unterliegen' den Zielen und
Grundsätzen des Titels II sowie folgenden Kriterien, die als
Ganzes zu bewerten sind:

i) Gemäf< diesem Kapitel zugelassene Alternatíven stehen
nicht zur Verfügung;
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ii) ohne sie kann das Lebensmittel nicht hergestellt oder

haltbar gemacht werden oder können ernährungsspezifi-
sche Anforderungen, die aufgrund des Gemeinschaftsrechts
festgelegt wurden, nicht eingehalten werden.

Außerdem müssen die in Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b
genannten Erzeugnisse und Stoffe in der Natur vorkommen und
dürfen nur mechanischen, physikalischen, biologischen, enzy-
matischen oder rníkrobíologischen Prozessen unterzogen wor-
den sein, außer wenn die betreffenden Erzeugnisse und Stoffe aus
solchen Quellen nicht in ausreichender Menge oder Qualität auf
dem Markt erhältlich sind.

(2) Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 37
Absatz 2 genannten Verfahren über die Zulassung und die
Aufnahme der Erzeugnisse und Stoffe in das beschränkte
Verzeichnis gemäg Absatz l des vorliegenden Artikels und legt
spezifische Bedingungen und Einschränkungen ihrer Verwen-
dung fest; sie entscheidet erforderlichenfalls auch über die
Rücknahme der Zulassung.

Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass ein Erzeugnis oder Stoff in
das in Absatz l genannte Verzeichnis aufgenommen oder daraus
gestrichen werden sollte oder dass die im vorliegenden Absatz
genannten Spezifikationen fUr die Verwendung geändert werden
sollten, so stellt: er sicher, dass der Kommission und den
Mitgliedstaaten offiziell ein Dossier mit den Gründen für die
Aufnahme, Streichung oder Änderungen übermittelt wird.

Änderungs- oder Rücknahmeanträge sowie die diesbezüglichen
Entscheidungen werden veröffentlicht.

Erzeugnisse und Stoffe, die vor der Annahme dieser Verordnung
für die Zwecke des Artikels 19 Absatz 2 Buchstaben b und c
venvendet wurden, können nach deren Annahme weiterhin
verwendet werden. Die Kommission kann die Zulassung für
diese Erzeugnisse und Stoffe in jeden Fall im Einklang mit
Artikel 37 Absatz 2 zurücknehmen.

KAPff·E!. .5

Flexibilität

Artikel22

Ausnahmen VOll den Produktionsvorschriften

(1) Die Kommission kann im Rahmen der Ziele und Grund-
sätze des Titels II und der Bestimmungen des Absatzes 2 des
vorliegenden Artikels nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren Bestimmungen überdie Gewährung von
Ausnahmen von den in den Kapiteln 1 bis 4 festgelegten
Produktionsvorschriften erlassen.

(2) Ausnahmen nach Absatz 1 sind auf ein Míndestmaf zu
beschränken und gegebenenfalls zeitlich zu begrenzen; sie dürfen
nur gewährt werden, wenn

a) sie für die Aufnahme oder die Aufrechterhaltung der
ökologischen/biologischen Produktion in Betrieben mit
klimabedingten. geografischen oder strukturellen Beschrän-
kungen erforderlich sind;

b) sie zur Versorgung mit Futtermitteln, Saatgut und vege-
tativem Vermehrungsmaterial, lebenden Tieren oder ande-
ren landwirtschaftlichen Produktionsmitteln erforderlich
sind, soweit diese nicht als ökologische/biologische Erzeug-
nisse auf dem Markt erhältlich sind;
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Ursprungs erforderlich sind, soweit diese nicht als ökolo-
gische/biologische Erzeugnisse auf dem Markt erhältlich
sind;

d) sie zur Lösung spezifischer Probleme in der ökologischen/
biologischen Tierhaltung erforderlich sind;

c) sie im Hinblick auf die Verwendung spezlfischer Erzeug-
nisse und Stoffe in der Verarbeitung nach Artikel 19
Absatz 2 Buchstabe b erforderlich sind, damit seit langem
eingeführte Lebensmittel als ökologische/biologische
Erzeugnisse hergestellt werden können;

f) sie als befristete Magnahme zur Erhaltung oder Wieder-
aufnahme der ökologischen/biologischen Produktion in
Katastrophenfällen erforderlich sind;

g) Lebensmittelzusatzstoffe oder andere Stoffe nach Artikel19
Absatz 2 Buchstabe b oder Futtermittelzusatzstoffe oder
andere Stoffe nach Artikel 16 Absatz l Buchstabe d
verwendet werden müssen und diese Stoffe anders als durch
GVQ hergestellt auf dem Markt nicht erhältlich sind;

b) die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen oder ande-
ren Stoffen nach Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b oder von
Futtermittelzusatzstoffen nach Artikel 16 Absatz l Buch-
stabe d aufgrund von Rechtsvorschriften der Gemeinschaft
oder von nationalen Rechtsvorschriften erforderlich ist.

(3) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren spezifische Bestimmungen zur Anwendung
der in Absatz I. des vorliegenden Artikels genannten Ausnahmen
erlassen.

TITEL IV

KENNZEICHNUNG

Arti/æl23

Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion

(1) Im Sinne dieser Verordnung gilt ein Erzeugnis als mit Bezug
auf die ökologische/biologische Produktion gekennzeichnet,
wenn in der Eükettierung, der Werbung oder den Geschäfts-
papieren das Erzeugnis, seine Zutaten oder die Futtermittelaus-
gangserzeugnisse mit Bezeichnungen versehen werden, die dem
Käufer den Eindruck vermitteln, dass das Erzeugnis, seine
Bestandteile oder die Futtermittelausgangserzeugnisse nach den
Vorschriften dieser Verordnung gewonnen wurden. Insbesondere
dürfen die im Anhang aufgeführten Bezeichnungen, daraus
abgeleitete Bezeichnungen und Verkleinerungsformen wie .Bío-"
und .Öko-", allein oder kombiniert, in der gesamten Gemein-
schaft und in allen ihren Amtssprachen bei der Kennzeichnung
von Erzeugnissen lind der Werbung für sie verwendet werden,
wenn diese Erzeugnisse die mit dieser Verordnung oder im
Einklang mit ihr erlassenen Vorschriften erfüllen.

Bei der Kennzeichnung von lebenden oder unverarbeiteten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und der Werbung für diese
dürfen Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologische/biologische
Produktion nul' dann verwendet werden, wenn darüber hinaus
alle Bestandteile dieses Erzeugnisses im Einklang mit dieser
Verordnung erzeugt worden sind.
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Gemeinschaft und in keíner ihrer Amtssprachen bei der
Kennzeichnung und Werbung sowie in den Geschäftspapieren
für Erzeugnisse, die die Vorschriften dieser Verordnung nicht
erfüllen, verwendet werden, außer wenn sie nicht für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse in Lebensmitteln oder Futtermitteln
verwendet werden oder eindeutig keinen Bezug zur ökologi-
schen/biologischen Produktion haben.

Darüber hinaus sind alle Bezeichnungen, elnschlíeßlích in
Handelsmerken verwendeter Bezeichnungen, sowie Kennzeich-
nungs- und Werbepraktlken, die den Verbraucher oder Nutzer
irreführen können, indem sie ihn glauben lassen, dass das
betreffende Erzeugnis oder die zu seiner Produktion verwendeten
Zutaten die Vorschriften dieser Verordnung erfüllen, nicht
zulässig. .

(3) Die Bezeichnungen nach Absatz l dürfen nicht für
Erzeugnisse verwendet werden, die nach den gemeinschaftlichen
Vorschriften eine Kennzeichnung oder einen Hinweis tragen
müssen, die bzw. der besagt. dass sie GVO enthalten, aus GVO
bestehen oder aus GVO hergestellt worden sind.

(4) Bei verarbeiteten Lebensmitteln dürfen die Bezeichnungen
nach Absatz l in folgenden Fällen verwendet werden:

a) in der Verkehrsbezeichnung. vorausgesetzt

i) die verarbeiteten Lebensmittel erfüllen die Anforde-
rungen des Artikels 1 9;

ii) mindestens 95 Gewichtsprozent ihrer Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs sind ökologisch/biolo-
gisch;

b) nur im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt die Lebens-
mittel erfüllen die Anforderungen des Artikels 19 Absatz 1
und Absatz 2 Buchstaben a, b und d;

c) im Verzeichnis der Zutaten und im selben Sichtfeld wie die
Verkehrsbezeichnung, vorausgesetzt

i) die Hauptzutat ist ein Erzeugnis der Jagd oder der
Fischerei;

íi) sie enthalten andere Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs. die ausschließlich ökologisch/biologisch
sind;

iii) die Lebensmittel erfüllen die Anforderungen des
Artikels 19 Absatz 1 undAbsatz 2 Buchstaben a, b
und d.

Im Verzeichnis der Zutaten ist anzugeben. welche Zutaten
ökologisch/biologisch sind.

Finden die Buchstaben b und c dieses Absatzes Anwendung, so
darf der Bezug auf die ökologische/biologische Produktion nur
im Zusammenhang mit den ökologischen/biologischen Zutaten
erscheinen und muss im Verzeichnis der Zutaten der Gesamt-
anteil der ökologischen/biologischen Zutaten an den Zutaten
landwirtschaftlichen Ursprungs angegeben werden,

Die Bezeichnungen und die Prozentangabe gemäß Unterabsatz 3
müssen in derselben Farbe, Größe und Schrifttype wie die
übrigen Angaben im Verzeichnis der Zutaten erscheinen.
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(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
um die Einhaltung dieses Artikels sicherzustellen.

(6) Die Kommission kann die Liste der Bezeichnungen im
Anhang nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren
anpassen.

Artikel 24

Verbindliche Angaben

(1) Werden Bezeichnungen nach Artikel 23 Absatz 1 verwen-
det, muss

a) die Kennzeichnung auch die nach Artikel 27 Absatz 10
erteilte Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle enthalten, die für die Kontrolle des Unternehmers
zuständig ist, der die letzte Erzeugungs- oder Aufbereí-
tungsham!1ung vorgenommen hat;

b) bei vorverpackten Lebensmitteln auf der Verpackung auch
das Gemeinschaftslogo nach Artikel 25 Absatz l erschei-
nen;

c) bei der Verwendung des Gemcinschaftslogos im selben
Sichtfeld wie das Logo auch der Ort der Erzeugung der
lal1(hvirtschaftlichen Ausgangsstoffe erscheinen. aus denen
sich das Erzeugnis zusammensetzt, und zwar je nach Fall in
einer der folgenden Formen:

"EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen
Ausgangsstoffe in der EU erzeugt wurden;

"Nicht-EU-Landwirtschaft", wenn die landv'lirtschaft-
lichen Ausgangsstoffe in Drittländern erzeugt wurden;

"EU-/Nicht-EU-l.andwirtschaft", wenn die landwirt-
schaftlichen Ausgangsstoffe zum Teil in der Gemein-
schaft und zum Teil in einem Drittland erzeugt
wurden.

Sind alle landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe. aus denen sich das
Erzeugnis zusamrnensetzt, in demselben Land erzeugt worden,
so kann die genannte Angabe "EU" oder "Nicht-EU" durch die
Angabe dieses Landes ersetzt oder um diese ergänzt werden.

Bei der genannten Angabe "EU" oder "Nicht-EU" können kleine
Gewichtsmengen an Zutaten außer Acht gelassen werden, sofern
die Gesamtmenge der nicht berücksichtigten Zutaten 2 Gewichts-
prozent der Cesamtmenge der Ausgangsstoffe landwirtschaft-
lichen Ursprungs nicht übersteigt.

Die genannte Angabe "EU" oder "Nicht-EU" darf nicht in einer
auffälligeren Farbe, GrölSe oder Schrifttype als die Verkehrsbe-
zeichnung des Erzeugnisses erscheinen.

Bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen sind die Ver-
wendung des Gemeinschaftslogos nach Artikel 25 Absatz I und
die Angaben nach Unterabsatz l fakultativ. Erscheint das
Gemeinschaftslogo nach Artikel 25 Absatz 1 jedoch in der
Kennzeichnung, so müssen die Angaben nach Unterabsatz 1
auch in der Kennzeichnung erscheinen.

(2) Die Angaben nach Absatz l müssen an gut sichtbarer
Stelle, deutlich lesbar und unverwíschbar angebracht sein.



TB (3) Spezifische Kriterien zur Aufmachung, Zusammensetzung
und Größe der Angaben nach Absatz 1 Buchstaben a und c
werden von der Kommission nach dem in Artikel .37Absatz 2
genannten Verfahren erlassen.

Artikel 25

Logos für ökologische/biologische Produktion

(l) Das Gemeinschaftslogo für ökologische/biologische Pro-
duktion darf in der Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung
von Erzeugnissen verwendet werden, sofern diese die Vor-
schliften dieser Verordnung erfüllen.

Das Gerneinschaftslogo darf nicht für Umstellungserzeugnisse
und Lebensmittel im Sinne des Artikels 23 Absatz 4 Buch-
staben b und c verwendet werden,

(2) Nationale und private Logos dürfen in der Kennzeichnung
und Aufmachung VOI1 Erzeugnissen sowie in der Werbung
hierfür verwendet werden, sofern diese Erzeugnisse die Vor-
schriften dieser Verordnung erfüllen.

(3) Die Kommission legt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren spezifische Kriterien für die Aufmachung,
Zusammensetzung, Gröge und Gestaltung des Gemeinschafts-
logos fest.

TITEL V

Artikel 26

Besondere Kennzeichnungsvorschriften

Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren besondere Vorschriften für die Kenn-
zeichnung und Zusammensetzung von

a) ökologischen/biologischen Futtermitteln,

b) Umstellungserzeugnissen pflanzlichen Ursprungs,

c) vegetativem Vermehrungsmaterial und Saatgut für den
Anbau.

KONTROLLEN

Artikel27

Kontrollsystem

(1) Die Mitgliedstaaten führen ein Sysrem für Kontrollen ein
und bestimmen eine oder mehrere zuständige Behördem), die für
die Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen gemäß der
vorliegenden Verordnung im Einklang mit der Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 zuständig ist (sind).

(2) Zusätzlich zu den Bedingungen gemäf der Verordnung
(EG)NI'. 882/2004 umfasst das für die Zwecke der vorliegenden
Verordnung eingerichtete Kontrollsystem mindestens die Anwen-
dung von Vorkehrungen und Kontrollmaßnahmen. die von der
Kommission nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten
Verfahren festzulegen sind.



TB
(3) Im Rahmen dieser Verordnung werden Art und Häufigkeit
der Kontrollen auf der Grundlage einer Bewertung des Risikos
des Aufirerens von Unregelmäßigkeiten und Verstößen In Bezug
auf die Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung
bestimmt. Alle Unternehmer mit Ausnahme von Großhändlern,
die nur mit abgepackten Erzeugnissen handeln, und Unter-
nehmern nach Artikel 28 Absatz 2, die an Endverbraucher oder
-nutzer verkaufen, müssen in jedem Pall mindestens einmal
jährlich darauf überprüft: werden, ob sie die Vorschriften dieser
Verordnung einhalten.

(4) Die zuständige Behörde kann

a) ihre Komrollbefugnisse einer oder mehreren anderen
Kontrollbehörden übertragen. Die Kontrollbehörden müs-
sen angemessene Garantien für Objektivität und Unpartei-
lichkeit bieten und über qualifiziertes Personal und die
erforderlichen Ressourcen für die Wahrnehmung ihrer
Au(spben verfügen;

b) Kontrollaufgaben einer oder mehreren KontrollsteIlen
übertragen. In diesem Fall benennen die Mitgliedstaaten
Behörden, die für die Zulassung und Überwachung dieser
Kontrollstellen zuständig sind.

(5) Die zuständige Behörde kann einer bestimmten Kontroll-
steIle nur dann Kontrollaufgaben übertragen, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EG)NI'. 882/
2004 erfüllt sind und wenn insbesondere

a) die Aufgaben, die die Kontrollstelle wahrnehmen darf,
sowie die Bedingungen, der sie hierbei unterliegt, genau
beschrieben sind;

b) nachgewiesen ist, dass die Kontrollstelle

i) über die Sachkornpetenz, Ausrüstung und Infra-
struktur verfügt, die zur Wahrnehmung der ihr
übertragenen Aufgaben notwendig sind,

ii) über eine ausreichende Zahl entsprechend qualifizier-
ter und erfahrener Mitarbeiter verfügt und

iii) im Hinblick auf die Durchführung der ihr übertrage-
nen Aufgaben unabhängig und frei von jeglichem
Interessenkonflíkt ist;

c) die KontrollsteIle nach der Europäischen Norm EN 45011
bzw. ISO Guide 65 (Allgemeine Anforderungen an Stellen,
die Produktzertifízierungssysteme betreiben) in der zuletzt
im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, bekannt
gemachten Fassung akkreditiert LInd von den zuständigen
Behörden zugelassen ist;

d) die KontrollsteIle der zuständigen Behörde regelmäßig bzw.
immer, wenn diese darum ersucht, die Ergebnisse der
durchgeführten Kontrollen mitteilt. Wird aufgrund der
Ergebnisse der Kontrollen ein Verstoß festgestellt oder
vermutet, so unterrichtet die KontrollsteIle unverzüglich die
zuständige Behörde;

e) eine wirksame Koordinierung zwischen der übertragenden
zuständigen Behörde und der Kontrollstelle stattfindet.



(6) Zusätzlich zu den Voraussetzungen des Absatzes 5
berücksichtigt die zusti¡ndige Behörde bei der Zulassung einer
Kontrollstelle folgende Kriterien:

a) das vorgesehene Standardkontrollverfahren mit einer aus-
führlichen Beschreibung cler Kontrollmagnahmen uncl
Vorkehrungen, die die Stelle denihrer Kontrolle unter-
liegenden Unternehmern gegenüber zur Auflage macht:

b) die Maísnahmen. die die Kontrollstelle bei Feststellung von
UnregelmäfSigkeiten und/oder Verstößen zu ergreifen
gedenkt.

(7) Die zuständigen Behörden dürfen folgende Aufgaben den
Kontrollstellen nicht übertragen:

a) Überwachung und Überprüfung anderer Kont:rollstellen;

b) Gewährung von Ausnahmen nach Artikel 22, es sei denn,
dies ist in den von der Kommission nach Artikel 22
Absatz 3 erlassenen spezifischen Bestimmungen yorge-
sehen.

(8) Gemi¡ß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) NI'. 882/
2004 veranlassen die zuständigen Behörden, die KontroHsteIlen
Aufgaben übertragen, bei Bedarf Überprüfungen oder Inspektio-
nen der K.ontrollstellen. Ergibt eine Überprûfimg oder Inspektion,
dass diese Stellen die ihnen übertragenen Aufgaben nicht
ordnungsgemäß ausführen, so kann die übertragende zuständige
Behörde die Übertragung entziehen. Dies geschieht unverzüglich,
wenn die Kontrollstelle nicht rechtzeitig angemessene Abhilfe-
maßnahmen trifft.

(9) Zusätzlich zu den Anforderungen nach Absatz 8 muss die
zuständige Behörde

a) sicherstellen, dass die KontrollsteIle ihre Kontrollen objektiv
und unabhängig wahrnimmt;

b) die Wirksamkeit der Kontrollen überprüfen;

c) etwaige. festgestellte Unregelmägigkeiten oder Verstöße
sowie die daraufhin getroffenen Abhilfemaßnahmen zur
Kenntnis nehmen;

d) der KontrollsteIle die Zulassung entziehen, wenn diese die
Voraussetzungen nach den Buchstaben a und b nicht erfüllt
oder den Kriterien nach den Absätzen 5 und 6 nicht mehr
genügt oder die Anforderungen der Absätze Il, 12 und 14
nieh t erfüllt,

(10) Die Mitgliedstaaten teilen jeder Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle. die Kontrollaufgaben nach Absatz 4 durchführt,
eine Codenummer zu.

(11) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen gewähren den
zuständigen Behörden Zugang zu ihren Diensträumen und
Einrichtungen und leisten jede Auskunft und Unterstützung, die
den zuständigen Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach
diesem Artikel erforderlich erscheint.

(12) Die Kontrollbehörden und KontrollsteIlen stellen sicher,
dass gegenüber den ihrer Kontrolle unterstehenden



Unternehmern mindestens die Vorkehrungen und Kontroll-
maßnahmen nach Absatz 2 angewandt werden,

Cl 3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das elngeríditete
Kontrollsystem im Einklang mit Artikel 18 der Verordnung (EG)
Nr. 178/2002 für jedes Erzeugnis die Rückverfolgbarkeit auf
allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs
erlaubt. um insbesondere den Verbrauchern die Gewähr dafür zu
bieten, class die ökologischen/biologischen Erzeugnisse in Über-
einstimmung mit den Anforderungen der vorliegenden Ver-
ordnung hergestellt worden sind.

(14) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen übermitteln den
zuständigen Behörden jährlich spätestens bis zum 31. Januar ein
Verzeichnis der Unternehmer, die am 31. Dezember des
Vorjahres ihrer Kontrolle unterstanden. Bis spätestens zum
31. März jedes Jahres ist ein zusammenfassender Bericht über
die im Vorjahr ausgeführten Kontrolltätigkeiten vorzulegen.

Artikel 28

Teilnahme am Kontrollsystem

(1) Jeder Unternehmer, der Erzeugnisse im Sinne des Artikels l
Absatz 2 erzeugt, aufbereítet.Iagert, aus einern Drittland einführt
oder in Verkehr bringt, ist verpflichtet, vor dem Inverkehr-
bringen von jeglichen Erzeugnissen als ökologische/biologische
Erzeugnisse oder als Umstellungserzeugnisse

a) seine Tätigkeit den zuständigen Behörden des Mitglied-
staats, in dem diese Tätigkeit allsgeübt 'wird, zu melden;

b) sein Unternehmen dem Kontrollsystem nach Artikel 27 zu
unterstellen.

Unterabsatz l gilt auch für Ausführer. die Erzeugnisse ausführen,
die im Einklang mit den Produktionsvorschriften dieser Ver-
ordnung hergestellt wurden.

Lässt ein Unternehmer eine seiner Tätigkeiten von einem Dritten
ausüben. so unterliegt dieser Unternehmer dennoch den unter
den Buchstaben a und b genannten Pflichten. und die in Auftrag
gegebenen Tätigkeiten unterliegen dem Kontrollsystem.

(2) Die Mitgliedstaaten können Unternehmer, die Erzeugnisse
direkt an Endverbraucher oder -nutzer verkaufen. von der
Anwendung dieses Artikels befreien, sofern diese Unternehmer
die Erzeugnisse nicht selbst erzeugen, aufbereiten oder an einem
anderen Ort als in Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder
solche Erzeugnisse nicht aus einem Drittland einführen oder
solche Tätigkeiten auch nicht von Dritten ausüben lassen.

(3) Die Mitgliedstaaten bestimmen eine Behörde oder Stelle, die
diesbezügliche Meldungen entgegennimmt.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Unternehmer,
der die Vorschriften dieser Verordnung erfüllt und als Beitrag zu
den Kontrollkosten eine angemessene Gebühr entrichtet, einen
Anspruch hat, in das Kontrollsystem einbezogen zu werden.'

(5) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen führen ein
aktualisiertes Verzeichnis mit Namen und Anschriften der ihrer
Kontrolle unterliegenden Unternehmer. Dieses Verzeichnis ist
den betroffenen Parteien zur Einsicht bereitzuhalten.



.s (6) Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren Durchführungsbestimmungen zur Rege-
lung des Verfahrens für die Meldung und Unterstellung nach
Absatz 1 des vorliegenden Artikels, insbesondere hinsichtlich der
in elie Meldung nach Absatz l Buchstabe a eles vorliegenden
Artikels aufzunehmenden lnformationen.

Artikel 29

Bescheinigungen

(1) Die Kontrollbehörden und KontrollsteIlen nach Artikel 27
Absatz 4 stellen jedem Unternehmer, der ihren Kontrollen
unterliegt und in seinem Tätigkeitsbereich die Anforderungen
dieser Verordnung erfüllt, eine entsprechende Bescheinigung aus.
Diese Bescheinigung muss zumindest überdie Identität des
Unternehmers und elie Art oeler das Sortiment der Erzeugnisse
sowie über die Geltungsdauer der Bescheinigung Aufschluss
geben.

(2) Jeder Unternehmer muss die Bescheinigungen seiner
Lieferanten prüfen.

(3) Die Form der in Absatz l genannten Bescheinigung wird
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erstellt,
wobei die Vorteile einer elektronischen Bescheinigung zu
berücksichtigen sind.

Artikel 30

Maßnahmen bei Verstößen und Unregelmäíägkeiten

(l) Bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich der
Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung stellt die Kontroll-
behörde oder KontrollsteIle sicher, dass in der Kennzeichnung
und Werbung für die gesamte von der Unregelmäßigkeit
betroffene Partie oder Erzeugung kein Bezug auf die ökologi-
sche/biologische Produktion erfolgt, wenn dies in einem ange-
messenen Verhältnis zur Bedeutung der Vorschrift, gegen die
verstofsen wurde, sowie zu der Art und den besonderen
Umständen der Unregelmäßigkeit steht.

Bei FeststelIung eines schwerwiegenden Verstoßes oder eines
Verstoßes mit Langzeitwirkung untersagt die Kontrollbehörde
oder Kontrol1stelIe dem betreffenden Unternehmer die Ver-
marktung von Erzeugnissen mit einem Bezug auf die ökologi-
sche/biologische Produktion in der Kennzeichnung und
Werbung für eine mit der zuständigen Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats vereinbarte Dauer.

(2) Die Informatlonen über Unregelmäßigkeiten oder Verstöße,
die den ökologischen/biologischen Status eines Erzeugnisses
beeinträchtigen, müssen umgehend zwischen den betroffenen
Kontrollstellen. Kontrollbehörden, zuständigen Behörden und
Mitgliedstaaten ausgetauscht und gegebenenfalls der Kommission
m itgeteilt werden.

Die Ebene, auf der die Mitteilung erfolgt, ist von der Schwere und
dem Umfang der Unregelmäíägkeít bzw. des Verstoges abhängig.

Die Form unel die Modalitäten dieser Mitteilungen können von
der Kommission nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten
Verfahren geregelt werderï.



.B Artikel 3 J

Informacionsaustausch

Auf Antrag müssen die zuständigen Behörden, die Kontrollbe-
hörden und die Kontrollstellen einschlägige Informationen über
die Ergebnisse ihrer Kontrollen mit anderen zuständigen
Behörden, Kontrollbehörden und Kontrollstellen austauschen,
soweit der Antrag mit der Notwendigkeit begründet ist zu
gewährleisten, dass ein Erzeugnis nach den Vorschriften dieser
Verordnung hergestellt wurde. Sie können diese Informationen
auch VOll sich aus austauschen.

TITEL VI

HANDEL MIT DRITfLÄNDERN

Artikel 32

Einfuhr konformer Erzeugnisse

(1) Ein aus einem Drittland eingeführtes Erzeugnis darf in der
Gemeinschaft als ökologisches/biologisches Erzeugnis in Verkehr
gebracht werden, sofern

a) das Erzeugnis den Vorschriften der Titel JI, III und IV sowie
den gemäß dieser Verordnung erlassenen für seine Produk-
tion einschlägigen Durchführungsbestimmungen genügt;

b) alle Unternehmer, einschlief~lich der Ausführer, der Kon-
trolle durch eine nach Absatz 2 anerkannte Kontrollbe-
hörde oder KontrollsteIle unterworfen worden sind;

c) die betreffenden Unternehmer den Einführern oder den
nationalen Behörden die von der Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle gemäg Buchstabe b ausgestellte Bescheini-
gung nach Artikel 29 jederzeit vorlegen können, die die
Identität des Unternehmers, der den letzten Arbeitsgang
durchgeführt hat, belegt und es ermöglicht, die Einhaltung
der Bestimmungen der Buchstaben a und b dieses Absatzes
durch diesen Unternehmer zu überprüfen.

(2) Die Kommission erkennt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren die Kontrollbehörden und Kontrollstellen
nach Absatz 'I Buchstabe b des vorliegenden Artikels, einschließ-
lich der Kontrollbehörden und Kontrollstel1en nach Artikel 27,
die in Drittländern für die Durchführung der Kontrollen und die
Ausstellung der Bescheinigungen nach Absatz l Buchstabe c des
vorliegenden Artikels zuständig sind, an und stellt ein Ver-
zeichnis dieser Kontrollbehörden und Kontrollstellen auf.

Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die
Kommission bei der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle alle
erforderlichen Informationen an. Die Kommission kann auch
Sachverständige beauftragen, vor Ort eine Prüfung der Produk-

Die Kontrollstellen müssen nach der Europäischen Norm EN
45011 bzw. ISO Guide 65 (Allgemeine Anforderungen an
Stellen, die produktzertifizierungssysteme betreiben) in der
zuletzt im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, bekannt
gemachten Fassung akkreditiert sein. Die Kontrollstellen werden
einer regelmäßigen Evaluierung vor Ort, Uberwachung und
mehrjährigen wíederbewertung ihrer Tätigkeiten durch die
Akkreditierungsstelle unterzogen.



tíonsvorschríften und der yon der betreffenden Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle in dem Drittland durchgeführten Kontroll-
tätigkeiten vorzunehmen.

Die anerkannten Kontrollstellen oder Kontrollbehörden stellen
die Bewertungsberichte der Akkreditierungsstelle oder gege-
benenfalls der zuständigen Behörde über die regelmäßige
Evaluíerung vor Ort, Überwachung und mehrjährige Wiederbe-
wertung ihrer Tätigkeiten zur Verfügung.

Auf der Grundlage der Bewertungsberichte stellt die Kommission
mit Unterstützung der Mitgliedstaaten eine angemessene Über-
wachung über die anerkannten Kontrollbehörden und Kontroll-
steIlen sicher, indem sie eine regelmäßige Überprüfung ihrer
Anerkennung vornimmt. Die Art aer Überwachung wird anhand
einer Bewertung des Risikos von Unregelmäßigkeiten oder
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.

Artikel 33

Einfuhr von Erzeugnissen mit gleichwertigen Garantien

(1) Ein aus einem Drittland eingeführtes Erzeugnis darf auch in
der Gemeinschaft als ökologisches/biologisches Erzeugnis in
Verkehr gebracht werden, sofern

a) das Erzeugnis nach Produktionsvorschriften produziert
wurde, die den Vorschriften der Titel III und IVgleichwertig
sind;

b) die Unternehmer Kontrollrnaßnahmen unterworfen wor-
den sind, die an Wirksamkeit denjenigen des Titels V
gleichwertig sind und die fortlaufend und effektiv ange-
wandt worden sind;

c) die Unternehmer ihre Tätigkeiten auf allen Stufen der
Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs des
Erzeugnisses in dem betreffenden Drittland einem nach
Absatz 2 anerkannten Kontrollsystem oder einer nach
Absatz 3 anerkannten Kontrollbehörde oder Kontro!lstelle
unterstellt haben;

d) die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden oder Kontroll-
stellen des nach Absatz 2 anerkannten Drittlandes oder eine
nach Absatz 3 anerkannte Kontrollbehörde oder Kontroll-
steIle eine Kontrollbescheinigung für das Erzeugnis erteilt
hat, wonach es den Bestimmungen dieses Absatzes genügt.

Das Original der Bescheinigung gemäß diesem Absatz muss der
Ware bis zum Betrieb des ersten Empfängers beigefügt sein;
anschließend hat der Einführer die Bescheinigung mindestens
zwei Jahre lang für die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle
bereitzuhalten.

(2) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren diejenigen Drittländer anerkennen. deren
Produktionssystem Grundsätzen und Produktionsvorschriften
genügt, die denen der Titel II, III und IV gleichwertig sind, lind
deren Kontrollmaßnahmen von gleichwertiger Wirksamkeit sind
wie diejenigen des Titels V; sie kann diese Länder in ein
entsprechendes Verzeichnis aufnehmen. Bei der Gleichwertig-
keitsprüfung sind die Leitlinien CAC/GI.. 32 des Codex Alimen-
taritIS zu berücksichtigen.



TB Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die
Kommission bei dem Drittland alle erforderlichen lnformationen
an. Oie Kommission kann Sachverständige beauftragen, vor Ort
eine Prüfung der Produktionsregeln und Kontrollmaßnahmen
des betreffenden Drittlandes vorzunehmen.

Bis zum 31. März jedes Jahres übermitteln die anerkannten
Dríttländer der Kommission einen kurzen Jahresbericht über die
Anwendung und Ourchsetzung der in dem betreffenden Land
geltenden KontrollmafSnahmen.

Auf der Grundlage der in diesen Jahresberichten enthaltenen
Informationen stellt die Kommission mit Unterstützung der
Mitgliedstaaten eine angemessene Überwachung der anerkannten
Drittländer sicher, indern sie deren Anerkennung regelmägig
überprüft. Die Art der Überwachung wird anhand einer
Bewertung des Risikos von UnregelmäfSigkeiten oder Verstöísen
gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.

(3) Flir Erzeugnisse, die nicht gemäfS Artikel 32 eingeführt und
nicht aus einem nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels
anerkannten Drittland eingeführt werden, kann die Kommission
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren die
Kontrollbehörden und Kontrollstellen. einschließlich der Kon-
trollbehörden und Kontrollstellen mich Artikel 27, die in
Drittländern für die Durchführung von Kontrollen und die
Erteilung von Bescheinigungen nach Absatz l des vorliegenden
Artikels zuständig sind, anerkennen und ein Verzeichnis dieser
Kontrollbehörden und KontrollsteIlen erstellen. Bei der Gleich-
wertigkeitspliifung sind die Leitlinien CAC/GL 32 des Codex
Ali111e1!tarius zu berücksichtigen.

Die Kommission prüft jeden Antrag auf Anerkennung, der von
einer Kontrollbehörde oder KontrollsteIle eines Drittlandes
eingereicht wird.

Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die
Kommission bei der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle alle
erforderlichen lnfonnationen an. Die Tätigkeit der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde wird von einer Akkreditierungsstelle oder
gegebenenfalls einer dafür zuständigen Behörde einer regel-
mäßigen Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährigen
Wiederbewertung unterzogen. Oie Kommission kann auch
Sachverständige beauftragen, vor Ort eine Prüfung der Produk-
tionsvorschriften und der von der betreffenden Kontrollbehörde
oder KontrollsteIle in dem Drittland durchgeführten Kontroll-
tätigkeiten vorzunehmen.

Die anerkannten KontrollsteIlen oder Kontrollbehörden stellen
die Bewertungsberichte der Akkreditierungsstelle oder gege-
benenfalls der zuständigen Behörde über die regelmäßige
Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährige Wiederbe-
wertung ihrer Tätigkeiten zur Verfügung.

Auf der Grundlage dieser Bewertungsberichte stellt die Kommis-
sion mit Unterstützung derMitgliedstaaten eine angemessene
Überwachung der anerkannten Kontrollbehörden und Kontroll-
steIlen sicher, indem sie eine regelmärsige Überprüfung der
Anerkennung vornimmt. Die Art der Überwachung wird anhand
einer Bewertung des Risikos von Ullregelmägigkeiten oder
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.



TITEL VB
TB

ÜßERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Freier Warenverkehr für ökologische/biologische
Erzeugnisse

(1) Die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Kontroll-
steIlen dürfen die Vermarktung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen, die von einer in einem anderen Mitgliedstaat
ansässigen anderen Kontrollbehörde oder Kontrollstelle kontrol-
liert wurden, nicht aus Gründen des Produktionsverfahrens, der
Kennzeichnung oder der Darstellung dieses Verfahrens verbieten
oder einschränken, sofern diese Erzeugnisse den Anfordenmgen
dieser Verordnung entsprechen. Insbesondere dürfen keine
anderen als die in Titel V vorgesehenen Kontrollen oder
finanziellen Belastungen vorgeschrieben werden.

(2) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet für die
ökologische/biologische pflanzliche und tierische Erzeugung
strengere Vorschriften anwenden, sofern diese Vorschriften auch
für die nichtökologische/nichtbiologische Erzeugung gelten und
mit dem Gerneinschaftsrecht im Einklang stehen und die
Vermarktung aufserhalb des Hoheitsgebiets des betreffenden
Mitgliedstaats produzierter ökologischer/biologischer Erzeug-
nisse dadurch nicht unterbunden oder eingeschränkt wird.

Artilœ135

Mitteilungen an die Kommission

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission regelmäfSig
folgende Informationen:

a) Name tind Anschrift sowie gegebenenfalls Coden ummer
und Konformitätszeichen der zuständigen Behörden;

b) Liste der Kontrollbehörden und Kontrollstellen und ihrer
Codenummern sowie gegebenenfalls ihrer Konformitäts-
zeichen. Die Kommission veröffentlicht regelmäßig das
Verzeichnis der Kontrollbehörden und Kontrollstellen.

Artikel 36

Artikel 37

Statistische Informationen

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die statistischen
Angaben, die für die Durchführung dieser Verordnung und die
Folgemagnahmen erforderlich sind. Diese statistischen Angaben
werden im Rahmen des statistischen Programms der Gemein-
schaft definiert.

Ausschuss für ökologische/biologische Produktion

(1) Die Kommission wird von einem Regelungsausschuss für
ökologische/biologische Produktion unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.



TB Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/E(; wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 38

Durchführungsbestimmungen

Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren im Rahmen der Ziele und Grundsätze des
Titels II Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung.
Dazu gehören insbesondere Durchführungsbestimmungen zu

a) den Produktionsvorschriften des Titels III, insbesondere
hinsichtlich der spezifischen Anforderungen und Bedingun-
gen, die die Unternehmer zu erfüllen haben;

b) den Kennzeichnungsvorschriften des Titels IV;

c) dem Kontrollsystem des Titels V, insbesondere zu Mindest-
kontrollanforderungen. Überwachung und Überprüfung.
spezifischen Kriterien für die Übertragung von Aufgaben an
private Kontrollstellen. den Kriterien für deren Zulassung
und den Entzug der Zulassung sowie den Bescheinigungen
gemäß Artikel 29;

d) den Vorschriften für Einfuhren aus Drittländern nach
Titel Vl, insbesondere hinsichtlich der Kriterien und
Verfahren für die Anerkennung von Drittländern und
Kontrollstellen nach Artikel 32 LIndArtikel 33, eínschlíeís-
lieh der Veröffentlichung der Verzeichnisse der anerkannten
Drittländer und KontrollsteIlen sowie hinsichtlich der
Bescheinigung nach Artikel 33 Absatz l Buchstabe d
wobei die Vorteile einer elektronischen Bescheinigung zu
berücksichtigen sind;

e) den Vorschriften für den freien Warenverkehr für ökologi-
sche/biologische Erzeugnisse nach Artikel 34 und für
Mitteilungen an die Kommission nach Artikel 35.

Artikel 39

Aufhebung der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91

(l) Die Verordnung (El-VG)Nr. 2092/91 "viI'd zum 1. Januar
2009 aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die aufgehobene Verordnung (EWG)
NI'. 2092/91 gelten als Verweisungen auf die vorliegende
Verordnung.

Artikel 40

übergangsmaßnahmen

Sofern erforderlich, werden Maßnahmen zur Erleichterung des
Übergangs von den Vorschriften der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 zu den Vorschriften der vorliegenden Verordnung
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.
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Bericht an den Rat

(1) Die Kommission legt dem Rat bis zum 31. Dezember 2011
einen Bericht vor.

(2) In dem Bericht werden insbesondere die bei der Anwen-
dung dieser Verordnung gesammelten Erfahrungen dargelegt und
Überlegungen insbesondere zu folgenden Fragen angestellt:

a) Anwendungsbereich dieser Verordnung, insbesondere hin-
sichtlich ökologischer/biologischer Lebensmittel, die durch
gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen aufbereitet
werden;

b) Verbot der Verwendung von GVa, einschließlich der
Verfügbarkeit von nicht durch Gva hergestellten Erzeug-
nissen, der Erklärung des Verkäufers sowie der Durch-
führbarkeit spezifischer Toleranzschwellen und deren
Auswirkungen auf den ökologischen/biologischen Sektor;

c) Funktionieren des Binnenmarktes uneJ des Kontrollsystems.
wobei insbesondere zu bewerten ist, ob die eingeführten

Verfahren nicht zu unlauterem Wettbewerb oder zu
Hindernissen für die Produktion und die Vermarktung
ökologischer/biologischer Erzeugnisse führen.

(3) Die Kommission fügt dem Bericht gegebenenfalls geeignete
Vorschläge bei.

Artilœl42

Inkraftrreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

S. GABRIEL

Für bestimmte Tierarten. Wasserpflanzen und Mikroalgen, für
die keine ausführlichen Produktionsvorschriften vorliegen, gelten
die Kennzeichnungsvorschriften des Artikels 23 und die
Kontrollvorschriften des Titels V.Bis zur Aufnahme ausführlicher
Produktionsvorschriften gelten nationale Bestimmungen oder -
falls solche Bestimmungen nicht bestehen _. von den Mitglied-
staaten akzeptierte oder anerkannte private Standards.

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2009.

"Artikel 24 Absatz 1 Buchstaben b und egelten jedoch ab
dem 1. Juli 2010."

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 28. Juni 2007.

Im Namen des Rates

Der Präsident
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BG: 61'IOHon'14clI
ES: ecológico, biológico
cs: ckologlcké, bíologlcké
DA: økologisk
DE: ökologisch, biologisch
ET: rnahe, ökoloogiline
EL: ßIOÀOylKO

EN: organic
FR:' biologique
GA: orgánach

~M2 "HR: ekoloskí,"

TB IT: . b¡(llogico
LV: biologisks, ekologisks
LT: ekologlskas
LU: bíologesch
HU: ökológiai
MT: organiku
NL: biologisch
PL: ekologiczne
PT: biológico
RO: ecologic
SK: ekologícké, bíologické
SL: ekoloski
Fl: luonnonmukaínen
SV: ekologisk.
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ANGABEN NACH ARTIKEL 23 ABSATZ ]
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VERORDNUNG (EG) Nr. 889/2008 DER KOMMISSION

vom 5. September 2008

mit Durchführungsvorschriften zur Verordnwlg (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/
biologische Produktion und die Kennzeichnwlg von ökologischen/biologischen Erzeugnissen

hinsichtlich der ökologischen~,iologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle I
I

DIE KOtvlM1SS10N DER EUROP.Ä..1SCHEN GEMEINSCHAFrEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EC) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 e),
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2,
Artikel 12 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 3
Buchstabe c, Artikel17 Absatz 2, Artikel l S Absatz 5, Artikell9
Absatz 3 Unœrabsatz 2, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 22
Absatz l, Artikel 24 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 26,
Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29 Absatz 3, Artikel 38 Buch-
staben a, b, c und e und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 und insbesondere die

Titel m, IV und V der Verordnung enthalten allgemeine
Vorschriften für die produktion, die Kennzeichnung und die
Kontrolle ökologischer/biologischer Erzeugnisse pflanzli-
chen und tierischen Ursprungs. Es sollten Durchführungs-
bestimmungen zu diesen Vorschriften festgelegt werden.

(2) Da die Erarbeitung neuer gemeinschaftlicher Produktions-
vorschriften für bestimmte Tierarten, die ökologische/
biologische Aquakultur, für Meeresalgen und Hefen, die
als Lebens- oder Futtennittel Verwendung finden, mehr Zeit
erfordert, sollten sie in einem späteren Verfahren festgelegt
werden. Daher empfiehlt es sich, diese Erzeugnisse aus dem
Geltungsbereich dieser Verordnung auszl1schlielSen.Gemä[S
Artikel 42 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 sollten die
Vorschriften der Gemeinschaft für die Produktion, Kon-
trolle und Kennzeichnung - mutatis mutandis - jedoch
auf bestimmte Tierarten, auf Aquakulturerzeugnisse und
auf Meeresalgen Anwendung finden.

(3) Bestimmte Begriffe sollten definiert werden, um Mehr-
deutigkeiten zu vermeiden und die einheitliche Anwendung
der Vorschriften für die ökologische/biologische produktion
zu gewährleisten.

(4) Die ökologische/biologische pflanzliche Erzeugung basiert
auf dem Grundsatz, dass Pflanzen ihre Nahrung in erster
Linie über das Ökosystem des Bodens beziehen, Aus diesem

(I) Aß!.!.. 189 vom 20.7.2007, S. 1.



Grunde sollte die Hydrokultur, bei der Pflanzen in einem
inerten Substrat mit löslichen Mineralien und Nährstoffen
wurzeln, nicht zugelassen werden,

(5) Da die ökologische/biologische pflanzliche Erzeugung
verschiedene Bewirtschaftungsmethoden umfasst und eine
begrenzte Verwendung von schwer löslichen Düngemitteln
und Bodenverbesserern voraussetzt, sollten die jeweiligen
Praktiken spezifiziert werden. Es sollten insbesondere
Bedingungen für die Verwendung bestimmter nicht
synthetischer Produkte festgelegt werden.

(6) Der Einsatz von Pflanzenschutzrnítteln, die nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt haben können oder Rück-
stände in Agrarerzeugnissen hinterlassen können, sollte
erheblich eingeschränkt werden. Bei der Schädlings-,
Krankheits- und Unkrautbekämpfung sollte vorbeugenden
Maßnahmen der Vorzug gegeben werden, Ferner sollte die
Verwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel geregelt
werden.

(7) Im Rahmen der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 des
Rates e) war die Verwendung bestimmter Pflanzenschutz-
mittel, Düngemittel und Bodenverbesserer sowie bestimm-
ter níchtökologíscherjníchrbíologíscher Futterrnlttel-
ausgangserzeugnisse, Futtermittelzusatzstoffe und Futter-
mittelverarbeitungshilfsstoffe sowie bestimmter Reinigungs-
und Desinfektionsmittel unter genau fest gelegten Bedin-
gungen auch zum Zwecke des ökologischen Landbaus
zulässig. Im Interesse der Kontinuität des ökologischen
Landbausjder biologischen Landwirtschaft sollten die
betreffenden Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 16
Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
weiterhin zulässig sein. Der Klarheit halber ist es ferner
angezeigt, in den Anhängen zur vorliegenden Verordnung
die Erzeugnisse und Stoffe aufzulisten, die im Rahmen der
Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 zulässig waren, Andere
Erzeugnisse und Stoffe können zu einem späteren Zeit-
punkt und auf einer anderen Rechtsgrundlage, namentlich
Artikel 16 Absatz l der Verordnung (EG)NI'. 834/2007, in
diese Listen aufgenommen werden, Daher empfiehlt es sich,
den jeweiligen Status jeder Erzeugnis- und Stoffkategorie in
der Liste durch ein entsprechendes Symbol auszuweisen.

e) AB!. L 198 vom 22.7.1991. S. 1.
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(8) Nach dem ganzheitlichen Ansatz des ökologischen Land-

baus/der biologischen Landwirtschaft TIlUSS die Tierproduk-
tion an die Fläche, auf die cler angefallene Dung zwecks
Nährstoffzufuhr für die pflanzliche Produktion ausgebracht
wird, gebunden sein. Da die Tierhaltung stets mit der
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen einher-
geht, sollte eine flächenunabhängige Tierproduktion ver-
boten werden. Bei der ökologischen/biologischen.
Tierhaltung sollte bei der Auswahl der Rassen ihrer
Fähigkeit zur Anpassung an die Umweltbedingungen, ihrer
Vitalität und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Krank-
heiten Rechnung getragen werden; große biologische
Vielfalt sollte dabei gefördert werden.

(9) Unternehmer können unter bestimmten Umständen
Schwierigkeiten haben, aus einem reduzierten Genpool
ökologische/biologische Zuchttiere zu beziehen, was die
Entwicklung des Sektors behindert. Daher sollte die
Möglichkeit vorgesehen werden, zu Zuchtzwecken eine
begrenzte Anzahl nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere
in einen Haltungsbetrieb einzustellen.

(10) Die ökologische/biologische Tierhaltung sollte gewährleis-
ten, dass die Tiere bestimmte Verhaltensbedürfnisse aus-
leben können, d. h. für alle Tierarten sollte bei der
Unterbringung den Luft-, Lícht-, Raum- und Komfortbe-
dürfnissen der Tiere Rechnung getragen werden, und es
sollte genügend Platz zur Verfügung stehen, damit sich
jedes Tier frei bewegen und sein natürliches Sozialverhalten
entwickeln kann. Für bestimmte Tiere, einschließlich
Bienen, empfiehlt es sich, spezifische Vorschriften flir
Unterbringung und Haltungspraxis festzulegen. Diese
spezifischen Unterbringungsvorschriften sollten ein hohes
Tierschutzniveau gewährleisten, das bei der ökologischen/
biologischen Tiethaltung Priorität hat und daher über die
für die Landwirtschaft im Allgerneinen geltenden Tier-
schutznormen der Gemeinschaft hinaus gehen kann. Nach
ökologischer/biologischer Haltungspraxis sollte Geflügel
nicht zu schnell aufgezogen werden. Es sollten daher
spezifische Vorschriften zur Vermeidung intensiver Auf-
zuchtmethoden festgelegt werden. Insbesondere Geflügel
sollte bis zum Erreichen eines bestimmten Mindestalters
aufgezogen werden oder von langsam wachsenden Rassen
stammen, damit in keinem Fall ein Anreiz flir intensive
Aufzuchtmethoden gegeben ist.

(11) In den meisten Fällen sollten Tiere zum Grasen ständigen
Zugang zu Freigelände (Auslauf im Freien) haben, soweit
das Wetter dies gestattet, wobei dieses Freige1ändegrund-
sätzlich im Rahmen eines geeigneten Rotationsprogramrns
bewirtschaftet werden sollte.

(12) Um eine Belastung der natürlichen Ressourcen wie Boden
und Wasser durch Nährstoffe zu vermeiden, sollte für die
Verwendung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft
und den Tierbesatz je Hektar eine Obergrenze festgesetzt
werden. Dieser Grenzwert sollte auf den Stickstoffgehalt der
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft bezogen werden.

(13) Verstümmelungen, die den Tieren Stress, Schaden, Krank-
heiten oder Leiden zufügen, sollten verboten werden.
Besondere Eingriffe, die für bestimmte Produktionsarten
und im Interesse der Sicherheit von Mensch und Tier
wesentlich sind, können unter beschränkten Bedingungen
zugelassen werden.



TB (14) Die Tiere sollten unter Berücksichtigung ihrer physic-
logischen Bedürfnisse Grünfutter, Trockenfutter und Futter-
mittel erhalten, die nach den Vorschriften für den
ökologischen/biologischen Landbau vorzugsweise im eige-
nen Betrieb gewonnen wurden. Um den grundlegenden
Ernährungsbedürfnissen der Tiere gerecht zu werden,
müssen unter genau festgelegten Bedingungen auch
bestimmte Mineralstoffe. Spurenelemente und Vitamine
verabreicht werden können.

(15) Da die aufgrund des Klimas und der verfügbaren Futter-
quellen bestehenden reglenalen Unterschiede in der Ver-
sorgung von ökologischen/biologischen Wiederkäuern mit
den essentiellen Vitaminen A, D und E über ihre
Futterration fortbestehen, sollte die Verabreichung dieser
Vitamine an Wiederkäuer zugelassen werden.

(16) Die Tiergesundheit sollte im Wesentlichen durch Krank-
heitsverhütung gesichert werden. Darüber hinaus sollten
bestimmte Reinigungs- und Desínfektíonsmaßnahmen
durchgeführt werden.

(1 ï) Die präventive Verabreichung chemisch-synthetischer allo-
parhiseher Arzneimittel ist in der ökologischen/biologi-
schen Landwirtschaft verboten. Bei kranken oder verletzten
Tieren, bei denen eine sofortige Behandlung erforderlich ist,
sollte die Verwendung dieser Arzneimittel jedoch auf ein
striktes Minimum begrenzt werden. Um die Glaubwürdig-
keit des ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirt-
schaft für den Verbraucher zu erhalten, sollten auíserdem
restriktive Magnahmen beispielsweise in Form der Ver-
doppelung der Wartezeit nach Verabreichung chemisch-
synthetischer allopathíscher Arzneimittel zulässig sein.

(18) Es sollten spezifische Vorschriften für die Verhütung von
Krankheiten und die tierärztliche Behandlung in der
Bienenhaltung festgelegt werden.

(19) Lebens- oder Futtermittel erzeugende Unternehmer sollten
verpflichtet werden, systemarisch kritische Punkte im
Verarbeitungsprozess zu identifizieren, um sicherzustellen,
dass die hergestellten Verarbeitungserzeugnisse den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion genü-
gen.

(20) Zur Erzeugung bestimmter verarbeiteter ökologischer/
biologischer Lebens- und Futtermittel sind bestimmte
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse und Stoffe
erforderlich. Da die Harmonisierung der Weinverarbei-
tungsvorschriften auf Gemeinschaftsebene mehr Zeit
erfordert, sollte die Weinverarbeitung von der Anwendung
der Bestimmungen über die genannten Erzeugnisse ausge-
schlossen werden, bis in einem späteren Verfahren
spezifische Vorschriften festgelegt werden,

(21) Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 war die
Verwendung bestimmter Zutaten nichtlandwirtschaftlichen
Ursprungs, bestimmter Lebensmlttelverarbeítuugshilfsstoffe
und bestimmter nichtökologischer/nichtbiologischer Zuta-
ten landwirtschaftlichen Ursprungs zur Verarbeitung öko-
logischer/biologischer Lebensmittel unter' genau
festgelegten Bedingungen zulässig. Um die Kontinuität des
ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft zu
gewährleisten, sollten die betreffenden Erzeugnisse und
Stoffe gemälS Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 weiterhin zugelassen werden. Der Klarheit
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halber empfiehlt es sich außerdem, in den Anhängen zur
vorliegenden Verordnung die Erzeugnisse und Stoffe
aufzulisten, die im Rahmen der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 zulässig waren. Andere Erzeugnisse und Stoffe
können zu einem späteren Zeitpunkt auf einer anderen
Rechtsgrundlage. namentlich Artikel 21 Absatz 2 der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007, in diese Listen aufge-
nommen werden. Daher ist es angezeigt, den genauen
Status der jeweiligen Erzeugnis- und Stoffkategorie in der
betreffenden Liste durch ein entsprechendes Symbol aus-
zuweisen.

(22) Unter bestimmten Bedingungen können ökologische/bio-
logische Erzeugnisse zusammen mit níchtökologíschenj
nichtbiologischen Erzeugnissen gesammelt und befördert
werden. Es sollten spezifische Vorschriften festgelegt
werden, um die ordnungsgemäße Trennung ökologischer/
biologischer und nichtökologischer/nichtbiologischer
Erzeugnisse während ihrer Handhabung zu gewährleisten
und jedes Vermischen der Erzeugnisse zu vermeiden.

(23) Die Umstellung auf die ökologische/biologische Produk-
tionsweise macht Anpassungsfristen bei den verwendeten
Betriebsmitteln erforderlich. Je nach vorheriger Erzeugung
des Betriebs sollten für die verschiedenen Produktions-
bereiche genaue Fristen festgelegt werden.

(24) Gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
sollten spezifische Vorschriften für die in diesem Artikel
vorgesehenen Ausnahmen festgelegt werden. Dabei sollten
der Nichtverfiigbarkeit von Tieren, Futtermitteln, Bienen-
wachs, Saatgut, Pflanzkartoffeln und Zutaten aus ökologi-
scher/biologischer Produktion sowie spezifischen
Problemen im Zusammenhang mit der Tierhaltung und
Katastrophenfällen Rechnung getragen werden.

(25) Geografisch und strukturell bedingte Unterschiede bei der
landwirtschaftlichen Erzeugung und klimatische Zwänge
können die Entwicklung der ökologischen/biologischen
Produktion in bestimmten Regionen behindern; daher
sollte, was Stallungs- und Anlagenmerkmale anbelangt,
von bestimmten Praktiken abgewíchen werdcn können. So
sollte das Anbinden von Tieren unter genau festgelegten
Bedingungen in Betrieben, die aufgrund ihrer geografischen
Lage und struktureller Zwänge, vor allem in Berggebieten,
klein sind, gestattet werden, allerdings nur, wenn es nicht
möglich ist, Rinder in Gruppen zu halten, die ihren
Verhaltensbedürfnissen angemessen sind.

(26) Um die Entwicklung der noch jungen ökologischen/
biologischen Tierhaltung zu fördern, waren im Rahmen
der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 gewisse befristete
Ausnahmen von den Vorschriften für die Anbindehaltung
von Tieren, ihre Unterbringung und die Besatzdichten
zulässig. Diese Ausnahmen sollten bis zu ihrem Ablaufda-
tum übergangsweise beibehalten werden, um die Ent-
wicklung dieses Sektors nicht zu beeinträchtigen.

(27) In Anbetracht der Bedeutung der Bestäubung für die
ökologische/biologische Imkerei, sollten Ausnahmen
gewährt werden können, die es gestatten, in ein und
demselben Betrieb gleichzeitig Einheiten mit ökologischer/
biologischer und nichtökologischer/nichtbiologischer Bie-
nenhaltung zu betreiben.



(28) Da es für die Landwirte unter bestimmten Umständen
schwierig sein kann, ökologisch/biologisch erzeugte Tiere
und Futtermittel zu beschaffen, sollte es gestattet werden,
eine begrenzte Anzahl nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugter Betriebsmittel in beschränkten Mengen zu ver-
wenden.

(29) Ökologische/biologische Erzeuger haben viel unternom-
men, um die Erzeugung ökologischen/biologischen Saat-
guts und vegetativen Vermehrungsmaterials zu entwickeln
und eine breite Palette von pflanzensorten und -arten zu
schaffen, für die ökologisches/biologisches Saatgut und
vegetatives Vermehrungsmaterial zur Verfügung steht. Da
es derzeit für viele Arten jedoch noch immer nicht
genügend ökologisches/biologisches Saatgut und vegetati-
ves Vermehrungsmaterial gibt, sollte für diese Fälle die
Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem
Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial zugelassen
werden.

(31) Der Umgang mit ausgewachsenen Rindern kann den
Tierhalter und andere Personen, die Tiere betreuen,
gefährden. Daher sollten für die Endmastphase von
Säugetieren und vor allem von Rindern Ausnahmen
zugelassen werden.

(30) Um Unternehmer bei der Suche nach ökologischem/
biologischem Saatgut und ökologischen/biologischen
Pflanzkartoffeln zu unterstützen, sollte jeder Mitgliedsstaat
sicherstellen, dass eine Datenbank angelegt wird, die die
Sorten enthält, für die ökologisches/biologisches Saatgut
tind ökologische/biologische Pflanzkartoffeln am Markt
verfügbar sind.

(32) Katastrophenfälle oder sich weit verbreitende Tier- tind
Pflanzenkrankheiten können verheerende Auswirkungen
auf die ökologische/biologiscbe Landwirtschaft in den
betroffenen Regionen haben. Es sind angemessene Maß-
nahmen zu treffen, die das Fortbestehen der landwirt-
schaftlichen Tätigkeit sichern oder selbst die
Wiederaufnahme dieser Tätigkeit gestatten. Daher sollten
ill den betroffenen Gebieten vorübergehend nichtökolo-
gisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere oder nichtökologischj
nichtbiologisch erzeugte Futtermittel verwendet werden
dürfen.

(33) Gemäf Artikel 24 Absatz 3 und Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EG) NI'.834/2007 sollten spezifische Kriterien
für die Aufmachung, Zusammensetzung, Größe und
Gestaltung des Gemeinschaftslogos sowie für die Auf-
machung und Zusammensetzung der Codenummer der
Kontrollbehörde oder KontrollsteIle sowie der Angabe des
Ortes, an dem das landwirtschaftliche Erzeugnis produziert
wurde, festgelegt werden.

(34) Gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
sollten spezifische Vorschriften für die Kennzeichnung
ökologischer/biologischer Futtermittel festgelegt werden,
die den Sorten und der Zusammensetzung der Futtermittel
und den für Futtermittel geltenden horízontalen Etikettic-
rungsvorschriften Rechnung tragen.



TB
(35) Zusätzlich zur Kontrollregelung der Verordnung (EG)

NI'. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Über..
prüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futter-
mittelrechts sowie der Bestimmungen überTiergesundheit
und Tierschutz e) sollten insbesondere für alle Stufen der
Erzeugung, Aufbereitung und des Vertriebs ökologischer/
biologischer Erzeugnisse spezifische Kontrollvorschriften
festgelegt werden,

(36) Zur ordnungsgemäßen Verwaltung statistischer Angaben
und Bezugsdaten müssen die der Kommission von den
Mitgliedstaaten übermittelten Iuformatíonen direkt und so
effizient wie möglich verwendet werden können. Ent-
sprechend sollten alle zur Verfügung zu stellenden oder
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission aus-
zutauschenden Infonnatíonen elektronisch oder digital
übermittelt werden.

(37) Der Austausch von Informatíonen und Dokumenten
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sowie
die Bereitstellung und Übermittlung von Informatíonen der
Mitgliedstaaten an die Kommission erfolgen in der Rege] in
elektronischer oder digitaler Form. Um diese Art des
Informationsaustauschs bei der ökologischen/biologischen
Produktion w verbessern und zu erweitern, müssen die
bestehenden Rechnersysteme angepasst bzw. durch neue
Systeme ersetzt werden. Es ist vorzusehen, dass diese '
Maßnahme von der Kommission initiiert und nach Unter-
richtung der Mitgliedstaaten im Ausschuss für den
ökologischen Landbau umgesetzt wird.

(38) Die Bedingungen, unter denen Informationen von diesen
Rechnersystemen verarbeitet werden, sowie Fonn und
Inhalt der Dokumente, die der Kommission gemäß der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 zu übermitteln sind,
müssen angesichts der Weiterentwicklung der geltenden
Regelungen oder Verwaltungsanforderungen häufig ange-
passt werden. Darüber hinaus sollten die von den Mitglied-
staaten übermittelten Dokumente einheitlich aufgemacht
sein. Um dies zu erreichen und die Verfahren zu verein-
fachen und sicherzustellen, dass die betreffenden Rechner-
systeme sofort operativ sind, sollten Fonn und Inhalt der
Dokumente in Mustern oder Fragebögen vorgegeben

e) ABI. L 165 vom 30.4.2004, S. 1. Berichtigte Fassung im ABI. L 191
vom 28.5.2004, S. 1.



"B werden, die von der Kommission nach Unterrichtung des
Ausschusses für den ökologischen Landbau anzupassen und
zu aktualisieren sind.

(39) Für bestimmte Vorschriften der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 sollten Übergangsmagnahmen festgelegt
werden, um die Kontinuität der ökologischen/biologischen
Produktion nicht in Frage zu stellen.

(40) Die Verordnung (EWG) NI'. 207/93 der Kommission vom
29. Januar 1993 zur FestIegung des Inhalts des Anhangs VI
der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 des Rates über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeich-
nung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel sowie der Durchführungsvorschriften zu deren
Artikel 5 Absatz 4 (4). die Verordnung (EG) Nr. 1452/
2003 der Kommission V0111 14. August 2003 zur Beibe-
haltung der Ausnahmeregelung gemiig Artikel 6 Absatz 3
Buchstabe ader Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
flir bestimmte Arten von Saatgut und vegetativem Ver-
mehrungsmaterial und zur Festlegung von Verfahrensvor-
schriften und Kriterien für diese Ausnahmeregelung (5) und
die Verordnung (EG) NI'. 223/2003 der Kommission vom
.5. Februar 2003 zur Festlegung von Etíkettierungsvor-
schrlften für Futtermittel. Mischfuttermittel und Futter-
mittel-Au~gangserzeugnisse aus ökologischem Landbau
und zur Ariderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
des Rates (fi) sollten aufgehoben und durch eine neue
Verordnung ersetzt werden.

(41) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird mit Wirkung
vom 1. Januar 2009 durch die Verordnung (EG) NI'. 834/
2007 aufgehoben. Viele ihrer Bestimmungen sollten nach
entsprechender Anpassung jedoch weiterhin Anwendung
finden und folglich in die vorliegende Verordnung über-
nommen werden. Der Klarheit halber empfiehlt es sich. eine
Entsprechungstabelle für die Bestimmungen der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 und die Bestimmungen der
vorliegenden Verordnung aufzustellen.

(42) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafsnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses für
den ökologischen Landbau -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(4) AßI. L 25 VOIll 2.2.1993. S. 5.
n ABI. L 206 vom 15.8.2003. S. 17.
(6) ABI. L 3l vom 6.2.2003. S. 3.



Exkurs: Erwägungsgründe der

TM1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1254/2008 DER KOMMISSION

vom 15. Dezember 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 ~Iesl~ates üb,er die ?kologi.sc~e/bi?logisch.? Prod.uktion ~nd ~ie Kennzeichn~g
von ökologischen/bIOlOgischen Erzeugmssen hinsichtlich der ökologíschenjbíologíschcn Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAHEN .._...

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 (I),
insbesondere auf Artikel 20 Absatz 3, Artikel 2l Absatz. 2,
Artikel 22 Absatz 2 und Artikel 38 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 und insbesondere
deren Artikel 20 enthält allgemeine Vorschriften für die
Herstellung ökologischer/biologischer Hefe. Die Verord-
nung (EG) NI'. 889/2008 der Kommission e) sollte
Durchführungsbestímmungen zu diesen Vorschriften ent-
halten.

(2) Da Bestimmungen für die Produktion von ökologischer/
biologischer Hefe eingeführt werden sollten, muss die
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 nun auch für Hefe gel-
ten, die als Lebens- und Futtermittel verwendet wird.

(3) Um es ökologischen/biologischen Landwirten zu ermög-
lichen, angemessene Futtennittel für ihre Tiere zur Ver-
fügung zu haben, und um clic Umstellung auf ökolo-
gisch/biologisch bewirtschaftete Flächen zur Deckung
der wachsenden Verbrauchemachfrage nach ökologi-
schen/biologischen Produkten zu vereinfachen, sollte die
Verwendung von bis zu 100 % Umstellungsfuttermitteln.
die im eigenen Betrieb des Landwirts erzeugt wurden, in
der Futterration von Tieren in ökologischer/biologischer
Haltung erlaubt werden.

(4) Gemäß Anhang VI Teil B der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 des Rates e) waren nur Enzyme, die normaler-
weise als Verarbeitungshilfen verwendet werden, in der
ökologischen/biologischen Verarbeitung erlaubt. Enzyme,
die als Lebensmittelzusatzstoffe verwendet werden, müs-
sen in der Liste der zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe
in Anhang VI Teil A Abschnitt A Ziffer l aufgeführt sein.
Diese Bestimmung muss auch in die neuen Durchfüh-
rungsbestimmungen aufgenommen werden.

(5) Da Hefe nicht als landwirtschaftliches Erzeugnis im Sinne
von Artikel 32 Absatz 3 EG-Vertrag gilt und um die
Etikettierung von Hefe als ökologisch/biologisch zu er-
möglichen, muss die Bestimmung über die Berechnung
der Zutaten geändert werden. Die Berechnung von Hefe

(I) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.e) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. l.
(l) ABI. L 198 vom 22.7.1991. S. 1. Die Verordnung (EWG) Nr.

2092/91 wird aufgehoben und ab dem 1. Januar 2009 durch die
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ersetzt.



und Hefeerzeugnissen als landwirtschaftliche Zutaten
wird jedoch ab dem 31. Dezember 2013 verpflichtend.
Die Industrie benötigt diese Übergangszeit, um die not-
wendigen Aripassungen durchzuführen.

(6) In bestimmten Regionen der Europäischen Union werden
zu einer bestimmten Zeit des Jahres gekochte Eier tradi-
tionell dekorativ gefärbt. Da ökologische/biologische Eier
auch gefärbt und auf den Markt gebracht werden können,
haben einige Mitgliedstaaten beantragt, dass Farben zu
diesem Zweck zugelassen werden, Ein Gremium unab-
hängiger Sachverständiger hat bestimmte Farben und ver-
schiedene andere Stoffe zur Desinfektion und Haltbarma-
chung der gekochten Eier geprüft (4) und ist zu dem Er-
gebnis gekommen, dass eine Reihe natürlicher Farben
sowie synthetische Fonnen von Eisenoxiden und Eisen-
hydroxiden vorübergehend zugelassen werden könnten.
Angesichts des lokalen und saisongebundenen Charakters
der Produktion sollten jedoch die zuständigen Behörden
ermächtigt werden, die entsprechenden Zulassungen zu
erteilen.

(7) Wie von einern Gremium für ökologische/biologische
Hefe empfohlen (5), sollten mehrere Erzeugnisse und
Stoffe, die für die Produktion von ökologischerjbíologi-
scher Hefe, Hefezubereitungen und -formen nonvendig
sind, gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) NI'.
834/2007 zugelassen werden. Gemäß Artikel 20 dersel-
ben Verordnung dürfen für die Herstellung ökologischer/
biologischer Hefe nur ökologisch/biologisch erzeugte
Substrate verwendet werden und darf ökologische/biolo-
gische Hefe in ökologischen/biologischen Lebens- oder
Futtermitteln nicht zusammen mit nichtökologischer/
nichtbiologischer Hefe vorkommen. Das Sachverständi-
gengremium hat jedoch in seinen Schlussfolgerungen
von 10. Juli 2008 empfohlen. vorübergehend 5 % nicht-
ökologischen/nichtbiologischen Hefeextrakts als zusätzli-
ches Substrat für die Herstellung von ökologischer/biolo-
gischer Hefe als Stickstoff-, Phosphor-, Vitamin- und Mi-
neralquelle zuzulassen, bis ausreichend ökologische/bio-
logische ¡"¡efeverfügbar ist. In Übereinstimmung mit den
Plexlbilitätsregeln gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe e
der genannten Verordnung sollte 5 % níchtökologischerj
nichtbiologischer Hefeextrakt für die Herstellung von
ökologischer/biologischer Hefe zugelassen werden.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(4) Empfehlungen der Gruppe unabhängiger Sachverständiger über
.eínen Antrag fur Farben zur Färbung ökologischer/biologischer Os-
tereier". www.organic-farming.europa.eu

(5) Empfehlungen der Gruppe unabhängiger Sachverständiger über "Be-
stímrnungen für ökologíschejbíologische Hefe".
www.organic-fanning.europa.eu

(9) Die Änderungen sollten ab dem Datum der Anwendung
der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 gelten.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen MaISnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für die ökologische/biologisc.he Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der

TM2 VERORDNUNG (EG) Nr. 710/2009 DER KOMMISSION

vom 5. August 2009

zur Änderung der Verordnung (EG).Nr: 889/2008 mit purchführung~vorsc~:ift~n zur Ver~rdnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates im Hinblick auf Durchfuhrungsvorschnften für die Produktion von

Tieren und Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFrEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel Tl, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15
Absatz 2, Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 3 Buchstaben a und
c, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 5, Artikel 19 Absatz
3 Unterabsatz 2, Artikel 22 Absatz l, Artikel 28 Absatz 6,
Artikel 38 Buchstaben a, b und c und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere
ihrem Titel III sind die allgemeinen Anforderungen an die
Produktion von Tieren und Meeresalgen in Aquakultur
festgelegt. Die Durchführungsvorschriften hierzu sollten
durch Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
der Kommission e), die die Durchführungsvorschríften
zur Verordnung (EG) NI'. 834/2007 enthält, festgelegt
werden.

(2) In der Mitteilung der Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament "Eine Strategie für die nachhaltige
Entwicklung der europäischen Aquakultur" (3) wurde eine
Zukunftsvision für die Entwicklung dieses Sektors in den
nächsten zehn Jahren aufgezeigt, um dessen Stabilisie-
rung in ländlichen Gebieten und in Küstengebieten zu
erreichen, indem, was sowohl Erzeugnisse als auch Ar-
beitsplätze anbelangt, Alternativen zur Fischerei angebo-
ten werden. In der Mitteilung wurde auch auf das Poten-
zial der ökologischen/biologischen Aquakultur und auf
die Notwendigkeit hingewiesen, hierzu Normen und Kri-
terien zu entwickeln.

(3) Im Interesse einer gemeinsamen Auslegung sollten die
Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 ergänzt und überarbeitet werden, um Un-
klarheiten auszuschließen und eine einheitliche Anwen-
dung der Vorschriften mr die Produktion von Tieren und
Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur zu
gewährleisten.

(4) Den Gewässern, in denen Meeresalgen und Tiere öko-
logisch/biologisch produziert werden, kommt mr die Er-
zeugung sicherer und hochwertiger Erzeugnisse bei mini-
maler Belastung der aquatischen Umwelt eine entschei-

(I) ABI. L 189 vorn 20.7 ..2007. S. 1.
(2) ABI. L 250 vorn 18.9.2008. S. 1.e) KOM(2002) 511 yom í9.9.2002.



.. M2
dende Bedeutung zu. Es existieren Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft über Wasserqualität und Kontaminanten in
Lebensmitteln, die Umweltauflagen für Wasser enthalten
und eine hohe Lebensmittelqualität gewährleisten, wie die
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (4), die Richtlinie 2008/56/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni
2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt
(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (5), die Verordnung
(EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom
19. Dezember 2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte
für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln (6) und
die Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 e), (EG) Nr.
853/2004 (8) und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates (9). Es ist daher angezeigt, für
die Meeresalgen- und Aquakulturproduktion einen Plan
zur nachhaltigen Bewirtschaftung mit konkreten Maßnah-
men, etwa zur Abfallverríngerung, zu erstellen.

(5) Die Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates
vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek-
ten (lO), der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (11)
und der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April
1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogel-
arten (l2) soll angemessene Wechselwirkungen mit der
Umwelt bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Auswir-
kungen auf die geforderte Wasserqualität nach den Richt-
linien 2000/60/EG und 2008/56/EG gewährleisten. Es
sollten Vorschriften für die Durchführung einer umwelt-
bezogenen Prüfung festgelegt werden, die eine optimale
Anpassung an die umgebende Umwelt und eine Begren-
zung möglicher negativer Auswirkungen vorsieht. Durch
solche Prüfungen sollte sichergestellt werden, dass die
Produktion von Tieren und Meeresalgen in ökologischer/
biologischer Aquakultur, ein im Vergleich zur ökologi-
schen/biologischen Landwirtschaft relativ neuer Wirt-
schaftszweig, gegenüber anderen Bewirtschaftungsformen
nicht nur eine ökologisch vertretbare, sonder in Überein-
stimmung mit der breiten öffentlichen Meinung eine um-
weltverträgliche und nachhaltige Alternatíve darstellt.

(4) ABI. L 327 vorn 22.1 2.2000, S. 1.
(S) ABI. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
(6) ABI. L 364 vom 20.12.2006, S. 5.
(1) ABI. L 139 vorn 30.4.2004, S. 1.
(8) ABI. L 139 vom 30.4.2004, S. 55.
(9) ABI. L 139 vorn 30.4.2004, S. 206.
(10) ABI. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.
(1 I) ABI. L 206 vorn 22.7.1992, S. 7.
(12) ABI. L 103 vorn 25.4.1 979, S. 1.



TM2
(6) Das hinsichtlich der Löslichkeit von Stoffen besondere

Medium Wasser erfordert eine angemessene Trennung
von ökologischen/biologischen und nichtökologischen/
nichtbiologischen Aquakulturanlagen; es sollten ausrei-
chende Trennungsmaßnahmen festgelegt werden. Ange-
sichts der Vielfalt aquatischer Milieus in Süß- wie in
Meerwasser erscheint es angezeigt, die Trenndistanzen
auf einzelstaatlicher Ebene festzulegen, da die Mitglied-
staaten am besten in der Lage sind, die jeweilige Situation
zu beurteilen.

(7) Die Kultivierung von Meeresalgen kann in gewisser Hin-
sicht positive Auswirkungen haben, etwa durch den Ab-
bau von Nährstoffen, und Aquakultur in Polykultur för-
dern. Es ist jedoch darauf zu achten, dass wilde Algen-
felder nicht so stark abgeerntet werden, dass ihre Rege-
neration gefährdet ist, und es muss sichergestellt sein,
dass die Produktion die aquatische Umwelt nicht zu
sehr belastet.

(8) Die Mitgliedstaaten verzeichnen bei ökologisch/biologisch
erzeugten Eiweißpflanzen zunehmend Versorgungseng-
pässe. Gleichzeitig reichen die Einfuhren ökologischer/
biologischer Eiweißfuttermittel nicht aus, um die Nach-
frage zu decken. Die Gesamtflächen, auf denen Eiweiß-
pflanzen ökologisch/biologisch angebaut werden, sind
nicht groß genug, um den Bedarf an ökologisch/biolo-
gisch erzeugtem Eiweiß zu decken. Deshalb sollten unter
bestimmten Bedingungen auch Eiweißfuttermittel verfür-
telt werden dürfen, die von Parzellen im ersten Jahr der
Umstellung stammen.

(10) In ökologischer/biologischer Aquakulturproduktion soll-
ten die Tiere artgerecht gehalten werden. Die Haltungs-
praktiken, Bewirtschaftungssysteme und Anlagen sollten
den Erfordernissen des Tierschutzes genügen. Es sollten
Vorschriften über angemessene Konstruktionen von
Netzkäfigen und Netzgehegen im Meer sowie Aufzucht-
anlagen an Land festgelegt werden. Um Seuchen und
Schädlingsbefall auf ein Mindestmaß zu reduzieren und
einen hohen Standard an Tierschutz und Tiergesundheit
zu gewährleisten, sollten maximale Besatzdichten vor-
geschlieben werden. Vor dem Hintergrund der Vielzahl
von Arten mit spezifischen Bedürfnissen sollten hierfür
Sonderbestimmungen festgelegt werden.

(9) Da die Tierproduktion in ökologischer/biologischer
Aquakultur noch in den Anfängen steckt, sind Elterntiere
aus ökologischer/biologischer Produktion nicht unbedingt
in ausreichenden Mengen verfügbar. Es ist vorzusehen,
dass unter bestimmten Bedingungen auch Eltern- und
Jungtiere nichtökologischer/nichtbiologischer Herkunft
eingesetzt werden dürfen.

(11) Im Zuge jüngster technischer Entwicklungen werden zur
Aquakulturproduktion immer häufiger geschlossene
Kreislaufsysteme eingesetzt, die zwar externen Input er-
fordern und einen hohen Energiebedarf haben, bei denen
aber kaum Abwasser anfällt und aus denen Zuchtfische
nicht entkommen können. Angesichts des Grundsatzes,
dass eine ökologische Erzeugung so naturnah wie mög-
lich sein sollte, sollte der Einsatz solcher Systeme für die
ökologische/biologische Produktion untersagt werden, bis
neue Erkenntnisse vorliegen. Ausnahmsweise zugelassen
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werden sollten solche Systeme lediglich für die besonde-
ren Produktionsbedingungen der Brut- und Jungtierstatio-
nen.

(12) Die allgemeinen Grundsätze, auf denen die ökologische/
biologische Produktion gemäß Artikel 4 und 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 beruhen muss, sehen eine
geeignete Gestaltung und Handhabung biologischer Pro-
zesse auf der Grundlage ökologischer Systeme unter Nut-
zung systeminterner natürlicher Ressourcen und unter
Einsatz von Methoden vor, die im Fall der Aquakultur
im Einklang mit dem Grundsatz der nachhaltigen fische-
rei stehen. Sie schreiben ferner vor, dass die biologische
Vielfalt der natürlichen aquatischen Ökosysteme in der
Aquakultur erhalten bleiben muss. Außerdem beinhalten
diese Grundsätze die Vornahme einer Risikobewertung
sowie gegebenenfalls die Durchftihrung von Vorsorge-
und Präventivmaßnahmen. In diesem Zusammenhang
ist klarzustellen, dass die Gabe von Hormonen oder Hor-
monderivaten zur künstlichen Auslösung des Laichvor-
gangs bei Aquakulturtieren mit den Grundsätzen der
ökologischen/biologischen Erzeugung und der Verbrau-
cherwahrnehmung ökologischer/biologischer Aquakultur-
erzeugnisse unvereinbar ist und solche Stoffe deshalb in
der ökologischen/biologischen Aquakultur nicht einge-
setzt werden sollten.

(13) Das Futter sollte den Nährstoffbedarf der Aquakulturtiere
decken, muss aber gleichzeitig dem Gesundheitsschutz-
erfordernis der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001
mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung
bestimmter transmissibIer spongiformer Enzephalo-
pathien (1) entsprechen, wonach ein aus einer Art her-
gestelltes Futtermittel nicht an dieselbe Art verfüttert wer-
den darf. Es ist daher angezeigt, für karnivore und nicht-
karnivore Aquakulturtiere spezifische Vorschriften zu er-
lassen.

(14) Die Rohstoffe der Futtermittel für karnivore Fische und
Krebstiere in ökologischer/biologischer Aquakultur soll-
ten im Einklang mit Artikel 5 Buchstabe o der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 vorzugsweise aus nachhaltig
genutzten Beständen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe
e der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Ge-
meinsamen Fischereipolitik (2) oder auch aus ökologi-
scher/biologischer Aquakultur stammen. Da die ökologi-
sche/biologische Aquakultur ebenso wie die nachhaltige
Fischerei noch in den Anfängen stecken und daher Fut-
termittel aus ökologischer/biologischer Produktion und
aus nachhaltig genutzten Fischereien knapp sein könnten,
sollten Vorschriften für die Verwendung nichtökologi-
scher/nichtbiologischer Futtermittel auf der Grundlage
der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates (3) erlassen werden, die Hygie-
nevorschriften für die Verwendung von Ausgangserzeug-
nissen aus Fischen oder Teilen von Fischen in der Aqua-
kultur vorsieht und die Verftitterung bestimmter Aus-
gangserzeugnisse aus Zuchtfischen einer Art an Zucht-
fische derselben Art verbietet.

I (') ABI. L 147 vom 31.5.2001. S. 1.
e) ABI. L 358 vom 31.12.2002. S. 59.
(3) ABI. L 273 vom 10.10.2002. S. 1.
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(15) Bestimmte nichtökologische/nichtbiologische Futtermit-

telausgangserzeugnisse, Futtermittelzusatzstoffe und Ver-
arbeitungshilfsstoffe dürfen unter klar definierten Bedin-
gungen in der Produktion von Tieren und Meeresalgen in
ökologischer/biologischer Aquakultur verwendet werden.
Neue Stoffe sollten nach dem verfahren des Artikels 16
Absatz 1 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 zugelassen
werden. Ausgehend von der Empfehlung einer Ad-hoc-
Expertengruppe (I) für Fischfutter und Reinigungsmittel
in der ökologischen/biologischen Aquakultur, wonach
die in den Anhängen V und VI der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 aufgelisteten Stoffe, die für die ökologi-
sche/biologische Tiererzeugung zugelassen sind, auch
für die ökologische/biologische Aquakultur zugelassen
werden sollten und bestimmte Stoffe für einzelne Fisch-
arten eine wichtige Rolle spielen, sollten derartige Stoffe
in Anhang VI der letztgenannten Verordnung aufgenom-
men werden.

(16) Die Produktion von filtrierenden Muscheln kann sich
günstig auf die Wasserqualität der Küstengewässer aus-
wirken, weil Nährstoffe abgebaut werden, und sie kann
Aquakultur in Polykultur fördern. Es sollten spezifische
Bestimmungen für die Muschelzucht erlassen werden, die
der Tatsache Rechnung tragen, dass hier nicht zugefüttert
werden muss und die Umwelt deshalb geringer belastet
wird als bei anderen Formen der Aquakultur.

(17) Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Bestände sollten
vorrangig auf die Verhütung von Krankheiten ausgerich-
tet sein. Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung
gelten im Falle tierärztlicher Behandlung unbeschadet der
Richtlinie 2006/88/EG vom 24. Oktober 2006 mit Ge-
sundheits- und Hygienevorschriften für Tiere in Aquakul-
tur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung und
Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten e)· Die
Verwendung bestimmter Reinigungs-, Antifouling- und
Desinfektionsmittel für Ausrüstungen und Anlagen sollte
unter klar definierten Bedingungen zulässig sein. Bei der
Verwendung von Desinfektionsmitteln in Anwesenheit
lebender Tiere muss besondere Sorgfalt gelten und sicher-
gestellt sein, dass ihre Anwendung für die Tiere unschäd-
lich ist. Derartige Mittel sollten nach dem Verfahren des
Artikels 16 Absatz 1 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007
zugelassen werden. Auf der Grundlage von Empfehlun-
gen einer Ad-hoc-Expertengruppe sollten solche Stoffe im
Anhang aufgelistet werden.

(18) Es sollten spezifische Vorschriften für tierärztliche Be-
handlungen festgelegt werden, einschließlich einer Rang-
liste der verschiedenen Behandlungsarten und einer Be-
grenzung der Häufigkeit, in der allopathische Arzneimit-
tel verabreicht werden dürfen.

(19) Beim Umgang mit und Transport von lebenden Fischen
sollte sorgfältig darauf geachtet werden, den physiologi-
sehen Bedürfnissen der Tiere gerecht zu werden.

(I) Empfehlung der Ad-hoc-Expertengruppe ..Fish feed and cleaning ma-
terials in organic seaweed and aquaculture production" (Fischfutter
und Reinigungsmittel in der ökologischen Meeresalgen- und Aqua-
kulturproduktion), 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu

(2) ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 14.
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(20) Die Umstellung auf die ökologische/biologische Produk-
tion erfordert die Anpassung aller Produktionsmittel an
die ökologische/biologische Produktionsweise über einen
bestimmten Zeitraum. Je nach Art der vorausgegangenen
Produktion sollten spezifische Umstellungszeiträume fest-
gelegt werden.

(21) Offensichtlich enthalten einzelne Anhänge der Verord-
nung (EG) Nr. 889/2007 Fehler. Es sind Vorkehrungen
zur Berichtigung dieser Fehler zu treffen.

(22) Es sollten spezifische Kontrollbestimmungen erlassen
werden, die den Besonderheiten der Aquakultur Rech-
nung tragen.

(23) Zur Erleichterung der Umstellung von Betrieben, die nach
nationalen oder privaten Standards bereits ökologisch/
biologisch produzieren, auf die neuen Gemeinschaftsvor-
schriften sollten bestimmte Übergangsmaßnahmen gel-
ten.

(24) Die ökologische/biologische Aquakultur ist, im Vergleich
zur ökologischen/biologischen Landwirtschaft mit ihrer
langjährigen Erfahrung, ein verhältnismäßig junger Zweig
der ökologischen/biologischen Produktion. Da jedoch das
Verbraucherinteresse an ökologischen/biologischen Aqua-
kulturerzeugnissen wächst, dürften immer mehr Betriebe
auf die ökologische/biologische Produktionsweise umstel-
len. Auch hier werden folglich bald mehr Erfahrung und
technisches Wissen abrufbar sein. Außerdem dürften ge-
plante Forschungsarbeiten neue Ergebnisse vorlegen, ins-
besondere über Haltungssysteme, über notwendige nicht-
ökologische/nichtbiologische Futtermittelzutaten oder
über optimale Besatzdichten für bestimmte Arten. Neue
Erkenntnisse und technologischer Fortschritt, die Verbes-
serungen in der ökologischen/biologischen Aquakultur
bedeuten, sollten sich in den Produktionsvorschriften nie-
derschlagen. Daher ist eine Klausel vorzusehen, dass diese
Vorschriften überprüft und gegebenenfalls geändert wer-
den können.

(25) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist entsprechend zu
ändern.

(26) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für den ökologischen Landbau -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der

.. MS VERORDNUNG (EU) Nr. 271/2010 DER KOMMISSION

vom 24. März 2010

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich des Logos der Europäischen Union für

ökologische/biologische Produktion

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 25 Absatz 3, Artikel 38 Buchstabe b
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
muss auf der Verpackung von Erzeugnissen, für die Be-
zeichnungen nach Artikel 23 Absatz 1 mit Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion verwendet werden,
auch das Gemeinschaftslogo erscheinen und ist die Ver-
wendung dieses Logos bei aus Drittländern eingeführten
Erzeugnissen fakultativ. Gemäß Artikel 25 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 darf das Gemeinschafts-
logo in der Kennzeichnung und Aufmachung von Er-
zeugnissen sowie in der Werbung hierfür verwendet wer-
den, sofern diese Erzeugnisse die Vorschriften der Ver-
ordnung errtillen.

(2) Die Erfahrungen bei der Anwendung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (2), die durch
die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 ersetzt wurde, zeigen,
dass das Gemeinschaftslogo, das auf freiwilliger Basis ver-
wendet werden konnte, den Erwartungen der Marktteil-
nehmer und der Verbraucher nicht mehr gerecht wird.

(3) In die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission
vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeich-
nung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hin-
sichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,
Kennzeichnung und Kontrolle (3) sollten neue Vorschrif-
ten für das Logo aufgenommen werden. Diese Vorschrif-
ten sollten eine bessere Anpassung des Logos an die
Entwicklungen im Sektor ermöglichen, insbesondere in-
dem dafür gesorgt wird, dass die Verbraucher die unter
die EU-Verordnungen über die ökologische/biologische
Produktion fallenden ökologischen/biologischen Erzeug-
nisse besser erkennen können.

(4) Aufgrund des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon
sollte nunmehr vom "Logo der Europäischen Union für
ökologische/biologische Produktion" anstatt vom "Ge-
meinschaftslogo für ökologische/biologische Produktion"
die Rede sein.

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007,5.1.
e) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1.
(3) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
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(5) Die Kommission hat flir Design- und Kunststudenten aus

den Mitgliedstaaten einen Wettbewerb organisiert, um
Vorschläge für ein neues Logo zu erhalten, und eine
unabhängige Jury hat die zehn besten Vorschläge aus-
gewählt. Anhand einer weiteren Prüfung unter dem Ge-
sichtspunkt des geistigen Eigentums wurden die drei dies-
bezüglich besten Entwürfe ausgewählt, die anschließend
vom 7. Dezember 2009 bis 31. Januar 2010 Gegenstand
einer Internet-Konsultation waren. Das vorgeschlagene
Logo, das in diesem Zeitraum von der Mehrheit der Be-
sucher der Website ausgewählt wurde, sollte als das neue
Logo der Europäischen Union flir ökologische/biologi-
sche Produktion angenommen werden.

(6) Die Änderung des Logos der Europäischen Union für
ökologische/biologische Produktion zum 1. Juli 2010
sollte nicht zu Marktstörungen führen; insbesondere
sollte gestattet werden, dass bereits in den Verkehr ge-
brachte ökologische/biologische Erzeugnisse ohne die ob-
ligatorischen Angaben gemäß Artikel 24 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 verkauft werden dürfen, sofern die
betreffenden Erzeugnisse mit der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 oder der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
im Einklang stehen.

(7) Damit das Logo, sobald es gemäß den Rechtsvorschriften
der EU verbindlich geworden ist, verwendet werden
kann, und um das wirksame Funktionieren des Binnen-
marktes zu gewährleisten, einen fairen Wettbewerb si-
cherzustellen und die Verbraucherinteressen zu schützen,
wurde das neue Logo der Europäischen Union flir öko-
logische/biologische Produktion beim Benelux-Büro flir
geistiges Eigentum als Kollektivmarke für ökologischen
Landbau/biologische Landwirtschaft eingetragen und ist
somit in Kraft, verwendbar und geschützt. Das Logo
wird auch in das Gemeinschaftsregister und in interna-
tionale Register eingetragen.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(8) Gemäß Artikel 58 der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 ist
die Codenummer der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle
unmittelbar unter dem Gemeinschaftslogo angeordnet,
ohne dass zu dem Format dieser Codes und zu ihrer
Zuweisung nähere Angaben gemacht werden. Im Hin-
blick auf eine einheitliche Anwendung dieser Codenum-
mern sollten Durchführungsvorschriften für das Format
und die Zuweisung der Codes festgelegt werden.

(9) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
flir den ökologischen Landbau -
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~M6 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 344/2011 DER KOMMISSION

vom 8. April 2011

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/~008 l11:itD~rchführungsv~rschrifte~ zur Ver~rdnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologíscbefbiologíscbe Prod~ktlOn ~nd ~le Kennzelchn~ng
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischenjbiclogischen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle '.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europä~schen.,
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr, 834/2007 des Rates vom
28, Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr, 2092}91 (l),
insbesondere auf Artikel 25 Absatz 3, Artikel 38 Buchstabe b
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
gehört das Logo der Europäischen Union für ökologi-
sche/biologische Produktion (nachstehend "EU-Bia-Logo")
zu den verbindlichen Angaben bei vorverpackten Lebens-
mitteln, die gemäß Artikel 23 Absatz 1 mit Bezeichnun-
gen mit Bezug auf die ökologische/biologische Produk-
tion versehen sind, während die Verwendung des Logos
bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen fakultativ
ist. Gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 darf das EU-Bia-Logo in der Kennzeich-
nung, Aufmachung und Werbung von anderen Erzeug-
nissen verwendet werden, sofern diese die Vorschriften
der genannten Verordnung erfüllen.

(2) Die Verbraucher müssen die Gewissheit haben, dass öko-
logische/biologische Erzeugnisse in Übereinstimmung mit
den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommis-
sion (2) hergestellt wurden. Für jedes mit dem EU-Bio-
Logo versehene Erzeugnis ist daher die Rückverfolgbar-
keit auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung
und des Vertriebs ein wichtiger Faktor. Es sollte daher
präzisiert werden, dass nur Unternehmer, die ihren Be-
. trieb dem Kontrollsystem fur die ökologische/biologische
Landwirtschaft unterstellt haben, das EU-Bia-Logo zu
Kennzeichnungszwecken verwenden dürfen,

(3) Die Eintragung des EU-Bia-Logos als Handelsmarke in
EU- und internationalen Registern erfolgt unabhängig
von den Vorschriften der Verordnungen (EG)
Nr. 834/2007 und (EG) Nr. 889/2008, die sich auf die

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. L
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Verwendung des Logos an sich beziehen. Um die Eigen-
ständigkeit dieser Regeln zu verdeutlichen, sollte die Ver-
bindung zwischen diesen Regeln und den Eintragungen
aufgehoben werden.

(4) Nach Änderung des Kennzeichnungssystems für ökologi-
sche/biologische Erzeugnisse und bis zur Aufnahme be-
sonderer EU-Vorschriften über die ökologische/biologi-
sche Weinbereitung bestand in dem Sektor große Unsi-
cherheit hinsichtlich der Möglichkeit, Wein mit dem Hin-
weis auf ökologische/biologische Erzeugungsverfahren zu
produzieren. Damit Wein, der in den Weinwirtschafts-
jahren 2010/11 und 2011/12 aus ökologischen/biologi-
schen Trauben gewonnen wurde, ohne die obligatori-
sehen Angaben gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 verkauft werden kann, sofern die betref-
fenden Erzeugnisse die Vorschriften der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Le-
bensmittel e) oder der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
erfüllen, sollte die übergangszeit gemäß Artikel 95 Ab-
sätze 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hin-
sichtlich bestimmter Kennzeichnungsvorschriften für
diese Erzeugnisse bis zum 31. Juli 2012 verlängert wer-
den. Die Verlängerung der übergangszeit sollte ab dem
1. Juli 2010 gelten.

(5) Aufgrund eines Gutachtens der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) über die Verwendung von
Rosmarinextrakt als Lebensmittelzusatzstoff (4) wurde der
Stoff "Extrakt aus Rosmarin" für die Verwendung als An-
tioxidationsmittel zugelassen und einer E-Nummer in An-
hang III Teil D der Richtlinie 95/2/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Februar 1995 über
andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und SÜ-
ßungsmittel (5) zugeordnet. Daher ist die Verwendung
von Rosmarinextrakt als Lebensmittelzusatzstoff bei der
Verarbeitung ökologischer/biologischer Lebensmittel
durch Aufnahme dieses Erzeugnisses in Anhang VIII
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 zuzulassen.

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

(3) ABI. L 198 vom 22.7.1991. S. 1.
(4) The EFSA Journal (2008) 721. S. 1.
(5) ABI. L 61 vom 18.3.1995. S. 1.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 426/2011 DER KOMMISSION

vom 2. Mai 2011

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

(1) AB!. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) AB!. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, .

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (l),
insbesondere auf Artikel 28 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
gehört das Logo der Europäischen Union für ökologi-
sche/biologische Produktion (nachstehend "EU-Bia-Logo")
zu den verbindlichen Angaben bei vorverpackten Lebens-
mitteln, die gemäß Artikel 23 Absatz l mit Bezeichnun-
gen mit Bezug auf die ökologische/biologische Produk-
tion versehen sind, während die Verwendung des Logos
bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen fakultativ
ist. Die Verbraucher müssen die Gewissheit haben, dass
ökologische/biologische Erzeugnisse in übereinstimmung
mit den Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
der Kommission (2) hergestellt wurden. Für jedes mit dem
EU-Bia-Logo versehene Erzeugnis ist daher die Rückver-
folgbarkeit auf allen Stufen der Produktion, der Aufberei-
tung und des Vertriebs ein wichtiger Faktor.

(2) Damit sich die Verbraucher über die Unternehmer und
deren Erzeugnisse, die dem Kontrollsystem für die öko-
logische/biologische Landwirtschaft unterliegen, informie-
ren können, sollten die Mitgliedstaaten die entsprechen-
den Informationen über die dieser Regelung unterliegen-
den Unternehmer mit geeigneten Mitteln unter Beach-
tung der Anforderungen an den Schutz personenbezoge-
ner Daten gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995
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personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr e) zugänglich machen.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der

.. M8 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 126/2012 DER KOMMISSION

vom 14. Februar 2012

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hinsichtlich der Bescheinigungen und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 hinsichtlich der Sonderregelung für die Einfuhr

von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus den Vereinigten Staaten von Amerika

(Text von Bedeutung flir den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 33 Absätze 2 und 3 und Artikel 38
Buchstaben c und d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 29 Absatz l der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 müssen die Kontrollbehörden und Kontroll-
steIlen jedem Unternehmer, der ihren Kontrollen unter-
liegt, eine entsprechende Bescheinigung ausstellen.

(2) Gemäß Artikel 28 Absatz l der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 müssen Unternehmer, die Erzeugnisse ausfüh-
ren, die im Einklang mit den Produktionsvorschriften
derselben Verordnung hergestellt wurden, ihre Unterneh-
men dem Kontrollsystem nach Artikel 27 derselben Ver-
ordnung unterstellen.

(3) Unter diesem Kontrollsystem und in Anbetracht der mit
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 und Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr.
889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
834/2007 des Rates über die ökologische/biologische
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/
biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/
biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrol-
le e) festgelegten Produktíonsvorschríften überprüfen die
Kontrollbehörden und KontrollsteIlen derzeit die Hal-
tungsbücher der Unternehmer, einschließlich hinsichtlich
der tierärztlichen Behandlung und der Verwendung von
Antibiotika. In Anbetracht dieser konkreten Anwendung
des Kontrollsystems und im Interesse der Betriebe mit
ökologischer/biologischer Tierhaltung in der Europäi-
schen Union, empfiehlt es sich, die Identifizierung be-
stimmter Produktionsverfahren sicherzustellen, bei denen
keine Antibiotika verwendet werden, wenn eine solche
Identifizierung vom Unternehmer gefordert wird. Es
sind auch angemessene Angaben über die besonderen
Merkmale des Produktionsverfahrens erforderlich, um

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007. S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008. S. 1.



TM8 den Marktzugang zu den Vereinigten Staaten von Ame-
rika zu erleichtern. Diese besonderen Merkmale sollten
durch ergänzende Bescheinigungen gemäß Artikel 29
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zusätzlich zu den
Bescheinigungen gemäß Artikel 68 der Verordnung
(EG)Nr. 889/2008 bescheinigt werden.

(4) Bestimmte aus den Vereinigten Staaten eingeführte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse werden in der EU derzeit ge-
mäß den übergangsbestimmungen von Artikel 19 der
Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom
8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich
der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologi-
schen Erzeugnissen aus Drittländern e) vermarktet. Die
Vereinigten Staaten haben bei der Kommission beantragt,
in das Verzeichnis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 aufgenommenzu werden. Sie haben die
nach den Artikeln 7 und 8 der genannten Verordnung
verlangten Informationen übermittelt. Die Prüfung dieser
Informationen und anschließende Erörterungen mit den
Behörden der Vereinigten Staaten haben ergeben, dass die
in diesem Land geltenden Vorschriften über die Erzeu-
gung und Kontrolle der ökologischen/biologischen Pro-
duktion denen in der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
gleichwertig sind. Die Kommission hat gemäß
Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
eine zufrieden stellende Vor-Ort-Prüfung der in den Ver-
einigten Staaten tatsächlich angewandten Produktionsvor-
schriften und Kontrollmaßnahmen vorgenommen. Dem-
zufolge sollten die Vereinigten Staaten in das Verzeichnis
in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 auf-
genommen werden.

(5) Anhang IV der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 enthält
das Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit
anerkannten Kontrollstellen und Kontrollbehörden, die
dafür zuständig sind, Kontrollen durchzuführen und Be-
scheinigungen in Drittländern auszustellen. Infolge der
Aufnahme der Vereinigten Staaten in Anhang III dersel-
ben Verordnung sollten die jeweiligen Kontrollstellen und
Kontrollbehörden insofern aus Anhang IV gestrichen
werden, als sie die Erzeugung in den Vereinigten Staaten
kontrollieren.

(6) Die Verordnungen (EG) Nr. 889/2008 und (EG) Nr.
1235/2008 sind daher entsprechend zu ändern.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

(3) ABI.L 334 vom 12.12.2008, S. 25.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Exkurs: Erwägungsgründe der
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 203/2012 DER KOMMISSION

vom 8. März 2012

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Durchführungsvorschriften für

ökologischen/biologischen Wein

DIE EUROPÄISCHEKOMMISSION-
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen

Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (l),
insbesondere auf Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 21
Absatz 2, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 38 Buchstabe a und
Artikel 40, '

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Titel III Kapitel 4 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

enthält allgemeine Vorschriften für die ökologische/bio-
logische Herstellung verarbeiteter Lebensmittel. Die
Durchführungsvorschriften zu diesen allgemeinen Vor-
schriften wurden mit der Verordnung (EG)Nr. 889/2008
der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des
Rates über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biolôgischen Er-
zeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen
Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle e) festgelegt.

(2) Für die Herstellung von ökologischem/biologischem
Wein sollten Sondervorschriften in die Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 eingefügt werden. Diese Vorschriften soll-
ten für die Erzeugnisse des Weinsektors im Sinne der
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. ok-
tober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die ein-
heitliche GMO) (3) gelten.

(3) Bei der Verarbeitung von ökologischem/biologischem
Wein müssen bestimmte Erzeugnisse und Stoffe unter
genau defmierten Bedingungen als Zusatzstoffe oder Ver- '
arbeitungshilfsstoffe eingesetzt werden. Zu diesem Zweck
und auf der Grundlage der Empfehlungen der unionswei-
ten Studie "Ökologischer/biologischer Weinbau und öko-
logische/biologische Weinherstellung: Entwicklung von
umwelt- und verbraucherfreundlichen Techniken für die
Verbesserung der Qualität von' ökologischem/biologi-
schem Wein und eines wissenschaftlich fundierten
Rechtsrahmens" (auch "ORWlNE'" genannt) (4) sollte die
Verwendung dieser Erzeugnisse und Stoffe gemäß Arti-
kel 21 der Verordnung (EG) Nr. 83412007 zugelassen

werden.
(4) Bestimmte Erzeugnisse und Stoffe, die als Zusatzstoffe

und Verarbeitungshilfsstoffe für önologische Verfahren
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommis-
sion vom 10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmun-
gen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hin-
sichtlich der Weinbauerzeugniskategorien, der önologi-

(1) AB!. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) AB!. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.e) AB!. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.
(4) http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263



TM9 sehen Verfahren und der diesbezüglichen Einschränkun-
gen (5) verwendet werden, stammen von Ausgangsstoffen
landwirtschaftlichen Ursprungs. In diesem Fall sind die
Ausgangsstoffe möglicherweise auch in ökologischer/bio-
logischer Form auf dem Markt verfügbar. Zur Stärkung
einer entsprechenden Nachfrage sollte bei der Verwen-
dung von Zusatzstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen
denjenigen der Vorzug gegeben werden, die ausöko- .
logisch/biologisch erzeugten Ausgangsstoffen gewonnen
werden,

(5) Die Verfahren und Methoden fur die Herstellung von
Wein sind auf Unionsebene in der Verordnung (EG) Nr.
1234/2007 und ihren Durchfuhrungsvorschriften in der
Verordnung (EG) Nr. 606/2009 sowie in der Verordnung
(EG) Nr. 607/2009 der Kommission vom 14. Juli 2009
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG)
Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der geschützten Ur-
sprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, der
rraditionellen Begriffe sowie der Kennzeichnung und Auf-
machung bestimmter Weinbauerzeugnisse (6) festgelegt.
Die Anwendung dieser Verfahren und Methoden bei
der Herstellung von ökologischem/biologischem Wein
steht möglicherweise nicht mit den in der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 festgelegten Zielen und Gründsätzen
und insbesondere mit den in Artikel 6 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 genannten spezifischen Grundsätzen
fur die Verarbeitung von ökologischen/biologischen Le-
bensmitteln im Einklang. Deshalb sollten für bestimmte
önologische Verfahren und Behandlungen besondere Ein-
schränkungen und Begrenzungen festgelegt werden.

(6) Bestimmte andere Verfahren, die in der Lebensmittelver-
arbeitung weit verbreitet sind, können auch fur die Wein-
bereitung angewendet werden und gewisse Auswirkun-
gen auf bestimmte wesentliche Merkmale der ökologi-
schen/biologischen Erzeugnisse und somit auf ihre tat-
sächliche Beschaffenheit haben, aber zurzeit gibt es keine
Alternativen zu ihnen. Dies gilt fur thermische Behand-
lungen, Filtration, Umkehrosmose und die Anwendung
von Ionenaustauschharzen. Diese Verfahren sollten Her-
stellern von ökologischem/biologischem Wein folglich
zur Verfügung stehen, doch ihre Anwendung sollte ein-
geschränkt werden. Für die thermische Behandlung, die
Anwendung von Ionenaustauschharzen und Umkehr-
osmose sollte vorgesehen werden, dass sie zu gegebener
Zeit überprüft werden.

(7) Önologische Verfahren und Behandlungen, die in Bezug
auf die tatsächliche Beschaffenheit der ökologischen/bio-
logischen· Erzeugnisse irreführend sein könnten, sollten
von der Herstellung von ökologischem/biologischem
Wein ausgeschlossen sein. Dies gilt für die Konzentration
durch Kälte, die Entalkoholisierung, die Entschwefelung
durch physikalische Verfahren, die Elektrodialyse und
die Verwendung von Kationenaustauschern, da diese
önologischen Verfahren die Zusammensetzung des

(5) AB!. L 193 vom 24.7.2009, S. lo
(6) AB!. L 193 vom 24.7.2009, S. 60.
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Erzeugnisses so wesentlich verändern, dass sie in Bezug
auf die tatsächliche Beschaffenheit des ökologischen/bio-
logischen Weins irreführend sein können. Ebenso kann
auch die Verwendung oder Zugabe bestimmter Stoffe in
Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit des ökologi-
schen/biologischen Weins irreführend sein. Es empfiehlt
sich daher festzulegen, dass diese Stoffe bei den ökologi-
schen/biologischen önologischen Verfahren und Behand-
lungen nicht verwendet oder zugegeben werden sollten.

(8) Die Ergebnisse der ORWINE-Studie haben gezeigt, dass
es Erzeugern von ökologischem/biologischem Wein in
der Europäischen Union bereits gelungen ist, den Schwe-
feldioxidgehalt in Weinen aus ökologischen/biologischen
Trauben unter den für nichtökologische/nichtbiologische
Weine zugelassenen Schwefeldioxidhöchstgehalt zu sen-
ken. Es empfiehlt sich daher, für ökologische/biologische
Weine einen niedrigeren Schwefelhöchstgehalt festzuset-
zen als für nichtökologische/nichtbiologische Weine. Die
notwendigen Mengen Schwefeldioxid hängen von den
verschiedenen Kategorien der Weine sowie von bestimm-
ten Wesensmerkmalen des Weins, insbesondere seinem
Zuckergehalt, ab, der bei der Festlegung des für ökologi-
sche/biologische Weine spezifischen Schwefeldioxid-
höchstgehalts berücksichtigt werden sollte. Unter extre-
men Witterungsbedingungen können in bestimmten
Weinanbaugebieten jedoch Schwierigkeiten auftreten,
die die Verwendung zusätzlicher Sulfitmengen bei der
Weinbereitung erfordern, damit die Stabilität des End-
erzeugnisses in dem betreffenden Jahr gewährleistet ist.
Es sollte erlaubt sein, den Schwefeldioxidhöchstgehalt zu
erhöhen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.

(9) Wein ist ein Erzeugnis mit langer Haltbarkeit, und einige
Weine werden traditionell über Jahre in Fässern oder
Tanks gelagert, bevor sie in den Verkehr gebracht wer-
den. Nach den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den öko-
logischen Landbau und die entsprechende Kennzeich-
nung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel (1) und für einen begrenzten Zeitraum gemäß der
Verordnung (EG) NI'. 889/2008 sollte das lnverkehrbrin-
gen dieser Weine unter Beibehaltung der Kennzeich-
nungsauflagen der genannten Verordnung erlaubt sein,
bis die Vorräte aufgebraucht sind.

(10) Einige dieser gelagerten Weine wurden jedoch bereits
nach einem Weinbereitungsverfahren hergestellt, das
mit den in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen
Vorschriften für ökologische/biologische Weine im Ein-
klang steht. Kann dies nachgewiesen werden, so sollte die
Verwendung des Gemeinschaftslogos für ökologische/bio-
logische Produktion gemäß Artikel 25 Absatz l der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007, das ab dem 1. Juli 2010
"EU-Logo für ökologische/biologische Produktion" heißt,
erlaubt sein, damit ein fairer Vergleich und Wettbewerb
zwischen den ökologischen/biologischen Weinen, die vor
und nach lnkrafttreten der vorliegenden Verordnung er-
zeugt wurden, möglich ist. Kann der Nachweis nicht er-
bracht werden, sollte der Wein ausschließlich als "Wein
aus ökologischen/biologischen Trauben" ohne das EU-
Logo für ökologische/biologische Produktion gekenn-
zeichnet werden, sofern er gemäß der Verordnung (EWG)

(1) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1. Die Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 wurde aufgehoben und mit Wirkung vOIP 1. Januar
2009 durch die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ersetzt.



TM9 Nr. 2092/91 und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 vor
ihrer Änderung durch die vorliegende Verordnung her-
gestellt wird.

(11) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Exkurs: Erwägungsgründe der
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 505/2012 DER KOMMISSION

vom 14. Juni 2012
. . d V d (EG)Nr 889/2008 mit Durchführungsvorschriften

zur Änderung und BerichtIgung er d:~r R:~:sg über di; ökologische/biologische Produkti~n und·
zur Verord~ung (EG) Nr ...8k34l/2?0~ /b'ologt'schen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologtschen/
die KennzeIchnung von o o Oglsc en I d K Ilbiologischen Produktion, Kennzeichnung un ontro e

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der E.uropäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (l),
insbesondere auf Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe d und Absatz 3 Buchstabe a, Artikel 21 Absatz 2,
Artikel 22 Absatz 1, Artikel 26 Buchstabe a sowie Artikel 38
Buchstaben a und b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 enthält die allgemeinen Vorschriften hin-
sichtlich der Herkunft der ökologischen/biologischen Fut-
termittel. In diesem Zusammenhang ergänzen die im ei-
genen Betrieb erzeugten Futtermittel den ökologischen/
biologischen Produktionszyklus im Betrieb. Die Futter-
mittelerzeugung im Betrieb und/oder die Verwendung
von Futtermittelressourcen aus der Region verringern
den Transportaufwand und sind umwelt- und naturver-
träglich. Um somit die ökologischen/biologischen Ziele
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 besser zu erreichen,
und in Anbetracht der gesammelten Erfahrungen emp-
fiehlt es sich, einen Mindestanteil der im eigenen Betrieb
erzeugten Futtermittel für Schweine und Geflügel fest-
zusetzen und den Mindestanteil bei Pflanzenfressern an-
zuheben.

(2) Die horizontalen Rechtsvorschriften fur Futtermittelaus-
gangserzeugnisse, Mischfuttermittel und die darin enthal-
tenen Futtermittelzusatzstoffe sind mit der Verordnung
(EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen
und die Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richt-
linien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der Kom-
mission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates,
93/74/EWG des Rates, 93/1l3/EG des Rates und
96/25/EG des Rates und der Entscheidung 2004/217/EG
der Kommission (2) neu gefasst worden. Die eínschlägi-

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 229 vom 1.9.2009, S. 1.
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gen Artikel und Anhänge der Verordnung (EG) Nr.
889/2008 der Kommission (3) sind daher anzupassen.

(3) Die Ausarbeitung harmonisierter Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion von Junggeflügel auf
EU-Ebene ist kompliziert, da die Standpunkte der betref-
fenden Partien zu den technischen Anforderungen sehr
unterschiedlich sind. Damit mehr Zeit zur Verfügung
steht, um Durchführungsbestimmungen für die Erzeu-
gung ökologischer/biologischer Junghennen auszuarbei-
ten, sollte die Ausnahmeregelung über die Verwendung
nichtökologischer/nichtbiologischer Junghennen verlän-
gert werden.

I (4) Die Erzeugung ökologischer/biologischer Eiweißpflanzen
bleibt hinter der Nachfrage zurück. Insbesondere die Ver-
sorgung mit ökologischem/biologischem Eiweiß reicht
auf dem EU-Markt qualitativ und quantitativ noch nicht
aus, um den Futtermittelbedarf von Schweinen und Ge-
flügel in ökologischen/biologischen Betrieben zu decken.
Daher empfiehlt es sich, ausnahmsweise für einen be-
grenzten Zeitraum einen geringen Anteil an nichtöko-
logischem/nichtbiologischem Eiweißfutter zuzulassen.

(5) Um die Verwendung des Begriffs "ökologisch/biologisch"
und des EU-Bio-Logos bei der Kennzeichnung von Fut-
termitteln aus ökologischen/biologischen Bestandteilen
weiter zu präzisieren, sollten die einschlägigen Bestim-
mungen der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 neu gefasst
werden.

(6) Die Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen kann bei
der Erzeugung ökologischer/biologischer Futtermittel un-
ter bestimmten Bedingungen zulässig sein. Die Mitglied-
staaten haben Anträge für eine Reihe neuer Stoffe gestellt,
die gemäß Artikel 16 Absatz l der Verordnung(EG) Nr.
834/2007 zugelassen werden müssen. Auf der Grundlage
der Empfehlungen der Sachverständigengruppe für tech-
nische Beratung bezüglich der ökologischen/biologischen
Produktion (EGTOP) (4), gemäß deren Schlussfolgerungen
die Futtermittelzusatzstoffe Natriumformiat, Natriumfer-
rocyanid, Natrolith-Phonolith und Klinoptilolith den öko-
logischen/biologischen Zielen und Grundsätzen entspre-
chen, sollten diese Stoffe in Anhang VI der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 aufgenommen werden.

I (3) AB!. L 250 vom 18.9.2008, S. L
I (4) Final report on feed (EGTOP/l/20ll) (liegt nur auf Englisch vor),

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policyfexpert-
recommendations/expert...group/finatreport_on_feed_to_be-
published_en.pdf
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(7) Anhang VIII Abschnitt A der Verordnung (EG) Nr.

889/2008 enthält einen Fehler bei den Anforderungen
für die Verwendung von Extrakt aus Rosmarin als öko-
logischen/biologischen Lebensmittelzusatzstoff und ist
daher zu berichtigen.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-

chend zu ändern.

(9) Um die Kontinuität für die MarktteUnehmer sicherzustel-
len, die Ausnahmen von den Produktionsvorschriften
hinsichtlich der nichtökologischen/nichtbiologischen Fut-
termittel und Junghennen nach dem derzeitigen Ablauf-
termin für diese Vorschriften anwenden zu können, soll-
ten die mit dieser Verordnung vorgenommenen Ände-
rungen der Ausnahmeregelungen mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2012 gelten, um Hindernisse bei bzw. die Unter-
brechung der ökologischen/biologischen Produktion zu

vermeiden.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für die ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 392/2013 DER KOMMISSION

vom 29. April 2013

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hinsichtlich des Kontrollsystems für die
ökologische/biologische Produktion

-.M12

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 33 Absätze 2 und 3 und Artikel 38
Buchstaben c und d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EG) NI'.
834/2007 sind Untemehmer, die den Produktionsvor-
schriften dieser Verordnung entsprechende Erzeugnisse
erzeugen, aufbereiten, lagern, in Verkehr bringen, einfüh-
ren oder ausführen, verpflichtet, ihr Unternehmen dem
Kontrollsystem gemäß nach Artikel 27 der genannten
Verordnung zu unterstellen. Durchführungsvorschriften
zu diesem Kontrollsystem sind in Titel IV der Verord-
nung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. Sep-
tember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/
biologische Produktion und die Kennzeichnung von öko-
logischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der öko-
logischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und
Kontrolle (2) festgelegt.

(2) Nach diesem Kontrollsystem müssen Unternehmer ihr
Unternehmen der zuständigen Behörde mitteilen, ein-
schließlich Informationen über die zuständige Kontroll-
stelle, und eine Erklärung unterzeichnen, aus der hervor-
geht, dass sie im Einklang mit den Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion arbeiten und bei Ver-
stößen und Unregelmäßigkeiten Durchsetzungsmaßnah-
men akzeptieren.

(3) Gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EG) NI'.
834/2007 müssen Unregelmäßigkeiten oder Verstöße,
die den ökologischen/biologischen Status eines Erzeug-
nisses beeinträchtigen, mitgeteilt werden. Um die Wirk-
samkeit dieser Regelung zu verbessern, sollten Unterneh-
mer ihren Kontrollbehörden oder Kontrollstellen jede Un-
regelmäßigkeit bzw. jeden Verstoß mitteilen, die bzw. der
den ökologischen/biologischen Status ihrer Erzeugnisse,
einschließlich ökologischer/biologischer Erzeugnisse, die
sie von anderen Unternehmern beziehen, beeinträchtigt.

(4) Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Durchfüh-
rung des Kontrollsystems und im Interesse des Sektors
der ökologischen/biologischen Produktion sollte eine
Mindestanzahl Proben festgelegt werden, die die Kontroll-

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.e) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.



TM12 behörden oder KontrollsteIlen auf Basis der allgemeinen
Bewertung des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschrif-
ten mr die ökologische/biologische Produktion jährlich
entnehmen und untersuchen müssen. Hegen die Kon-
trollbehörden oder Kontrollstellen den Verdacht, dass in
der ökologischenibiologischen Produktion unzulässige
Mittel verwendet werden, so sollten sie Proben der be-
treffenden Erzeugnisse entnehmen und analysieren. In
derartigen Fällen sollte keine Mindestanzahl Proben vor-
gegeben werden. Darüber hinaus können Kontrollbehör-
den oder KontrollsteIlen auch in allen anderen Fällen
Proben entnehmen, um die Einhaltung der Anforderun-
gen mr die ökologische/biologische Produktion zu über-
prüfen. .

(5) Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Durchfüh-
lung des Kontrollsystems und im Interesse des Sektors
der ökologischenibiologischen Produktion sollte mr den
Fall, dass der Unternehmer oder seine Subunternehmer
von verschiedenen Kontrollbehörden oder Kontrollstellen
kontrolliert werden oder dass Unternehmer oder ihre
Subunternehmer ihre Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
wechseln, vorgesehen werden, dass die relevanten Infor-
mationen zu übermitteln sind. Im Interesse des Funktio-
nierens des Kontrollsystems sollten ein angemessener In-
formationsaustausch und die Übermittlung der Kontrol-
lakten dieser Unternehmer möglich sein, wobei jedoch
die Vorschriften mr den Schutz personenbezogener Da-
ten gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (3)
eingehalten werden müssen. Die Unternehmer sollten die
Übermittlung und den Austausch ihrer Daten und aller
Informationen, die ihre dem Kontrollsystem unterliegen-
den Tätigkeiten betreffen, akzeptieren.

(6) Um die einheitliche Anwendung des Kontrollsystems zu
gewährleisten und um Unklarheiten vorzubeugen, sollte
eine Definition des Begriffs der "Kontrollakte" in die Ver-
ordnung (EG) NI'. 889/2008 aufgenommen werden.

(7) Die elektronische Bescheinigung gemäß Artikel 29 Ab-
satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bezieht sich
auf die BescheinigungsfOlID. Es sollte präzisiert werden,
dass Bescheinigungen, soweit sie elektronisch erstellt wer-
den, nicht unterzeichnet werden müssen, wenn die Au-
thentizität der Bescheinigung auf andere Weise durch
eine fålschungssichere elektronische Methode gewährleis-
tet ist.

(3) ABI. L 281 vom 23.11.1995. S. 31.
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(8) Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass der Infor-

mationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten für Fälle prä-
zisiert werden muss, in denen ein Mitgliedstaat Unregel-
mäßigkeiten oder Verstöße bezüglich der Konfom1ität
von Erzeugnissen feststellt, die gemäß Artikel 33 Absätze
2 und 3 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 oder Arti-
kel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kom-
mission vom 8. Dezember 2008 mit DurchfUhrungsvor-
schrlften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates
hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern (1) ein-
gefUhrt wurden.

(9) Darüber hinaus sollten die Verfahrensvorschriften für den
Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten bei Un-
regelmäßigkeiten oder Verstößen präzisiert werden, wo-
bei Praktiken berücksichtigt werden sollten, die sich seit
2009 bewährt haben.

(10) Um Kohärenz mit Artikel 33 Absatz l der Verordnung
(EU)Nr. 65/2011 der Kommission vom 27. Januar 2011
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 des Rates hinsichtlich der Kontrollverfah-
ren und der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei
Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländli-
chen Raums (2) zu gewährleisten, sollte unbedingt klar-
gestellt werden, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen
müssen, dass die Zahlstelle ausreichende Informationen
über die durchgeführten Kontrollen erhält, soweit die
Kontrollen nicht von der Zahlstelle selbst vorgenommen
werden.

(11) Gemäß Artikel 44 Absatz l Buchstabe a der Verordnung
(EG)Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates e) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in ihren
Jahresberichten jegliche Anpassung ihrer mehrjährigen
nationalen Kontrollpläne zur Berücksichtigung u. a. neuer
Rechtsvorschriften anzugeben. Der Kommission sollten
die erforderlichen Daten und Informationen über die
von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch-
geführte Überwachung bezüglich der ökologischen/biolo-
gischen Produktion vorliegen. Es sollte den Mitgliedstaa-
ten daher zur Auflage gemacht werden, ihre nationalen
Kontrollpläne anzupassen, um diese Überwachung zu er-
fassen, und diese Anpassung und die relevanten Daten
zur ökologischen/biologischen Produktion im Jahres-
bericht gemäß Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr.
882/2004 anzugeben. Es sollte den Mitgliedstaaten ge-
stattet werden, diese Daten zur ökologischen/biologi-
schen Produktion als separates Kapitel in den nationalen
Kontrollplan und in den Jahresbericht aufzunehmen.

(12) Zusätzlich zu den Kontrollverpflichtungen gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 enthalten Titel V der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und die Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 spezifischere Kontrollvorschriften
für die ökologische/biologische Produktion. Für den Fall,
dass die zuständige Behörde Kontrollaufgaben an Kon-
trollstellen (bei denen es sich um privatrechtliche Einrich-
tungen handelt), überträgt, enthält die Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 detaillierte Vorgaben und Verpflichtungen,
die jede Kontrollstelle erfüllen muss.

(13) Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die spezi-
fischen Vorschriften für die Kontrolle der ökologischen/

(I) ABI. L 334 vom 12.12.2008, S.25.
e) ABI. L 25 vom 28.1.2011, S. 8.e) ABI. L 165 vom 30.4.2004, S. 1.
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biologischen Produktion detaillierter sein müssen, um
insbesondere der ÜbelWachung von Kontrollstellen, de-
nen Kontrollaufgaben übertragen wurden, durch die zu-
ständigen Behörden mehr Gewicht zu verleihen. Diese
Bestimmungen sollten als einheitliche Mindestanforde-
rungen in das gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 eingerichtete Kontrollsystem der Mitglied-
staaten aufgenommen werden.

(14) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten
über schriftliche Verfahren für die Übertragung von Auf-
gaben an Kontrollstellen und deren übelWachung ver-
fügen, damit gewährleistet ist, dass die gesetzlichen Vor-
gaben eingehalten werden.

(15) Der Informationsaustausch innerhalb der und zwischen
den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission betreffend die übelWachungstätig-
keit der zuständigen Behörden sollte verbessert und ein-
heitliche Mindestanforderungen sollten erlassen werden.

(16) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(17) Im Interesse der Wirksamkeit der Kontrollregelung soll-
ten die mit dieser Verordnung eingeführten zusätzlichen
Angaben, die Teil der Verpflichtung sein müssen, die der
Unternehmer mit der von ihm zu unterzeichnenden Er-
klärung gemäß Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 eingeht, auch für Unternehmer gelten, die
diese Erklärung vor dem Anwendungsbeginn der vorlie-
genden Verordnung unterzeichnet haben.

(18) Um einen reibungslosen übergang vom derzeitigen Kon-
trollsystem zu dem geänderten System zu gewährleisten,
sollte diese Verordnung ab dem 1. Januar 2014 angewen-
det werden.

(19) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1030/2013 DER KOMMISSION

vom 24. Oktober 2013

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION-

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 2
und Artikel 40,

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 enthält allgemeine
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion
von Meeresalgen und Aquakulturtieren. Die Durchfüh-
rungsvorschriften zu diesen Vorschriften sind in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission (2) fest-
gelegt, die insbesondere durch die Verordnung (EG) Nr.
710/2009 der Kommission el geändert wurde.

in Erwägung nachstehender Gründe:

(2) Gemäß Artikel 95 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr.
889/2008 können die nationalen Behörden den vor dem
1. Januar 2009 bestehenden und nach anerkannten ein-
zelstaatlichen Regeln produzierenden Aquakultur- und
Meeresalgenproduktionseinheiten für einen am 1. Juli
2013 ablaufenden Zeitraum erlauben, unter bestimmten
Bedingungen ihren Status als ökologische/biologische
produktionseinheiten aufrechtzuerhalten.

(3) Sieben Mitgliedstaaten haben vor kurzem eine Überarbei-
tung der Vorschriften für Erzeugnisse, Stoffe und Tech-
niken beantragt, die in der ökologischen/biologischen
Aquakulturproduktion verwendet werden können. Diese '
Anträge sollten von der mit dem Beschluss 2009/427/EG
der Kommission (4) eingesetzten Sachverständigengruppe '

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
e) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.e) ABI. L 204 vom 6.8.2009, S. 15.
(4) ABI. L 139 vom 5.6.2009, S. 29.



;. für technische Beratung bezüglich der ökologischen/bio-
logischen Produktion bewertet werden.

(4) Die ökologische/biologische Produktion von Meeresalgen
und Aquakulturtieren ist noch ein relativ neues Gebiet,
das durch eine große Vielfalt und einen hohen tech-
nischen Komplexitätsgrad gekennzeichnet ist; es hat
sich gezeigt, dass ein längerer Übergangszeitraum erfor-
derlich ist.

(5) Im Interesse der Kontinuität, und um genug Zeit für die
nötige Prüfung der Anträge der Mitgliedstaaten zu haben
und eine Störung für die vor dem 1. Januar 2009 beste-
henden und nach anerkannten einzelstaatlichen Regeln
produzierenden Produktionseinheiten zu vermeiden,
empfiehlt es sich, den Übergangszeitraum gemäß Arti-
kel 95 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
zu verlängern.

(6) Um sicherzustellen, dass der ökologische/biologische Sta-
tus dieser Produktionseinheiten nicht unterbrochen wird,
sollte diese Verordnung mit Wirkung vom 1. Juli 2013
gelten.

(7) Die Verordnung (EG)Nr. 889/2008 sollte daher entspre-
chend geändert werden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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\ TM15 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1364/2013 DER KOMMISSION

vom 17. Dezember 2013

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates in Bezug auf die Verwendung von nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugten juvenilen Aquakulturtieren und nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugten Muscheln in

der ökologischen/biologischen Aquakultur

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 2
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 enthält allgemeine
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion
von Meeresalgen und Aquakulturtieren. Die Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 der Kommission (2) enthält Durch-
führungsbestimmungen zu diesen Vorschriften.

(2) Im Zeitraum zwischen November 2012 und ApIiI 2013
haben einige Mitgliedstaaten Anträge auf überarbeitung
der Vorschriften für Erzeugnisse, Substanzen und Tech-
niken eingereicht, die in der ökologischen/biologischen
Aquakultur verwendet werden können. Diese Anträge
können von der mit dem Beschluss 2009/427/EG der
Kommission e) eingesetzten Sachverständigengruppe für
technische Beratung bezüglich der ökologischen/biologi-
schen Produktion bewertet werden. Auf der Grundlage
dieser Bewertung wird die Kommission im Jahr 2014
darüber entscheiden, ob eine Überarbeitung der Vor-
schriften notwendig ist.

(3) In einigen dieser Anträge wurde festgestellt, dass auf dem
Markt nicht ausreichend ökologisch/biologisch erzeugte
Jungtiere und Muschelsaat verfügbar sind, um die Anfor-
derungen der Artikel 25e und 250 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 zu erfüllen.

(I) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September

2008 mit DurchfühlUngsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion
und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeich-
nung und Kontrolle (ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1).

e) Beschluss 2009/427/EG der Kommission vom 3. Juni 2009 zur
Einsetzung einer Sachverständigengruppe für technische Beratung
bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion (AB!. L 139
vom 5.6.2009, S. 29).
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(4) Da ökologisch/biologisch erzeugte Jungtiere und Mu-

schelsaat noch nicht in ausreichenden Mengen verfügbar
sind, ist es im Interesse der Kontinuität, zur Vermeidung
von Störungen der ökologischen/biologischen Aquakul-
turerzeugung in der Union und um dem Markt für öko-
logisch/biologisch erzeugte Jungtiere und Muscheln Zeit
zur Weiterentwicklung zu geben, gerechtfertigt, in Erwar-
tung von Sachverständigengutachten die Anwendung des
Prozentsatzes von 50 % gemäß Artikel 25e Absatz 3 und
Artikel 250 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2014
zu verschieben.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 sollte daher entspre-
chend geändert werden.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Exkurs: Erwägungsgründe der

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 354/2014 DER KOMMISSION

vom 8. April 2014

zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchfiihrungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologi-

schen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 (1), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 3 Buch-
stabe a, .

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 sind grundlegende Vorschriften für die landwirtschaftliche
Erzeugung festgelegt. Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission e) enthält Durchführungsvorschriften
zu diesen grundlegenden Vorschriften.

(2) Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ist unter bestimmten Voraussetzungen die Verwendung
von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln wie Düngemitteln, Bodenverbesserern und Pflanzenschutzmitteln
gestattet, sofern sie für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wurden. Mehrere
Mitgliedstaaten haben gemäß dem Verfahren des Artikels 16 Absatz 3 dieser Verordnung der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten offiziell Dossiers im Hinblick auf die Aufnahme bestimmter Erzeugnisse in die
Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 übermittelt. Diese Dossiers wurden von der Sachverständi-
gengruppe für technische Beratung bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion (im Folgenden: "EGTOP'Î
geprüft.

(3) Auf der Grundlage der Empfehlungen der EGTOP e), nach deren Schlussfolgerungen für Düngemittel und Boden-
verbesserer die Stoffe Biogasgärreste, hydrolysierte Proteine als Nebenprodukt tierischer Erzeugnisse, Leonardit,
Chitin und Faulschlamm den ökologischen/biologischen Zielen und Grundsätzen entsprechen, sollten diese Stoffe
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 für die Verwendung unter bestimmten Voraussetzungen aufge-
nommen werden.

(4) Auf der Grundlage der Empfehlungen der EGTOP solIte der Grenzwert "O" für Chrom (VI) in Bezug auf bestimmte
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgelistete Stoffe durch den Ausdruck "nicht nachweisbar"
ersetzt werden.

(5) Im Bereich Pflanzenschutzmittel kam die EGTOP zu dem Schluss (4), dass die Stoffe Schafsfett, Laminarin und
Aluminiumsilicat (Kaolin) den ökologischen/biologischen Zielen und Grundsätzen entsprechen. Daher sollten
diese Stoffe in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008für die Verwendung unter bestimmten Vorausset-
zungen aufgenommen werden.

(I) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S.l.
(') Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABI.L15Ovom 18.9.2008, S. 1).

(') Schlussbericht:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert...,group/finaIJeport_onjertilizers_to_be_
published _en.pdf

(4) Schlussbericht. .
http://ec.europa.~u/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert...,group/fmatTeport_on_plant_protection_
products.pdf .
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(6) In Bezug auf die horizontalen Rechtsvorschriften für Pflanzenschutzmittel wurde in der Durchführungsverord-

nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (I) eine EU-Liste der Wirkstoffe, die zuvor in Anhang I der Richt-
linie 9l/4l4/EWG des Rates (2) aufgeführt waren, und der im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates e) genehmigten Wirkstoffe erstellt. Es ist angebracht, die betreffenden
Stellen des Anhangs II der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 an diese Liste anzupassen. Insbesondere Gelatine, Rote-
non aus Derris spp. und Lonchocarpus spp. und Terphrosia spp., Diammoniumphosphat, Kupferoktanoat, Kalialaun
(Kalinit), Mineralöle und Kaliumpermanganat sollten aus dem Anhang gestrichen werden.

(7) Es ist zweckmäßig, die Wirkstoffe Lecithin, Quassia aus Quassia amara und Calciumhydroxid, für die der Kommis-
sion bereits Genehmigungsanträge gemäß der Verordnung (EG)Nr. 1107/2009 übermittelt wurden, vorerst aus-
nahmsweise auf der Liste des Anhangs II der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 zu belassen, bis ihre Prüfung abge-
schlossen ist. Aufgrund der Ergebnisse der Prüfung wird die Kommission geeignete Maßnahmen in Bezug auf die
Auflistung der drei betreffenden Stoffe in der Liste in Anhang II der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 ergreifen.

(8) In Bezug auf die horizontalen Rechtsvorschriften ist es ebenfalls angebracht, die Bezeichnung, Beschreibung,
Anforderung an die Zusammensetzung und Verwendungsvorschriften bestimmter Stoffe und Mikroorganismen in
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 anzupassen, insbesondere für Pflanzenöle, Mikroorganismen zur
biologischen Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, Pheromone, Kupfer, Ethylen, Paraffinöl und Kaliumbi-
carbonat.

(9) Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 wurde durch die Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 505/2012 der Kommission (4) geändert, um die Verweise auf die Anhänge V und VI der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008, die durch die Verordnung (EU)Nr. 505/2012 ersetzt worden waren, zu aktualisieren. In der geän-
derten Fassung des Artikels 24 Absatz 2 der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 wurden "homöopathische Präparate"
irrtümlich nicht erwähnt. Da diese Präparate in der Bestimmung vor der Änderung durch die Durchführungsver-
ordnung (EU)Nr. 505/2012 aufgeführt wurden, müssen sie wieder eingefügt werden.

(10) In Anhang V der durch die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 505/2012 geänderten Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 wurden die früheren Einträge .entfluoríertes Monocalcíumphosphat" und .enrfluoríerres Dicalcium-
phosphat" irrtümlich durch die allgemeine Bezeichnung .entfluoríertes Phosphat" ersetzt. Entfluoriertes Phosphat
entspricht jedoch nicht den Erzeugnissen entfluoriertes Monocalciumphosphat und entfluoríertes Dicalciumphos-
phat. Diese beiden Erzeugnisse sollten daher wieder in Anhang V der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 eingefügt
und entfluoriertes Phosphat sollte aus diesem Anhang gestrichen werden.

(11) 'Mit der Durchführungsverordnung (EU)Nr. 651/2013 der Kommission (5) wurde die frühere Zulassung von Kli-
noptilolit aus der Verordnung (EG) Nr. 1810/2005 der Kommission (6) gestrichen, seine Verwendung als Zusatz-
stoff in Futtermitteln für alle Tierarten zugelassen und der Code in "lg568" geändert. Um die kontinuierliche Ver-
wendung von Klinoptilolith in der ökologischen/biologischen Produktion zu gewährleisten muss Anhang VI der
Verordnung (EG)Nr. 889/2008 in Übereinstimmung mit der Durchführungsverordnung (EU)Nr. 651/2013 ange-
passt werden.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(12) Die Verordnung (EG)Nr. 889/2008 ist daher entsprechend zu ändern und zu berichtigen.

(13) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte die Berichtigung von Artikel 24 Absatz 2 und Anhang V der Verordnung'
(EG) Nr. 889/2008 mit Wirkung vom Tag des Inkrafttretens der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 505/2012
gelten.

(14) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

(') Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vorn 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABI. L 153 vom
11.6.2011, S. 1).

(') Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 'über das lnverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABI. L 230 vorn
19.8.1991,5.1).

(') Verordnung (EG)Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vorn 21. Oktober 2009 über das lnverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln (ABI.L 309 vorn 24.11.2009, S. 1). .. '

(4) Durchführungsverordnung (EU)Nr. 505/2012 der Kommission vorn 14. Juni 2012 zur Anderung und Berichtigung der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kenn-
zeichnungund Kontrolle (ABI.L 154vom 15.6.2012, S. 12).

(;) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 651/2013 der Kommission vorn 9. Juli 2013 zur Zulassung von Klinoptilolit sedimentären
Ursprungs als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Änderung der Verordnung (EG)Nr. 1810/2005 (ABI.L 189 vorn
10.7.2013, S. l).

(') Verordnung, (EG)Nr. 1810/2005 der Kommission vorn 4. November 2005 über eine Neuzulassung eines Futtermittelzusatzstoffes für
zehn Jahre, die Zulassung bestimmter Futtermittelzusatzstoffe auf unbegrenzte Zeit und die vorläufige Zulassung neuer Verwendungs-
zwecke bestimmter in Futtermitteln bereits zugelassener Zusatzstoffe (ABI.L2 91 vorn 5.11.2005, S. 5).
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Exkurs: Erwägungsgründe der

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU)Nr. 836/2014 DER KOMMISSION

vom 31. Juli 2014
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produk-

tion, Kennzeichnung und Kontrolle

DIEEUROPÄISCHE KOMMISSION-

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 (I), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission e) können nichtökologisch/nichtbiolo-
gisch aufgezogene Junglegehennen von weniger als 18 Wochen vor dem 31. Dezember 2014 unter bestimmten
Bedingungen in eine ökologische/biologische Tierhaltungseinheit eingestellt werden, wenn keine ökologischen/bio-
logischen Jungtiere zur Verfügung stehen.

(2) Die Ausarbeitung harmonisierter Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion von Iunggeflügel auf
EU-Ebene ist kompliziert, da die Standpunkte der betreffenden Partien zu den technischen Anforderungen sehr
unterschiedlich sind. Damit mehr Zeit zur Verfügung steht, um Durchführungsbestimmungen für die Erzeugung
ökologischer/biologischer Junghennen auszuarbeiten, sonte die Ausnahmeregelung über die Verwendung nicht-
ökologischer/nichtbiologischer Junghennen um drei Jahre verlängert werden.

(3) Gemäß Artikel 43 der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 ist fur die Kalenderjahre 2012, 2013 und 2014 ausnahms-
weise die Verwendung von bis zu 5 % nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel für Schweine und
Geflügel zulässig.

(4) Die Versorgung mit ökologischem/biologischem Eiweiß reicht auf dem Unionsmarkt qualitativ und quantíta-
tiv nicht aus, um den Futtermittelbedarf von Schweinen und Geflügel in ökologischen/biologischen Betrieben
zu decken. Die Erzeugung ökologischer/biologischer Eiweißpflanzen bleibt weiterhin hinter der Nachfrage
zurück. Daher empfiehlt es sich, die Ausnahmeregelung über die Verwendung einer begrenzten Menge.
nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel für einen begrenzten Zeitraum zu verlängern.

(5) Die Verordnung (EG)Nr. 889/2008 ist daher entsprechend zu ändern.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
fur ökologischefbiologische Produktion -

HAT FOLGENDEVERORDNUNG ERLASSEN:

(') ABI.L 189 vom 20.7.2007, S. l.
e) Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis.
sen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABI.L 250 vom 18.9.2008, S. l).

ID:36449
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TITEL l

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel l

Gegenstand und Geltungsbereich

1. Diese Verordnung enthält spezifische Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion, die Kennzeichnung und die
Kontrolle in Bezug auf die Erzeugnisse gemäg Artikel 1 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

TM2 ,,(2) Diese Verordnung gilt nicht für

a) andere als die in Artikel 7 genannten Tierarten und

b) andere als die in Artikel 25a genannten Tiere in Aqua-
kultur.

Die Bestimmungen der Titel II, III und IV gelten jedoch
mutatis mutandis auch für solche Erzeugnisse, bis auf der
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ausführliche
Produktionsvorschriften für diese Erzeugnisse festgelegt
wurden."

a)

b)

~M1
d) Hefen, sie als be¡'efls Bdef ft;HflIl'littel ; ,ll" il enBet" slaw.

TB ,
mutandis auch für die in Unterabsatz l '., en a, b und c
genannten Erzeugnisse, bis âsis der Verordnung (EG)
NI'. 834/2('" . u r iche Produktionsvorschriften für diese



.B Article 2

Definitions

In addition to the definitions laid down in Article 2 of Regulation
(EC) No 834/2007, the following definitions shall apply for the
purposes of this Regulation:

parcels, pasturages, o .. , areas, livestock buildings, the
premises for t orage of crops, crop products, livestock
prod . , raw materials and any other input relevant for

(a) 'non-organic': means not coming from or not related to a
production in accordance to Regulation (EC)No 834/2007
and this Regulation;

(b) 'veterinary medicinal products': means products as dermed
in Article 1(2) of Directive 2001/S2/EC of the European
Parliament and of the Council el concerning the Commu-
nity code relating to veterinary medicinal products

Cl OJ L 311,28.11.2001. p. L

(c) 'importer': means the natural or legal person within the
community who presents a consignment for release for free
circulation into the Community, either in person, or
through a representative;

(d) 'first consignee' means the natural or legal person to whom
the imported consignment is delivered and who will receive
it for further preparation and/or marketing;

(e) 'holding' means all the production units operated under a
single management for the purpose of producing agricul-
tural products;

.M2 '(f) "production unit" means all assets to be used for a
production sector such as production premises, land
parcels, pasturages, open air areas, livestock
buildings, fish ponds, containment systems for
seaweed or aquaculture animals, shore or seabed
concessions, the premises for the storage of crops,
crop products, seaweed products, animal products,
raw materials and any other input relevant for this
specific production sector;'

YB
production sector such as

(g) 'hydroponic production' means the method of growing
plants with their roots in a mineral nutrient solution only
or in an inert medium, such as perlite, gravel or mineral
wool to which a nutrient solution is added;

(h) 'veterinary treatment' means all courses of a curative or
preventive treatment against one occurrence of a specific
disease;
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TM2

TB

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieserVerordnung gelten überdie Begriffsbe-
stimmungen von Artikel 2 der Verordnung (EG)NI'. 834/2007
hinaus die folgenden Defínitionen:

a) "nichtökologisch/nichtbiologisch": weder aus einer Produk-
tion im Sinne der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 und der
vorliegenden Verordnung stammend noch darauf bezogen;

b) .Tierarzneimittel": Mittel im Sinne von Artikel l Nummer 2
der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes
für Tierarzneimittel Cl;

C) ABI. L 311 vom 28.11.2001. S. 1.

c) .Einführer": die natürliche oder juristische Person innerhalb
der Gemeinschaft, die eine Sendung entweder persönlich
oder über einen Bevollmächtigten zur Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft gestellt;

d) "Erster Empfänger": die natürliche oder juristische Person,
an die die eingeführte Sendung geliefert wird und-die diese
Sendung zum Zwecke der weiteren Aufbereitung und/oder
der Vermarktung annimmt;

e) "Betrieb": alle unter ein und derselben Leitung zum Zwecke
der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
bewirtschafteten Produktíonseinheiten:

"t) ,Produktionseinheit': alle für einen Produktions-
bereich zu verwendenden Wirtschaftsgüter wie Pro-
duktionsstätten, Landparzellen, Weiden, Auslaufflä-
chen, Haltungsgebäude, Fischteiche, Haltungssysteme
für Meeresalgen oder Tiere in Aquakultur, Küsten-
oder Meeresbodenkonzessionen, Lagerstätten für
Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse, Meeresalgenerzeug-
nisse, tierische Erzeugnisse, Rohstoffe und allen an-
deren Betriebsmittel, die für diesen spezifischen Pro-
duktionsbereich von Belang sind;"

verwendenden Wirtschaftsgüter wie Pr fisstätten,
Landparzellen. Weiden, Ausla ", en, Haltungsgebäude,
Lagerstätten für l'fla ,)' anzlíche Erzeugnisse, tierische
Erzeuz ohstoffe und alle anderen Betriebsmittel, die

J g) "Hydrokultur": eine Anbaumethode, bei der die Pflanzen
ausschließlich ill einer míneralíschen Nährstofflösung oder
in einem illerten Medium wie Perlit, Kies oder Mineralwolle
wurzeln, dem eine Nährstofflösung zugegeben wird;

h) .rierärzrliche Behandlung": alle Maßnahmen im Rahmen
einer Heilbehandlung oder prophylaktischen Behandlung
gegen eine bestimmte Krankheit;

'i) "Umstellungsfuttermittel": Futtermittel, die während der
Umstellung auf die ökologische/biologische Produktion
erzeugt werden, ausgenommen Futtermittel, die in den
zwölf Monaten nach Beginn der Umstellung gemäß
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 geerntet wurden.
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"j) ,geschlossene Kreislaufanlage': Aquakulturproduktion
in einer geschlossenen Haltungseinrichtung an Land
oder auf einem Schiff mit Rezirkulation des Wassers
und erforderlicher permanenter Zufuhr von Energie
zur Stabilisierung der Haltungsbedingungen der
Aquakulturtiere;

k) ,emeuerbare Energien': emeuerbare, nicht fossile
Energiequellen: Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen, Ge-
zeiten, Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas und Biogas;

l) ,Brutstation': Anlage für die Vermehrung, Erbrütung
und Aufzucht während der ersten Lebensstadien von
Tieren in Aquakultur, insbesondere Fischen, Weich-
und Krebstieren;

m) ,Jungtierstation': Zwischenstation für die Zeit zwi-
schen Brut- und Abwachsstadium. Das Jungtiersta-
dium wird mit Ausnahme der Arten, die eine Smol-
tiflkation durchlaufen, im ersten Drittel des Produk-
tionszyklus abgeschlossen;

n) ,Verschrnutzung': in der Aquakultur- und Meeres-
algenproduktion das direkte oder indirekte Einbrin-
gen von Stoffen oder Energie in die aquatische Um-
welt der betreffenden Gewässer im Sinne der Richt-
linien 2008/S6/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (') und 2000/60/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates (");

(*) ABI. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
(") ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
("') ABI. L 168 vom 28.6.2007, S. 1."

o) .Polykultur': in der Aquakultur- und Meeresalgenpro-
duktion die Aufzucht von zwei oder mehr Arten in
der Regel unterschiedlicher trophischer Ebenen in
einer Haltungseinheit;

p) ,Produktionszyklus': in der Aquakultur- und Meeres-
algenproduktion die Lebensspanne eines Tieres oder
einer Meeresalge vom frühesten Lebensstadium bis
zur Ernte;

q) ,heimische Zuchtarten': in der Aquakultur- und Mee-
resalgenproduktion weder nichtheimische noch ge-
bietsfremde Arten im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 708/2007 ('*') des Rates; die in Anhang IV der-
selben Verordnung genannten Arten können als hei-
mische Zuchtarten gelten.

r) ,Besatzdichte': in der Aquakultur das Lebendgewicht
der Tiere pro Kubikmeter Wasser zu jedem Zeitpunkt
der Abwachsphase bzw. im Falle von Plattfischen und
Garnelen das Gewicht pro Quadratmeter Fläche.



TM12 "s) .Kontrollakte": alle zum Zwecke des Kontrollsystems von
einem gemäß Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr.
834{2007 dem Kontrollsystem unterliegenden Unterneh-
mer an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats oder
an Kontrollbehörden und Kontrollstellen übermittelten
Informationen und Dokumente, einschließlich aller den
zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Kontroll-
stellen vorliegenden wichtigen Informationen und Doku-
mente, die diesen Unternehmer oder Tätigkeiten dieses
Unternehmers betreffen, ausgenommen Informationen
und Dokumente, die für das Funktionieren des Kontroll-
systems nicht von Belang sind."
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TITELIl

VORSCHIUFrEN FÜR DIE PRODUKTION, VERARBEITUNG,
VERPACKUNG, BEFÖRDERUNG UND LAGERUNG
ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISCHER ERZEUGNISSE

KAPITEL J

Pflanzliche Erzeugung

Artikel 3

Bodenbewirtschaftung und Düngung

(1) Soweit der Nährstoffbedarf der Pflanzen durch díe in
Artikel 12 Absatz l Buchstaben a, b und c der Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 vorgesehenen Maßnahmen nicht gedeckt werden
kann, dürfen zur ökologischen/biologischen Produktion aus-
schließlich die Düngemittel und Bodenverbesserer gcmäß
Anhang I der vorliegenden Verordnung und nur in dem
unbedingt erforderlichen Maße verwendet werden. Die Unter-
nehmer führen Buch über die Notwendigkeit der Verwendung
der jeweiligen Mittel.

(2) Die Gesamtmenge des im Betrieb ausgebrachten Wirt-
schaftsdüngers tierischer Herkunft im Sinne der Richtlinie 91/
676/EWG des Rates über den Schutz der Gewässer gegen
Verunreinigung durch Nitrate aus landwirtschaftlichen Quel-
len (8) darf 170 kg Stickstoff je Jahr und Hektar Iandwírt-
schaftlicher Nutzfläche nicht überschreiten. Dieser Grenzwert
gilt nur für Stallmist, getrockneten Stallmist und getrockneten
Geflügelmist, Kompost aus tierischen Exkrementen, einschließ-
lieh Geflügelmist, kompostiertem Stallmist und flüssigen
tierischen Exkrementen.

(3) Zur Ausbringung von überschüssígern Wirtschat1:sdünger
tierischer Herkunft aus der ökologischen/biologischen Produk-
tion können ökologische/biologische Betriebe schriftliche Ver-
einbarungen mit anderen Betrieben und Unternehmen treffen,
jedoch ausschließlich mit solchen, die den ökologischen/biologi-
schen Produktionsvorschriften genügen. Die Obergrenze gemäfS
Absatz 2 wird auf Basis aller ökologischen/biologischen Produk-
tionseinheiten berechnet, die an dieser Vereinbarung beteiligt
~d .

n Aß!. L 375 vom 31:12.1991, S. 1.

(4) Zur Verbesserung des Gesamtzustands des Bodens oder der
Nährstoffverfügbarkeit im Boden oder in den Kulturen können
geeignete Zubereitungen aus Mikroorganismen verwendet
werden.

(5) Für die Aktivlerung von Kompost können geeignete
Zubereitungen auf pflanzlicher Basis oder Zubereitungen aus
Mikroorganismen verwendet werden.
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Artikel 4

Verbot der Hydrokultur

Hydrokultur ist verboten.

Schädlings-, Krankheits- und Unkrautregulierung

(1) Soweit Pflanzen durch die Maßnahmen gemäiS Artikel 12
Absatz 1 Buchstaben a, b, c und g der Verordnung (EG)Nr. 834/
2007 nicht angemessen vor Schädlingen und Krankheiten
geschützt werdcn können, dürfen für die ökologische/biologische
Produktion nur die in Anhang 11 der vorliegenden Verordnung
genannten Mittel verwendet werden. Unternehmer führen Buch
über die Notwendigkeit der Verwendung dieser Mittel.

(2) Im Falle von Erzeugnissen, die in Fallen und Spendern
verwendet werden, ausgenommen Pheromonspender, müssen
die Fallen und/oder Spender gewährleisten, dass die Stoffe nicht
in die Umwelt freigesetzt werden und dass die Stoffe nicht mit
den Kulturpflanzen in Berührung kommen. me Fallen sind nach
ihrer Verwendung einzusammeln und sicher zu entsorgen.

Artikel 6

Spezifische Vorschriften für die Pilzproduktion

Für die Produktion von Pilzen können Substrate verwendet
werden, soweit sie sich ausschließlich aus den folgenden
Bestandteilen zusamrnensetzen:

a) Stallmist und tierische Exkremente

i) aus ökologisch/biologisch wirtschaftenden Betrieben

ii) oder gemäß Anhang l, jedoch nur, wenn die
Erzeugnisse gemäß Ziffer i nicht verfügbar sind und
wenn diese vor der Kompostlerung 25 % des Gewichts
aller Substratbestandteile ohne Deckmaterial und
jegliches zugesetztes Wasser nicht überschreiten;

b) nicht unter Buchstabe a fallende Erzeugnisse landwirt-
schaftlichen Ursprungs aus ökologisch/biologisch wirt-
schaftenden Betrieben;

c) chemisch nicht behandelter Torf;

d) Holz, das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde:

e) rníneralische Erzeugnisse gemäf Anhang I, Wasser und
Erde.
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"KAPITEL la

Meeresalgenproduktion

Artikel 6a

Geltungsbereich
Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften
für das Sammeln und Kultivieren von Meeresalgen. Es gilt
mutatis mutandis auch für die Produktion von vielzelligen
Meeresalgen oder Phytoplankton und Mikroalgen zur Wei-
terverwendung als Futtermittel für Aquakulturtiere.

Artikel 6b
Eignung der Gewässer und nachhaltige
Bewirtschaftung

(1) Es werden Standorte gewählt, die nicht durch Erzeug-
nisse oder Stoffe, die für eine ökologische/biologische Pro-
duktion nicht zugelassen sind, oder durch Schadstoffe kon-
taminiert sind, die den ökologischen/biologischen Charakter
der Erzeugnisse beeinträchtigen würden.

(2) Ökologische/biologische und nichtökologische/nicht-
biologische Produktionseinheiten werden angemessen von-
einander getrennt. Bei diesen Maßnahmen sind die natürli-
che Lage, getrennte Wasserführung. Entfernungen, Gezei-
tenströmungen und der flussaufwärts oder flussabwärts ge-
legene Standort der ökologischen/biologischen Produktions-
einheit zu beachten. Die Behörden der Mitgliedstaaten kön-
nen Standorte oder Gebiete ausweisen, die ihrer Ansicht
nach für ökologische/biologische Aquakultur oder Meeres-
algenernten ungeeignet sind, und können Mindesttrenndis-
tanzen zwischen ökologischen/biologischen und nichtöko-
logischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten vorschrei-
ben.

Werden Mindesttrenndistanzen vorgeschrieben, teilen die
Mitgliedstaaten diese Information den Unternehmern, den
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit.

(3) Für alle neuen Anlagen, die zur ökologischen/biolo-
gischen Produktion angemeldet werden und jährlich mehr
als 20 Tonnen Aquakulturerzeugnisse produzieren, muss
eine der Größe der Produktionseinheit angemessene um-
weltbezogene Prüfung durchgefühlt werden, um den Zu-
stand der Produktionseinheit und ihres unmittelbaren Um-
feldes sowie die wahrscheinlichen Auswirkungen ihrer In-
betriebnahme zu beurteilen. Der Unternehmer legt die Er-
gebnisse der umweltbezogenen Prüfung der KontrollsteIle
oder Kontrollbehörde vor. Die umweltbezogene Prüfung
gründet sich auf die Angaben in Anhang IV der Richtlinie
85/337/EWG des Rates (*). Wurde für die betreffende Ein-
heit bereits eine gleichwertige Prüfung durchgeführt, kann
diese verwendet werden.
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(4) Der Unternehmer erstellt einen der Größe der Pro-
duktionseinheit angemessenen Nachhaltigkeitsplan für die
Aquakultur- und Meeresalgenproduktion.

Der plan wird jährlich aktualisiert und enthält Angaben zu
den Auswirkungen der Produktion auf die Umwelt, zur
vorgesehenen Umweltüberwachung und zu den Maßnah-
men, die ergriffen werden sollen, um die Umweltbelastung
der angrenzenden Gewässer und Landflâchen, etwa den
Nährstoffeintrag pro Produktionszyklus oder pro Jahr, auf
ein Mindestmaß zu reduzieren. Ebenfalls im Plan vermerkt
werden die Wartung und Reparaturen der technischen An-
lagen.

(5) Aquakultur- und Meeresalgenanlagenbetreiber nutzen
vorzugsweise erneuerbare Energien und wiederverwertete
Materialien. Der Nachhaltigkeitsplan enthält auch ein Ab-
fallsreduzierungskonzept, das bei Aufnahme des Betriebs
umgesetzt wird. Die Nutzung von Restwärme ist, soweit
möglich, auf erneuerbare Energien zu beschränken.

(2) Die Meeresalgenernte darf mengenmäßig keinen gra-
vierenden Eingriff in den Zustand der aquatischen Umwelt
darstellen. Es wird durch geeignete Maßnahmen wie Ernte-
techniken, Mindestgrößen, Alter, Reproduktionszyklen oder
Ausmaß der verbleibenden Algen sichergestellt, dass sich
die Meeresalgenbestände erneuern können.

(6) Für die Meeresalgenernte wird bei Aufnahme der Tä-
tigkeit eine einmalige Schätzung der Biomasse vorgenom-
men.

Artikel 6c

Nachhaltige Nutzung wilder Meeresalgenbestände

(1) In der Einheit oder in den Betriebsstätten wird Buch
geführt, so dass der Unternehmer feststellen und die Kon-
trollbehörde oder Kontrollstelle überprüfen kann, dass aus-
schließlich wilde, im Einklang mit den Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erzeugte Meeresalgen ge-
sammelt und geliefert wurden.

(3) Werden Meeresalgen in einem aufgeteilten oder ge-
meinsam bewirtschafteten Gebiet geerntet, so ist zu bele-
gen, dass die gesamte Erntemenge mit den Vorschriften
dieser Verordnung im Einklang steht.,

(4) Aus den Aufzeichnungen gemäß Artikel 73b Absatz
2 Buchstaben b und c muss hervorgehen, dass die Bestände
nachhaltig bewirtschaftet werden und die Nutzung die Ern-
tegebiete langfristig nicht schädigt.
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Artikel 6d

Meeresalgenkulturen
(1) Bei Algenkulturen im Meer werden nur Nährstoffe
verwendet, die in den Gewässern natürlich vorkommen
oder aus ökologischer/biologischer Produktion von Tieren
in Aquakultur stammen, vorzugsweise als nahegelegener
Teil eines Polykultursystems.

(2) Bei Anlagen an Land, bei denen Nährstoffe von au-
ßen zugeführt werden, ist der Nährstoffgehalt des Abwas-
sers nachweislich nicht höher als der Nährstoffgehalt des
zufließenden Wassers. Verwendet werden dürfen nur die in
Anhang I aufgelisteten pflanzlichen oder mineralischen
Nährstoffe.

(3) Die Bestandsdichte oder Nutzungsintensität wird auf-
gezeichnet und gewährleistet die Unversehrtheit der aquati-
schen Umwelt, indem sichergestellt wird, dass die Höchst-
menge an Meeresalgen, die ohne Schaden für die Umwelt
entnommen werden kann, nicht überschritten wird.

(4) Seile und andere Vorrichtungen für die Meeresalgen-
produktion werden, soweit möglich, wiederverwendet oder
wiederverwertet.

Artikel 6e

Antifoulingmaßnahmen und Reinigung von
Ausrüstungen und Anlagen
(1) Biologischer Bewuchs wird nur physikalisch oder von
Hand entfernt und gegebenenfalls in einiger Entfernung von
der Anlage ins Meer zurückgeworfen.

(2) Ausrüstungen und Anlagen werden auf physika-
lischem oder mechanischem Weg gereinigt. Reicht dies
nicht aus, dürfen ausschließlich Stoffe aus der Liste in An-
hang VII Abschnitt 2 eingesetzt werden.

(*) ABI. L 175 vom 5.7.1985, S. 40."
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KAPrmL 2

Tierische Erzeugung

Artikel 7

Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften
(Begründung: Siehe zu Artikel 1Abs, 2 Satz 2) flir die folgenden
Tíerarten: Rinder, einschließlich Bubalus und Bison, Equiden,
Schweine. Schafe, Ziegen, Geflügel (die Arten gemäß Anhang III)
und Bienen.

Abschnitt 1

Herkunft der Tiere

Artikel 8

Herkunft ökologischer/biologischer Tiere

(1) Bei der Wahl der Rassen oder Linien ist der Fähigkeit der
Tiere zur Anpassung an die Umweltbedingungen, ihrer Vitalität
und ihrer Wíderstandsfâhígkeit gegen Krankheiten Rechnung zu
tragen. Darüber hinaus müssen die Rassen oder Linien so
ausgewählt werden, dass bestimmte Krankheiten oder Gesund-
heítsprobleme, die flir einige intensiv gehaltene Rassen oder
Linien typisch sind, wie Stress-Syndrom der Schweine, PSE-
Syndrom (PSE = pale, soft, exudative bzw. blass, weích, wässrig),
plötzlicher Tod, spontaner Aban, schwierige Geburten, die einen
Kaiserschnitt erforderlich maehen. usw., vermieden werden.
Einheimischen Rassen und Linien ist der Vorzug zu geben.

Artikel 9

(2) Bei Bienen ist Apis mellifera und ihren lokalen Ökotypen der
Vorzug zu geben.

Herkunft nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere

(1) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der
Verordnung (EG)NI'. 834/2007 und vorbehaltlich der Bedingun-
gen gemäß den Absätzen 2 bis 5 dieses Artikels können
nichtökologische/nichtbiologische Tiere zu Zuchtzwecken in
einen Betrieb eingestellt werden, jedoch nur, wenn ökologische/
biologische Tiere nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung
stehen.

(2) Wenn mit dem Aufbau eines Bestands oder einer Herde
begonnen wird, müssen nichtökologische/nichtbiologische junge
Säugetiere unmittelbar nach dem Absetzen gemäß den ökologi-
schen/biologischen Produktionsvorschriften aufgezogen werden.
Für den Tag der Einstellung der Tiere in den Bestand gelten
außerdem die folgenden Einschränkungen:

a) Büffel, Kälber und Fohlen müssen weniger als sechs Monate
alt sein;

b) Lämmer und Zicklein müssen weniger als 60 Tage alt sein;

c) Ferkelmüssen weníger als 35 kg wiegen.
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níchtökologíschejulchtbiologísche ausgewachsene männliche
und nullípare weibliche Säugetiere anschließend gemäß den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften aufzuziehen.
Darüber hinaus wird die Zahl der weiblichen Säugetiere pro Jahr
wie folgt begrenzt:

a) weibliche Tiere bis zu maximaIlO % des Bestandes an
ausgewachsenen Equiden oder Rindern, einschließlich
Bubalus- und Bisonarten. und weibliche Tiere bis zu
maximal 20 % des Bestandes an ausgewachsenen Schwei-
nen, Schafen und Ziegen;

Artikel 10

b) bei Einheiten mit weniger als zehn Equiden oder Rindern
oder mit weniger als fünf Schweinen, Schafen oder Ziegen
wird die vorgenannte Bestands-/Herdenerneuerung auf
maximal ein Tier pro Jahr begrenzt.

Mit dem Ziel, die Regelung dieses Absatzes auslaufen zu lassen,
wird diese im Jahr 201 2 überprüft.

(4) Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die
zuständige Behörde können die Prozentsätze gemäß Absatz 3
in den folgenden Sonderfällen auf bis zu 40 % erhöht werden:

a) bei erheblicher Vergrögerung der Tierhaltung;

b) bei Rassenumstellung;

c) beim Aufbau eines neuen Zweigs der Tierproduktion;

d) wenn Rassen als im Sinne von Anhang IV der Verord-
nung (EG) NI'. 1974/2006 der Kommission (9) gefährdet
sind, der landwirtschaftlichen Nutzung verloren zu gehen;
in diesem Falle muss es sich bei den Tieren der betreffenden
Rassen nicht unbedingt um Tiere handeln, die noch nicht
geworfen haben.

(5) Zur Erneuerung von Bienenbeständen können jährlich
10 % der Weiseln und Schwärme in der ökologischen/biologi-
schen Produktionseinheit durch nichtökologische/nichtbiologi-
sehe Weiseln und Schwärme ersetzt werden, sofern die Weiseln
und Schwärme in den Bienenstöcken auf Waben oder Wachs-
böden aus ökologischen/biologischen Produktionseinheiten
gesetzt werden,

Abschnitt 2

Unterbringung der Tiere und
Hal tungs pr aktiken

Vorschriften rur die Unterbringung

(1) Durch lsolíenmg, Beheizung und Belüftung des Gebäudes
ist sicherzustellen, dass Luftzirkulation, Staubkonzentration,
Ternperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Gaskonzentration

(9) AB1.L 368 vom 23.12.2006. S. 15.
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darstellen. Das Gebäude muss reichlich natürliche Belüftung und
ausreichenden Tageslichteinfall gewährleisten.

(2) In Gebieten mit Kllmaverhältnissen, die es gestatten, dass
die Tiere im Freien leben, sind Stallungen nicht vorgeschrieben.

(3) Die Besatzdichte in Stallgebäuden muss den Tieren Komfort
und Wohlbefinden gewährleisten und gestatten, dass die Tiere
ihre artspezifischen Bedürfnisse ausleben, die je nach Art, Rasse
und Alter der Tiere unterschiedlich sind. Sie muss ferner den
Verhaltensbedürfnissen der Tiere Rechnung tragen, die insbe-
sondere VOll der Gruppengröße und dem Geschlecht der Tiere
abhängen. Die Besatzdichte muss das Wohlbefinden der Tiere
durch ein ausreichendes Platzangebot gewährleisten, das natür-
liches Stehen, bequemes Abliegen, Umdrehen, Putzen, das
Einnehmen aller natürlichen Stellungen und die Ausführung
aller natürlichen Bewegungen wie Strecken und Flügelschlagen

, gestattet.

(4) In Anhang III sind Mindeststallflächen und Mindestfrei-
landflächen und andere Bedingungen für die Unterbringung
verschiedener Arten und Kategorien von Tieren festgelegt.

ArtikelIl

Spezifische Unterbringungsvorschríften und
Haltungspraktiken flir Säugetiere

(1) Die Stallböden müssen glatt, aber rutschfest sein. Mindes-
tens die Hälfte der Stallfläche im Sinne von Anhang III muss von
fester Beschaffenheit sein, d. h. es darf sich nicht um Spalten-
böden oder Gitterroste handeln.

(2) Die Ställe müssen ausreichend große, bequeme, saubere und
trockene Liege-/Ruhef1¡ichen aufweisen, die in fester, nicht
perforierter Bauweise ausgeführt sind. Im Ruhebereich muss
ausreichend trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muss
aus Stroh oder' anderem geeigneten Naturmaterial bestehen. Sie
kann mit Mineralstoffen gemäß Anhang I verbessert und
angereichert werden.

(3) Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 91/629/
EWG des Rates eO) ist die Unterbringung von Kälbern in
Einzelboxen nach der ersten Lebenswoche verboten.

(4) Urtbesehadet von Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie 91/630/
EWG des Rates Cl) sind Sauen außer in den letzten Trächtigkeits-
phasen und während der Säugezeit in Gruppen zu halten.

(5) Ferkel dürfen nicht in Flat-Deck-Anlagen oder Ferkelkäfigen
gehalten werden.

(6) Schweinen müssen Bewegungsflächen zum Misten und
zum Wühlen zur Verfügung stehen. Zum Wühlen können
verschiedene Substrate verwendet werden.

(I0) ABI. L 340 vom 11.12.1991, S. 28.
(lI) ABI. L 340 v0I1111.1.2.1991, S. 33.
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Artíl~el12

Spezifische Unterbringungsvorschriften und
Haltungspraktiken für Geflügel

(1) Geflügel darf nicht in Käfigen gehalten werden.

(2) Soweit Witterung und Hygienebedingungen dies gestatten,
muss Wassergeflügel Zugang zu einem Bach, Teich, See oder
Wasserbecken haben, damit sie ihre artspezifischen Bedürfnisse
ausleben können und die Tierschutzanforderungen erfüllt sind.

(3) Geflügelstallungen müssen folgende Mindestanforderungen
erfüllen:

a) Mindestens ein Drittel der Bodenfläche muss von fester
Beschaffenheit sein, d. h. es darf sich nicht um Spalten-
böden oder Gitterroste handeln, und muss mit Streu-
material in Form von Stroh, Holzspänen, Sand oder Torf
bedeckt sein;

b) in Ställen für Legehennen ist ein ausreichend groger Teil der
den Hennen zur Verfügung stehenden Bodenfläche als
Kotgrube vorzusehen;

c) die Tiere müssen über Sitzstangen einer Größe und Anzahl
verfügen, die der Gruppen- oder der Tiergröße im Sinne des
Anhangs III entsprechen;

d) es müssen Ein- und Ausflugklappen einer den Tieren
angemessenen Größe vorhanden sein, deren Länge zusam-
mengerechnet mindestens 4m je 100m2 der den Tieren zur
Verfügung stehenden Stallfläche entspricht;

e) jeder Geflügelstall beherbergt maximal

i) 4800 Hühner,

ii) 3 000 Legehennen,

iii) S 200 Perlhühner,

ív) 4 000 weibliche Barbarie- oder Pekingenten oder
3 200 männliche Barbarie- oder Pekingenten oder
sonstige Enten,

v) 2 SOD Kapaune, Gänse oder Truthühner;

o bei der Fleischerzeugung darf die Gesamtnutzfläche der
Geflügelställe je Produktionseinheit l 600 m? nicht über-
schreiten;

g) Geflügelställe müssen so gebaut sein, dass alle Tiere leichten
Zugang zu einem Auslaufbereich haben.

(4) Das natürliche Licht kann durch eine künstliche Beleuch-
tung ergänzt werden, damit ein Maximum von 16 Lichtstunden
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täglich und eine ununterbrochene Nachtruhe ohne künstliche
Beleuchtung von mindestens acht Stunden gewährleistet ist.

(5) Um intensive Aufzuchtmethoden zu vermeiden, wird
Geflügel entweder bis zum Erreichen eines Mindestalters aufge-
zogen oder es muss von Iangsarn wachsenden Rassen/Linien
stamrnen. Werden keine langsam wachsenden Rassen/Linien
verwendet, so beträgt das Mindestalter bei der Schlachtung

a) 81 Tage bei Hühnern,

b) 150 Tage bei Kapaunen,

c) 49 Tage bei Pekingenten,

d) 70 Tage bei weiblichen Barbarie-Enten,

c) 84 Tage bei männlichen Barbarie-Enten,

o 92 Tage bei Mulard-Enten,

g) 94 Tage bei Perlhühnern,

h) 'j 40 Tage bei Truthähnen und Bratgänsen.

i) 100 Tage bei Truthennen.

Die zuständige Behörde legt die Kriterien für Iangsam wachsende
Rassen/Linien fest oder erstellt eine Liste dieser Rassen/Linien

I und teilt Unternehmern, anderen Mitgliedstaaten und der
I Kommission diese Informationen mit.

Art.ilœl13

Spezifische Anforderungen und
Unterbringungsvorschriften für Bienen

(1) Die Bienenstöcke sind so aufzustellen, dass im Umkreis von
drei Kilornetern um den Standort Nektar- und l'ollentrachten im
Wesentlichen aus ökologischen/biologischen Kulturen und/oder
Wildpflanzen und/oder Kulturen bestehen, die nach Methoden
mit geringer Umweltauswirkung behandelt werden, die denen im
Sinne von Artikel 36 der Verordnung (EG) NI'. 1698/2005 des
Rates el) oder von Artikel 22 der Verordnung (EG) NI'. 1257/
1999 des Rates (13) gleichwertig sind und die die ökologische/
biologische Qualität der Imkereierzeugnisse nicht beeinträchtigen
können. Diese Bestimmungen gelten nicht, wenn keine Pflanzen-
blüte stattfindet, und nicht während der Ruhezeit der Bienen-
stöcke.

(2) Die Mitgliedstaaten können Regionen oder Gebiete aus-
weisen, in denen die Bienenhaltung nach den Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion nicht praktikabel ist.

(3) Die Bellten müssen grundsätzlich aus natürlichen Materia-
lien bestehen, bei denen keine Gefahr besteht, dass Umwelt oder
Imkereierzeugnisse kontaminiert werden.

('2) ABI. L 277 vom 21.1 0.2005. S. 1.
(I)) ABt L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
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(4) Bienenwachs für neue Mittelwände muss aus ökologischen/
biologischen Produktionseinheiten stummen.

(5) Urtbesehader von Artikel 25 dürfen in den Bienenstöcken
nur natürliche Produkte wie Propolis, Wachs lind Pflanzenöle
verwendet werden.

(6) Während der Honiggewinnung ist die Verwendung che-
misch-synthetischer Repellents untersagt.

(7) Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honigge-
winnung verwendet werden.

Artikel J 4

Zugang zu Freigelände

(1) Freigelände kann teilweise überdacht sein.

(2) Gemäf< Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007 müssen Pflanzenfresser Zugang
zu Weideland haben. wann immer die Umstände dies gestatten.

(3) Soweit Pflanzenfresser während der Weidezeit Zugang zu
Weideland haben und die Winterstallung den Tieren Bewegungs-
freiheit gewährleistet, muss der Verpflichtung zur Bereitstellung
von Freigelände in den Wintermonaten nicht nachgekommen
werden.

(4) Unbeschadet der Bestimmung gemäß Absatz 2 müssen
über zwölf Monate alte Bullen Zugang zu Weideland oder
Freigelände haben.

(5) Geflügel muss während mindestens eines Drittels seiner
Lebensdauer Zugang zu Freigelände haben.

(6) Freigelände für Geflügel muss überwiegend aus einer
Vegetationsdecke bestehen und Unterschlupf bieten; die Tiere
müssen ungehinderten Zugang zu einer angemessenen Anzahl
Tränken und Futtertrögen haben,

Artikel 15

(7) Soweit Geflügel gemäf< auf gemeinschaftsrechtlicher
Grundlage erlassener Beschränkungen oder Verpflichtungen im
Stall gehalten wird, müssen die Tiere ständigen Zugang zu
ausreichend Raufutter und geeignetem Material haben, um ihren
ethologíschen Bedürfnissen nachkommen zu können.

Besatzdichte

(1) Die Gesamtbesatzdichte darf den Grenzwert von 170 kg
Stickstoff pro Jahr und Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche im
Sinne von Artikel 3 Absatz 2 nicht überschreiten.

(2) Zur Bestimmung der angemessenen Besatzdichte gemäg
Absatz 1 legt die zuständige Behörde die dem genannten
Grenzwert entsprechenden Vieheinheiten fest, wobei sie die
Zahlen in Anhang IV oder die diesbezüglichen auf Basis der
Richtlinie 91/676/EWG erlassenen nationalen Vorschriften als
Orientierungswerte verwendet.
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Verbot der flächenunabhängigen Tierhaltung

Eine flächenunabhängige Tlerhaltung, bei der der Tierhalter keine
landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaftet und/oder keine
schriftliche Vereinbarung mit einem anderen Unternehmer im
Sinne von Artikel 3 Absatz 3 getroffen hat, ist verboten.

Artikel 17

Gleichzeitige Haltung ökologischer/biologischer und
nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere

(1) Nichtökologische/nichtbiologische Tiere dürfen sich im
Betrieb befinden. sofern sie in Einheiten aufgezogen werden,
deren Gebäude und Parzellen deutlich von den nach den

, ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften produzie-
renden Einheiten getrennt sind und sofern es sich um eine
andere Tierart handelt.

(2) Nichtökologische/nichtbiologische Tiere können jedes Jahr
für einen begrenzten Zeitraum ökologisches/biologisches Weide-
land nutzen, sofern die Tiere aus einem Haltungssystem im Sinne
von Absatz 3 Buchstabe b stammen und sich ökologische/
biologische Tiere nicht gleichzeitig auf diesel' Weide befinden.

i (3) Ökologische/biologische Tiere können auf Gemeinschafts-
flächen gehalten werden, sofern

a) die Flächen zumindest in dell letzten drei Jahren nicht mit
Erzeugnissen behandelt wurden. die für die ökologische/
biologische Produktion nicht zugelassen sind;

b) nlchtökologíschefnlchtbíologísche Tiere, die die betref-
fenden Flächen nutzen, aus einem Haltungssystem stam-
men, das den Systemen gemäfs Artikel 36 der Verord-
nung (EG) NI'. 1698/2005 oder Artikel 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 1257/1999 gleichwertig ist;

I c) die Erzeugnisse der ökologischen/biologischen Tiere nicht
als ökologische/biologische Erzeugnisse angesehen werden,
solange die betreffenden Tiere auf diesen Flächen gehalten
werden, es sei denn, es kann eine adäquate Trennung dieser
Tiere von den nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren
nachgewiesen werden,

(4) Während der Wander- bzw, Hüteperiode dürfen Tiere, wenn
sie von einer Weidefläche auf eine andere getrieben werden, auf
nichtökologischen/nichtbiologischen Flächen grasen. Die AuF-
nahrne níchtökologlscherjníchtbíologíscher Futtermittel beim
Grasen während dieses Zeitraums in Form von Gras und
anderem Bewuchs darf 1O% der gesamten jährlichen Futterration
nicht überschreiten. Diesel' Prozentsatz bezieht sich auf die
Trockenmasse der Futtermittel landwirtschaftlichen Ursprungs.

(5) Unternehmer führen Buch über die Anwendung der
Vorschriften dieses Artikels.
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Arti/œ/IS

Umgang mit Tieren

(1) Eingriffe wie das Anbringen von Gummiringen an den
Schwänzen von Schafen, das Kupieren von Schwänzen, das
Abkneifen von Zähnen, das Stutzen der Schnäbel und Ent-
hornung dürfen in der ökologischen/biologischen Tierhaltung
nicht routinemäfsig durchgeführt werden, Aus Sicherheitsgrün-
den oder wenn sie der Verbesserung der Gesundheit, des
Befindens oder der Hygienebedingungen der Tiere dienen,
können einige dieser Eingriffe von der zuständigen Behörde
jedoch fallweise genehmigt werden,

Jegliches Leid der Tiere ist auf ein Minimum zu begrenzen, indem
angemessene Betäubungs- und/oder Schmerzmittel verabreicht
werden und der Eingriff nur im geeigneten Alter und von
qualifiziertem Personal vorgenommen wird.

(2) Die operative Kastration ist zulässig, um die Qualität der
Erzeugnisse zu gewährleisten und tradítiouellen Produktions-
praktiken Rechnung zu tragen, allerdings nur unter den in
Absatz 1 Unterabsatz 2 vorgegebenen Bedingungen.

(3) Verstümmelungen wie das Beschneiden der Flügel von
Weiseln sind verboten.

(4) Beim Ver- und Entladen von Tieren dürfen keine elektri-
schen Treibhilfen verwendet werden. Die Verabreichung allopa-
thischer Beruhigungsmittel vor und während der Beförderung ist
verboten.

Abschnitt 3

Futtermittel

"Artikel 19

Futtermittel aus eigenem Betrieb oder anderen Quellen

(1) Im Falle von Pflanzenfressern müssen, außer während
der jährlichen Wander- und Hüteperiode gemäß Artikel 17
Absatz 4, mindestens 60 % der Futtermittel aus der Betriebs-
einheit selbst stammen oder - falls dies nicht möglich ist -
in Zusammenarbeit mit anderen ökologischen/biologischen
Betrieben in derselben Region erzeugt werden.

(2) Im Falle von Schweinen und Geflügel müssen mindes-
tens 20 % der Futtermittel aus der Betriebseinheit selbst
stammen oder - falls dies nicht möglich ist - in derselben
Region in Zusammenarbeit mit anderen ökologischen/biolo-
gischen Betrieben oder Futtermittelunternehmern erzeugt
werden.

(3) Im Falle von Bienen muss am Ende der Produktions-
saison für die Überwinterung genügend Honig und Pollen in
den Bienenstöcken verbleiben.

Das Füttern von Bienenvölkern ist nur zulässig, wenn das
Überleben des Volks klimabedingt gefährdet ist. In diesem
Falle dürfen ökologischer/biologischer Honig, ökologische/
biologische Zuckersirupe oder ökologischer/biologischer Zu-
cker zugefuttert werden."
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Futtermittel aus eigenem Betrieb oder aus ander
ökologischen/hiologischen Betriehen

(1) Im Falle von Pflanzenfressern müssen, au. während der
jährlícbenWander- und Hüteperiode gemäß A Ikel17 Absatz 4,
mindestens 50 % der Futtermittel aus der etriebseinheit selbst
stammen oder - falls dies nicht mögli ist - in Zusammen-
arbeit mit anderen ökologischenjbíoloj sehen Betrieben vorzugs-
weise in derselben Region erzeugt erden.

(2) Im Falle von Bienen I ss am Ende der Produktionssaison
für die Überwinterung enügend Honig und Pollen in den
Bienenstöcken verblei n.

(?) Das Fütt 1 von Bienenvölkern ist nur zulässig, wenn das
Uberleben s Volks witterungsbedingt gefährdet ist, und auch
dann nur, der letzten Honigernte bis 15 làge vor Beginn der
nächst Nektar... oder Honigtautrachrzeír. In diesem Falle darf
öko gischer/biologischer Honig, ökologischer/biologischer
Z ckersirup oder ökologischer/biologischer Zucker zugefüttert

Artikel 20

Futtermittel zur Deckung des ernährungsphysiologischen
Bedarfs der Tiere

(1) Bei der Fütterung von jungeu Säugetieren wird die Mutter...
milch der Fütterung mit natürlicher Milch vorgezogen, und dies
für eine Mindestzeit von drei Monaten im Falle von Rindern.
einschließlich der Arten Bubalus und Bison, und Equiden, von 45
Tagen bei Schafen und Ziegen und von 40 Tagen bei Schweinen.

(2) Aufzuchtsysteme für Pflanzenfresser sollten je nach Ver-
fügbarkeit von Weiden zu verschiedenen Zeiten des Jahres ein
Maximum an Weidegang gewährleisten. Mindestens 60 % der
Trockenmasse in der Tagesration dieser Tiere muss aus frischem,
getrocknetem oder siliertem Raufutter bestehen. BeiMilchvieh ist
für eine Höchstdauer von drei Monaten in der frühen Laktations ...
phase eine Verringerung dieses Prozentsatzes auf 50 % zulässig.

(.3)' Der Tagesration von Schweinen und Geflügel ist frisches,
getrocknetes oder siliertes Raufutter beizugeben.

(4) Das Halten von Tieren unter Bedingungen oder bei einer
Ernährung, die zu Anämie fuhren könnten, Ist:verboten.

(5) Mastpraktiken müssen in jeder phase des Aufzuchtpro ...
zesses umkehrbar sein. Die Zwangsfütterung ist verboten.



Artikel 21

Umstellungsfuttermittel

,,(1) Durchschnittlich dürfen bis zu maximal 30 % der
Futterration aus Umstellungsfuttermitteln bestehen. Stammen
die Umstellungsfuttermittel aus einer betriebseigenen Einheit,
so kann dieser Prozentanteil auf lOO % erhöht werden."

TB ration aus Umstellungsfuttermit rammen die
Umstellun . . aus einer betriebseigenen Einheit, so

,,(2) Im Durchschnitt können bis zu 20 % der Gesamt-
menge der an die Tiere verfütterten Puttermittel aus der
Beweidung bzw. der Beerntung von Dauergrünland, mehr-
jährigen Futterkulturen oder von Eiweißpflanzen, die auf
Parzellen nach der ökologischen/biologischen Produktions-
weise angebaut wurden, im ersten Jahr der Umstellung
stammen, sofern diese Flächen Teil des Betriebs sind und
in den letzten fünf Jahren nicht Teil einer ökologischen/
biologischen Produktionseinheit dieses Betriebs waren.
Wenn sowohl Umstellungsfuttermittel als auch Futtermittel
von Parzellen im ersten Jahr der Umstellung verwendet
werden, darf der Gesamtprozentsatz dieser Futtermittel zu-
sammengerechnet den Höchstsatz gemäß Absatz 1 nicht
überschreiten."

TM2

. b'

an die Tiere verfütterten Futtennittel aus der Beweidui zw.
Beerritung von Dauergrünland oder Parzellen mi . 1l"jährigen
Futterkulturen im ersten Jahr der Umstell • stammen. sofern
diese Flächen Teil des Betriebs sind u . ilen letzten fünf Jahren
nicht Teil einer ökologische . ogischen Produktionseinheit
dieses Betriebs waren. S It sowohl Umstel1l1ngsf1tttermittelals
auch Futtermittel n Parzellen im ersten Jahr der Umstellung
verwendet r en, darf der Gesamtprozentsatz dieser Futter-
mitt usammengerechnet den Höchstsatz gemäfS Absatz 1

TB

(3) Die Prozentwerte gemäfS den Absätzen 1 lind 2 werden
jährlich als ein Prozentsatz der Trockenmasse der Futtermittel
pflanzlichen Ursprungs berechnet.



TM10 "Artikel 22
Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe in
Futtermitteln
Für die Zwecke von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer iv
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen nur die folgenden
Stoffe bei der Verarbeitung ökologischer/biologischer Futter-
mittel und der Fütterung ökologischer/biologischer Tiere ver-
wendet werden:

a) nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelausgangs-
erzeugnisse pflanzlichen oder tierischen Ursprungs oder
andere in Anhang V Abschnitt 2 aufgelistete Futtermittel-
ausgangserzeugnisse, sofern

i) sie ohne chemische Lösungsmittel produziert oder auf-
bereitet werden und

ii) die in Artikel 43 bzw. Artikel 47 Buchstabe c fest-
gelegten Beschränkungen eingehalten werden;

b) nichtökologische/nichtbiologische Gewürze, Kräuter und
Melassen, sofern

i) sie nicht in ökologischer/biologischer Form verfügbar
sind,

ii) sie ohne chemische Lösungsmittel produziert oder
aufbereitet werden und

iii) ihre Verwendung auf 1 % der Futterration einer be-
stimmten Art beschränkt wird, jährlich berechnet als
Prozentsatz der Trockenmasse der Futtermittel land-
wirtschaftlichen Ursprungs;

c) ökologische/biologische Futtermittelausgangserzeugnisse
tierischen Ursprungs;

d) in Anhang V Abschnitt 1 aufgelistete Futtermittelaus-
gangserzeugnisse mineralischen Ursprungs;

e) Erzeugnisse aus nachhaltiger Fischerei, sofern

i) sie ohne chemische Lösungsmittel produziert oder
aufbereitet werden,

ii) ihre Verwendung auf Nicht-Pflanzenfresser beschränkt
ist und

iii) die Verwendung von Fischproteinhydrolysat nur auf
]ungtiere beschränkt ist;

O Salz in Form von Meersalz, rohem Steinsalz;

g) Futtermittelzusatzstoffe gemäß Anhang VI."
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Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel14 Absatz 1
Buchstabe d Ziffer iv der Verordnung (EG) Nr. 8341 07

(1) Nichtökologische/nichtbiologische Futtetmittel-A 'gangser-
zeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs d" fen vorbe-
haltlich der Beschränkungen gemäfs Artikel 43 in der
ökologischenIbiologischen Produktion nur ver endet werden,
sofern sie in Anhang V aufgelistet sind und die' diesem Anhang
festgelegten Beschränkungen eingehalten we den.,

(2) Ökologische/biologische Futt mitte1-Ausgangserzeugnisse
tierischen Ursprungs und Fu ermittel-Ausgangserzeugnísse
mineralischen Ursprungs dürf in der ökologischen/biologi-
schen Produktion nur verwen ,t werden, sofern sie in Anhang V
aufgelistet sind und die in diesem Anhang festgelegten
Beschränkungen eingehal n werden,

(3) Erzeugnisse u Nebenprodukte der Fischerei dürfen in der
ökologischenfbiol gischen Produktion nur verwendet werden,
wenn sie in An <lngV aufgelístet sind und die in diesem Anhang
festgelegten B chränkungen eingehalten werden.

(4) Ft 'ermtnelzusatzstoffe, bestimmte Erzeugnisse für die
Tiere ährung und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen in der ökolo-
gis en/biologischen Produktion nur verwendet werden, sofern
s' in Anhang VI aufgelistet sind und die in diesem Anhang



TB
Abschnitt 4

Krankheitsvorsorge und tierärztliche
Behandlung

Artikel23

Krankheitsvorsorge

(1) Uribesehadet von Artikel 24 Absatz 3 ist die präventive
Verabreíchung chemisch-synthetischer allopathischer Tierarznei-
mittel oder von Antibiotika verboten.

(2) Die Verwendung von wächstums- oder leístungsfördemden
Stoffen (einschließlich Antibiotika, Kokzidíostatika und anderen
künstlichen Wachstumsförderern) sowie von Hormonen oder
ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fortpflanzung (z. B. Ein-
leitung oder Synchronisierung der Brunst) oder zu anderen
Zwecken ist verboten.

(3) Werden Tiere aus nichtökologischen/nichtbiologischen Ein-
heiten beschafft, können je nach örtlichen Bedingungen
besondere Maßnahmen wie Screeningtests oder Quarantäne-
zeiträume vorgesehen werden.

(4) Stallungen, Buchten, Ausrüstungen und Geräte sind in
geeigneter Weise zu reinigen und zu desinfizieren, um Kreuz-
infektionen und der Vermehrung von Krankheitsüberträgern
vorzubeugen. Kot, Urin und nicht gefressenes oder verschüttetes
Futter sind so oft wie nötig zu beseitigen, um die Geruchsbildung
einzugrenzen und keine Insekten oder Nager anzulocken.

Zum Zwecke von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe f der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 dürfen für die Reinigung und
Desinfektion von Stallgebäuden, Anlagen und Geräten nur die
Mittel gemäf~ Anhang VII verwendet werden. Zur Beseitigung
von Insekten und anderen Schädlingen in Gebäuden und
sonstigen Anlagen, in denen Tiere gehalten werden, können
Rodentizide (nur in Fallen) sowie die Erzeugnisse gemäß
Anhang II verwendet werden.

(5) Get1ügelställe müssen zwischen d~n Be!.egungen. g.el'~un~t
werden. Die Ställe und Einrichtungen sind wahrend .dIeser ~elt
zu reinigen und zu desinfizieren .. Fe.1:nermuss für (he ~u~lau:e
nach jeder Belegung eine Ruhezeit elllg~le~t werden, darnit d~e
Vegetation nachwachsen kann. Die MItghe(~~taaten le~en. d~e
Dauer dieser Ruhezeit fest. Der Unternehmer fuhrt ~uch. ub~.l die
Einhaltung dieser Frist. Diese Vorschriften gelten m~ht III.Falle~,
hl denen Geflügel nicht in Partien aufgezogen wlr~, nicht 111
Auslaufplätzen gehalten wird und den ganzen Tag freíen Auslauf
hat.
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Artikel 24

Tierärzrliche Behandlung

TM16

Cl) Sollten Tiere trotz der Vorsorgemaßnahmen gemäß Arti-
kel 14 Absatz l Buchstabe e Ziffer i der Verordnung (EG)
NI'. 83.~/~007 krank werden oder sich verletzen, so sind sie
~lnver:ughch zu..beh~mdel.n,erforderlichenfalls abgesondert und
In geeIgneten Räurnlíchkeíten.

~t~chnf~~other~peutische und homö?pathi~che Präp~~ate, Spurenelemente und die Erzeugnisse gemäß Anhan V:~:,'~:l£Ë:£;E~~:.~~%~g:l:':l::;,;~~~-W,t,,~t:'d'!°G::;'~d':nT=':~!~~

L

TM10 ,,~~~~~~~-Spl.I~~~
die Erzeugnisse gemäß Anhang V Abschnitt 1
hang VI Abschnitt 3 sind gegenüber c . c -synthetischen
allopathischen Tierarzneimi er Antibiotika bevorzugt
zu verwenden, s I re therapeutische Wirkung bei der
betreff; lerart und der zu behandelnden Krankheit ge-

TB
renelemente und die Erzeugnisse gemäß Anhan sowie
Anhang VI Teil 1.1 sind gegenüber ¡sch-synthetischen
allopathischen Tierarzneimitt er Antibiotika bevorzugt zu
verwenden, safer' lerapeutische Wirkung bei der betref-
fenden" und der zu behandelnden Krankheit gewährleistet

(3) Lassen sich die Krankheit oder die Verletzung mit den
Maßnahmen gemäß den Absätzen lund 2 nicht bekämpfen und
erweist sich eine Behandlung als unbedingt erforderlich, um dem
Tier Leiden und Schmerzen zu ersparen, so können unter der
Verantwortung eines Tierarztes chemisch-synthetische allopathi-
sehe Tierarzneimittel oder Antibiotika verabreicht werden.

Aufzeichnungen über das Auftreten solcher Fälle werden für die
Kontrollstelle oder Kontrollbehörde bereitgehalten.

(4) Erhält ein Tier oder eine Tiergruppe innerhalb von zwölf
Monaten mehr als drei Mal oder - falls der produktive
Lebenszyklus des Tieres oder der Gruppe weniger als ein Jahr
beträgt - mehr als ein Mal eine tierärztliche Behandlung mit
chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln oder
Antibiotika, wobei Impfungen. Parasitenbehandlungen und
obligatorische Tilgungsrnaßnahmen ausgenommen sind, so
dürfen die betreffenden Tiere und die von ihnen stammenden
Erzeugnisse nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse ver-
kauft werden, und diese Tiere unterliegen den Umstellungsfristen
gemäg Artikel 38 Absatz 1.

(5) Die Wartezeit zwischen der letzten Verabreichung eines
allopathischen Tierarzneimittels an ein Tier mit' unter normalen
Anwendungsbedingungen und der Gewinnung ökologischer/
biologischer Lebensmittel von diesem Tier muss doppelt so lang
sein wie die gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit im Sinne von
Artikel 11 der Richtlinie 2001/82/EG oder - falls keine
Wartezeit vorgegeben ist - 48 Stunden betragen.
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Arti/¡eI25

Spezifische Vorschriften für die Krankheitsvorsorge und
die tierärztliche Behandlung bei der Bienenhaltung

(1) Urn Rahmen, Bienenstöcke und Waben insbesondere vor
Schädlingen zu schützen. dürfen nur Rodentizide (die nurin
Fallen verwendet werden dürfen) und geeignete Mittel gemäg
Anhang II verwendet werden.

(2) Physikalische Behandlungen zur Desinfektion von Beuten
(wie Dampf oder Abflamrnen) sind gestattet,

(3) Männliche Brut darf nur vernichtet werden, um den Befall
mit ViJrroadestructor einzudämmen,

(4) Wenn die Bienenvölker trotz aller Vorsorgemagnahmen
erkranken oder befallen sind, sind sie unverzüglich zu behandeln,
und die Bienenstöcke können erforderlichenfalls isoliert aufge-
stellt werden.

(5) In der ökologischen/biologischen Bíenenhaltung sind Tier-
arzneimittel gestattet, sofern die jeweilige Verwendung in dem
betreffenden Mitgliedstaat nach den einschlägigen Gemein-
schaftsvorschriften oder den auf Basis des Gemeinschaftsrechts
erlassenen nationalen Vorschriften zugelassen ist

(6) Bei Befall mit Varroa destructor dürfen Ameisensäure,
Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäure sowie Menthol, Thymol,
Eukalyptol oder Kampfer verwendet werden.

(7) Werden chemisch-synthetische allopathische Mittel ver-
abreicht, so sind die behandelten Bienenvölker während dieser
Zeit isoliert aufzustellen und das gesamte Wachs ist durch Wachs
aus ökologischer/biologischer Bienenhaltung zu ersetzen. Diese
Bienenvölker unterliegen anschließend der einjährigen Umstel-
lungsfrist gemäg Artikel 38 Absatz 3.

(8) Die Bestimmungen von Absatz 7 gelten nicht für die
Erzeugnisse gemäg Absatz 6.



.. M2 "KAPITEL 2a

Tierproduktion in Aquakultur

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 25a

Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften
für die Fische, Krebstiere, Stachelhäuter und Weichtiere in
Anhang XIIIa.

Es gilt mutatis mutandis auch für Zooplankton, Kleinkrebse,
Rädertierchen, Würmer und andere aquatische Futtertiere.

Artikel 25b

Eignung der Gewässer und Nachhaltigkeitsplan

(1) Die Bestimmungen des Artikels 6b Absätze 1 bis 5
gelten für dieses Kapitel.

(2) Maßnahmen zum Schutz und zur Vorbeugung gegen
Prädatoren gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (*)
sowie einzelstaatliche Vorschriften werden im Nachhaltig-
keitsplan aufgeführt.

(3) Benachbarte Unternehmer koordinieren ihre Nach-
haltigkeitspläne gegebenenfalls auf nachprüfbare Weise.
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(4) Bei Aquakultur in Teichen, Becken oder Fließkanälen
verfügen die Anlagen entweder über natürliche Filterbetten,
Absetzbecken, biologische oder mechanische Filter für den
Nährstoffrückhalt oder verwenden Algen und/oder Tiere
(Muscheln), die zur Verbesserung der Abwasserqualität bei-
tragen. Das Ablaufwasser wird gegebenenfalls regelmäßig
kontrolliert.

Artikel 25c
Parallele ökologische/biologische und nicht-
ökologische/nichtbiologische Tierproduktion in
Aquakultur
(1) Die zuständige Behörde kann gestatten, dass in Brut-
und Jungtierstationen desselben Betriebs Jungtiere öko-
logisch/biologisch und nichtökologisch/nichtbiologisch auf-
gezogen werden, wenn die betreffenden Einheiten deutlich
voneinander getrennt sind und die Wasserversorgung über
getrennte Systeme erfolgt. .

(2) Bei Abwachsanlagen kann die zuständige Behörde
ökologische/biologische und nichtökologische/nichtbiologi-
sche Produktionseinheiten für Aquakulturtiere im selben
Betrieb gestatten, wenn Artikel 6b Absatz 2 der vorliegen-
den Verordnung eingehalten wird und unterschiedliche Pro-
duktionsphasen oder unterschiedliche Bearbeitungszeit-
räume für die Tiere gegeben sind.

(3) Die Unternehmer bewahren Unterlagen auf, die die
Anwendung der Vorschriften dieses Artikels belegen.

Abschnitt 2

Herkunft der Aq uakulturtiere

Artikel 25d
Herkunft der Tiere in ökologischer/biologischer
Aquakultur
(1) Verwendet werden heimische Arten, und Ziel der
Zucht sind gut an die Bedingungen der Aquakultur ange-
passte, gesunde und das Futter gut verwertende Stämme.
Der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde werden Aufzeich-
nungen über Herkunft und Behandlung der Tiere vorgelegt.

(2) Es werden Alten gewählt, deren Produktion für
Wildbestände weitgehend gefahrlos ist.

Altikel 25e
Herkunft und Haltung nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugter Aquakulturtiere
(1) Zu Zuchtzwecken oder zur Verbesserung der Genetik
des Zuchtbestands und wenn ökologisch/biologisch er-
zeugte Aquakulturtiere nicht verfügbar sind, dürfen wild
gefangene oder nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte
Aquakulturtiere in einen Betrieb eingebracht werden. Sie
müssen mindestens drei Monate in ökologischer/biologi-
scher Haltung verbringen, bevor sie zu Zuchtzwecken ein-
gesetzt werden dürfen.



b) Europäischer Glasaal, solange es für den betreffenden
Standort einen genehmigten Aalbewirtschaftungsplan
gibt und die künstliche Vermehrung von Aal weiterhin
Probleme aufwirft.

...M2
(2) Als Besatzmaterial und wenn ökologischjbiologisch
erzeugte juvenile Aquakulturtiere nicht verfügbar sind, dür-
fen nichtökologischjnichtbiologisch erzeugte juvenile Aqua-
kulturtiere in einen Betrieb eingebracht werden. Sie müssen
mindestens die beiden letzten Drittel des Produktionszyklus
in ökologischerjbiologischer Haltung verbringen

...M15 ,,(3) Der Anteil nichtökologischjnichtbiologisch erzeugter
juveniler Aquakulturtiere, die in einen Betrieb eingesetzt wer-
den dürfen, wird zum 31. Dezember 2011 auf 80 %, zum
31. Dezember 2014 auf 50 % und zum 31. Dezember 2015
auf O% reduziert."

...M2
Pl ger ARteil RiEfltë¡':818giSEfl/RiEfltèi81B~@1\
juveniler Aquakulturtiere, die in eine Betri - eingesetzt
werden dürfen, wird z ezember 2011 auf 80 %,
zum 31 er 2013 auf 50 % und zum 31. Dezember

(4) Die Verwendung von Wildfängen als Besatzmaterial
ist nur in den beiden nachstehenden Fällen erlaubt:

a) natürliches Einströmen von Fisch- oder Krebstierlarven
und Juvenilen beim Auffüllen von Teichen und anderen
Haltungseinrichtungen;



~M2 Abschnitt 3

A quakulturhaltung

Artikel 25f
Allgemeine Aquakulturhaltungsvorschriften

(1) Die Anlagen müssen so gestaltet sein, dass die Aqua-
kulturtiere altgerecht gehalten werden können; dies erfor-
dert:

c) den Bedürfnissen der Tiere entsprechende und den geo-
grafischen Standort berücksichtigende Temperaturen
und Lichtverhältnisse;

a) ausreichenden Bewegungsraum für ihr Wohlbefinden;

b) Wasser guter Qualität mit ausreichendem Sauerstoff-
gehalt;

d) für Süßwasserfische möglichst naturnahe Bodenverhält-
nisse;

(2) Die Besatzdichte je Art oder Artengruppe ist in An-
hang XIIIa festgelegt. Da sich die Besatzdichte auf das
Wohlbefinden der Aquakulturfische auswirkt, werden der
Zustand der Fische (Flossen- oder andere Verletzungen,

e) für Karpfen natürlichen Erdboden.



TM2 Wachstumsraten, Verhalten und allgemeiner Gesundheits-
zustand) und die Wasserqualität regelmäßig überwacht.

(3) Design und Konstruktion der aquatischen Haltungs-
einrichtungen bewirken Wasserwechselraten und physika-
lisch-chemische Parameter, die Gesundheit und Wohlbefin-
den der Tiere gewährleisten und ihnen artgerechtes Verhal-
ten ermöglichen.

(4) Konstruktion, Standort und Betrieb der Anlagen sind
so konzipiert, dass das Risiko eines Entweichens der Tiere
minimiert wird.

(5) Sollten Fische oder Krebstiere dennoch entweichen,
sind angemessene Maßnahmen zu ergreifen, gegebenenfalls
einschließlich Wiedereinfang, um nachteilige Auswirkungen
auf das Ökosystem zu vermindern. Über entsprechende
Vorgänge ist Buch zu führen,

Artikel25g
Spezifische Vorschriften für aquatische
Haltungseinrichtungen
(1) Geschlossene Kreislaufanlagen für die Tierproduktion
in Aquakultur sind verboten, ausgenommen für Brut- und
]ungtierstationen oder für die Erzeugung von ökologischen
Futterorganismen.

(2) Aufzuchtanlagen an Land müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllen:

a) bei Durchflussanlagen besteht die Möglichkeit, die Was-
serwechselrate und die Wasserqualität des zufließenden
und des abfließenden Wassers zu kontrollieren;

b) mindestens 5 % der Fläche am Rand der Anlage (,Teich-
rand') bestehen aus natürlicher Vegetation.

(3) Haltungseinrichtungen im Meer erfüllen folgende Vo-
raussetzungen:

a) Wasserströmung, Wassertiefe und Wasseraustausch am
gewählten Standort gewährleisten, dass Auswirkungen
auf den Meeresboden und den umliegenden Wasserkör-
per auf ein Mindestmaß reduziert werden;

b) Design, Konstruktion und Wartung der Netzkäfige sind
an die am Standort herrschenden umweltbedingungen
angepasst.

(4) Das Wasser darf nur in Brut- und Jungtieranlagen
künstlich erwärmt oder gekühlt werden. Natürliches Brun-
nenwasser kann auf allen Produktionsstufen zum Erwärmen
oder Kühlen des Wassers verwendet werden.
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Umgang mit Aquakulturtieren

(1) Eingriffe bei Aquakulturtieren werden auf ein Min-
destmaß reduziert und unter Verwendung geeigneter Geräte
und Verfahren mit äußerster Sorgfalt vorgenommen, um
Stress und Verletzungen, die mit Behandlungen einher-
gehen, zu vermeiden. Beim Umgang mit Elterntieren wird
darauf geachtet, Verletzungen und Stress auf ein Mindest-
maß zu beschränken; gegebenenfalls sind die Tiere zu be-
täuben. SOltiervorgänge werden unter Berücksichtigung des
Tierschutzes auf ein Mindestmaß reduziert.

(2) Folgende Einschränkungen gelten für die Verwen-
dung von künstlichem Licht:

a) die Tageslichtdauer wird nicht künstlich über ein
Höchstmaß hinaus verlängert, das den ethologischen
Bedürfnissen, geografischen Gegebenheiten und all-
gemeinen Gesundheitsanforderungen für Aquakulturtiere
Rechnung trägt; Fortpflanzungszwecke ausgenommen
beträgt dieses Höchstmaß 16 Stunden pro Tag;

b) beim Übergang werden durch den Einsatz von Dimmern
oder Hintergrundbeleuchtung abrupte Wechsel in der
Lichtintensität vermieden.

(3) Eine Belüftung der Anlagen ist im Interesse des Tier-
schutzes und der Tiergesundheit unter der Bedingung er-
laubt, dass mechanische Belüftungsgeräte vorzugsweise mit
erneuerbaren Energien betrieben werden.

Die Belüftung der Anlagen unter diesen Umständen wird in
den Produktionsbüchern vermerkt.

(4) Der Einsatz von Sauerstoff ist nur in den nachste-
henden Fällen zulässig, wenn die Gesundheit der Tiere so-
wie kritische Phasen der Produktion und des Transports
dies erfordern:

a) bei außergewöhnlichem Temperaturanstieg, Druckabfall
oder versehentlicher Verunreinigung;

b) bei vereinzelten Bewirtschaftungsverfahren wie Pro-
benahmen und Sortieren;

c) um das Überleben des Bestands sicherzustellen.

Auch hierüber sind Aufzeichnungen zu machen.

(5) Beim Schlachten wird darauf geachtet, dass die Tiere
sofort betäubt sind und keinen Schmerz empfinden. Bei der
Festlegung optimaler Schlachtmethoden muss den unter-
schiedlichen Fischgrößen, Arten und Produktionsstandorten
Rechnung getragen werden.
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Abschnitt 4

Züchtung und Reproduktion

Artikel 25i

Hormonverbot
Der Einsatz von Hormonen und Hormonderivaten ist ver-
boten.

Abschnitt 5

Futtermittel für Fische, Krebstiere und
Stachelhäuter

Artikel 25j
Allgemeine Vorschriften rur Futtermittel

Die maßgeblichen Anforderungen an jedes Fütterungs-
regime sind:

a) Tiergesundheit;

b) hohe Produktqualität (einschließlich der Nährwertzusam-
mensetzung). die eine hohe Qualität des verzehrbaren
Endproduktes gewährleistet;

c) geringe Umweltbelastung.

Artikel 25k
Spezifische Vorschriften rurFuttermittel rur karnivore
Aquakulturtiere
(1) Karnivore Aquakulturtiere werden nach folgender
Rangfolge gefüttert:

a) mit Futtermitteln aus ökologischer/biologischer Aqua-
kulturproduktion;

b) mit Fischmehl und Fischöl aus Überresten der Verarbei-
tung von Fischen aus ökologischer/biologischer Aqua-
kulturproduktion;

c) mit Fischmehl und Fischöl und anderen Fischzutaten aus
Überresten der Verarbeitung von Wildfischen für den
menschlichen Verzehr aus nachhaltiger Fischerei;

"d) mit ökologischen/biologischen Futtermitteln pflanzlichen
oder tierischen Ursprungs."

chen und tierisc aßgabe der Listeac



TM2

~M10

TM2

(2) Stehen die in Absatz 1 genannten Futtermittel nicht
zur Verfügung, darf während eines übergangszeitraums bis
zum 31. Dezember 2014 auch Fischmehl und Fischöl aus
Überresten der Verarbeitung von Fischen aus nichtökologi-
scher/nichtbiologischer Aquakulturproduktion und für den
menschlichen Verzehr gefangenen Wildfischen verfüttert
werden. Solche Futtermittel maehen höchstens 30 % der
Tagesration aus.

(3) Die Futterrationen dürfen höchstens 60 % pflanzliche
Erzeugnisse ökologischer/biologischer Herkunft enthalten.

(4) Im Rahmen ihrer physiologischen Bedürfnisse darf
Lachsen und Forellen mit dem Futter Astaxanthin. vorran-
gig aus ökologischen/biologischen Quellen wie den Schalen
ökologisch/biologisch erzeugter Krebstiere, verabreicht wer-
den. Stehen ökologische/biologische Ausgangsstoffe nicht
zur Verfügung, dürfen natürliche Astaxanthinquellen (z.B.
Phaffia-Hefe) verwendet werden.

Artikel 251
Spezifische Vorschriften für Futtermittel für bestimmte
Aquakulturtiere

(1) Die in Anhang XIIIa Abschnitte 6, 7 und 9 genann-
ten Aquakulturtiere ernähren sich über das natürliche Nah-
rungsangebot in den Teichen und Seen.

(2) Steht ein natürliches Nahrungsangebot gemäß Absatz
l nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, dürfen öko-
logische/biologische Futtermittel pflanzlichen Ursprungs,
die vorzugsweise vom Betrieb selbst stammen, oder Algen
zugefüttert werden. Die Notwendigkeit zuzufüttern ist von
den Unternehmern zu dokumentieren.

(3) Bei Zufütterung gemäß Absatz 2 darf die Futterration
für die in Anhang XIIIa Abschnitt 7 genannten Arten und
für die in Abschnitt 9 genannten Haiwelse (Pangasius spp.)
einen Höchstanteil von 10 % Fischmehloder Fischöl aus
nachhaltiger Fischerei enthalten.

Altikel 25m
Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 15 Absatz 1
Buchstabe d Ziffer iii der Verordnung (EG) Nr.
834/2007

..(1) In ökologischer/biologischer Aquakultur dürfen nur
Futtermittelausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs
nach Maßgabe von Anhang V Abschnitt 1 eingesetzt wer-
den." .

Futtermittelausgangserzeugnisse un míneralí-
schen Urs a ga e von Anhang V eingesetzt

(2) Futtermittelzusatzstoffe, bestimmte Erzeugnisse für
die Tierernährung und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen
nach Maßgabe von Anhang VI verwendet werden.
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Abschnitt 6

Spezifische vorschriften für Mollusken

Artikel 25n

Kulturflächen

(1) Muschelproduktion kann in demselben Gewässer wie
ökologische/biologische Fisch- und Algenproduktion in Po-
lykultur erfolgen, die im Nachhaltigkeitsplan näher zu be-
schreiben ist. Muscheln können in Polykultur auch zusam-
men mit Schnecken wie der Gemeinen Strandschnecke kul-
tiviert werden.

(2) Ökologische/biologische Muschelproduktion erfolgt
in Gebieten, die durch Pfähle oder Schwimmkörper oder
auf andere Art klar gekennzeichnet sind, und nutzt zur
Eingrenzung Netze, Käfige oder andere künstliche Struktu-
ren.

(3) Potenzielle Gefahren ökologischer/biologischer Scha-
lentierkulturen für andere, unter Schutz gestellte Arten wer-
den so weit wie möglich ausgeschlossen. Netze zum Schutz
gegen Prädatoren sind so konstruiert; dass tauchende Vögel
keinen Schaden nehmen können.

Artikel250

Muschelsaat

(1) Soweit die Umwelt hierdurch nicht spürbar geschä-
digt wird und die lokalen Vorschriften dies gestatten, darf
Muschelsaat von wilden, außerhalb der Produktionseinheit
gelegenen Muschelkolonien verwendet werden, wenn

a) sie von Muschelbänken stammt, die den Winter voraus-
sichtlich nicht überleben, oder Bänken, die für die Er-
haltung der Wildbestände verzichtbar sind, oder

b) es sichum natürliche Ansiedlungen von Muschelsaat auf
Kollektoren handelt.

Es werden Aufzeichnungen darüber geführt, wie, wo und
wann Muschelsaat aus Wildbeständen gesammelt wurde,
um eine Rückverfolgung bis zum Sammelgebiet zu ermög-
lichen .

"Der Anteil nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter Mu-
schelsaat, die in ökologische/biologische Produktionseinhei-
ten eingesetzt werden darf, wird zum 31. Dezember 2011
auf 80 %, zum 31. Dezember 2014 auf 50 % und zum
31. Dezember 201 5 auf O% reduziert."

schelsaat, die in ökologische/biologische nseinhei-
ten eingesetzt werden da . um 31. Dezember 2011
auf 80 % ezember 2013 auf 50 % und zum

(2) Im Falle der Pazifischen Auster Crassostrea gigas wird
vorzugsweise selektiv gezüchtetes Bestandsmatetial verwen-
det, das sich in freier Wildbahn gar nicht oder seltener
-vermehrt,
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Artikel 25p

Bewirtschaftung
(1) Die Besatzdichte übersteigt nicht die Besatzdichte
von nicht- ökologischer/nichtbiologischer Schalentierpro-
duktion am selben Standort. Sortieren, Ausdünnen und
Anpassen der Besatzdichte erfolgen auf Basis der Biomasse,
unter Beachtung des Tierschutzes und mit dem Ziel hoher
Produktqualität.

(2) Biologischer Bewuchs wird physikalisch oder von
Hand entfernt und gegebenenfalls in größerer Entfernung
von den Zuchtanlagen ins Meer zurückgeworfen. Schalen-
tiere dürfen zum Schutz gegen schädliche Bewuchsorganis-
men einmal im Laufe des Produktionszyklus mit einer Kalk-
lösung behandelt werden.

Artikel 25q

Kultivierungsvorschriften
(1) Die Muschelzucht an hängenden Leinen und die üb-
rigen Methoden in Anhang XIIIa Abschnitt 8 sind für die
ökologische/biologische Produktion zulässig.

(2) Weichtierkulturen am Meeresboden sind nur zuläs-
sig, wenn an den Aufzucht- und Sammelplätzen keine spür-
bar negativen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Der
Betreiber erbringt den Nachweis geringer umweltbelastun-
gen durch eine Prüfung einschließlich Bericht über die Nut-
zung der betreffenden Flächen, der der Kontrollstelle oder
Kontrollbehörde vorzulegen ist. Dieser Bericht wird zudem
als getrenntes Kapitel in den Nachhaltigkeitsplan aufgenom-
men.

Artikel 25r

Spezifische Vorschriften rur Austern
Die Kultivierung in Säcken auf Tischen ist zulässig. Diese
Tische und andere Vorrichtungen zur Austernzucht sind so
aufzustellen, dass keine durchgehende Sperre entlang der
Uferlinie entsteht. Für eine optimale Produktion werden
die Austern sorgfältig unter Beachtung der Gezeitenströ-
mung platziert. Die Austernproduktion muss den Kriterien
in Anhang XIIIa Abschnitt 8 genügen.
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Abschnitt 7

Krankheitsvorsorge und tierärztliche
Behandlung

Artikel25s

Allgemeine Bestimmungen zur Krankheitsvorsorge

(1) Der Tiergesundheitsmanagementplan sieht in Über-
einstimmung mit Artikel 9 der Richtlinie 2006/88/EG Maß-
nahmen zur biologischen Sicherheit und Krankheitsvor-
sorge vor und schließt eine schriftliche Vereinbarung über
eine der Anlage angemessene Gesundheitsberatung mit qua-
lifizierten Gesundheitsdiensten für Aquakulturtiere ein, die
den Betrieb mindestens einmal im Jahr (bei Muschelzucht
mindestens einmal alle zwei Jahre) besichtigen.

(2) Haltungssysteme, Ausrüstungen und Geräte werden
ordentlich gereinigt und desinfiziert. Hierzu dürfen nur Er-
zeugnisse gemäß Anhang VII Nummern 2.1 und 2.2 ver-
wendet werden.

(3) Es gelten folgende Vorschriften für Ruhezeiten:

a) Die zuständige Behörde entscheidet, ob eine Ruhezeit
erforderlich ist, und legt gegebenenfalls einen angemes-
senen Zeitraum fest; diese Ruhezeit wird daraufhin nach
jedem Produktionszyklus in Haltungseinrichtungen im
offenen Meer eingehalten und dokumentiert. Eine Ruhe-
zeit wird auch für andere Produktionsmethoden in Be-
cken, Teichen und Netzkäfigen empfohlen;

b) für die Muschelzucht sind solche Zeiten nicht vor-
geschrieben;

c) in der Ruhezeit werden die Netzkäfige oder sonstigen
Haltungseinrichtungen geleert und desinfiziert und blei-
ben bis zur Wiederverwendung unbesetzt.

(4) Soweit sachgerecht werden vorhandene Fischfutter-
reste, Ausscheidungen und tote Tiere sofort entfernt, um
keine deutliche Verschlechterung der Wasserqualität zu ris-
kieren, Krankheitsrisiken einzuschränken und keine Insek-
ten oder Nager anzulocken.

(5) Der Einsatz von ultraviolettem Licht und Ozon ist
nur in Brut- und Jungtierstationen erlaubt.

(6) Für die biologische Bekämpfung von Ektoparasiten
werden vorzugsweise Putzerfische eingesetzt.
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Artikel 25t

Tierärztliche Behandlung
(1) Tritt trotz der Krankheitsvorsorge gemäß Artikel 15
Absatz 1 Buchstabe f Ziffer i der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 ein Gesundheitsproblem auf, können tierärzt-
liche Behandlungen in nachstehender Rangfolge durch-
geführt werden:

a) Einsatz pflanzlicher, tierischer oder mineralischer Stoffe
in homöopathischer Verdünnung;

b) Einsatz von Pflanzen und Pflanzenextrakten, die keine
betäubende Wirkung haben, sowie

c) Einsatz von Substanzen wie Spurenelementen, Metallen,
natürlichen Immunostimulanzien oder zugelassenen
Probiotika.

(2) Allopathische Behandlungen sind auf zwei Behand-
lungen jährlich beschränkt, ausgenommen Impfungen und
obligatorische Tilgungspläne. Bei einem Produktionszyklus
von weniger als einem Jahr darf jedoch nur einmal allo-
pathisch behandelt werden. Wird häufiger allopathisch be-
handelt, dürfen die betreffenden Tiere nicht als ökologi-
sches/biologisches Erzeugnis verkauft werden.

(3) Parasitenbehandlungen, obligatorische Bekämpfungs-
programme der Mitgliedstaaten ausgenommen, dürfen
zweimal jährlich bzw. bei einem Produktionszyklus von
weniger als 18 Monaten einmal jährlich vorgenommen
werden.

(4) Die Wartezeit nach Verabreichung allopathischer
Tierarzneimittel und nach Parasitenbehandlungen gemäß
Absatz 3, auch im Rahmen obligatorischer Bekämpfungs-
und Tilgungsprogramme, ist doppelt so lang wie die vor-
geschriebene Wartezeit gemäß Artikel 11 der Richtlinie
2001/82/EG und beträgt, wenn keine Wartezeit festgelegt
ist, 48 Stunden.

(S) Der Einsatz von Tierarzneimitteln ist der Kontroll-
steIle oder Kontrollbehörde zu melden, bevor die Tiere als
ökologische/biologische Erzeugnisse vermarktet werden. Be-
handelte Tiere müssen eindeutig zu identifizieren sein.

(*) ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7:'



...B KAPITEl. 3

Verarbeitete Erzeugnisse

Artikel26

Vorschriften fär die Herstellung verarbeiteter Lebens- und
Futtermittel

(1) Bei der Verwendung von Zusatzstoffen. Verarbeitungs-
hilfsstoffen und anderen Stoffen und Zutaten für die Ver-
arbeitung von Lebens- oder Futtermitteln sowie der Anwendung
jeglicher Verarbeitungspraktiken, wie z. B. des Räucherns, sind
die Grundsätze der guten Herstellungspraxis zu beachten.

(2) Verarbeitete Lebens- oder Futtermittel herstellende Unter-
nehmer müssen geeignete Verfahren einrichten und regelmägig
aktualisieren, die auf einer systematischen Identifizierung der
kritischen Stufen im Verarbeitungsprozess beruhen.

(3) Die Anwendung der Verfahren gemäf~ Absatz 2 muss
jederzeit gewährleisten, dass die hergestellten verarbeiteten

Erzeugnisse den Vorschriften für die ökologische/biologische
Produktion genügen.

(4) Die Unternehmer müssen die Verfahrensvorschriften gemäß
Absatz 2 anwenden und einhalten. Sie müssen insbesondere
dafür Sorge tragen, dass

a) Vorsorgemagnahmen getroffen werden, um das Risiko
einer Kontamination durch unzulässige Stoffe oder Erzeug-
nisse zu vermeiden;

b) geeignete Reinigungsmagnahmen durchgeführt werden,
derert Wirksamkeit überwacht wird und über die Auf-
zeichnungen getùhrt werden;

c) nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse nicht mit
einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktlon
in den Verkehr gebracht werden.

(5) Zusätzlich zu den Bestimmungen gemäf~ den Absätzen 2
LInd 4 trägt der Unternehmer, soweit in der betreffenden
Aufbereíumgseínhett auch nichtökologische/nichtbiologische
Erzeugnisse aufbereitet oder gelagert werden, dafür Sorge, dass

a) die Arbeitsgänge räumlich oder zeitlich getrennt von
ähnlichen Arbeitsgängen mit nichtökologischen/nichtbio-
logischen Erzeugnissen kontinuierlich in geschlossener
Folge durchgeführt werden, bis die gesamte Partie durch-
gelaufen ist;

b) ökologische/biologische Erzeugnisse vor und nach den
Arbeitsgängen räumlich oder zeitlich von nichtökologi-
schen/nichtbiologischen Erzeugnissen getrennt gelagert
werden;

c) die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle diesbezüglich
informiert und ein aktualisiertes Verzeichnis über sämtliche
Arbeitsgänge und verarbeiteten Mengen geführt wird;
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d) alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die
Partíenfl.ose zu ídeutlfízieren und jedes Vermischen oder
den Austausch mit nichtökologischen/nichtbiologischen
Erzeugnissen zu vermeiden;

e) die Arbeitsgänge mit ökologischenibiologischen Erzeugnis-
sen erst nach einer geeigneten Reinigung der produktions-
anlagen durchgeführt werden.

Artikel 27

Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe bei der
Verarbeitung von Lebensmitteln

"Zum Zwecke von Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen bei der Verarbei-
tung von ökologíschenjbíologíschen Lebensmitteln, aus-
genommen Erzeugnisse des Wemsektors. für die die Be-
stimmungen von Kapitel 3a gelten, nur die folgenden
Stoffe verwendet werden:";

Verordnung (EG)Nr. 834/2007 dürfe rar eitung von
ökologischen b' e ensrnitteIn, ausgenommen Wein,

a) die Stoffe gemäg Anhang Vill der vorliegenden Ver-
ordnung;

b) Zubereitungen aus Mikroorganismen und Enzyme, die
üblicherweise bei der Lebensmittelherstellung verwendet
werden;

"Enzyme, die als Lebensmittelzusatzstoffe verwendet wer-
den sollen, müssen jedoch in Anhang VIII Abschnitt A
aufgeflihrt sein."

c) Stoffe und Erzeugnisse gemäg der Definition in Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i und ArtikellAbsatz 2
Buchstabe c der Richtlinie 88/388/EWG des Rates (14), die
gemäß Artikel 9 Absatz l Buchstabe d und Absatz 2 der
Richtlinie als natürlicher Aromastoff oder als Aromaextrakt
gekennzeichnet sind;

d) die Farbstoffe zum Stempeln von Fleisch und Eierschalen
gemäf~ Artikel 2 Absatz 8 bzw, Artikel 2 Absatz 9 der
Richtlinie 94/36/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (I');

e) Trinkwasser und Salze (hauptsächlich aus Natrium- oder
Kaliumchlorid), die im Allgerneinen bei der Lebensmittel-
verarbeitung verwendet werden;

~ Mineralstoffe (einschließlich Spurenelemente), Vitamine,
Aminosäuren und Míkronährstoffe, jedoch nur, soweit ihre
Verwendung in den Lebensmitteln, denen sie zugefügt
werden, gesetzlich vorgeschrieben ist.



TB
(2) Zur Berechnung für die Zwecke von Artikel 23 Absatz 4
Buchstabe a) Ziffer ii) der Verordnung (EG)NI'. 834/2007 werden

a) Lebensmittelzusatzstoffe gemäfs Anhang VIII. die in der
Spalte für den Zusatzstoff-Code mit einem Sternchen
gekennzeichnet sind. zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprung gerechnet;

b) Zubereitungen und Stoffe gemäf Absatz 1 Buchstaben b. c.
d. e und f dieses Artikels und Stoffe. die in der Spalte für
den Zusatzstoff-Code nicht mit einem Sternchen gekenn-
zeichnet sind. nicht zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs gerechnet.

~M1
..c) Hefe und Hefeprodukte ab dem 31. Dezember 2013

zu den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs ge-
rechnet."

TB (3) Vor dem .n. Dezember 2010 wird die Verwendung der
folgenden in Anhang VIII verzeichneten Stoffe neu geprüft:

a) Natriumnitrit und Kaliumnitrat in Abschnitt A hinsichtlich
der Streichung dieser Zusatzstoffe;

b) Schwefeldioxid und Kaliumrnetabisulfít in Abschnitt A;

c) Salzsäure in Abschnitt B WI' Verarbeitung von Gouda.
Edamer und Maasdamer Käse. Boerenkaas, Friese und
Leidse Nagelknas.

Bei der Überprüfung gemäls Buchstabe a ist den Bemühungen der
Mitgliedstaaten um sichere Alternativen zu Nitriten/Nitraten und
bei der Einführung von Schulungsprogrammen zum Thema
alternative Verarbeitungsmethoden und I-lygienebedingungen für
ökologische/biologische Fleischverarbeiter/-hersteller Rechnung
zu tragen.

(14) ABI. L 184 V0111 15.7.1988, S. 61.
('5) ABI. L 237 V0111 10.9.1994. S. 13.

TM1 ..(4) Für das traditionelle dekorative Färben der Schale
gekochter Eier mit dem Ziel. diese zu einer bestimmten
Zeit des Jahres auf den Markt zu bringen. kann die zu-
ständige Behörde für den genannten Zeitraum ..die Ver-
wendung natürlicher Farben und natürlicher Überzugs-
stoffe zulassen. Die Zulassung darf bis zum 31. Dezember
2013 synthetische Fonnen von Eisenoxiden und Eisen-
hydroxiden umfassen. Die Kommission und die Mitglied-
staaten müssen über entsprechende Zulassungen in
Kenntnis gesetzt werden."
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"Artikel 21a

Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 20 Absatz l der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 dürfen folgende Stoffe bei
der Herstellung, Zubereitung und Formulierung yon Hefe
verwendet werden:

a) die Stoffe gemäf~ Anhang VIII Abschnitt C der vorliegen-
den Verordnung;

b) Erzeugnisse und Stoffe gemäf~ Artikel 27 Absatz l Buch-
staben b und e der vorliegenden Verordnung."

Artikel 28

Verwendung bestimmter nichtökologischerj
nichtbiologischer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs

bei del' Verarbeitung von Lebensmitteln

Zum Zwecke von Artikel 1. 9 Absatz 2 Buchstabe c der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 können bei der Verarbeitung
ökologischer/biologischer Lebensmittel die in Anhang IX der
vorliegenden Verordnung aufgelisteten nichtökologischen/nicht-
biologischen landwirtschaftlichen Zutaten verwendet werden,

Artikel 29

Genehmigung níchtökologischerjnichtbíologischer
Lebensmittelzutaten landwirtschaftlichen Ursprungs durch

die Mitgliedstaaten

(1) Soweit eine Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs nicht in
Anhang IX der vorliegenden Verordnung aufgelistet ist, darf diese
Zutat nur unter den folgenden Bedingungen verwendet werden:

a) Der Unternehmer hat der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats alle erforderlichen Nachweise
erbracht, aus denen hervorgeht, dass die Zutat in der
Gemeinschaft nicht in ausreichender Menge nach den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften herge-
stellt wird oder nicht aus Drittländern eingeführt werden
kann;

b) die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats hat
die Verwendung für eine Höchstdauer von zwölf Monaten
vorläufig genehmigt, nachdem sie überprüft hat, dass der
Unternehmer die erforderlichen Kontakte zu Anbietern in
der Gemeinschaft aufgenommen hat, um sich zu verge-
wissern, dass die betreffenden Zutaten in der erforderlichen
Qualität tatsächlich nicht zur Verfügung stehen;

c) es wurde kein Beschluss gemäg Absatz 3 oder Absatz 4
gefasst, wonach eine erteilte Genehmigung für die betref-
fende Zutat zurückzuziehen ist.

Der Mitgliedstaat kann die Genehmigung gemäg Buchstabe b
höchstens dreimal um jeweils zwölf Monate verlängern.
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(2) Wird eine Genehmigung gemäß Absatz 1 erteilt, so
übermittelt der Mitgliedstaat unverzüglich folgende Angaben an
die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission:

a) das Datum der Genehmigung und, im Falle einer Verlän-
gerung, das Datum der Erstgenehmigung:

b) Name, Anschrift, Telefonnummer sowie gegebenenfalls
Faxnummer und E-Mail-Adresse des Inhabers der Geneh-
migung; Name und Anschrift der Kontaktstelle bei der
Behörde, die die Genehmigung erteilt hat;

c) die Bezeichnung und erforderlichenfalls die genaue
Beschreibung und die Qualitätsmerkmale der betreffenden
Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs;

d) die Art der Erzeugnisse, für deren Herstellung die
betreffende Zutat benötigt wird;

e) die benötigten Mengen sowie die Begründung hierfür;

o die Gründe für die Mangelsituation und die voraussichtliche
Dauer;

g) das Datum, an dem der Mitgliedstaat die anderen Mitglied-
staaten unci die Kommission unterrichtet. Die Kommission
und/oder die Mitgliedstaaten können diese Angaben der
Öffentlichkeit zugänglich machen.

(3) Übermittelt ein Mitgliedstaat der Kommission und dem
Mitgliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat, Bemerkungen, aus
denen hervorgeht, dass während der Dauer der Mangelsituation
Lieferungen erhältlich sind, so muss der Mitgliedstaat erwägen,
die Genehmigung zu widerrufen oder die vorgesehene Genehmi-
gungsdauer zu verkürzen, und der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang
dieser Informatíonen mitteilen, welche Maßnahmen er getroffen
hat oder treffen wird.

(4) Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der
Kommission wird die Angelegenheit dem gemäfSArtikel 37 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingesetzten Ausschuss zur
Prüfung vorgelegt. Nach dem Verfahren von Absatz 2 des
genannten Artikels kann beschlossen werden, dass eine frühere
Genehmigung zu widerrufen oder die Genehmigungsdauer zu
ändern ist oder die betreffende Zutat gegebenenfalls in Anhang IX
der vorliegenden Verordnung aufzunehmen.

(5) Im Falle einer Verlängerung gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2
finden die Verfahrensvorschriften der Absätze 2 und 3
Anwendung.
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"Artikel 29a

Spezifische Vorschriften für Meeresalgen

(1) Sollen Meeresalgen frisch vermarktet werden, wird
zum Spülen der frisch geernteten Algen Meerwasser ver-
wendet.

Sollen die Meeresalgen getrocknet vermarktet werden, kann
zum Spülen auch Trinkwasser verwendet werden. Die Ver-
wendung von Salz zum Feuchteentzug ist erlaubt.

(2) Offene Flammen, die mit den Algen in direkten Kon-
takt kommen, dürfen zum Trocknen nicht eingesetzt wer-
den. Soweit Seile und andere Ausrüstungen im Trocknungs-
prozess eingesetzt werden, dürfen diese nicht mit Antifou-
Iíng-, Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln behandelt wor-
den sein, entsprechende in Anhang VII aufgelistete Erzeug-
nisse ausgenommen."

"KAPITEL 3a

Besondere Vorschriften für die Weinbereitung

Artikel 29b

Anwendungsbereich

(1) Dieses Kapitel enthält besondere Vorschriften für
die ökologische/biologische Produktion der Erzeugnisse
des Weinsektors gemäß ArtikelIAbsatz 1 Buchstabe I
der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (").

(2) Sofern in diesem Kapitel nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist, finden die Verordnungen (EG) Nr.
606/2009 ("") und (EG) Nr. 607/2009 (""") der Kommise
sion Anwendung.

Artikel 29c

Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe

(1) Für die Zwecke des Artikels 19 Absatz 2 Buchstabe
a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 werden Erzeugnisse
des Weinsektors aus ökologischen/biologischen Aus-
gangsstoffen hergestellt.

(2) Für die Zwecke des Artikels 19 Absatz 2 Buchstabe
b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen bei der
Herstellung von Erzeugnissen des Weinsektors. einschließ-
lich der önologischen Verfahren und Behandlungen nach
Maßgabe der besonderen Bedingungen und Einschränkun-
gen gemäß der Verordnung (EG) NI'. 1234/2007 und der
Verordnung (EG) Nr. 606/2009 und insbesondere in An-
hang lA der letztgenannten Verordnung, nur Erzeugnisse
und Stoffe verwendet werden, die in Anhang VIna der
vorliegenden Verordnung aufgeführt sind.

(3) Bei den in Anhang VIna der vorliegenden Verord-
nung aufgeführten Erzeugnissen und Stoffen, die mit ei-
nem Sternchen gekennzeichnet sind, sind soweit verfüg-
bar solche zu verwenden, die aus ökologischen/biologi-
schen Ausgangsstoffen gewonnen wurden.



TM9 Artikel 29d
Önologische Verfahren und Einschränkungen

(1) Unbeschadet des Artikels 29c und der in den Ab-
sätzen 2 bis 5 dieses Artikels vorgesehenen besonderen
Verbote und Einschränkungen sind nur solche önologi-
schen Verfahren, Prozesse und Behandlungen, unter Be-
rücksichtigung der Einschränkungen gemäß den Artikeln
120c und 120d der Verordnung (EG)Nr. 1234/2007 und
gemäß den Artikeln 3, 5 bis 9 sowie 11 bis 14 der Ver-
ordnung (EG)Nr. 606/2009 sowie gemäß den Anhängen
der beiden Verordnungen, zugelassen, die vor dem 1. Au-
gust 2010 angewendet wurden.

b) Anwendung von Ionenaustauschharzen gemäß An-
hang I A Nummer 20 der Verordnung (EG) Nr.
606/2009;

(2) Die Anwendung der folgenden önologischen Ver-
fahren, Prozesse und Behandlungen ist verboten:

a) teilweise Konzentrierung durch Kälte gemäß Anhang
XVa Abschnitt B Nummer l Buchstabe c der Verord-
nung (EG) Nr. 1234/2007;

b) Entschwefelung durch physikalische Verfahren gemäß
Anhang I A Nummer 8 der Verordnung (EG) Nr.
606/2009;

c) Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabili-
sierung des Weins gemäß Anhang I A Nummer 36
der Verordnung (EG) Nr. 606/2009;

d) teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang
I A Nummer 40 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009;

e) Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinstein-
stabilisierung des Weins gemäß Anhang I A Nummer
43 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009.

(3) Die Anwendung der folgenden önologischen Ver-
fahren, Prozesse und Behandlungen ist unter folgenden
Bedingungen erlaubt:

a) bei thermischen Behandlungen gemäß Anhang I A
Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 darf
die Temperarur 70 "C nicht übersteigen;

b) bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne
inerte Filtrierhilfsstoffe gemäß Anhang I A Nummer 3
der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 darf die Poren-
größe nicht unter 0,2 Mikrometer liegen.

(4) Die Kommission überprüft die Anwendung der fol-
genden önologischen Verfahren, Prozesse und Behandlun-
gen vor dem 1. August 2015 mit Blick auf eine schritt-
weise Abschaffung oder eine weitere Einschränkung die-
ser Verfahren:

a) thermische Behandlungen gemäß Arihang I A Num-
mer 2 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009;
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c) Umkehrosmose gemäß Anhang XVa Abschnitt B
Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr.
1234/2007.

(5) Nach dem 1: August 2010 eingeführte Änderun-
gen in Bezug auf die in der Verordnung (EG) Nr.
1234/2007 oder in der Verordnung (EG) Nr. 606/2009
vorgesehenen önologischen Verfahren, Prozesse und Be-
handlungen dürfen in der ökologischen/biologischen Her-
stellung von Wein erst nach Erlass der zur Durchführung
der Produktionsvorschriften gemäß Artikel 19 Absatz 3
der Verordnung (EG)Nr. 834/2007und, falls erforderlich,
einem Bewertungsprozess gemäß Artikel 21 der genann-
ten Verordnung angewendet werden.

(*-) AB!. L 299 vorn 16.11.2007, S. 1.
(**) AB!. L 193 vom 24.7~2009, S. 1.
(***) AB!. L 193 vorn 24.7.2009, S. 60:';

KArn'EL 4

AbllOlung. Verpackung. Beforderung und Lagerung von
Erzeugnissen

Artikel 30

Abholung und Beförderung yon Erzeugnissen zu
Aufbereitungseinheiten

Unternehmer können ökologische/biologische und nichtökolo-
gische!nichtbiologische Erzeugnisse nur dann im Samtneltran-
sportverfahren gleichzeitig abholen, wenn geeignete
Vorkehrungen getrotTen wurden, um jedes mögliche Vermischen
oder Vertauschen mit nichtökologischen/nichtbiologischen
Erzeugnissen zu unterbinden, und die ldentífizierung der
ökologischen/biologischen Erzeugnisse gewährleistet ist. Der
Unternehmer hält der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
lnfonnationen überdie Tage und Uhrzeiten der Abholung, die
Abholrunde sowie das Datum und die Uhrzeit der Annahme der
Erzeugnisse zur Verfüguug.

Artikel 31

Verpackung und Beförderung yon Erzeugnissen zu anderen
Unternehmern oder Einheiten

(1) Die Unternehmer tragen dafür Sorge, dass ökologische/
biologische Erzeugnisse zu anderen Einheiten, eínschlíeíslích
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Behältnissen oder Trausportmitteln befördert werden, die so
verschlossen sind, dass der Inhalt ohne Manipulation oder
Zerstörung der Plombe/des Siegels nicht ausgetauscht werden
kann. und deren Etikett unbeschadet anderer gesetzlich vorge-
schriebener Angaben folgende Angaben enthält:

a) den Namen und die Anschrift des Unternehmers und.
soweit es sieh um eine andere Person handelt, des
Eigentümers oder Verkäufers des Erzeugnisses;

b) die Bezeichnung des Erzeugnisses oder im Fall von
Mischfuttermitteln ihre Beschreibung elnschlieíslich des
Bezuges auf die ökologische/biologische Produktion;

c) den Namen und/oder die Codenummer der KontrollsteIle
oder Kontrollbehörde. die für den Unternehmer zuständig
ist, und

d) gegebenenfalls die Kennzeichnung der Partie/des Loses, die
nach einem System vorgenommen wurde, das entweder auf
nationaler Ebene zugelassen ist oder dem von der Kontroll-
stelle oder Kontrollbehörde zugestimmt wurde, und anband
der die Partie/das Los den Bucheintragungen gemäß
Artikel 66 zugeordnet werden kann.

Die Angaben gemäß Unterabsatz l Buchstaben a bis d können
auch auf einem Begleitpapier vermerkt werden, wenn dieses
Dokument eindeutig der Verpackung, dem Behältnis oder dem
Transporrmittel des Erzeugnisses zugeordnet werden kann.
Dieses Begleitpapier muss Angaben über den Lieferanten und/
oder das Trausportunternehmen enthalten.

(2) Die Verpackung, die Behältnisse oder die Transportmittel
müssen nicht verschlossen werden, wenn

a) die Erzeugnisse auf direktem Wege von einem Unternehmer
zu einem anderen Unternehmer befördert werden, die beide
dem ökologischen/biologischen Kontrollsystem unterliegen,
und

b) die Erzeugnissen von einem Dokument begleitet werden,
das die in Absatz 1 genannten Angaben enthält, und

c) sowohl Versender als auch Empfänger über diese Transport-
vorgänge Buch führen und die Bücher der zuständigen
Kontrollstelle oder Kontrollbehörde zur Verfügung balten.

Artille! 32

Sondervorschriften rur die Beförderung von Futtermitteln
zu anderen Produktions-/Aufbereitungseinheiten oder

Lagerstätten

Über die Bestimmungen von Artikel 31 hinaus tragen Unter-
nehmer bei der Beförderung von Futtermitteln zu anderen
Produktions- oder Aufbereitungseinheiten oder Lagerstätten
dafür Sorge, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Ökologisch/biologisch erzeugte Futtermittel, Umstellungs-
futtermittel und ntchtôkologísche/níchtbtologtsche Futter-
mittel werden bei der Beförderung pbysisch wirksam
voneinander getrennt;
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b) die Transportmittel und/oder Behältnisse, in denen nicht-
ökologische/nichtbiologische Erzeugnisse befördert wur-
den, dürfen zur Beförderung ökologischer/biologischer
Erzeugnisse nur verwendet werden, sofern

i) vor der Beförderung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen angemessene Reinigungsmagnahmen
durchgeführt wurden, derert Wirksamkeit kontrolliert
wurde; Unternehmer müssen über die Reinigungsvor-
gänge Buch führen;

ii) je nach Risikobewertung gemäE Artikel 88 Absatz 3
alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen wurden
und der Unternehmer erforderlichenfalls garantiert,
dass nichtökologische/nkhtbiologische Erzeugnisse
nicht mit einem Bezug auf die ökologische/biologische
Produktion in den Verkehr gebracht werden können;

iii) der Unternehmer über die Beförderungsvorgänge
Buch führt und die Bücher der Kontrollstelle oder
KontrolIbebörde zur Verfügung hält;

c) ökologische/biologische Futtermittel-Fertigerzeugnisse wer-
den physisch oder zeitlich von anderen Fertigerzeugnissen
getrennt befördert;

d) bei der Beförderung werden die zu Beginn der Aus-
lieferungsfunde abgehende Erzeugnismenge sowie alle
während der Auslieferungsrunde einzeln ausgelieferten
Erzeugnismengen aufgezeichnet.

"Altikel 32a
Transport von lebenden Fischen
(1) Lebende Fische werden in geeigneten Behältnissen
mit sauberem Wasser, das die physiologischen Anspruche
der Fische hinsichtlich Temperatur und Sauerstoffgehalt er-
füllt, transportieit.

(2) Bevor ökologisch/biologisch erzeugte Fische und Fi-
scherzeugnisse transportiert werden, werden die Behältnisse
grundlich gereinigt, desinfiziert und ausgespült.

(3) Es werden Vorkehrungen zur Stressvermeidung ge-
troffen. Zum Schutz der Tiere wird eine artgerechte Trans-
portdichte eingehalten.

(4) Überdie Einhaltung der Absätze 1 bis 3 wird Buch
geführt."
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Artikel33

Annahme von Erzeugnissen aus anderen Einheiten und von
anderen Unternehmern

Bei Annahme eines ökologischen/biologischen Erzeugnisses
konti-alliert der Unternehmer den Verschluss der Verpackung
oder des Behältnisses, soweit dieser vorgeschrieben ist, sowie das
Vorhandensein der Angaben gemäß Artikel 31.

Der Unternehmer führt eine Gegenkontrolle der Angaben auf
dem Etikett gemäg Artikel 31 mit den Angaben auf den
Begleitpapieren durch. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird in
den Büchern gemäß Artikel 66 ausdrücklich vermerkt.

Artikel 34

Sondervorschriften für die Annahme von Erzeugnissen aus
Dritt1ändern

Ökologische/biologische Erzeugnisse aus Drittländern sind in
geeigneten Verpackungen oder Behältnissen einzuführen, die so
verschlossen sind, dass ihr Inhalt nicht ausgetauscht werden
kann, und die mit Angaben zur Identifizierung des Ausführers
sowie anderen Zeichen und Nummern versehen sind, mit denen
die Partie/das Los identifiziert werden kann, und die, soweit
erforderlich, mit der Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus
Drittländern versehen sind.

Bei Annahme eines aus einem Drittland eingeführten ökologi-
schen/biologischen Erzeugnisses kontrolliert der Erste Empfänger
den Verschluss der Verpackung oder des Behältnisses und, bei
gemäg Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 einge-
führten Erzeugnissen. die Übereinstimmung der Angaben auf der

Bescheinigung gemäg dem genannten Artikel mit ßer Art der
Erzeugnisse in der Sendung. Das Ergebnis dieser Uberprüfung
wird in den Büchern gemäß Artikel 66 der vorliegenden
Verordnung ausdrücklich vermerkt.

Artikel 35

Lagerung von Erzeugnissen

(1) Bereiche, in denen Erzeugnisse gelagert werden, sind so zu
bewirtschaften, dass die gelagerten Partien/Lose identifiziert
werden können und jede Vermischung mit oder Verunreinigung
durch Erzeugnisse und/oder Stoffe, die den Vorschriften rur die
ökologische/biologische Produktion nicht genügen, vermieden
wird. Ökologische/biologische Erzeugnisse müssen jederzeit

I eindeutig identifizierbar sein.

,,(2) Im Falle von ökologischen/biologischen Pflanzen-,
Meeresalgen- und Tierproduktionseinheiten, auch in Aqua-
kultur, ist die Lagerung von anderen als den im Rahmen
der vorliegenden Verordnung zugelassenen Betriebsmitteln
in der Produktionseinheit verboten.

Tierproduktionseinheiten ist die . on anderen als den
im Rahmen . . n en Verordnung zugelassenen Betriebs-
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und Antibiotika in Betrieben ist zulässig, sofern sie von
einem Tierarzt im Rahmen der Behandlung im Sinne von
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii oder Artikel 15
Absatz 1 Buchstabe f Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 verschrieben wurden sowie an einem überwach-
ten Ort aufbewahrt und in das Bestandsbuch gemäß
Artikel 76 der vorliegenden Verordnung oder die Aquakul-
turproduktionsaufzeichnungen gemäß Artikel 79b der vor-
liegenden Verordnung eingetragen werden."

T8
(3) Bie I..tL~elUI'I~ 'lOB allofJafÀisEhel'l Ti8raŒn@j¡1'litt@h~ IJ~

Antíbiotika in Betrieben ist zulässig, sofern sie '. einem
Tierarzt im Rahmen der Behandlung im ' von Artikel 14
Absatz l Buchstabe e Ziffer" erordnung (EG) Nr. 8341

en sowie an einem überwachten Ort
Bestandsbuch gemäß Artikel 76 der

(4) Soweit Unternehmer sowohl mit nichtökologischen/nicht-
biologischen Erzeugnissen als auch ökologíschenjbíologíschen
Erzeugnissen umgehen und letztere an Lagerstätten gelagert
werden, die auch zur Aufbewahrung anderer Agrarprodukte oder
Lebensmittel dienen. so sind

a) die ökologischen/biologischen Erzeugnisse von den ande-:
ren Agrarprodukten undjeder Lebensmitteln getrennt auf-
zubewahren;

b) alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Identifi-
zierung der Warensendungen sicherzustellen und jedes
Vermischen oder Vertauschen mit nichtökologischen/nicht-
biologischen Erzeugnissen zu vermeiden;

c) vor der Einlagerung ökologischerjbiologischer Erzeugnisse
geeignete Reinigungsmaßnahmen durchzuführen, deren
Wirksamkeit kontrolliert wurde; die Unternehmer führen
Buch über diese Magnahmen.
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Vorschriften für die Umstellung

Artikel 36

pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse

(1) Damit Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse als ökologisch/
biologisch gelten können, müssen auf den Anbauflächen
während eines Umstellungszeitraums von mindestens zwei
[ahren VOl' der Aussaat oder - im Falle von Grünland oder

I mehrjährigen Futterkulturen - von mindestens zwei [abren vor
der VeJ'wendung als ökologisch/biologisch erzeugtes Futtermittel

oder - im Falle von anderen mehrjährigen Kulturen als
Futterkulturen - von mindestens drei [ahren VOl' der ersten
Ernte ökologischer/biologischer Erzeugnisse die Produktionsvor-
schriften gemäß den Artikeln 9, 10, l l und 12 der Vererd-
nung (EG) Nr, 834/2007 sowie Kapitellder vorliegenden
Verordnung und, soweit sie Anwendung finden, die Ausnahme-
vorschriften von Kapitel 6 der vorliegenden Verordnung befolgt
worden sein,

(2) Die zuständige Behörde kann beschließen, als Teil des
Umstellungszeitraums rückwirkend jeden früheren Zeitraum
anzuerkennen, in dem

a) die Landparzellen unter Maßnahmen eines im Rahmen der
Verordnung (EG) NI', 1257/1999 des Rates, der Vererd-
nung (EG)Nr, 1698/2005 durchgeführten Programms oder
eines anderen amtlichen Programms fielen, vorausgesetzt,
diese Ma{snahmen gewährleisten, dass Mittel, die für die
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen sind,
nicht auf diesen Parzellen verwendet wurden, oder

b) die Parzellen natürliche oder landwirtschaftlich genutzte
Flächen waren, die nicht mit Mitteln behandelt wurden, die
für die ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen
sind,

Der Zeitraum gemäg Unterabsatz 1 Buchstabe b kann nur dann
rückwirkend berücksichtigt werden. wenn der 7..Uständigen
Behörde ausreichende Nachweise vorliegen, die ihr die Gewähr
geben, dass die Bedingungen für einen Zeitraum von mindestens
drei Jahren erfüllt waren,

(3) In bestimmten Fällen, in denen die Fläc.he mit Mitteln
kontaminiert wurde, die für die ökologische/biologische Produk-
tion nicht zugelassen sind, kann die zuständige Behörde
beschließen, den Umstellungszeitraum über den Zeitraum gemäg
Absatz 1 hinaus zu verlängern,

(4) Bei Parzellen, die bereits auf den ökologischen/biologischen
Landbau umgestellt sind oder sich im Umstellungsprozess
befanden und die mit einem Mittel behandelt wurden, das für
die ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen ist,
kann der Mit.gliedstaat den Umstellungszeitraum gemäg Absatz 1
in den beiden folgenden Fällen verkürzen:

a) bei Parzellen, die im Rahmen einer gesetzlich verge-
schriebenen Krankheits- oder Schädlingsbekämpfuogsmaß-
nahme der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats mit
einem Mittel behandelt wurden, das nicht für die
ökologische/biologische Produktion zugelassen ist;
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b) bei Parzellen, die im Rahmen wissenschaftlicher Versuche,
die die zuständige Behörde des Mitgliedstaats genehmigt
hat, mît einem Mittel behandelt wurden, das für die
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen ist,

In den Fällen gemäß Unterabsatz l Buchstaben a und b wird die
Dauer des Umstellungszeitraums unter Berücksichtigung der
folgenden Faktoren festgesetzt:

a) Aufgrund der Abbaurate des verwendeten Mittels muss
sichergestellt sein, dass die Höhe der Rückstände im Boden

oder - bei Dauerkulturen - in der Pflanze am Ende des
Umstellungszeitraums unbedeutend ist;

b) die auf die Behandlung folgende Ernte darf nicht mit einem
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion ver-
marktet werden,

Der betreffende Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission seine Entscheidung, die Behandlungs-
maßnahmen verbindlich vorzuschreiben, mit.

"Artikel 36a

Meeresalgen
(1) Für eine Meeresalgensammelfläche beträgt der Um-
stellungszeitraum sechs Monate.

(2) Für eine Meeresalgenkultureinheit beträgt der Umstel-
lungszeitraum sechs Monate oder einen vollen Produktions-
zyklus, wenn dieser länger als sechs Monate ist."

Artikel .37

Spezifische Vorschriften für die Umstellung von Flächen,
die im Zusammenhang mit der ökologischen/biologischen

Tierhaltung genutzt werden

(1) Die Umstellungsvorschriften gemäß Artikel 36 der vor-
liegenden Verordnung gelten für die gesamte Fläche der
Produktionseinheit, auf der Futtermittel erzeugt werden.

(2) Unbeschadet der Bestimmung gemäß Absatz l kann der
UmstellungszeitraulTI bei Weideland und Auslaufflächen für
andere Tierarten als Pflanzenfresser auf ein Jahr gekürzt werden.

, Dieser Zeitraum kann in Fällen, in denen die betreffende Fläche
i im Vorjahr nicht mit Mitteln behandelt wurde, die für die
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen sind, auf
sechs Monate gekürzt werden.



-.8 Artikel 38

Tiere und tierische Erzeugnisse

(1) Soweit ge111ä(~Artikel14 Absatz l Buchstabe a Ziffer ii der
Verordnung (EG) Nr. 8H/2007 und Artikel 9 und/oder
Artikel 42 der vorliegenden Verordnung nicbtökologischel
nichtbiologische Tiere in einen Betrieb eingestellt werden und
die tierischen Erzeugnisse als ökologische/biologische Erzeug-
nisse vermarktet werden sollen, müssen die Produktionsvor-
schriften gemäg den Artikeln 9, 10, 11 und 14 der Verord-
nung (EG) NI'. 834/2007 sowie gemäß Titel Il Kapitel 2 und,
soweit zutreffend, Artikel 42 der vorliegenden Verordnung
angewendet worden sein während mindestens

a) zwölf Monaten im Falle von Equiden und Rindern,
einschliefslieh Bubalus- und Bísonarten, für die Fleischer-
zeugung und in jedem Falle jedoch mindestens für drei
Viertel der Lebensdauer dieser Tiere;

b) sechs Monaten im Falle von kleinen Wiederkäuern und
Schweinen sowie Milch produzierenden Tieren;

c) zehn Wochen im Falle von Geflügel für die Fleischer-
zeugung. das eingestallt wurde, bevor es drei Tage alt war;

d) sechs Wochen bei Geflügel für die Eiererzeugung.

(2) Soweit sich in einem Betrieb zu Beginn des Umstellungs-
zeitraums gemäg Artikel 14 Absatz l Buchstabe a Ziffer iii der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nichtökologische/níchtbiologi-
sehe Tiere befinden, können die Erzeugnisse dieser Tiere als
ökologische/biologische Erzeugnisse gewertet werden, wenn die
gesamte Produktionseinheit, eínschlíeßlích Tiere, weideland undl
oder Futteranbaufläche gleichzeitig umgestellt wird. Der gesamte

kombinierte Umstellungsl.eitraum für die existierenden Tiere und
deren Nachzucht, Weideland und/oder Futteranbaufläche kann
auf 24 Monate gekürzt werden, wenn die Tiere hauptsächlich mit
Erzeugnissen aus der Produktionseinheit selbst gefüttert werden.

(3) Imkereierzeugnisse dürfen nur dann mit einem Bezug auf
die ökologische/biologische Produktion vermarktet werden,
wenn die ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften
seit mindestens einem Jahr befolgt worden sind.

(4) Der Umstellungszeitraum für Bienenstöcke gilt nicht im
Falle der Anwendung von Artikel 9 Absatz 5 dieser Verordnung.

(5) Während des Umste11ungszeitraums wird das Wachs durch
Wachs aus der ökologischenIbiologischen Bienenhaltung ersetzt.



"Artikel 38a

Aquakulturtiere
(1) Für Aquakulturproduktionseinheiten einschließlich
der vorhandenen Aquakulturtiere gelten je nach Art der
Anlage folgende UmsteIlungszeiträume:

a) für Anlagen, die nicht entleert, gereinigt und desinfiziert
werden können, ein UmsteIlungszeitraum von 24 Mo-
naten;

b) für Anlagen, die entleert wurden oder in denen eine
Ruhezeit eingehalten wurde, ein UmsteIlungszeitraum
von 12 Monaten;

c) für Anlagen, die entleert, gereinigt und desinfiziert wur-
den, ein UmsteIlungszeitraum von sechs Monaten;

d) für Anlagen im offenen Gewässer einschließlich Mu-
scheikulturen ein UmsteIlungszeitraum von drei Mona-
ten.

(2) Die zuständige Behörde kann beschließen, jeden zu-
rückliegenden dokumentierten Zeitraum, in dem die Anla-
gen nicht mit unzulässigen Erzeugnissen für die ökologi-
sche/biologische Produktion behandelt worden sind oder
für die ökologische/biologische Produktion unzulässigen Er-
zeugnissen ausgesetzt waren, rückwirkend als Teil des Um-
steIlungszeitraums anzuerkennen."



KAP1TEL 6

Ausnahmelt von delt Produktionsvorschriften

Abschnitt 1

Ausnahmen von den
Pro duktionsvors chriften aufgrund
klimabedingter, geografischer oder

struktureller Beschränkungen im Sinne von
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a der

Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Artikel 39

Anbindehaltung von Tieren

Soweit die Bestimmungen gemäf~ Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 Anwendung finden,
können die zuständigen Behörden genehmigen, dass Rinder in
Kleinbetrieben angebunden werden, wenn es nicht möglich ist,
die Rinder in Gruppen zu halten, deren Größe ihren verhaltens-
bedingten Bedürfnissen angemessen wäre, sofern die Tiere
während der Weidezeit Zugang zu Weideland gemäß Artikel 14
Absatz 2 und mindestens zweimal in der Woche Zugang zu
Freigelände haben, wenn das Weiden nicht möglich ist.

Artikel 40

. Parallclerzeugung

(1) Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung
finden, darf ein Erzeuger in folgenden Fällen in ein und
demselben Gebiet ökologische/biologische und nichtökologi-
sche/nichtbiologische Produktionseinheiten bewirtschaften:

í) Die betreffende Produktion ist Teil eines Umstellungs-
plans, zu dessen Durchführung sich der Erzeuger
formell verpflichtet und der vorsieht, dass die
Umstellung desletzten Teils der betreffenden Flächen
auf die ökologische/biologische Produktion innerhalb

a) bei der Produktion von Dauerkulruten, die eine Kulturzeit
von mindestens drei Jahren erfordert und bei der sich die
Sorten nicht leícht unterscheiden lassen, sofern die
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

kürzestmöglicher Frist eingeleitet wird, die jedoch fünf
Jahre nicht überschreiten darf;

ii) es wurden geeignete Vorkehrungen getroffen, um
sicherzustellen, dass die aus den verschiedenen Ein-
heiten stammenden Erzeugnisse stets voneinander
getrennt gehalten werden:



TB iii) die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle wird von der
Ernte jedes einzelnen der betreffenden Erzeugnisse
mindestens 48 Stunden im Voraus unterrichtet;

iv) nach abgeschlossener Ernte unterrichtet der Erzeuger
die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle für die
betreffenden Einheiten über die genauen Erntemengen
und die zur Trennung der Erzeugnisse durchgeführten
Magnahmen;

v) der Umstellungsplan und die Kontfollmaßnahmen
gemäg Titel IV Kapitel l und 2 wurden von der
zuständigen Behörde genehmigt; diese Genehmigung
muss jedes Jahr nach Anlaufen des Umstellungsplans
bestätigt werden;

b) bei Flächen, die mit Zustimmung der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten für die Agrarforschung oder für
Ausbildungsmagnahmen bestimmt sind, vorausgesetzt die
Bedingungen gemäg Buchstabe a Ziffern ii, iii und ív sowie
des einschlägigen Teils von Ziffer v sind erfüllt;

c) bei der Produktion von Saatgut, vegetativem Verrnehrungs-
material und )ungpflanzen, vorausgesetzt, die Bedingungen
gemäß Buchstabe a Ziffern ii, iii und iv sowie des
einschlägigen Teils von Ziffer v sind erfüllt;

d) bei Crünland, das ausschließlich flir die Weidewirtschaft
genutzt wird,

(2) Die zuständige Behörde kann genehmigen, dass Betriebe,
die mit Agrarforschung oder Ausbildungsmagnahmen befasst
sind, ökologische/biologische und nichtökologische/nichtbiolo-
gisehe Tiere derselben Art halten, soweit die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

a) Es wurden geeignete Vorkehrungen, die der Kontrollbe-
hörde oder Kontrollstelle im Voraus mitget.eilt wurden,
getroffen, um sicherzustellen, dass Tiere, tierische Erzeug-
nisse, Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und Futter-
mittel der einzelnen Einheiten stets voneinander getrennt
sind;

b) der Erzeuger unterrichtet die Kontrollbehörde oder Kon-
trollsteile im VOfaUS über jede Anlíeferung oder jeden
Verkauf von Tieren oder tierischen Erzeugnissen;

c) del' Unternehmer unterrichtet die Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle über die genauen Mengen, die in den
Einheiten erzeugt wurden, sowie über alle Merkmale,
anhand deren sich die Erzeugnisse identifizieren lassen,
und bestätigt, dass alle erforderlichen Vorkehrungen zur
Trennung der Erzeugnisse getroffen wurden,



TB Artikel 4J

Bewirtschaftung von Bienenhaltungseinheiten zum Zwecke
der Bestäubung

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 Anwendung finden,
kann ein Unternehmer zum Zwecke der Bestäubung ökologi-
sche/biologische und nichtökologische/nichtbiologische Bienen-
haltungseinheiten in ein und demselben Betrieb bewirtschaften,
sofern alle Vorschriften flir die ökologische/biologische Produk-
tion, mit Ausnahme der Bestimmungen über den Standort für
die Aufstellung der Bienenstöcke, erfüllt sind. In diesem Fall darf
das Erzeugnis nicht als ökologisches/biologi.sches Erzeugnis
vermarktet werden.

Das Unternehmen führt Buch über die Anwendung dieser
Bestimmung.

Abschnitt 2

Ausnahmen von den .,.
Produktionsvorschriften wegen
Nich t verfügbarkeit ökologischer/
biologischer Betriebsmittel gemäß
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b der

Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Artikel 42

Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EG)NI'. 834/2007 Anwendung finden
und vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der zuständigen
Behörde

a) kann, wenn bei Beginn des Aufbaus eines Geflügelbe-
standes oder bei einer Erneuerung oder einem Wiederauf-
bau des Bestandes ökologisch/biologisch aufgezogene Tiere
nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen,
nichtökologisches/nichtbiologisches Geflügel in eine öko-
logische/biologische Geflügelproduktionsetnheit eingestellt
werden, sofern das Geflügel für die Eiet'- und Fleischer-
zeugung weniger als drei Tage alt.sínd:

können nichtökologisch/nichtbiologisch aufgezogene ]ung-
legehennen von weniger als 18 Wochen vor dem

b)

~M10

~M17 ...31. Dezember 2017"

TB
Ji. Dei:lefflBel 2911 in eine ökologische/biologische Tier-
halt.ungseinheit eingest.ellt werden, wenn keine ökologi-
schen/biologischen [ungtíere zur Verfügung stehen und
sofern die einschlägigen Bestimmungen von Kapitel 2
Abschnitte 3 und 4 erfüllt sind.



TM10 "Artikel 43
Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen
Eiweißfuttermitteln pflanzlichen und tierischen
Ursprungs für die Tierhaltung

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung
finden, ist die Verwendung einer begrenzten Menge nicht-
ökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel für
Schweine und Geflügel zulässig, wenn die Landwirte nicht
in der Lage sind, sich mit Eiweißfuttermitteln aus ausschließ-
lich ökologischer/biologischer Erzeugung zu versorgen.

~M17
"Der Höchstsatz nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel, der je Zwölfmonatszeitraum für diese Arten
zulässig ist, beträgt 5 % fur die Kalenderjahre 2015, 2016 und 2017."

lässig ist, be ., . r le Kalenderjahre 2012, 2013 und
futtermittel, der je Zwö!fmonats lese Arten zu-

Dieser Prozentsatz bezieht sich auf die Trockenmasse der
Futtermittel landwirtschaftlichen Ursprungs und wird jährlich
berechnet.

Der Unternehmer führt Buch über die Notwendigkeit der
Anwendung dieser Bestimmung."

~M2 "Verwendungvon nichtökologischen/nichtbiologisch
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprun

TB
Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
ist die Verwendung einer begrenzten Men níchtökologischerj
nichtbiologischer Futtermittel pflanzlíp en und tierischen
Ursprungs zulässig, wenn die Landwirt nicht in der Lage sind,
sich mit FuttennitteIn aus ansschlie ich ökologischer/biologi-
scher Erzeugung zu versorgen. D. Höchstsatz nichtökologi-
scher/níchtbiologischer Puttermitt .der je Zwölfmonatszeitraum
für andere Arten als Pflanzenfr 'ser zulässig ist, beträgt

b) vom J.. Januar 20 l O bis 31. Dezember

a) 10 % im Zeitraum vo 1. Januar 2009 bis 31. Dezember
2009;

Diese Prozen ätze beziehen sich auf die Trockenmasse der
Futtermittel ndwírtschaftlícher Herkunft und werden jährlich
berechnet. er zulässige Höchstanteil níchtökologtscherínícht-
biologis er Futtermittel in der Tagesration beträgt 25 % der
Track masse.

führt Buch über die Notwendigkeit der



TB

~M3

TB

Artikel 44

Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem
Bienenwachs

Bei neuen Anlagen oder während des Umstellungszeitraums darf
nic.htökologisches/nichtbiologisches Bienenwachs nur verwendet
werden, wenn

a) auf dem Markt kein Wachs aus ökologischer/biologischer
Bienenhaltung erhältlich ist;

b) das Wachs erwiesenermaßen nicht mit Stoften verunreinigt
ist, die für die ökologische/biologische produktion nicht
zugelassen sind und

c) das Wachs von den Deckeln stammt.

Artifœ145

"verwendung von Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial, die nicht nach der ökologischen/biolo-

gischen Produktionsmethode erzeugt wurden"

(1) Soweit die Bestimmungen gemäg Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung
finden,

a) darf Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial aus einer
Produktionseinheit verwendet werden, die sich in Umstel-
lung auf den ökologischen/biologischen Landbau befindet,

b) soweit Buchstabe a nicht anwendbar ist, können die
Mitgliedstaaten die Verwendung von nichtökologischem/
nichtbiologischem Saatgut oder vegetativem Vermehrungs-
material genehmigen, wenn kein ökologisch/biologisch
erzeugtes Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial
zur Verfügung steht. Für die Verwendung von nichtökologi-
schem/nichtbiologischem Saatgut und nichtökologischen/
nichtbiologischen Pt1anzkartoffeln gelten jedoch die nach-
stehenden Absätze 2 bis 9.

(2) Nichtökologisches!nichtbiologisches Saatgut und nichtöko-
logische!nichtbiologische Pflanzkartoffeln können verwendet
werden, sofern das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln nicht mit
Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden, ausgenommen solche.
die gen1äg Artikel 5 Absatz 1 zur Behandlung von Saatgut
zugelassen sind, es sein denn, nach Maggabe der Richtlinie 2000/
29/EG des Rates (16) hat die zuständige Behörde des Mitglied-
staats aus Grlinden der Pflanzengesundheit eine chemische
Behandlung aller Sorten einer gegebenen Art in dem Gebiet, in
dem das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln verwendet werden
sollen, vorgeschrieben.

(16) ABI. L 169 vom 10.7.2000. S. 1.

-------------~!/



(3) Arten, fur die in allen Teilen der Gemeinschaft ökologisch/
biologisch erzeugtes Saatgut: oder ökologisch/biologisch erzeugte
I'flanzkartoffeln nachweislich in ausreichenden Mengen und fur
eine signifikante Anzahl von Sorten zur Verfügung stehen, sind
in Anhang X aufgeführt.

Für die Arten gemäg Anhang X dürfen keine Genehmigungen
gemäß Absatz 1 Buchstabe b erteilt werden, es sei denn, die
Genehmigung ist durch einen der Zwecke gemäß Absatz 5
Buchstabe d gerechtfertigt.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Zuständigkeit für die
Erteihll1g der Genehmigung gemäf~ Absatz 1 Buchstabe b einer
anderen öffentlichen Verwaltung unter ihrer Aufsicht oder den
Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen gemäß Artikel 27 der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 übertragen.

(5) Die Verwendung von nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugtem Saatgut oder nichtökologisch/nichtbiologisch erzeug-
ten Pflanzkartoffeln darf nur genehmigt werden,

a) wenn keine Sorte der Art, die der Verwender anbauen will,
in der Datenbank gemäß Artikel 48 eingetragen ist;

b) wenn kein Anbieter, d. h. kein Unternehmer, der Saatgut
oder Pflanzkartoffeln an andere Unternehmer vermarktet,
in der Lage ist, das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln vor der
Aussaat bzw, vor dem Anpflanzen anzuliefern, obwohl der
Verwender das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln rechtzeitig
bestellt hat;

c) wenn die Sorte, die der Verwender anbauen will, nicht in
der Datenbank gemäfs Artikel 48 eingetragen ist und der
Verwender nachweisen kann, dass keine der eingetragenen
alternattven Sorten derselben Art geeignet und die Geneh-
migung daher für seine Erzeugung von Bedeutung ist;

d) wenn sie für von der zuständigen Behörde des Mitglied-
staats gebilligte Zwecke der Forschung, der Untersuchung
im Rahmen klein angelegter Feldversuche oder der Sorten-
erhaltung gerechtfertigt ist.

(6) Die Genehmigung muss vor der Aussaat erteilt werden.

(7) Die Genehmigung darf nur für einzelne Verwender und für
jeweils eine Saison erteilt werden, und die für die Genehmigung
zuständige Behörde oder Stelle muss die genehmigten Mengen
Saatgut oder Pflanzkartoffeln registrieren.

(8) Abweichend von Absatz 7 kann die zuständige Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats allen Verwendern eine allgemeine
Genehmigung

a) fur eine bestimmte Art erteilen, wenn und soweit die
Bedingung gemäß Absatz 5 Buchstabe a erfüllt ist;

b) für eine bestimmte Sorte erteilen, wenn und soweit die
Bedingungen gemäf~ Absatz 5 Buchstabe c erfüllt sind.

Die Genehmigungen gemäß Unterabsatz 1 sind in der Datenbank
gemäß Artikel 48 deutlich zu vermerken.

(9) Die Genehmigung darf lediglich während der Zeiträume
erteilt werden, in denen die Datenbank gemäß Artikel 49
Absatz 3 aktualisiert wird.



TB

TM1

~M4

TM1

Abschnitt 3

Ausnahmen von den
Produktionsvorschriften für spezifische
Probleme in der ökologiscllen/biologischcn
Ticrhaltung gemäß Artikel 22 Absatz 2

Buchstabe d der VerOl"dnung (EG) Nr. 834/
2007

Artikel 46

Spezifische Probleme in der ökologischen/biologischen
Tierhaltung

Die Endmast ausgewachsener Rinder für die Fleischerzeugung
kann in Stallhaltung erfolgen, sofern der ausschließlich im Stall
verbrachte Zeitraum ein Fünftel der Lebensdauer der Tiere und in
jedem Falldie Höchstdauer von drei Monaten nicht überschreitet.

"Abschnitt 3a

Au s n a h m e n von d e n P r o d u k t i o n s vor -
s ch r ift e n für die Verwendung VOll spezi-
fischen Erzeugnissen und Stoffen bei
der Verarbeitung gemäß Artikel 22 Ab-
satz 2 Buchstabe e der Verordnung (EG)
Nr.834/2007

Artikel 46a

Hinzufügen von nichtökologischem/nichtbiologischem
Hefeextrakt

Gelten die Bedingungen gernäf~ Artikel 22 Absatz 2
Buchst~be e der Verordnung (EG) NI'. 834/2007, so ist das
Hinzufügen von bis zu 5 % nichtökologischem/nichtbiologi-
schem Hefeextrakt oder -autolysat zum Substrat (berechnet

¡--ill Iroçkenl11ª~sel, fÜLdiet , Herstellung von ökologischer/bio-
: logischer Hefe erlaubt, wenn

I "die Unternehmer".

! eUe Bet;èiHg~en' nicht in der Lage'
sind, Hefeextrakt oder -autolysat aus ökologischer/biologi-
scher Erzeugung zu erhalten.

Die Verfügbarkeit von ökologischem/biologischem Hefeex-
trakt oder -autolysat wird bis spätestens 31. Dezember
2013 im Hinblick auf eine Aufhebung dieser Bestimmung
neu überprüft."
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TM9

Abschnitt 4

Ausnahmen von den
Produktionsvorschl'iften für

Katastrophenfälle gemäß Artikel 22
Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EG)

Nr. 834/2007

Artikel 47

Katastl'ophenfål1e

Die zuständige Behörde kann vorübergehend folgende Maß-
nahmen genehmigen:

a) bei hoher Tiersterblichkeit aus gesundheitlichen Gründen
oder in Katastrophenfällen: die Erneuerung oder den
Wiederaufbau des Bestands oder der Herde mit nicht-
ökologischen/nichtbiologischen Tieren, wenn Tiere aus
ökologischer/biologische Aufzucht nicht zur Verfügung
stehen;

b) bei hoher Bienensterblichkeit aus gesundheitlichen Gründen
oder in Katastrophenfällen: den Wiederaufbau des Bienen-
bestands mit nichtökologischen/nichtbiologischen Bienen,
wenn ökologische/biologische Bienenstöcke nicht zur Ver-
fügung stehen;

c) die Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Fut-
termittel durch einzelne Unternehmer während eines
begrenzten Zeitraums und in einem bestimmtem Gebiet
bei Verlust oder Beschränkung der Futterproduktion
insbesondere aufgrund au¡~ergewöhnlicher Witterungsver-
hältnísse, des Ausbruches von Infektionskrankheiten, von
Verunreinigungen mit toxischen Stoffen oder als Brand-
folge;

d) das FUttern von Bienen mit ökologischem/biologischem
Honig, ökologischem/biologischem Zucker oder ökologi-
schem/biologischem Zuckersi11lp bei lang anhaltenden
außergewöhnlichen Witte11lngsverhältnissen oder in Kata-
strophensituationen, die die Nektar- oder Honigtauer-
zeugung beeinträchtigen.

"e) die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu dem
gemäß Anhang I B der Verordnung (EG) Nr.
606/2009 festzusetzenden Höchstgehalt, falls die
außergewöhnlichen Witte11lngsbedingungen in ei-
nem bestimmten Emtejahr den Gesuridheits-
zustand von ökologischen/biologischen Trauben
in einem geografischen Gebiet durch heftigen Bak-
terien- oder pilzbefallbeeinträchtigen und den
Weinbereiter zwingen, mehr Schwefeldioxid zu
verwenden als in den Vorjahren, um ein vergleich-
bares Enderzeugnis zu erhalten."



"Nach Genehmigung der zuständigen Behörde führen
die betreffenden Unternehmer Buch über die Anwen-
dung der genannten Ausnahmen. Die Mitgliedstaaten
teilen den anderen Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion die von ihnen gewährten Ausnahmen im Sinne
von Absatz 1 Buchstaben c und e mit."

betreffenden Unternehmer Buch tiber der
genannten Ausnahmen. Die Mit . en teilen den anderen
Mitgliedstaaten und d mission innerhalb eines Monats die
von ihnei irten Ausnahmen im Sinne von Unterabsatz 1

KAPmL 7

SaatgnttÙltenbal1k

Artilœ148

Datenbank

(l) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass zur Erfassung
der Sorten, für die in ihrem Hoheitsgebiet Saatgut oder
Pflanzkartoffeln aus ökologischer/biologischer Produktion zur
VerWgung stehen, eine elektronische Datenbank angelegt wird.

(2) Diese Datenbank wird von der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats oder von einer vom Mitgliedstaat zu diesem
Zwecke bestimmten Behörde oder Stelle, im Folgenden "Daten-
bankverwalter" genannt. verwaltet. Die Mitgliedstaaten können
auch eine Behörde oder eine private Einrichtung in einem
anderen Land bestimmen.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten die mit der Verwaltung eler Datenbank beauf-
tragte Behörde oeler private Einrichtung mit.

Artikel 49

Eintragung

(l) Sorten. für die nach dem Verfahren des ökologischen/
biologischen Landbaus erzeugtes Saatgut oeler erzeugte Pflanz-
kartoffeln erhältlich sinel,werden auf Antrag des Anbieters in die
Datenbank gemäg Artikel 48 eingetragen.

(2) Sorten, die nicht in die Datenbank eingetragen wurden.
gelten für die Zwecke von Artikel 45 Absatz 5 als nicht
verfügbar,

(3) Die Mitgliedstaaten entscheiden. in welchem Zeitraum des
Jahres die Datenbank in Bezug auf die auf ihrem jeweiligen
Hoheitsgebiet angebauten Arten oder Artengruppen regelmäßig
zu aktualisieren ist. Die Einzelheiten über diese Entscheielung
sind in der Datenbank festzuhalten.



Artikel 50

Eintragungsbedingungen

(1) Für die Eintragung muss der Anbieter

a) nachweisen. dass er oder - wenn er nur mit vorver-
packtem Saatgut oder vorverpackten Pflanzkartoffeln
handelt - der letzte Unternehmer sich dem Kontrollsystem

gemäß Artikel 27 der verordnung (EG) NI'. 834f2007
unterstellt hat;

b) nachweisen, dass das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln. die
in Verkehr gebracht werden sollen, die allgemeinen
Anforderungen an Saatgut bzw. Pflanzkartoffeln erfüllen;

c) alle gemä(~ Artikel 51 dieser Verordnung erforderlichen
Angaben zugänglich maehen und im Interesse ihrer
Verlässlichkeit auf Aufforderung des Datenbankverw¡ùters
oder wann immer erforderlich aktualisieren.

(2) Der Datenbankverwalter kann den Eintragungsantrag eines
Anbieters im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats ablehnen oder eine zuvor akzeptierte
Eintragung löschen, wenn der Anbieter die Anforderungen
gemäf~Absatz 1 nicht erfüllt.

Artikel 51

Eingetragene Angahen

(1) Die Datenbank gemäß Artikel 48 muss für jede eingetra-
gene Sorte und jeden Anbíerer zumindest folgende Angaben
enthalten: -

a) den wissenschaftlichen Namen der Art und die Sortenbe-
zeichnung.

b) den Namen des Anbietcrs oder seines Bevollmächtigten mit
Kontaktangaben;

c) das Gebiet, in dem der Anbieter das Saatgut oder die
Pflanzkartoffeln in der üblicherweise erforderlichen Zeit an
den Verwender ausliefern kann;



TB d) das Laud oder die Region, in dem bzw. der die Sorte im
Hinblick auf ihre Eintragung in den gemeinsamen Sorten-
katalog für landwirtschaftliche Pflanzen- und Gemüsearten
im Sinne der Richtlinie 2002/53/EG des Rates über einen
gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche pflan-
zenarten (17) und der Richtlinie 2002/55/EG über den
Verkehr mit Gemüsesaatgut (18) getestet und zugelassen ist;

e) das Datum, ab dem das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln
zur Verfügung stehen;

den Namen und/oder die Codenummer der für die
Kontrolle des Unternehmers zuständigen Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007.

(2) Der Anbieter unterrichtet den Datenbankverwalter unver-
züglich, wenn eine der eingetragenen Sorten nicht mehr
erhältlich ist. Die entsprechenden Anderungen werden in der
Datenbank protokolliert.

(17) AllI. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.
(IS) ABI. L 193 vom 20.7.2002. S. 33.

(3) Neben den Angaben gemäß Absatz l enthält die Datenbank
eine Liste der in Anhang X verzeichneten Arten.

Artikel 52

Zugang zu den Angaben

(1) Die Angaben in der Datenbank gemäß Artikel 48 werden
den Verwendern von Saatgut oder Pflanzkartoffeln und der
Öffentlichkeit über das Internet unentgeltlich zugänglich
gemacht. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass Ver-
wender, die ihre Tätigkeit gemäfs Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe a
der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 gemeldet haben, vom
Datenbankverwalter auf Antrag einen Auszug der Daten für
eine oder mehrere Artengruppen erhalten.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass alle Verwender
gemäg Absatz 1 mindestens einmal im Jahr über das System und
das Verfahren für den Erhalt von Angaben aus der Datenbank
informiert werden.

Artikel 53

Eintragungsgebühr

Für jede Eintragung kann eine Gebühr erhoben werden, um die
Kosten fur die Eintragung der Angaben in die Datenbank gemäß
Artikel 48 und die Datenpflege zu decken. Die zuständige
Behörde des Mitgliedstaats genehmigt die Höhe der Gebühren,
die vom Datenbankverwalter erhoben werden.



TB Artikel 54

Jahresbericht

(1) Die mit der Erteilung von Genehmigungen gemäß
Artikel 45 betrauten Behörden oder Stellen tragen alle
Genehmigungen ein und leiten die diesbezüglichen Angaben in
einem Bericht an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats und
den Datenbankverwalter weiter.

Zu jeder Art, die unter eine Genehmigung gemäg Artikel 45
Absatz 5 fällt, enthält der Bericht folgende Angaben:

a) den wissenschaftlichen Namen der Art und die Sortenbe-
zeíchnung,

b) die Begründung Hil' die Genehmigung unter Verweis auf
Artikel 45 Absatz 5 Buchstabe a, b, c oder d,

c) die Gesamtzahl der Genehmigungen,

d) die insgesamt betroffene Menge Saatgut oder Pflanzkartof-
feln,

e) die aus Pflanzenschutzgründen erforderliche chemische
Behandlung gemäß Artikel 45 Absatz 2.

(2) Für Genehmigungen gemäfS Artikel 45 Absatz 8 muss der
Bericht die Angaben gemäfS Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a
dieses Artikels sowie die Gültigkeitsdauer der Genehmigung
enthalten.

Artikel 55

Zusammenfassender Bericht

Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats trägt die Jahres-
berichte bis zum 31. März jeden Jahres zusammen und
übermittelt der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten
einen zusammenfassenden Bericht über alle Genehmigungen des
betreffenden Mitgliedstaats im vorangegangenen Kalenderjahr.
Der Bericht muss die in Artikel 54 vorgesehenen Angaben
enthalten. Die Angaben sind in der Datenbank gemäß Artikel 48
zu veröffentlichen. Die zuständige Behörde kann das Zusammen-
tragen der Berichte an den Datenbankverwalter delegieren.

Artikel 56

Angaben auf Antrag

Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommission werden
anderen Mitgliedstaaten oder der Kommission genaue Angaben
über Genehmigungen, die in Einzelfällen erteilt wurden,
zugänglich gemacht.



TITEL III

KENNZEICHNUNG

KAPITEL 1

~MS "Logo der Europäischen Union jilr ökologische/biologische
Produktion".\

~B .

'YMS 2. Artikel 57 erhält folgende Fassung:

"Artikel 57

EU-Bio-Logo
Im Einklang mit Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 wird das Logo der Europäischen Union für
ökologische/biologische Produktion (nachstehend ,EU-Bio-
Logo') nach dem Muster in Anhang XI Teil A der vorliegen-
den Verordnung erstellt.

'YM6
"Zu Kennzeichnungszwecken darf das EU-Bia-Logo nur für
Erzeugnisse verwendet werden, die im Einklang mit den An-
forderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission (*) und der
vorliegenden Verordnung von Unternehmen produziert wur-
den, die die Anforderungen an das Kontrollsystem gemäß
den Artikeln 27, 28, 29, 32 und 33 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 erfüllen.

'YMS
die im Einklang mit den Anforderun e erordnung
(EWG) Nr. 2092/91 und ihre ührungsverordnungen
oder der Verordnu r. 834/2007 sowie im Einklang
mit de ..r erungen der vorliegenden Verordnung er-

(*) ABI. L 334 vom 12.12.2008, S. 25."

'YB
In Einklang mit Artikel 25 Absan Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 wird das Gemei aftslogo nach dem Muster in
Anhang Xl der vorlieget erordnung erstellt.

Das Gem' c aftslogo ist entsprechend den technischen
Rep'!' tionsanweisungen gemäf~ Anhang Xl der vorliegenden
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Artikel 58

Bedingungen fiir die Verwendung der Codenummer und des
Ursprungsortes

(l) Die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
gemäf~ Artikel 24 Absatz l Buchstabe a der Verord-
nung (EG)NI'. 834/2007 muss folgende Anforderungen erfüllen:

a) Sie beginnt mit dem Kürzel des Mitgliedstaats oder des
Drittlands gemäf~ der internationalen Norm für die aus
zwei Buchstaben bestehenden Ländercodes ISO 3166
(Codes für die Namen von Ländern und deren Unter-
einheiten);

"b) sie en~hält ~ine Bezeichnung mit Bezug auf die ökologi-
sche/bIOlogIsche Produktion gemäß Artikel 23 Absatz l
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 im Einklang mit
Anhang XI Teil B Nummer 2 der vorliegenden Verord-
nung;

c) sie umfasst eine von der Kommission oder der zustän-
digen Behörde der Mitgliedstaaten zu vergebende Refe-
renznummer gemäß Anhang XI Teil B Nummer 3 dieser
Verordnung, und

d) sie ist im selben Sichtfeld wie das EU-Bia-Logo ange-
bracht, soweit das EU-Bia-Logo zur Kennzeichnung ver-
wendet wird:'

biologische Produktion gemäg Artikel
Verordnung (EG)Nr. 834/2007;

c) sie umfasst eine von der zus ..
bende Referenznummec na

d) sie ist filttelbar unter dem Gemeinschaftslogo ange-
net, soweit das Gemeinschaftslogo zur Kennzeichnung

(2) Die Angabe gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu dem Ort der Erzeugung der
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich das Erzeug-
nis zusamrnensetzt, ist unmittelbar unter der Codenummer
gemäß Absatz l angeordnet.
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KAPITEL 2

Spezifische Kennzeicll11ungsvorschrijten für Futtermittel

"Artikel 59
Geltungsbereich, Verwendung von Handelsmarken und
Verkehrsbezeichnungen

Dieses Kapitel gilt nicht für Futtermittel für Heim- und Pelz-
tiere.

Handelsmarken und Verkehrsbezeichnungen. die eine An-
gabe gemäß Artikel 23 Absatz l der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 enthalten, dürfen nur verwendet werden, wenn
alle Bestandteile pflanzlichen oder tierischen Ursprungs aus
ökologischer/biologischer Produktion stammen und mindes-
tens 95 % der Trockenmasse des Erzeugnisses aus solchen
Bestandteilen besteht.

·næ

Gelrungsbereich, Verwendung von Handelsma
Verkehrsbezeichnungen

"Dieses Kapitel gilt
Pelztiere. u:

und

Handelsruar Il und verkehrsbezeíchnungen. die eine Angabe
gemäß 1 el 23 Absatz 1 cler Verordnung (EG) Nr. 834/2007
enth n, dürfen nur verwendet werden, wenn mindestens 95 %
cl Trockenmasse des Erzeugnisses aus ökologischen/biologi-
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Artikel 60

Angaben auf verarbeiteten Futtermitteln

(1) Die Bezeichnungen gemäß Artikel 23 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und das EU-Bia-Logo kön-
nen auf verarbeiteten Futtermitteln verwendet werden, sofern
alle nachstehenden Bedingungen erfüllt werden:

a) das verarbeitete Futtermittel entspricht den Bestimmun-
gen der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 und insbesondere
von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d Ziffern iv und v für
den Viehbestand bzw. Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d
fur Aquakulturtiere und Artikel 18 jener Verordnung;

b) das verarbeitete Futtermittel entspricht den Bestimmun-.
gen der vorliegenden Verordnung und insbesondere der
Artikel 22 und 26;

c) alle im verarbeiteten Futtermittel enthaltenen Bestandteile
pflanzlichen oder tierischen Ursprungs stammen aus öko-
logischer/biologischer Produktion;

d) mindestens 95 % der Trockenmasse des Erzeugnisses be-
stehen aus ökologischen/biologischen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen.

(2) Vorbehaltlich der Anforderungen gemäß Absatz 1
Buchstaben a und b ist bei Erzeugnissen, die Futtermittelaus-
gangserzeugnisse aus ökologischer/biologischer Produktion
und/oder Futtermittelausgangserzeugnisse aus Erzeugnissen
der Umstellung auf die ökologische/biologische Produktion
und/oder Erzeugnisse gemäß Artikel 22 dieser Verordnung in
unterschiedlichen Mengen enthalten, folgende Angabe zuläs-
sig:

.kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß
den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) Nr.
889/2008 verwendet werden'.'

(1) Unbeschadet v rtikel 61 und Artikel 59 Absatz 2 der
vorliegenden ordnung können die Bezeichnungen gemäß

Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 auf
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ordnung (EG) Nr. 834/2007 und ins?esondere .Y. n
Artikel 14 Absatz l Buchstabe d Ziffern IV und v (T. ere)
und Artikel 15 Absatz l Buchstabe d (Aquakult .. ier~)
sowie Artikel 18 der genannten Verordnung ullt;:

b) das verarbeitete Futtermittel die Vorschriften der vor-
liegenden Verordnung undnsbesondere der Artikel 22
und 26 der vorliegenden V·rordnung erfüllt;

c) roekenmasse ökologíschenjbíologí-

(2) Vorbehaltlich er Anforderungen gemäß Absatz l Buch-
staben a und b is' ei Erzeugnissen, die Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse aus . kologischerfbiologíscher Produktion und/oder
Futtermittel-At gangserzeugnisse aus Erzeugnissen der Umstel-
lung auf di ökologische/biologische Produktion und/oder
nichtökoloj 'sche/níchtbiologische Futtennittel-Ausgangserzeug-
nisse in l iterschíedlíchen Mengen enthalten, folgende Angabe
zulässig:

"k, n in der ökologischen/biologischen Produktion gemäf< den
V,.rordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwen-

"

Artikel 61

Bedingungen für die Verwendung von Angaben auf
verarbeiteten Futtennitteln

(1) Die Angabe gemälS Artikel 60 muss folgende Anforde-
rungen erfüllen:

a) Sie muss getrennt von den Angaben gemäß Artikel 5 der
Richtlinie 79/373/EWG des Rates (19) oder Artikel 5
Absatz 1 der Richtlinie 96/25/EG des Rates eO) sein;

(19) ABI. L 86 vom 6.4.1979, S. 30.
eO) ABI. L 125 vom 23.5.1996. S. 35.



"8 b) sie darf durch Farbe. Format oder Schrifttyp nieht stärker
hervorgehoben werden als die Beschreibung oder die
Bezeichnung des Futtermittels gemäß Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe a der Richtlinie 79/373/EWG bzw, gemäß
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 96/25/EG;

c) sie muss im selben Sichtfeld mit einem Hinweis auf die
Trockenmasse versehen sein. bezogen auf

í) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s) aus ökologischer/biologischer Produk-
tion.

ii) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s) aus Umstellungserzeugnissen.

iii) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s). die nicht unter die Ziffern i und ii
fallen.

iv) den Gesamtprozentanteil der Futtermittel landwirt-
schaftlichen Ursprungs;

d) sie muss mit einer Auflístung der Bezeichnungen der
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus ökologischer/biologi-
scher Produktion versehen sein;

e) sie muss mit einer Auflístung der Bezeichnungen der
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus der Umstellung auf
die ökologische/biologische Produktion versehen sein.

(2) Die Angabe gemäß Artikel 60 kann auch mit einem
Hinweis auf die Verbindlichkeit der Verwendung der Futtermittel
gemäß den Artikeln 21 und 22 versehen werden.

KAPITEL 3

Sonstige spezifische Kennzeichnungsvorschriften

Artikel 62

Umstellungserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs

Umstellungserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs können mit
dem Hinweis ..Erzeugnis aus der Umstellung auf den ökologi-
schen Landbau" oder ..Erzeugnis aus der Umstellung auf die
biologische Landwirtschaft" versehen sein. sofern

a) ein Umstcllungszeitraum von mindestens zwölf Monaten
vor der Ernte eingehalten wurde.
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b) der Hinweis hinsichtlich Farbe. Größe und Schrifttyp nicht
stärker hervortritt als die Verkehrsbezeichnung des Erzeug-
nisses. wobei die Buchstaben in dem gesamten Hinweis die
gleiche Größe aufweisen müssen;

c) das Erzeugnis nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaft-
lichen Ursprungs enthält;

d) der Hinweis mit einem Bezug zur Codenummer der
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde gemiif~ Artikel 27
Absatz 10 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 verbunden
ist.

TITEL IV

KONTROLLE

KAPITEL 1

Mindestkontrollvorschriften

Artikel 63

Kontrollvorkehrungen und Verpflichtung des
Unternehmers

(1) Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens stellt der Unter-
nehmer folgende Beschreibung/Maßnahmen auf. clic er anschlie-
ßend auf aktuellem Stand hält:

a) eine vollständige Beschreibung der Einheit undjeder der
Betriebsstätten und/oder der Tätigkeit;

b) alle konkreten MafSnahmen. die auf Ebene der Einheit und/
oder der Betriebsstätten und/oder cler Tätigkeit zu treffen
sind. 1.1111 die Einhaltung cler ökologischen/biologischen
Produktionsvorschriften zu gewährleisten;

c) die Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos einer
Kontamination durch unzulässige Erzeugnisse oder Stoffe
und die Reinigungsmaßnahmen. die an Lagerstätten und in
der gesamten Produktionskette des Unternehmers durch-
zuführen sind.

"d) die besonderen Merkmale der verwendeten Produktions-
verfahren, wenn der Unternehmer beabsichtigt. Beschei-
nigungen gemäß Artikel 68 Absatz 2 zu beantragen."



TB

TM12

Die Beschreibung und die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1
können gegebenenfalls Teil eines Qualitätssichenlllgssystems des
Unternehmers sein.

(2) Die Beschreibung und die Maßnahmen/Vorkehrungen
gem¡¡f~ Absatz 1 sind in einer von dem verantwortlichen
Unternehmer unterzeichneten Erklärung festzuhalten. Ferner
muss sich der Unternehmer in dieser Erklärung verpflichten,

a) alle Arbeitsgänge gemäfS den ökologischen/biologischen
Prodnktionsvorschrífren durchzuführen;

b) im Fall eines Verstoßes oder von Unregelmäßígkeíten die
Durchsetzung der in den Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion vorgesehenen Magnahmen zu
akzeptieren;

c) die Käufer des Erzeugnisses im Falle von Buchstabe b
schriftlich zu informieren, um sicherzustellen, dass die
Bezüge auf die ökologische/biologische Produktion von den
Erzeugnissen entfernt werden,

"d) für den Fall, dass der Unternehmer und/oder dessen
Subunternehmer gemäß dem von dem betreffenden Mit-
gliedstaat erríchteten Kontrollsystem von verschiedenen
Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen kontrolliert wird,
den Informationsaustausch zwischen diesen Behörden
oder Stellen zu akzeptieren;

e) für den Fall, dass der Unternehmer undjeder dessen
Subunternehmer seine Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle wechselt, die Übermittlung ihrer Kontrollakten
an die nachfolgende KontroIIbehörde oder KontrolIstelle
zu akzeptieren;

fj für den Fall, dass sich der Unternehmer aus dem Kon-
trollsystem zurückzieht, die betreffende zuständige Be-
hörde und die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle un-
verzüglich darüber zu informieren;

g) für den Fall, dass sich der Unternehmer aus dem Kon-
trollsystem zurückzieht, zu akzeptieren, dass seine Kon-
trollakt mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt wird;

h) die betreffende(n) Kontrollbehörde(n) oder Kontrollstel-
le(n) unverzüglich über etwaige Unregelmäßigkeiten
oder Verstöße zu informieren, die den ökologischen/bio-
logischen Status ihres Erzeugnisses oder von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen, die sie von anderen
Unternehmern oder Subunternehmern bezogen haben,
beeinträchtigen."
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Die Erklärung gemäß Unterabsatz "I wird von der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde überprüft, die in einem Bericht etwaige
Mängel und Abweichungen von den ökologischen/biologischen
Produktionsvorschriften festhâlt. Der Unternehmer zeichnet den
Bericht gegen und trifft alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen.

(3) Zur Anwendung von Artikel 28 Absatz "I der Verord-
nung (EG)NI'. 834/2007 teilt der Unternehmer der zuständigen
Behörde Folgendes mit:

a) Namen und Anschrift seines Unternehmens;

b) Lage seiner Betriebe und gegebenenfalls der Parzellen
(Karasterangaben), auf denen die Arbeitsgänge stattfinden
werden:

c) Art der Arbeitsgänge und der Erzeugnisse;

d) seine Verpflichtung, die Arbeitsgänge nach Maggabe der
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der
vorliegenden Verordnung durchzuführen;

e) im Falle eines landwirtschaftlichen Betriebs: das Datum, an
dem der Erzeuger aufgehört hat, nicht für die ökologische/
biologische Produktion zugelassene Mittel auf den betref-
fenden Parzellen auszubringen;

o den Namen der zugelassenen Stelle, die er mit der Kontrolle
seines Betriebes betraut hat, sofern der Mitgliedstaat fur die
Durchführung des Kontrollsystems entsprechende Stellen
zugelassen hat.

Artikel64

Änderung der Kontrollvorkehrungen

Der verantwortliche Unternehmer teilt der Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle fristgerecht jede Änderung der Beschreibung oder
der Maßnahmen/Vorkehnmgen gemäß Artikel 63 sowie der
ursprünglichen Kontrollvorkehrungen gemäfS den Artikeln 70,
74, 80, 82, 86 und 88 mit.

Artikel 65

Kontrollbesuche

(1) Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle führt mindestens
einmal jährlich einen Inspektionsbesuch bei allen Unternehmern
durch.
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(3) Über jeden Kontrollbesuch ist ein Kontrollbericht zu
erstellen, der VOll dem für die Einheit verantwortlichen Unter-
nehmer oder seinem Bevollmächtigten gegenzuzeichnen ist.

(4) Darüber hinaus führt die Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle Stichprobenkontrollbesuche durch, die in der Regel
unangekündígt erfolgen und auf einer allgerneinen Bewertung
des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion beruhen; sie trägt dabei
zumindest den Ergebnissen früherer Kontrollen, der Menge der
betreffenden Erzeugnisse und dem Risiko des Vertauschens von
Erzeugnissen Rechnung,

Artikel 66

Buchführung

(l) In der Einheit oder in den Betriebsstätten sind Bestands-
und Finanzbücher zu führen; sie dienen dem Unternehmer und
der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle dazu, Folgendes aufzu-
zeichnen bzw. zu überprüfen:

a) den Lieferanten und, soweit es sich um eine andere Person
handelt, des Verkäufers oder Ausführers der Erzeugnisse;

b) die AIt und die Mengen der an die Einheit gelieferten
ökologischen/biologischen Erzeugnisse und gegebenenfalls
aller zugekauften Materlalien sowie deren Verwendung und
gegebenenfalls die Zusammensetzung der Mischfuttermit-
tel;

c) die Art und die Mengen der in den Betriebsstätten
gelagerten ökologischen/biologischen Erzeugnisse;

d) die Art, die Mengen und die Empfänger sowie, falls es sich
um andere Personen handelt, die Käufer, ausgenommen die
Endverbraucher, aller Erzeugnisse, die die Einheit verlassen
haben oder aus den Betriebs- oder Lagerstätten des ersten
Empfängers abgegangen sind;

e) im Falle von Unternehmern, die derartige ökologische!
biologische Erzeugnisse weder lagern noch körperlich mit
ihnen umgehen: die Art und die Mengen gekaufter und
verkaufter ökologischer/biologischer Erzeugnisse sowie die
Lieferanten und, falls es sich um andere Personen handelt,
die Verkäufer oder Ausführer sowie die Käufer und, soweit
es sich um andere Personen handelt, die Empfänger.

(2) Die Bücher müssen auch die Ergebnisse der Überprüfung
bei der Annalune ökologischer/biologischer Erzeugnisse und alle
anderen Informationen umfassen, die die Kontrollbehörde oder
KontrollsteIle für eine wirksame Kontrolle benötigt. Die Angaben
in den Büchern sind durch entsprechende Belege zu dokumen-
tieren. Aus den Büchern muss das Mengenverhältnis zwischen
den eingesetzten Ausgangsstoffen und den erzeugten Produkten
hervorgehen.

(3) Betreibt ein Unternehmer mehrere Produktionseinheiten in
ein und demselben Gebiet, so unterliegen auch die Einheiten für
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse, eínschlíeíilích der
Lagerstätten für Betriebsmittel, den Mindestkontrollvorschriften.
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Artikel67

Zugang zu Anlagen

(1) Der Unternehmer

a) gewährt der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu Kon-
trolJzwecken Zugang zu allen Teilen der Einheit unci zu
allen Betriebsstätten sowie zu den Büchern tind allen
einschlägigen Belegen;

b) erteilt der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle alle für die
Kontrollen zweckdienlichen Auskünfte;

c) legt auf Verlangen der Kontrollbehörde oder der Kontroll-
stelle die Ergebnisse seiner eigenen Qualitätssicherungs-
programme vor.

(2) Zusätzlich zu den Verpflichtungen gemäf~ Absatz 1 legen
Einführer und Erster Empfänger die Angaben über Einfuhr-
sendungen gemäfS Artikel 84 vor.

"Artikel 68

Bescheinigungen
(1) Zum Zweck der Anwendung von Artikel 29 Absatz 1
der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 verwenden die Kontroll-
behörden und Kontrollstellen das Bescheinigungsmuster ge-
mäß Anhang XII der vorliegenden Verordnung.

"Im Falle elektronischer Bescheinigungen gemäß Artikel 29
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ist die in Feld
8 der Bescheinigung vorgesehene Unterschrift nicht erforder-
lich, wenn die Authentizität der Bescheinigung auf andere
Weise durch eine fålschungssichere elektronische Methode
gewährleistet ist:'

(2) Auf Antrag eines Unternehmers, der den Kontrollen
der Kontrollbehörden und Kontrollstellen gemäß Absatz 1

unterliegt, bescheinigen die Kontrollbehörden und Kontroll-
stellen besondere Merkmale der angewendeten Produktions-
methode anhand des Bescheinigungsmusters gemäß Anhang
XIIa.

Die Anträge auf ergänzende Bescheinigungen müssen in Feld
2 des Musters gemäß Anhang XIIa den jeweiligen Eintrag
gemäß Anhang XIIb enthalten."

Zum Zwecke der AnF ung von Artikel 29 Absatz 1 der
Verordnung E " .834/2007 verwenden die KontrolIbebörden
und stellen das Bescbeinigungsmuster gemäß Anhang XlI
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Bestätigung des Verkäufers

Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 9 Absatz 3 der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 kann der Verkäufer zur
Bestätigung, dass die gelieferten Erzeugnisse nicht aus oder
durch GVO hergestellt wurden, das Muster gemäß Anhang XIII
der vorliegenden Verordnung verwenden.

KAPITEL 2

Spezifische Kontrollvorschrijten für Pflanzen lind pflanzliche
Erzeugnisse alIS der landwirtschaftlichel1 Produktion oder alIS

der Sammlung von Wildpflanzen

Artikel 70

Kontrollvorkehrungen

(1) Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäg Artikel 63
Absatz l Buchstabe a muss

a) auch in Fällen erstellt werden, in denen der Unternehmer
seine Tätigkeit auf die Sammlung von Wildpflanzen
beschränkt:

b) Aufschluss geben über die Lager- und produktionsstätten,
die Parzellen und/oder Sammelgebiete und gegebenenfalls
die Betriebsstätten, an denen bestimmte Arbeitsgänge der
Verarbeitung und/oder Verpackung stattfinden und

c) das Datum enthalten, an dem auf den betreffenden
Parzellen und/oder in den betreffenden Sammelgebieten
letztmals Mittel ausgebracht wurden, deren Verwendung
nicht mit den Vorschriften für die ökologische/biologische
Produktion vereinbar ist.

(2) Im Falle der Sammlung von Wildpt1anzen müssen die
konkreten Magnahmen gemäf~ Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b
auch jegliche Garantien von Dritten umfassen, die der Unter-
nehmer beibringen kann, um zu gewährleisten, dass die
Anforderungen von Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 erfüllt sind.

Mitteilungen

Der Unternehmer legt der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
jedes Jahr vor dem von dieser Behörde oder Stelle angegebenen
Zeitpunkt seine nach Parzellen aufgeschlüsselte Anbauplanung
vor.



TB

Es werden Bücher über die pflanzliche Erzeugung in Form eines
Registers geführt, das den zuständigen Kontrollbehörden oder
KOl1trollstellen am Standort des Betriebs zur Verfügung gehalten
wird. Zusätzlich zu der Bestimmung gemäß Artikel 71 müssen
diese Bucheintragungen mindestens folgende Angaben umfassen:

Artikel 72

Buchführung über die pflanzliche Erzeugung

a) zur Verwendung von Düngemitteln: das Datum der
Ausbringuug. die Art und Menge des verwendeten Mittels,
die betroffenen Parzellen;

b) zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln: den Grund
und das Datum der Ausbríngung, die Art des Mittels, die
Ausbringungsmethode;

c) zum Zukauf von Betriebsmitteln: das Datum, die Art und
die Menge des zugekauften Erzeugnisses;

d) zur Ernte: Datum, Art und Menge der ökologischen!
biologischen Produkte oder der Umstellungsprodukte.

Artikel 73

Bewirtschaftung mehrerer produktionseinheiten durch ein
und denselben Unternehmer

Betreibt ein Unternehmer in ein und demselben Gebiet mehrere
Produktionseinheiten, so unterliegen die nichtökologische!nicht-
biologische Kulturen produzierenden Einheiten und die Lager-
stätten für Betriebsmittel ebenfalls den allgemeinen und den
spezifischen Kontrollvorschriften von Kapitel 1 und dem
vorliegenden Kapitel.
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Speziftsche Kontrollvorschriften für Meeresalgen

Artikel 73a

Kontrollvorkehrungen für Meeresalgen

Bei Aufnahme des speziell für Meeresalgen geltenden Kon-
trollverfahrens muss die vollständige Beschreibung der Ein-
heit gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a folgende An-
gaben umfassen:

a) eine vollständige Beschreibung der Anlagen an Land und
im Meer;

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der umweltbezogenen Prü-
fung gemäß Artikel 6b Absatz 3;

c) gegebenenfalls den
Artikel 6b Absatz 4;

Nachhaltigkeitsplan gemäß

d) für wilde Meeresalgenbestände eine vollständige Be-
schreibung einschließlich übersichtskarten der Sammel-
flächen an der Küste und im Meer sowie der Landflä-
chen, an denen nach der Sammlung weitere Arbeits-
gänge stattfinden.

Artikel 73b
Buchführung über die Meeresalgenproduktion

(1) Unternehmer führen Buch über die Meeresalgenpro-
duktion in Form eines Registers, das für Kontrollbehörden
oder Kontrollstellen jederzeit an den Betriebsstätten zur
Verfügung gehalten wird. Die Aufzeichnungen umfassen
mindestens folgende Angaben:

a) Artenliste, Erntedatum und Erntemenge;

b) Datum der Ausbringungen, Art und Menge verwendeter
Düngemittel.

d) den im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung höchst-
möglichen Dauerertrag für jede Algenbank,"

(2) Für gesammelte Meeresalgen aus Wildbeständen ent-
hält das Register außerdem:

a) eine chronologische Aufzeichnung der Erntetätigkeit für
jede Art auf namentlich bezeichneten Algenbänken;

b) geschätzte Erntemengen pro Saison;

c) Quellen möglicher Verschmutzung der beernteten AI-
genbänke;



KAPITEL 3

KontTollvorschriften für Tiere und tierische Erzeugnisse aus
der Tierproduktion

Artikel 74

Kontrollvorkehrungen

(1) Bei Aufnahme des speziell für die tierische Erzeugung
geltenden Kontrollverfahrens muss die vollständige Beschreibung
der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz l Buchstabe a folgende
Angaben umfassen:

b) in Bezug auf die Ausbringung der Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, soweit zutreffend, die schriftlichen
Vereinbarungen mit anderen Betrieben gemäß Artikel 3
Absatz 3, die den ökologischen/biologischen Produktions-
vorschriften genügen;

a) eine vollständige Beschreibung der l-Ialtungsgebäude, Wei-
den, Auslaufflächen usw, und gegebenenfalls der Stätten für
die Lagerung, Verpackung und Verarbeitung der Tiere,
tierischen Erzeugnisse, Rohstoffe und Betriebsmittel;

b) eine vollständige Beschreibung der Lagerstätten für die
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft.

(2) Die in Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen
konkreten MaISnahmen müssen Folgendes umfassen:

a) einen mit der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde verein-
barten plan für die Ansbringung der Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, zusammen mit einer vollständigen
Beschreibung der der pflanzlichen Erzeugung gewidmeten
Anbauflächen,

Artikel 75

c) einen Bewirtschaftungsplan für die ökologisc.he/biologische
Tierproduktionseinheit.

Tierkennzeichnung

Artikel 76

Die Tiere müssen dauerhaft mit einer artgerechten Kennzeich-
nung versehen sein, einzeln bei großen Säugetieren und einzeln
oder partienweise bei Geflügel und kleinen Säugetieren.

Haltungsbücher

Es sind Haltungsbücher in Form eines Registers zu führen, die
der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle an den Betriebsstätten
jederzeit zur Verfügung gehalten werden. Diese Bücher, die
lückenlos Aufschluss über die Bestands- oder Herdenfi.ihrung
geben sollen, müssen zumindest die folgenden Angaben
umfassen:

a) Tierzugänge: Herkunft und Zeitpunkt des Zugangs, Umstel-
lungszeitraum, Kennzeichen, tierärztliche Vorgeschichte;
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Schlachtung, Kennzeichen und Empfänger;

c) Einzelheiten über Tierverluste und deren Gründe;

d) Futter: Art des Futtermittels, einschließlich der Futter-
zusätze, Anteil der verschiedenen Bestandteile der Futter-
ratíonen, Auslaufperíoden, Zeiten der Wandertierhaltung
für den Fall von Beschränkungen;

e) Krankheitsvorsorge, therapeutische Behandlung und tier-
ärztliche Betreuung: Datum der Behandlung, Einzelheiten
der Diagnose, Dosierung; Art des Behandhmgsmittels,
Angabe des pharmakologischen Wirkstoffes, Behandlungs-
methode und tierärztliche Verschreibung für veterinär-
medizinische Behandlungen unter Angabe von Gründen
und der Wartefristen, die eingehalten werden müssen, bevor
Tiererzeugnisse als mit einem Bezug auf die ökologische/
biologische Produktion gekennzeichnet vermarktet werden
können.

Artikel 77

Kontrollvorschriften für Tierarzneimittel

Wann immer Tierarzneimittel eingesetz,t werden, sind der
KontroJ1behörde oder Kontrollstelle die Angaben gemäß Arti-
kel 76 Buchstabe e mitzuteilen. bevor die Tiere oder tierischen
Erzeugnisse mit einem Bezug auf die ökologische/biologische
Produktion gekennzeichnet vermarktet werden können. Behan-
delte Tiere sind deutlich zu kennzeichnen. d. h. einzeln im Falle
groger Tiere sowie einzeln, partíenweise oder stockweise im Falle
von Geflügel, kleinen Tieren bzw. Bienen.

Artikel 78

Spezifische Kontrollvorschriften für die Bienenhaltung

(1) Der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle ist vom Bienen-
halter eine Karte in einem geeigneten Maßstab vorzulegen, auf
der der Standort der Bienenstöcke eingezeichnet ist. Lassen sich
keine Gebiete gemäß Artikel13 Absatz 2 ausweisen, so muss der
Bienenhalter der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle geeignete
Unterlagen und Nachweise, gegebenenfalls mit geeigneten
Analysen, vorlegen, aus denen hervorgeht, dass die seinen
Bienenvölkern zugänglichen Gebiete den Anforderungen dieser
Verordnung genügen.

(2) In Bezug auf die Fütterung sind die folgenden Angaben in
das Bienenstockverzeic.hnis einzutragen: Art des Erzeugnisses,
Fütterungsdaten, Mengen und betroffene Bienenstöcke.

(3) Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die Art
des Mittels (einschließlich des pharmakologischen Wirkstoffs)
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sowie die Einzelheiten der Diagnose, die Dosierung, die Art der
Verabretchung, die Dauer der Behandlung und die gesetzliche
Wartezeit genau anzugeben und der Kontrollbehörde oder

i KontrollsteIle mitzuteilen, bevor die Erzeugnisse als mit einern
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion gekennzeich-
net vermarktet werden dürfen.

(4) Das Gebiet, in dem sich die Bienenstöcke befinden, ist
zusammen mit Angaben zu ihrer Identifizierung in einem
Register festzuhalten. Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
muss binnen einer mit ihr vereinbarten Frist über die Versetzung
von Bienenstöcken unterrichtet werden.

(5) Es ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, dass eine
sachgerechte Gewinnung, Verarbeitung und Lagerung von
Imkereierzeugl1issen gewährleistet ist. Alle Magnahmen zur
Erfüllung dieser Anforderung sind aufzuzeichnen.

(6) Die Entnahme der Honigwaben sowie die Vorgänge der
Honiggewinnung sind in dem Bienenstockverzeichnis zu ver-
merken.

Artikel 79

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch ein
und denselben Unternehmer

Bewirtschaftet ein Unternehmer mehrere Produktionseinheiten
gemäg Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 41, so unterliegen die
Einheiten, die nichtökologische/nichtbiologische Tiere oder
nichtökologische/nichtbiologische tierische Erzeugnisse produ-
zieren, ebenfalls der Kontrollregelung gemäg Kapitel I und dem
vorliegenden Kapitel dieses Titels.
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Speziftsche Kontrollvorschriften für die Produktion von
Tieren in Aquakultur

Artikel 79a

Kontrollvorkehrungen für die Produktion von Tieren
in Aquakultur

Bei Aufnahme des speziell für die Produktion von Tieren in
Aquakultur geltenden Kontrollverfahrens muss die vollstän-
dige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz 1
Buchstabe a folgende Angaben umfassen:

a) eine vollständige Beschreibung der Anlagen an Land und
im Meer;

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der umweltbezogenen Prü-
fung gemäß Artikel 6b Absatz 3;

c) gegebenenfalls den Nachhaltigkeitsplan gemäß
Artikel 6b Absatz 4;

d) im Fall der Weichtierproduktion eine Zusammenfassung
des betreffenden Kapitels im Nachhaltigkeitsplan gemäß
Artikel 25q Absatz 2.

Artikel 79b
Buchführung über die Produktion von Tieren in
Aquakultur

Die Unternehmer maehen die nachstehenden Aufzeichnun-
gen in Form eines Registers, halten sie regelmäßig auf dem
neuesten Stand und stellen sie den Kontrollbehörden oder
KontrollsteIlen jederzeit in den Betriebsstätten zur Ver-
fügung:

a) Ursprung, Ankunftsdatum und Umstellungszeitraum der
in den Betrieb eingebrachten Tiere;

b) Nummer der Lose, Alter, Gewicht und Empfänger der
den Betrieb verlassenden Tiere;

c) Angaben zu entwichenen Fischen;

d) Art und Menge der für Fische eingesetzten Futtermittel
und im Falle von Karpfen und verwandten Arten Auf-
zeichnungen über die im Rahmen der Zufütterung ver-
abreichten Futtermittel;
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e) tierärztliche Behandlungen mit Angabe des Behand-
lungszwecks sowie Datum der Verabreichung, Verabrei-
chungsmethode, Art des verabreichten Mittels und War-
tezeit;

o Maßnahmen zur Krankheitsvorsorge mit Angaben zu
Ruhezeiten, Reinigung und Wasserbehandlung.

Artikel 79c

Spezifische Kontrollbesuche bei Muschelkulturen

Kontrollbesuche bei Muschelkulturen finden vor und wäh-
rend der maximalen Bestandsgröße (maximale Biomasseer-
zeugung) statt.

Artikel 79d

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch
ein und denselben Unternehmer

Bewirtschaftet ein Unternehmer mehrere Produktionseinhei-
ten gemäß Artikel 25c, so unterliegen die Einheiten, in
denen Tiere in Aquakultur nichtökologisch/nichtbiologisch
produziert werden, ebenfalls der Kontrollregelung gemäß
Kapitellund dem vorliegenden Kapitel."

1- KAPITEL 4

~M2 "Kontrollvorschriften für Einheiten zur Aufbereitung von
Pflanzen-, Meeresalgen- und Tiererzeugnissen sowie tieri-
schen Aquakulturerzeugnissen und Lebensmitteln aus sol-
chen Erzeugnissen"

TB

Artikel 80

Kontrollvorkehrungen

Im Falle von Einheiten, die auf eigene oder fremde Rechnung
Erzeugn isse aufbereiten, einschließlich und insbesondere Ein-
heiten, die Erzeugnisse verpacken und/oder univerpacken. oder
Einheiten, die Erzeugnisse etikettieren' und/oder neu etikettieren,

i muss die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Artike163
Absatz l Buchstabe a Angaben zu den Anlagen, die für die
Annahme, Verarbeitung, Verpackung, Kennzeichnung und Lage-
rung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vor uúd nach den sie

! betreffenden Arbeitsgängen verwendet werden, sowie über die
Verfahren für den Transport der Erzeugnisse umfassen.



KAPITEL 5

~M2
"Kontrollvorschriften für die Einfuhr von ökologischen/
biologischen Erzeugnissen aus Drittländern"

~B Erzeugnissen, Tieren, tierischen Erz und
Lebensmitteln aus n und/oder tierischen

Erzen li uttermitteln, Mischfuttermitteln und

Artikel 81

Geltwlgsbereich

Dieses Kapitel betrifft jeden Unternehmer, der als Einführer und/
oder erster Empfänger auf eigene oder fremde Rechnung an der
Einfuhr und/oder Annahme von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen beteiligt ist.

Artikel 82

Kontrollvorkehrungen

(1) [m F,ùle des Einführers muss die vollständige Beschreibung
der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz l Buchstabe a Aufschluss
geben über den Betrieb des Einführers und seine Einfuhr-
tätigkeiten sowie Angaben zu den Orten des Eingangs der
Erzeugnisse in das Gebiet der Gemeinschaft und etwaigen
anderen Einrichtungen enthalten. die der Einführer zur Lagerung
der Einfuhrerzeugnisse bis zu ihrer Lieferung an den ersten
Empfänger zu beanspruchen beabsichtigt.

Darüber hinaus muss sich der Einführer in der Erklärung gemäß
Artikel 63 Absatz 2 verpflichten. dass von ihm zur Lagerung von
Erzeugnissen verwendete Einrichtung entweder von der Kontroll-
behörde oder Kontrollstelle oder. wenn diese Lagerstätten in
einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen Region liegen.
von einer von dem betreffenden Mitgliedstaat oder der
betreffenden Region für derartige Kontrollen zugelassenen oder
befugten Kontrollbehörde oder Kontrollstelle kontrolliert wird,

(2) Im Falle des ersten Empfängers sind in der vollständigen
Beschreibung der Einheit gemäfs Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a
die Einrichtungen anzugeben. die für die Annahme und Lagerung
verwendet werden.

(3) Handelt es sich bei Einführer und erstem Empfänger um ein
und dieselbe juristische Person. die in einer Einheit tätig sind. so
können die in Artikel 63 Absatz 2 Unterabsatz 2 vorgesehenen
Berichte in einem einzigen Bericht zusammengefasst werden,

------~- .~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~-



TB Artikel 83

Buchführung

Einführer und erster Empfänger führen separate Bestands- und
Pinanzbücher, es sei denn, sie sind in ein und dieselben Einheit
tätig.

Auf Anfrage der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde sind alle
Angaben über die Beförderung vom Ausfuhrbetrieb im Drittland
zum ersten Empfänger und von den Betriebs- oder Lagerstätten
des ersten Empfängers zu den Empfängern innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft mitzuteilen.

Artikel 84

Angaben über Einfuhrsendungen

Der Einführer informiert die KontrollsteIle oder die Kontrollbe-
hörde rechtzeitig über jede Sendung, die in die Gemeinschaft
eingeführt werden soll, und übermittelt insbesondere folgende
Angaben

a) Namen und Anschrift des ersten Empfängers:

b) alle von der Kontrollstelle oder der KontroJlbehörde
verlangten Angaben. bei denen es plausibel ist, dass sie
für eine ordnungsgemäße Kontrolle benötigt werden,

i) d. h. im Falle von Erzeugnissen, die gemäß Artikel 32
der Verordnung (EG) NI'. 834{2007 eingeführt wer-
den: die in dem genannten Artikel vorgesehene
Bescheinigung;

ii) im Falle von Erzeugnissen, die gemäß Artikel 33 der
Verordnung (EG) Nr. 834{2007 eingeführt werden:
eine Kopie der in dem genannten Artikel verge-
sehenen Kontrollbescheinigung.

Auf Verlangen der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde des
Einführers leitet letzterer die Angaben gemäß Absatz 1 an die
Kontrollstelle oder Kontrollbehörde des ersten Empfängers
weiter.

Artikel 85

Kontrollbesuche

Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle prüft die Bücher gemäß
Artikel 83 der vorliegenden Verordnung und die Bescheinigung
gemi¡ß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG)
Nr. 834{2007 oder die Bescheinigung gemäß Artike132 Absatz l
Buchstabe c der genannten Verordnung.

Soweit der Einführer seine Einfuhrvorgänge über mehrere
Einheiten oder Betriebsstätten abwickelt, muss er auf Verlangen
für jede dieser Einrichtungen die Berichte gemäß Artikel 63
Absatz 2 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung vorlegen.
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Kontrollvorscltriften für Einheiten, die ökologische/biologische
Erzeugnisse produzieren, aufbereiten oder einführen und einen
Teiloder alle damit verbundenen Arbeitsgänge an Dritte

vergeben haber,

Artikel 86

Kontrollvorkehrungen

Hinsichtlich der Arbeitsgänge, die an Dritte vergeben werden,
muss die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63
Absatz l Buchstabe a Folgendes umfassen:

a) eine Liste der Subunternehmer mit einer Beschreibung ihrer
Tätigkeiten und Angaben zu den KontrollsteIlen oder
Kontrollbehörden, denen sie unterstehen;

b) eine schriftliche Zustimmung der Subunternehmer, dass ihr
Betrieb dem Kontrollverfahren gemäß Titel V der Ver-
ordnung (EG) NI'. 834/2007 unterstellt wird;

c) alle konkreten Maßnahmen, die unter anderem ein ange-
messenes Buchführungssystem umfassen, die auf Ebene der
Einheit zu treffen sind, um sicherzustellen, dass für die vorn
Unternehmer in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse soweit
erforderlich die Lieferanten, Verkäufer, Empfänger und
Käufer festgestellt werden können.

KAPrrEL r
Kontl'Ollvorschriften für Futtermittel aufbereitende Einlleiten

Artikel 87

Geltungsbereich

Dieses Kapitel gilt für Einheiten, die auf eigene oder fremde
Rechnung Erzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe c der Verordnung (EG)NI'. 834/2007 aufbereiten.
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Kontrollvorkehrungen

(1) Die vollständige Beschreibung der Einheit gemiiß Arti-
kel 63 Absatz 1 Buchstabe a muss Folgendes umfassen

a) Angaben über die Einrichtungen für die Annahme, Auf-
bereitung und Lagerung der für Futtermittel bestimmten
Erzeugnisse vor und nach den sie betreffenden Arbeits-
gängen;

b) Angaben über die Einrichtungen, in denen andere zur
Aufbereitung von Futtermitteln verwendete Erzeugnisse
gelagert werden:

c) Angaben über die Einrichtungen, in denen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel gelagert werden:

d) erforderlichenfalls eine Beschreibung der MiscbfuttermitteJ,
die der Unternehmer gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a
der Richtlinie 79/3ï3/EWG herzustellen beabsichtigt, sowie
Angabe der Tierart oder der Tierkategorie, für die das
Mischfuttermittel bestimmt ist;

e) erforderlichenfalls die Bezeichnung der Futtermittel-Aus-
gangserzeugnisse, die der Unternehmer aufzubereiten beab-
sichtigt.

(2) Die Maßnahmen, die Unternehmer gemäß Artikel 63
Absatz 1 Buchstabe b treffen müssen, um die Einhaltung der
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion zu
gewährleisten, umfassen auch die Magnahmen gemäß Artikel26.

(3) Die Komrollbehörde oder KontrollsteIle stützt sich auf diese
Maßnahmen, um eine allgemeine Bewertung der Risiken durch-
zuführen, die mit den einzelnen Aufbereitungseinheiten ver-
bunden sind, und erstellt einen Kontrollplan. Dieser Kontrollplan
muss eine den potenziellen Risiken angepasste Mindestanzahl
Zufallsstichproben vorsehen.
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Buchführung

I Zur ordnungsgemäßen Kontrolle der Arbeitsgänge müssen die
Bücher gemäg Artikel 66 Angaben über Ursprung, Art und
Mengen der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, der Zusatzstoffe.

i der Verkäufe und der Enderzeugnisse umfassen.

Artikel 90

Kontrollbesuche

Der Kontrollbesuch gemäf Artikel 65 beinhaltet eine voll-
ständige Betriebsinspektion. Darüber hinaus führt die Kontroll-
behörde oder Kontrollstelle auf Basis einer allgemeínen
Bewertung der potenziellen Risiken der Nichteinhaltung der
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion zielgc-
richtete Besuche durch.

Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle konzentriert sich dabei
besonders auf die für den Unternehmer ermittelten kritischen
Stellen, urn festzustellen, ob die Arbeitsgänge ordnungsgemäß
überwacht und kontrolliert werden,

Alle Betriebsstätten. an denen der Unternehmer seine Tätigkeiten
ausübt, können so häufig kontrolliert werden, wie dies angesichts
der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Risiken gerechtfertigt ist.

KAPnEL 8

Verstöße und Infoml4tionsaustausch

Artikel 91

Maßnahmen bei Verdacht auf Verstöße und
Unregelmäßigkeiten

(1) Ist ein Unternehmer der Auffassung oder vermutet er, dass
ein von ihm produziertes, aufbereitetes, eingeführtes oder von
einem anderen Unternehmer bezogenes Erzeugnis den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion nicht
genügt. so leitet er Verfahrensschritte ein, um entweder jeden
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion von dem
betreffenden Erzeugnis zu entfernen oder das Erzeugnis aus-
zusondern und entsprechend zu kennzeichnen. Der Unter-
nehmer kann das Erzeugnis erst verarbeiten oder verpacken oder
in den Verkehr bringen, wenn die betreffenden Zweifel aus-
geräumt wurden, es sei denn, das Erzeugnis wird ohne Bezug auf
die ökologische/biologische Produktion in den Verkehr gebracht.
In derartigen Zweifelsfällen unterrichtet der Unternebmer unver-
züglích die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde. Letztere können
verlangen, dass das Erzeugnis erst dann mit einem Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion in den Verkehr gebracht
werden darf, wenn sie sich anhand von Informationen des
Unternehmers oder aus anderer Quelle vergewissert haben, dass
die Zweifel ausgeräumt sind.

(2) Hegt eine KontroIIbehörde oder KontrollsteIle begründeten
Verdacbt, dass ein Unternehmer beabsichtigt, ein Erzeugnis mit
einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion, das
nicbt den Vorschriften für die ökologische/biologische Produk-
tion genügt, in den Verkehr zu bringen, so kann diese
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,KontroHbehörde oder Kontrollstelle verlangen, dass der Unter-
nehmer das diesen Bezug tragende Erzeugnis für einen von ihr
festzusetzenden Zeitraum vorläufig nicht vermarktet'. Bevor sie
einen solchen Beschluss fasst, gibt die Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle dem Unternehmer Gelegenheit zur Stellungnahme.
Sie verpflichtet den Unternehmer aufSerdem, jeden Bezug auf die
ökologische/biologische Produktlon von dem Erzeugnis zu
entfernen, wenn sie sicher ist, dass das Erzeugnis den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion nicht
geniigt.

Bestätigt sich der Verdacht innerhalb des genannten Zeitraums
jedoch nicht, so wird der Beschluss gem1¡fS Unterabsatz 1
spätestens am Dattun des Ablaufs der genannten Frist wider-
rufen. Der Unternehmer leistet der Kontrollstelle oder Kontroll-
behörde zur Klärung des Verdachts jede erforderliche
Unterstützung.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen
und Sanktionen, um elen Missbrauch der in Titel IV eler
Verordnung (EG) Nr. 834/200ï, sowie in Titel ][J undjeder in
Anhang Xl der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Angaben
zu verhindern.
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Informationsaustausch zwischen Kontrollbehörden,
KontrollsteIlenund zuständigen Behörden

(1) Werden der Unternehmer und/oder seine Subunter-
nehmer von verschiedenen Kontrollbehörden oder Kontroll-
steIlen kontrolliert, so tauschen die Kontrollbehörden oder
KontrollsteIlen die relevanten Informationen über die von
ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus.

(2) Wechseln Unternehmer und/oder ihre Subunterneh-
mer ihre Kontrollbehörde oder KontrollsteIle, so wird dies
der zuständigen Behörde von den betreffenden Kontroll-
behörden oder KontrollsteIlen unverzüglich mitgeteilt.

Die vorherige Kontrollbehörde oder KontrollsteIle übergibt
der nachfolgenden Kontrollbehörde oder KontrollsteIle die
relevanten Bestandteile der Kontrollakte des betreffenden Un-
ternehmers und die Berichte geinäß Artikel 63 Absatz 2
Unterabsatz 2.

Die neue Kontrollbehörde oder KontrollsteIle stellt sicher,
dass der Unternehmer im Bericht der vorherigen Kontroll-
behörde oder KontrollsteIle festgehaltene Nichtkonformitäten
behoben hat bzw. dabei ist, diese zu beheben.

(3) Zieht sich der Unternehmer aus dem Kontrollsystem
zuriick, so teilt die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle dies
der zuständigen Behörde unverzüglich mit.

(4) Stellt eine Kontrollbehörde oder Kontrollstelle Un-
regelmäßigkeiten oder Verstöße fest, durch die der ökologi-
sche/biologische Status von Erzeugnissen beeinträchtigt wird,
so teilt sie dies der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats,
der sie gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
benannt bzw. zugelassen hat, unverzüglich mit.

Die zuständige Behörde kann auch auf eigene Initiative jeg-
liche weitere Information über Unregelmäßigkeiten oder Ver-
stöße anfordern.

Stellt eine Kontrollbehörde oder Kontrollstelle bei Erzeugnis-
sen, die der Kontrolle anderer Kontrollbehörden oder Kon-
trollstellen unterliegen, Unregelmäßigkeiten oder Verstöße
fest, so teilt sie dies auch diesen Behörden oder Stellen un-
verzüglich mit.

(5) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Vorkehrungen
und legen schriftliche verfahren fest, um den Informations-
austausch zwischen allen Kontrollbehörden und/oder allen
KontrollsteIlen, die von ihnen gemäß Artikel 27 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 benannt bzw. zugelassen wurden,
zu ermöglichen, einschließlich Verfahren für den Informati-
onsaustausch zum Zwecke der Überprüfung der Beseheini-

l gungen gemäß Artikel 29 Absatz 1 der genannten Verord-

I__ nung.

(6) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Vorkehrungen
und legen schriftliche Verfahren fest, um zu gewährleisten,
dass die Informationen über die Ergebnisse der gemäß Ar-
tikel 65 dieser Verordnung durchgeführten Inspektionen und
Besuche unter Beachtung des gemäß Artikel 33 Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 65/2011 der Kommission (*) festgeleg-
ten Informationsbedarfs an die Zahlstelle übermittelt werden.
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(I) Werden der Unternehmer und seine Subur emebmer von
verschiedenen KontrollsteIlen oder Kontroll rörden kontrol-
liert, so muss die Erklärung gemäfS Arti 63 Absatz 2 eine
Zustimmung des Unternehmers in s 'nem Namen und im
Namen seiner Subunternehmer dahi ehend enthalten, dass die
verschiedenen Kontrollstellen od Kontrollbehörden Informa-
rioneu über die von ihnen ,ntrollierten Arbeitsgänge aus-
tauschen können so i· dahingehend, wie dieser
Infonnationsaustausch er. ilgen kann,

(2) Stellt ein tgliedstaat bei einem Erzeugnis aus einem
anderen Mit I rêdstaar, das die Angaben gernäfS Titel IV der
Vererdnun "G)Nr. 834/2007 und Titel III und/oder Anhang XI
der vorl' 'enden Verordnung aufweist, Unregelmäßigkeiten oder
verstöf e gegen diese Verordnung fest,' so informiert er den
M' ., iedstaat, der die KontrollsteIle oder KontrolIbebörde

Artikel 92a

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten
untereinander und zwischen den Mitgliedstaaten und
der Kommission

(1) Stellt ein Mitgliedstaat bei einem Erzeugnis aus einem
anderen Mitgliedstaat, das Angaben gemäß Titel IV der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 und gemäß Titel III und/oder
Anhang XI der vorliegenden Verordnung trägt, Unregel-
mäßigkeiten oder Verstöße im Zusammenhang mit der An-
wendung der vorliegenden Verordnung fest, so teilt er dies
dem Mitgliedstaat, der die Kontrollbehörde benannt oder die
KontrollsteIle zugelassen hat, den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission über das System gemäß Artikel 94
Absatz 1 der vorliegenden Verordnung unverzüglich mit.

(2) Stellt ein Mitgliedstaat bei gemäß Artikel 33 Absätze 2
oder 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingeführten Er-
zeugnissen Unregelmäßigkeiten oder Verstöße in Bezug auf
die Erfüllung der Anforderungen der genannten Verordnung
oder der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 fest, so teilt er
dies den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission über
das System gemäß Artikel 94 Absatz 1 der vorliegenden
Verordnung unverzüglich mit.

(3) Stellt ein Mitgliedstaat bei gemäß Artikel 19 der Ver-
ordnung (EG)Nr. 1235/2008 eingeführten Erzeugnissen Un-
regelmäßigkeiten oder Verstöße in Bezug auf die Erfüllung
der Anforderungen der genannten Verordnung und der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 fest, so teilt er dies dem Mit-
gliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat, den anderen Mit-
gliedstaaten und der Kommission über das System gemäß
Artikel 94 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung unverzüg-
lich mit. Falls Unregelmäßígkeíten oder Verstöße bezüglich
Erzeugnissen festgestellt werden, für die der Mitgliedstaat die
Genehmigung gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008 selbst erteilt hat.wird die Mitteilung den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission übermittelt.
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(4) Der Mitgliedstaat, der eine Mitteilung über die Nicht-
konformität von Erzeugnissen gemäß den Absätzen 1 oder 3
erhält, oder der Mitgliedstaat, der die Genehmigung gemäß
Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 für ein Er-
zeugnis erteilt hat, bei dem eine Unregelmäßigkeit oder ein
Verstoß festgestellt wurde, ermittelt die Ursache dieser Un-
regelmäßigkeit oder dieses Verstoßes. Er trifft unverzüglich
geeignete Maßnahmen.

Er informiert den Mitgliedstaat, der die Mitteilung übermittelt
hat, die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über
das Ergebnis seiner Ermittlung und die getroffenen Maßnah-
men, indem er die ursprüngliche Mitteilung über das System
gemäß Artikel 94 Absatz 1 beantwortet. Diese Antwort wird
innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Datum der 'ur-
sprünglichen Mitteilung übermittelt.

(5) Der Mitgliedstaat, der die ursprüngliche Mitteilung
übermittelt hat, kann den antwortenden Mitgliedstaat erfor-
derlichenfalls um zusätzliche Informationen ersuchen. In je-
dem Fall nimmt der Mitgliedstaat, der die ursprüngliche Mit-
teilung übermittelt hat, nachdem er eine Antwort oder zu-
sätzliche Informationen von einem benachrichtigten Mit-
gliedstaat erhalten hat, in dem System gemäß Artikel 94
Absatz 1 die notwendigen Einträge und Aktualisierungen
vor.

"A, Like! ~:2u

Veröffentlichung von Informationen

Die Mitgliedstaaten maehen der Öffentlichkeit'
Mitteln einschließlich der Veröffentlichun Internet die
aktualisierten Verzeichnisse gemäß Art' 28 Absatz 5 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 . den aktualisierten Be-
scheinigungen fur die einz. en Unternehmer gemäß
Artikel 29 Absatz 1 der nnten Verordnung nach dem
Muster in Anhang XII d vorliegenden Verordnung zugäng-
lich. Die Mitgliedsta n beachten dabei die Anforderungen
an den Schutz onenbezogener Daten gemäß der Richt-
linie 95/461 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (*).

Artikel 92b

Veröffentlichung von Informationen

Die Mitgliedstaaten maehen der Öffentlichkeit mit geeigneten
Mitteln, einschließlich der Veröffentlichung im Internet, die
aktualisierten Verzeichnisse gemäß Artikel 28 Absatz 5 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 mit den aktualisierten Be-
scheinigungen für die einzelnen Unternehmer gemäß Arti-
kel 29 Absatz 1 der genannten Verordnung nach dem Mus-
ter in Anhang XII der vorliegenden Verordnung zugänglich.
Die Mitgliedstaaten beachten dabei die Anforderungen an
den Schutz personenbezogener Daten gemäß der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (**).

(*) ABI. L 25 vom 28.1.2011, S. 8.
(**) ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31."
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"KAPITEL 9

überwachung durch zuständige Behörden
Artikel 92c

Überwachung von KontrollsteIlen

(1) Die Überwachungstätlgkeiten zuständiger Behörden,
die gemäß Artikel 27 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung
(EG)Nr. 834/2007 Kontrollaufgaben an Kontrollstellen über-
tragen, betreffen in erster Linie die Bewertung der Kontroll-
leistung dieser Kontrollstellen, wobei den Ergebnissen der
Arbeit der nationalen Akkreditierungsstelle gemäß Artikel 2
Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (*) Rechnung getragen
wird.

Diese Überwachungstätigkeiten umfassen unter anderem eine
Bewertung der internen Verfahren der Kontrollstellen für die
Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von Kontrollakten
auf Einhaltung der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 und die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle
von Nichtkonformitäten sowie bei Einsprüchen und Be-
schwerden.

(2) Die zuständigen Behörden maehen den Kontrollstellen
zur Auflage, Unterlagen über ihr Verfahren der Risikobewer-
tung vorzulegen.

Die Risikobewertung muss gewährleisten, dass

a) ihr Ergebnis die Basis für die Bestimmung der Intensität
der unangekündigten oder angekündigten jährlichen In-
spektionen und Besuche bildet;

b) je nach Risikokategorie bei mindestens 10 % der unter
Vertrag stehenden Unternehmer zusätzliche Stichproben-
kontrollbesuche gemäß Artikel 65 Absatz 4 durchgeführt
werden;

c) mindestens 10 % aller gemäß Artikel 65 Absätze 1 und 4
durchgeführten Inspektions- und Kontrollbesuche un-
angekündigt sind;

d) die Entscheidung darüber, bei welchen Unternehmern un-
angekündigte Inspektionen und Besuche durchzuführen
sind, auf Basis dieser Risikobewertung erfolgt und diese
je nach Höhe des Risikos geplant werden.

(3) Zuständige Behörden, die Kontrollaufgaben an Kon-
trollstellen übertragen, müssen überprüfen, dass die Mitarbei-
ter der KontrollsteIlen über ausreichendes Fachwissen und
Kenntnisse der den ökologischen/biologischen Status von Er-
zeugnissen beeinträchtigenden Risikoelemente, sowie über
die erforderliche Qualifikation, Ausbildung und Erfahrung
im Bereich der ökologischen/biologischen Produktion im All-
gemeinen und der diesbezüglichen EU-Vorschriften im Be-
sonderen verfügen, und dass eine geeignete Regelung für die
Rotation der Kontrolleure existiert.

(4) Die zuständigen Behörden verfügen über schriftliche
Verfahren für die Übertragung von Kontrollaufgaben an Kon-
trollstellen gemäß Artikel 27 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 und die Überwachung gemäß dem vorliegen-
den Artikel, die die Einzelheiten der von den Kontrollstellen
zu übermittelnden Informationen regeln.
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Maßnahmenkatalog für den Fall von Unregelmäßigkei-
ten und Verstößen

Die zuständigen Behörden erstellen und übermitteln den mit
Kontrollaufgaben betrauten KontrollsteIlen einen Katalog, in
dem zumindest die Verstöße und Unregelmäßigkeiten, durch
die der ökologische/biologische Status von Erzeugnissen be-
einträchtigt wird, sowie die Maßnahmen aufgelistet sind, die
die KontrollsteIlen im Falle von Verstößen oder Unregel-
mäßigkeiten durch die ihrer Kontrolle unterstehenden und
in der ökologischen/biologischen Produktion tätigen Unter-
nehmer durchführen müssen.

Die zuständigen Behörden können auf eigene Initiative wei-
tere relevante Informationen in den Katalog aufnehmen.

Artikel 92e

Jährliche Inspektion von Kontrollstellen

Die zuständigen Behörden veranlassen eine jährliche Inspek-
tion der KontrollsteIlen, denen gemäß Artikel 27 Absatz 4
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Kontrol-
laufgaben übertragen wurden. Für diese jährliche Inspektion
stützt sich die zuständige Béhörde auf die Ergebnisse der
Arbeit der nationalen Akkreditierungsstelle gemäß Artikel 2
Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. Bei der
jährlichen Inspektion überprüft die zuständige Behörde ins-
besondere,

a) ob das Standardkontrollverfahren der KontrollsteIle, wie
es der zuständigen Behörde von der KontrollsteIle gemäß
Artikel 27 Absatz 6 Buchstabe a der Verordnung (EG)Nr.
834/2007 vorgelegt wurde, eingehalten wird;

I-b) ob die KontrollsteIle gemäß Artikel 27 Absatz 5 Buch-
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über eine
ausreichende Anzahl entsprechend qualifizierter und er-
fahrener Mitarbeiter verfügt, die in Bezug auf die Risiken,
die den ökologischen/biologischen Status von Erzeugnis-
sen beeinträchtigen, geschult wurden;

c) ob die KontrollsteIle über schriftliche Verfahren und Vor-
lagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwendet:

i) jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 27 Absatz 3
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007;

ii) Aufstellung einer rísíkobasierten Probennahmestrate-
gie, Entnahme und Laboranalyse der Proben;

iii) Informationsaustausch mit anderen KontrollsteIlen
und mit der zuständigen Behörde;

iv) Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer
Kontrolle unterliegenden Unternehmer;

v) Anwendung und Weiterverfolgung des Maßnahmen-
katalogs im Falle von Unregelmäßigkeiten oder Ver-
stößen;

vi) Einhaltung der Vorschriften für den Schutz personen-
bezogener Daten in Bezug auf die ihrer Kontrolle
unterliegenden Untemehmer, wie sie in den Mitglied-
staaten, in denen die zuständige Behörde operiert,
existieren, sowie der Vorschriften der Richtlinie
95/46/EG.
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Artikel 92f
Daten über die ökologische/biologische Produktion im
mehrjährigen nationalen Kontrollplan und im
Jahresbericht
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass ihre mehrjäh-
rigen nationalen Kontrollpläne gemäß Artikel 41 der Verord-
nung (EG) Nr. 882/2004 die überwachung der Kontrollen
der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der vorlie-
genden Verordnung abdecken, und dass der Jahresbericht
gemäß Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 spezi-
fische Daten über diese Überwachung (im Folgenden "Daten
über die ökologische/biologische Produktion" genannt) be-
inhaltet. Die Daten über die ökologische/biologische Produk-
tion betreffen die Bereiche gemäß Anhang xmb der vorlie-
genden Verordnung.

Die Daten über die ökologische/biologische Produktion be-
ruhen auf Informationen über die von den Kontrollstellen
und/oder Kontrollbehörden durchgeführten Kontrollen und
über die von der zuständigen Behörde vorgenommenen
Überprüfungen.

Die Daten werden unter Verwendung der vorlagen gemäß
Anhang XIIIc der vorliegenden Verordnung ab 2015 für das
Jahr 2014 vorgelegt.

Die Mitgliedstaaten können die Daten über die ökologische/
biologische Produktion in Form eines Kapitels für die öko-
logische/biologische Produktion in ihren nationalen Kontroll-
plan und ihren Jahresbericht aufnehmen.

(*) ABI. L 218 vom 13.8.2008, S. 30."
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TITEL V

MITTE11.UNGEN AN OlE KOMMISSION, ÜBERGANGS- UND
SCHWSSBESTIMMUNGEN

KAPITEL I

Mitteilungen an die Kommission

Artikel 93

Statistische Angaben

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem
1. Juli jeden Jahres anliand des von der Kommission (General-
direktion Eurost.at) bereitgestellten elektronischen Datenaus-

tauschsystems für Dokumente und Informationen die statisti-
schen [ahresangabeu über die ökologische/biologische Produk-
tion gemäß Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

(2) Die statistischen Angaben gemäß Absatz 1 umfassen
insbesondere folgende Daten:

a) die Zahl der ökologischen/biologischen Erzeuger, Verarbei-
tel', Einführer und Ausführer:

b) die ökologische/biologische Pflanzenproduktion und
Anbaufläche in Umstellung und in ökologischer/biologi-
scher Produktion;

c) den ökologischen/biologischen Tierbestand und die ökolo-
gischen /biologischen Tierprodukte;

d) die Daten über die gewerbliche ökologische/biologische
Produktion, aufgeschlüsselt nach Tätigkeiten.

"e) die Anzahl ökologischer/biologischer Einheiten für die
Produktion von Tieren in Aquakultur;

o den Umfang der ökologischen/biologischen Produktion
von Tieren in Aquakultur;

g) fakultativ die Anzahl ökologischer/biologischer Meeres-
algeneinheiten und den Umfang der ökologischen/biolo-
gischen Meeresalgenproduktion."

(3) Für die Übermittlung der statistischen Angaben gemäß den
Absätzen l und 2 verwenden die Mitgliedstaaten die zentrale
Dateneingangsstelle ("Single Entry point") der Kommission

(Eurostat).

(4) Die Merkmale der statistischen Daten und Metadaten
werden im Rahmen des statistischen Programms der Gemein-
schaft auf Basis von Formularen oder Fragebögen, die über das
System gemäß Absatz 1 zugänglich sind, vorgegeben.
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Artikel94

Sonstige Angaben

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die
folgenden Angaben unter Verwendung des von der Kommission
(Generaldirektion Landwirtschaft und Entwicklung des länd-
lichen Raums) bereitgestellten elektronischen Datenaustausch-
systems für Dokumente und andere Informationen als
statistische Angaben:

a) vor dem 1. Januar 2009 die Informationen gemäß
Artikel 35 Buchstabe a der Verordnung (EG) NI'. 834/
2007 sowie anschließend jede Änderung dieser Informatío-
nen, sobald sie erfolgt;

b) bis 31. März jeden Jahres die Informationen gemäß
Artikel 35 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 Liber die Kontrollbehörden und Kontrollstellen. die
am 3 l. Dezember des Vorjahres zugelassen waren;

c) vor dem 1. Juli jeden Jahres alle anderen Informationen, die
nach Maßgabe dieser Verordnung vorgeschrieben sind oder
benötigt werden.

"d) innerhalb eines Monats nach ihrer Genehmigung die
von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 47 Absatz 1
Buchstaben c und e gewährten Ausnahmen."

(2) Die Daten werden unter der Verantwortung der zuständigen
Behörde gemäß Artikel 35 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007
von dies;'¡'Behörde selbst oder von der Stelle, der diese Funktion
übertragen wurde, über das System gemäf~ Absatz 1 mitgeteilt,
eingetragen und aktualisiert.

(3) Die Merkmale der Daten und Metadaten werden auf Basis
von Formularen oder Fragebögen, die über das System gemäß
Absatz 1 zugänglich sind, vorgegeben.
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KAPITEL 2

Übergangs- und SchlusslJestillunullgen

Artikel 95

Übergangsmaßnahmen

(1) Für eine am 31. Dezember 20 l Oablaufende Übergangszeit
dürfen Rinder in bereits vor dem 24. August 2000 bestehenden
Gebäuden angebunden werden, sofern für regelmäßigen Auslauf
gesorgt wird und die Tiere im Einklang mit den Anforderungen
hinsichtlich der artgerechten Behandlung auf reichlich mit
Einstreu versehenen Flächen gehalten und individuell betreut
werden und sofern die zuständige Behörde diese Mafnahme
genehmigt hat. Die zuständige Behörde kann die Genehmigung
dieser Maísnahme auf Antrag einzelner Unternehmer für eine
Anwendung in einem begrenzten Zeitraum, der vor dem
31. Dezember 2013 endet, unter der zusätzlichen Bedingung
verlängern, dass die Kontrollbesuche gemäß Artikel 65 Absatz 1
mindestens zweimal jährlich durchgeführt werden,

(2) Für eine am 31. Dezember 2010 ablaufende Übergangszeit
kann die zuständige Behörde Tierhaltungsbetrieben die Aus-
nahmen von den Vorschriften für Unterbringung und Besatz-
dichte genehmigen, die ihnen auf Basis der Ausnahmeregelung
gemäf~ Anhang l Teil B Nummer 8.5.1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 gewährt wurden. Die betreffenden Unternehmer
legen der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle einen Plan vor, aus
dem hervorgeht, wie den Vorschriften fur die ökologische/
biologische Produktion bis zum Ende der Übergangszeit nach-
gekommen werden soll. Die zuständige Behörde kann die
Genehmigung dieser Maßnahme auf Antrag einzelner Unter-
nehmer zwecks Anwendung in einem begrenzten Zeitraum, der
vor dem 31. Dezember 2013 endet, unter der zusätzlichen
Bedingung verlängern, dass die Kontrollbesuche gemäß Arti-
kel 65 Absatz 1 mindestens zwei Mal jährlich durchgeführt
werden.

(3) Während einer am 31. Dezember 2010 ablaufenden
Übergangszeit kann die Endmast von Schafen und Schweinen
für die Pleischerzeugung gemäß Anhang I Teil B Nummer 8.3.4
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 in Stallhaltung erfolgen,
vorausgesetzt, die KontrolIbesuebe gemäß Artikel 65 Absatz 1
werden mindestens zwei Mal jährlich durchgeführt.

(4) Während einer am 31". Dezember 20ll ablaufenden
Übergangszeit können Ferkelohne Betäubung und/oder Ver-
abreíchung von Schmerzmitteln kastriert werden.

\
--(5) Bis zur Aufnahme ausführlicher Verarbeitungsvorschriften
, für Heimtierfutter gelten einzelstaatliche Vorschriften oder -
1\· falls solche Vorschriften nicht bestehen - von den Mitglied-

staaten akzeptierte oder anerkannte prívate Standards.
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,,(6) Zum Zwecke von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe j
der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 und bis zu Aufnahme
spezifischer Stoffe gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe f
der Verordnung dürfen nur Mittel verwendet werden, die
von den zuständigen Behörden genehmigt wurden. "

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und bis z 1me spezifi-
scher Stoffe gemäf~ Artiks uc istabe f der Verordnung
dürfen nur' .rwendet werden, die von den zuständigen

(7) Genehmigungen nichtökologischer/nichtbiologischet Zuta-
ten landwirtschaftlichen Ursprungs, die von den Mitgliedstaaten
im Rahmen der Verordnung (EWG) NI'. 207/93 erteilt wurden,
können als Genehmigungen im Rahmen der vorliegenden
Verordnung angesehen worden. Genehmigungen, die jedoch
gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Verordnung (EWG) NI'. 207/93
erteilt wurden, laufen am 31. Dezember 2009 ab.

. (8) Für eine am 1. Juli 2010 ablaufende Übergangszeit können
, Unternehmer bei der Kennzeichnung weiter die Bestimmungen
im Sinne der Verordnung (EWG)NI'. 2092/91 anwenden für:

o

I i) das System der Berechnung des Prozentanteils von
ökologischenibiologischen Zutaten von Lebensmitteln,

ii) die Coden ummer und/oder den Namen der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde.

,,(9) Vorräte von Erzeugnissen, die vor dem 1. Juli 2010
nach Maßgabe der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 oder der
Verordnung (EG) NI'. 83412007 produziert, verpackt und
gekennzeichnet wurden, können weiterhin mit einer Bezug-
nahme auf die ökologische/biologische Produktion in den
Verkehr gebracht werden, bis die Vorräte aufgebraucht sind.

(10) Verpackungsmaterial, das mit der Verordnung (EWG)
NI'. 2092/91 oder der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 im
Einklang steht, kann bis zum 1. Juli 2012 für Erzeugnisse
weiterverwendet werden, die mit einer Bezugnahme auf die
ökologische/biologische Produktion in den Verkehr gebracht
werden, soweit diese Erzeugnisse im Übrigen den Anforde-
rungen der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 entsprechen."

( ,
Maßgabe der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 pro "lert,
verpackt und gekennzeichnet wurden, können w·' "l'hin mit
einem Bezug auf die ökologische/biologische ]J' (uktion in den
Verkehr gebracht werden, bis die Vorräte' gebraucht sind.

(10) Verpackungsmat " . das den Vorschriften der Verord-
nung (EWG) NI'. 2 191 genügt. kann bis zum 1. Januar 2012
für Erzeugnis weiterverwendet werden, die mit einem Bezug
auf die .. ologische/biologische Produktion in den Verkehr
geb . 1t werden, soweit diese Erzeugnisse im Ubrigen den
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,,(10a) Bei Erzeugnissen des Weinsektors endet die
übergangszeit gemäß Absatz 8 am 31. Juli 2012.

Bestände von Wein, die bis zum 31. Juli 2012 nach
Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 oder der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 produziert wurden, kön-
nen vorbehaltlich der folgenden Kennzeichnungsbedin-
gungen weiterhin in den Verkehr gebracht werden, bis
die Bestände aufgebraucht sind:

a) Das Gemeinschaftslogo fur ökologische/biologische
Produktion gemäß Artikel 25 Absatz l der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007, das seit dem 1. Juli 2010
,EU-Logo für ökologische/biologische Produktioni
heißt, darf verwendet werden, wenn der Weinberei-
tungsprozess mit Titel Il Kapitel 3a der vorliegenden
Verordnung im Einklang steht;

b) Unternehmer, die das ,EU-Logo für. ökologische/biolo-
gische Produktion' verwenden, bewahren die Nach-
weise mit Angabe der Mengen in Liter je Weinkatego-
rie und Jahrgang mindestens fünf Jahre nach Inver-
kehrbringen des aus ökologischen/biologischen Trau-
ben gewonnenen Weins auf;

c) sind diese Nachweise gemäß Buchstabe b nicht ver-
fugbar, darf der Wein als ,Wein aus Trauben aus öko-
logischem/biologischem Anbau' gekennzeichnet wer-
den, sofern er die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung, ausgenommen Titel II Kapitel 3a, erfüllt;

d) als ,Wein aus Trauben aus ökologischem/biologischem
Anbau' gekennzeichneter Wein darfnicht das ,EU-
Logo fur ökologische/biologische Produktion' tragen."

am 31. Juli 2012.
ö ö

Bestände von Wein, die dem 31. Juli 2012 nach Maß-
gabe der Verordn ö WG) Nr. 2092/91 oder der Verord-
nung (EG) 34/2007 produziert, verpackt und gekenn-
zeic ,,:,ur~en, kö~nen weiterhin in d~n Verkehr gebracht

,,(lI) Für eine am 1. JuIL2015 ablaufende Übergangszeit
kann die zuständige Behörde Aquakulturproduktionseinhei-
ten, die vor Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung nach
anerkannten einzelstaatlichen Regeln Meeresalgen und Tiere
ökologisch/biologisch produzieren, genehmigen, während
der Anpassung an die' vorliegende Verordnung den Status
ökologischer/biologischer Produktionseinheiteh aufrecht-
zuerhalten, wenn die Gewässer nicht ungebührlich durch
sroffe verunreinigt werdën, die für die ökologische/biologi-
sche Produktion unzulässig. sind .' Unternehmei', die von
díeser Möglichkeit Gebrauch machen, melden der zuständi-
gen Behörde die betreffenden Fischteiche, Netzkäfige oder
Meeresalgenplätze. ,,' . . ..
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kann die zuständige B~hörde Aquakulturproduktio hei-
ten, die vor Inkrafttreten der vorliegenden Vero ung nach
anerkannten einzelstaatlichen Regeln Meer gen und Tiere
ökologisch/biologisch produzieren, e migen, während
der Anpassung an die vorliege erordnung den Status
ökologischer/biologischer uktionseinheiten aufrecht-
zuerhalten, wenn die ässer nicht ungebührlich durch
Stoffe verunreini erden, die mr die ökologische/biologi-
sche Produk . unzulässig sind. Unternehmer, die von
dieser .. Ichkelt Gebrauch maehen. melden der zuständi-
gen örde die betreffenden Fischteiche, Netzkäfige oder

ätze. II

Artikel 96

Aufhebung

Die Verordnungen (EV'lG)Nr. 207/93, (EG) Nr. 223/2003 und
(EG)Nr. 1452{2003 werdeu aufgehoben.

Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen und die Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092{91 gelten als Verweise auf die
vorliegende Verordnung und sind nach der Entsprechungstabelle
gemäß Anhang XIVzu lesen.

Arti/<e! 97

Inkrafttreten und Gültigkeit

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt derEuropäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2009.

Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 58 gelten jedoch ab dem 1. Juli 2010.

Diese Verordnung ist in allenihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brussel, den 5. September 2008

Fiir die Kommission

Mariann FISCI-fER BOEL

Mitglied der Kommission
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~M2 ..Düngemittel, Bodenverbesserer und Nährstoffe gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 6d Absatz 2"

Stallmist Gemisch aus tierischen Exkrementen und
pflanzlichem Material (Einstreu)

Produkt darf nicht aus der industriellen
Tierhaltung stamrnen."

T8
f)tilrgtnlÏttd oud _HodcllCCIbcsSCICl gCIltä8 l.\ítikcJ J J\b.~Ult:e l

AlIl11crkll/l,gcn:

A: zugelassen gemäß der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 und übernommen durch Artikel 16 Absatz "3 Buchstabe c der Verordnung (EG)

Nr. 834{2007
B: zugelassen gcmäl¡ der Verordnung (EG) NI'. 834/2007

A

Bezeichnung
Erzeugnisse, die nur nachstehende Stoffe

enthalten oder Gemische daraus

Beschreibung, Anforderung an die
Zusammensetzung, VerwendungsvorschriftenTM2 .Zulassung
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Z.ulassung Bezeichnung ", "5' • ~;'
-

clungsvorsc

Erzeuftnisse, die nachstehende St .cc. -A
~",11lscllaus tierischen Exkrementen und pflanzlichem

entha ren ~ ("" '. traraus: Material (Einstreu).--- mIst (Dung)
Produkt darf nicht aus der industriellen Tierhaltung..,

A Getrockneter Stallmist und getrockne- Produkt darf nicht aus cler tndustríellen Tierhaltung

ter Geflügclmist starnmcn.

A Komf,0st aus tierischen Exkrementen, Produkt darf nicht aus der industriellen Tierhaltung
einsc ¡lieglich Geflügelmisl und korn- stammert
postierter Stallmist

A Flüssige tierische Exkremente Verwendung nach kontrollierter Fermentation und/oder
geeigneter Verdünnung.
Produkt darf nicht aus der industriellen Tierhaltung
stammen .

.

uB Kompostiertes oder fermentler- Erzeugnis aus getrennt gesammelten Haushaltsabfållen,

tes Gemisch aus Haushaltsab- gewonnen durch Kompostierung oder anaerobe Gärung bei

fållen der Erzeugung von Biogas.
Nur pflanzliche und tierische Haushaltsabfälle.
Gewonnen in einem geschlossenen und kontrollierten, vom
Mitgliedstaat zugelassenen Sammelsystem.
Höchstgehalt der Trockenmasse in mg/kg:
Cadmium: 0,7; Kupfer: 70; Nickel: 25; Blei: 45; Zink: 200;
Quecksilber: 0,4; Chrom (insgesamt): 70; Chrom (VI): nicht
nachweisbar"

- . -
haltsabfälle

r-r-rc.rcc ~l:o~UU;)5:' ."
gewonnen durch Komposrierung ado. "'~~ Gärung bei
der Erzeugung von~ .
Nur llf1~ una tierische j-Iaushaltsabfälle.

~nen in einem geschlossenen und kontrollierten, vom
Mitgliedstaat zugelassenen Sammeisystem.
Höchstgehair der Trockenmasse in mg/kg: Cadmium: 0,7;-- Kupfer: 70; Nickel: 25; Blei: 45; Zink: 200; Quecksilber: 0,4;
zrrrorn (iHsgesfI!fI!)! ;Zø; EAf8H, !~ql:Q.

"B Biogasgärreste, die tierische Tierische Nebenprodukte (einschließlich Nebenprodukten

Nebenprodukte enthalten, ver- von Wildtieren) der Kategorie 3 und Magen- und Darmin-

gärt mit Material pflanzlichen halt der Kategorie 2 (im Sinne der Definition der Katego-

oder tierischen Ursprungs, die rien 2 und 3 in der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des

in diesem Anhang aufgeführt Europäischen Parlaments und des Rates (*)) dürfen nicht

sind aus der industriellen Tierhaltung stammen.
Die Prozesse müssen der Verordnung (EU) Nr. 142/2011
der Kommission (**) entsprechen.
Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden.

(") Verordnung (EG)Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschrif-
ten für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) (ABI.L 300 vom 14.11.2009, S. 1).

(""l Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr
bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter
gemäg der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren (ABI. L 54 vom
26.2.2011, S. 1)."
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A Torf Nur für Garrenballzwecke (Gemüsebau. Ziergartenbau.
Gehölze, Baumschulen),

A "
Substrat von Champignonkulturen Das Ausgangssubstrat darf nur aus den nach diesem Anhang

zulässigen Produkten bestehen,

A Exkremente von Würmern (Wurm-
kompost) und Insekten

A Guano

A Kompostiertes oder fennentiertes Erzeugnis aus gem ischtern pflanzlichem Material. gewonnen
Gemisch aus pflanzlichem Material durch Kompostierung oder anaerobe Gärung bei der

Erzeugung von Biogas,

nB Nachstehende Produkte oder
Nebenprodukte tierischen
Ursprungs:
Blutmehl
Hufmehl
Hornmehl
Knochenmehl bzw. entleimtes
Knochenmehl
Fischmehl
Fleischmehl
Federn- und Haarmehl. gemah-
lene Fell- und Hautteile
Wolle
Walkhaare (Filzherstellung),
FeIlteile (1)
Haare und Borsten
Milcherzeugnisse
Hydrolysierte Proteine (2)

(1) Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom (VI) in
mg/kg: nicht nachweisbar.

(2) Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden."

A Nachstehende Produkte oder Neben-
produkte tierischen Ursprungs:
Blutmehl
Hufmehl
Hornmehl
Knochenmehl bzw, entleirntes Kno-
chenmehl
Fischmehl
Fleischmehl
Federn- lind Haarrne
Fell- und Hau .'.
Wolle
, haare (Filzherstellung), Fellteile

Haare lind Borsten
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Zulassung Bezeichnung ßeschreibung. Anforderung an die Z~Sa11l111enSClZlJng, Verwen-
dungsvorschritten

A Produkte und Nebenprodukte pflanz- Beispiele: Filterkuchen von Ölfrüchten, Kakaoschalen.
lichen Ursprungs für Düngezwecke Malzkeime

A Algen und Algenerzeugnisse Ausschlíeßlích gewonnen durch
i) physikalische Verfahren einschließlich Dehydrarisie-

rung, Gefrieren oder Mahlen
ii) Extraktion mit Wasser oder sauren und/oder alkali-

sehen wässrigen Lösungen
iii) Fermentation.

A Sägemehl und Holzschnitt Von Holz, das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde.

A Rindenkompost Von Holz, das nach dem Einschlag nieht chemisch behandelt
wurde.

A Holzasche Von Holz, das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde.

A Weicherdiges Rohphosphat Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2 Nummer 7 der
Verordnung (EG) Nr. 200 3/200.3 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (I) über Düngemittel.
Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg l'lOI.

A Alumíníurncalcíumphosphate Produkt gefl1äf~Anhang I Abschnitt A,2 Nummer 6 der
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003.
Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg p!O,.
Nur auf alkalischen Böden zu verwenden (pH> 7,5).

A Schlacken der Eisen- und Stahlbetel- Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2, Nummer 1 der
tung Verordnung (EG) Nr. 2003/2003.

A Kalirohsalz oder Kalnir Produkt. gemäg Anhang ¡Abschnitt A.3, Nummer l der
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003.

A Kaliumsulfat. möglicherweise auch Aus Kalirohsalz durch physikallsehe Extraktion gewonnen,
Magnesiumsalz enthaltend möglicherweise aueh Magnesiumsalz enthaltend.

A Schlempe und Schlempeextrakt Keine Ammon lakselilempe.

A Calciumcarbonat Nur natürlichen Ursprungs. ""
(z. B. Kreide, Mer~el. Kalksteinmehl.
Algenkalk. Phosp rarkreide usw)

A Calcium- und Magnesiurncarbonar Nur natürlichen Ursprungs.
(z, B. Maguesíumkalk, Magnestumkalksrelnmehl, Kalkstein
usw),

A Magnesíurnsulfat (Kieserit) Nur natürlichen Ursprungs.

A Calciumchloridlösung Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem
Calciummanget

A Calciumsulfat (Gips) Produkte gemäß Anhang rD Nummer l der Verord-
nung (EG) Nr, 2003/2003.
Nur natürlichen Ursprungs.

A Industriekalk aus cler Zuckerherstellung Nebenprodukt der Zuckerherstellung aus Zuckenüben

A Indusrriekalk aus der Siedesalzhersrel- Nebenprodukt der Siedesalzherstellung aus Sole, die berg-
lung männisch gewonnen wird.

A Elernentarer Schwefel Produkte f!l1läß Anhang ID.3 der Verordnung (EG)
Nr. 2003 2003.

A Spurennährstoffe Mínerallsche Spurennährstoffe gernäg Anhang l Abschnitt E
der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003

A Natriumchlorid Ausschließlich Steinsalz.

! "Gesteinsmehl und Ton".

(') ABI. L 304 vom 21.11.2003, S. 1.



TM16 uB Leonardit (organisches Sedi- Ausschließlich als Nebenprodukt aus Bergbautätigkeiten
ment mit hohem Gehalt an gewonnen.
Huminsäuren)

Nur Erzeugnisse aus der nachhaltigen Fischerei im Sinne
von Artikel 3 Buchstabe e der Verordnung (EG)
Nr. 2371/2002 des Rates (*) oder aus ökologischer/biologi-
scher Aquakultur.

B Chitin (Polysaccharid, gewon-
nen aus dem Panzer von
Krebstieren)

B Organisches Sediment aus Bin-
nengewässern, entständen
unter Ausschluss von Sauer-
stoff (z.B. Faulschlamm)

Ausschließlich organisches Sediment gewonnen als Neben-
produkt der Binnenwasserwirtschaft oder aus einstigen Bin-
nengewässern.
Die Gewinnung sollte gegebenenfalls auf eine Art und
Weise erfolgen, die minimale Auswirkungen auf das aquati-
sche System hat.
Ausschließlich Sedimente aus Quellen frei von jeglicher
Kontamination durch Pestizide, langlebige organische
Schadstoffe und benzinähnliche Stoffe.
Höchstgehalt der Trockenmasse in mg/kg:
Cadmium: 0,7; Kupfer: 70; Nickel: 25; Blei: 45; Zink: 200;
Quecksilber: 0,4; Chrom (insgesamt): 70; Chrom (VI): nicht
nachweisbar.

(*) Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fische-
reiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (ABI. L 358 vom 31.12.2012, S. 59)."
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ANI-JANG 11

Pestizide - Pflanzenschutzmittel gemäß Artikel 5 Absatz ]

Alllllcrkllllgell

A:: zugelassen gemn(; der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und übernommen durch Artikel j (¡ Absatz '3 Buchstabe c der Verordnung (EG)
NI'. 834/2007

Il:: zugelassen gemäß derVerordnung (EG) NI'. 834/2007

,,1. Pflanzliche und tierische Substanzen

Zulassung Bezeichnung
Beschreibung, Anforderung an die Zusammensetzung,

Verwendungsvorschriften

A Azadirachtin aus Azadirachta Insektizid
indica (Neembaum)

A Bienenwachs Einsatz beim Baumschnitt

B Hydrolysiertes Eiweiß, außer Lockmittel. nur in zugelassenen Anwendungen in Verbin-
Gelatine dung mit anderen geeigneten Erzeugnissen dieses Anhangs

A Lecithin Fungizid

B Pflanzenöle Insektizid, Akarizid, Fungizid, Bakterizid und Keimhemm-
stoff
Produkte gemäß dem Anhang der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (*)

A Pyrethrine aus Chrysanthemum Insektizid
cinerariaifolium

A Quassia aus Quassia amara. Insektizid, Repellent

(') Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABI. L 153 vom
11.6.2011, S. 1).

- ....... ,., ,.~~, /
Zulassung Bezeichnung Beschreibung, Anforderung an die zusammcnr'cn-

. durigsvorschríften

A Azadirachtin aus Azadirach!ù indica Insektizid -:(Neernbaum)

A Bienenwachs Einsatz beim BaUI11S~

A Gelatine Insektizid ./

A Hydrolyslerres Eiweiß ~~I, nur in zugelassenen Anwendungen in Ver-

../"
ndung mit anderen geeigneten Erzeugnissen dieses

Anhangs

A Lecithin / Fungizid

A PflanzenÖl;~1. Kienöl. Insektizid, Akarizid, Fungizid und Keimhemmsroff
Kümmelöl)

A I~ aus Chrysanthemum cÍllera- Insektizid
.-

l"olium

A./ Quassia aus Q¡La.lsia amara. Insektizid, Repellent

/Á Rotenon aus Derris spp. und LOl1cho- Insektizid
·t ' "¡ 't'l"
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f 2. Mikroorganismen zur biologischen Schädlings- und Krankheitsbekämpfung

Zulassung

;

Beschreibung, Anforderung an die Zusammensetzung,
Verwendungsvorschriften

Bezeichnung

MikroorganismenA Produkte gemäß dem Anhang der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission und nicht aus
Gva hergestellt"

.... ". . -- , .. -
v ----~'derung an die Zusammensetzung. Verwen-

Zulassung lleZeich~ dungsvorschriften

...!--- !:,~J:,roorg;;;ilimen (Bakterien, Viren lind

3. Von Mikroorganismen erzeugte Substanzen

Zulassung

lnsektizid
Nur wenn Magnahmcn getroffen werden, um die Risiken
für Hauptparasiroiden und das Risiko einer Resistenzent-
wicklung möglichst gering Zll halten

Bezeichnung
Beschreibung, Anforderung an dk Zusammensetzung. Verwen-

. dungsvorschriflen

A Splnosad

,,4. Substanzen, die nur in Fallen und/oder Spendern verwendet werden dürfen

Zulassung Bezeichnung
Beschreibung, Anforderung an die Zusammensetzung,

Verwendungsvorschriften

A Pheromone Lockstoff; sexuelle Verwirrmethode; nur in Fallen und
Spendern
Produkte gemäß dem Anhang der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (Nummern ..255,
258 und 259)

A Pyrethroide (nur Deltamethrin Insektizide; nur in Fallen mit spezifischen Lockmitteln; nur
oder Lambda-Cyhalothrin) gegen Befall mit Bactrocera oleae und Ceratitis capitata Wied."

'.

- ,. ~... ~I ~ . •.1. .;"...._-
4. , ,

- ñescllreibung. Anforderung an die Zusammensetzung, Verwen-
Zulassung Bezeic dungsvorschliflCl1- ..

u¡



" .,
,. .' ..

z.massung Ij'~l,"I(:l1nung dungsvors~

A Pheromone Lo' ,. ~irrl11erhode; nur in Fallen und----'"-spendern ' .

~ ~(nur D,cltamethrin oder Insektizid, nur in Fallen mit spezifischen Lockmitteln; nur
.". - . ., " ' '

" "to
,~,

'YB

5, Präparate, elie zwischen die KulturpfJan7.,en flächig ausgestreut werden

Zulassung Bezeichnung
Beschreibung, Anforderung an dle Z,!sammenSelzttng, Verwen-

dungsvorsclltif ten

Eisen-Ill-Phosphat (Eiscn-III-Ortho-
phosphat)

Molluskizid

'YM16
,,6. Andere Substanzen, die traditionell im ökologischen Landbau verwendet werden

Zulassung Bezeichnung
Beschreibung, Anforderung an die Zusammensetzung,

Verwendungsvorschriften

B Kupferverbindungen in Form
von Kupferhydroxid, Kupfer-
oxychlorid, Kupferoxid, Kup-
ferkalkbrühe (Bordeauxbrühe)
und dreibasischem Kupfersulfat

Nur Anwendung als Bakterizid und Fungizid bis zu 6 kg
Kupfer je Hektar und Jahr.
Bei mehrjährigen Kulturen können die Mitgliedstaaten
abweichend vom ersten Absatz vorsehen, dass die 6-kg-
Begrenzung für Kupfer in einem gegebenen Jahr überschrit-
ten werden kann, sofern die über einen Fünfjahreszeitraum,
der das betreffende Jahr und die vier vorangegangenen
Jahre umfasst, tatsächlich verwendete Durchschnittsmenge
6 kg nicht überschreitet
Risikominderungsmaßnahmen wie z. B. die Einrichtung
von Pufferzonen sind zum Wasserschutz und zum Schutz
der nicht zur Zielgruppe gehörenden Organismen zu
ergreifen.
Produkte gemäß dem Anhang der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 (Nummer 277)

A Ethylen Nachreifung von Bananen, Kiwis und Kakis; Nachreifung
von Zitrusfrüchten nur als Teil einer Strategie zur Vermei-
dung von Schäden durch Fruchtfliegen; Blüteninduktion bei
Ananas; Keimverhinderung bei Kartoffeln und Zwiebeln
Nur Anwendungen in geschlossenen Räumen als Wachs-
tumsregler dürfen zugelassen werden. Die Zulassungen
müssen auf professionelle Anwender beschränkt werden.

A Kaliseife (Schmierseife) Insektizid



TM16 Zulassung Bezeichnung
Beschreibung, Anforderung an die Zusammensetzung,

Verwendungsvorschriften

A Schwefelkalk (Calciumpolysul- Fungizid
fid)

A Paraffinöl Insektizid, Akarizid
Produkte gemäß dem Anhang der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 (Nummern 294 und 295)

A Quarzsand Repellent

A Schwefel Fungizid, Akarizid

B Repellents (Geruch) tierischen Repellent
oder pflanzlichen Ursprungs/ Nur auf nicht essbare Teile der Pflanze anzuwenden und
Schafsfett wenn Pflanzenmaterial nicht an Schafe oder Ziegen verfür-

tert wird
Produkte gemäß dem Anhang der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 (Nummer 249)

TB -" . . " . ..... .. ""tr /
Zulassung Bezeichnung

Beschreibung. Anforderung an dit' zusal11tllenSeIZ~ell-
durigsvorschríften

A Kupfer in Form von Kupferhydroxid. Fungizid
Kupferoxichlorid, (dreibasischem) Kup- Bis zu 6 kg Kupfer je Hektar und Jal
fersulfar. Kupferoxid, Kupferokranoat Bei mehrjährigen Kulturen könn die Mitgliedstaaten

abweichend vom vorherigen satz vorsehen, dass die
6-kg-Begrenzung für Kup~ Ill. einem gegebenen Jahr
überschritten werden k n, sofern die über einen Fiinf-
jahreszeitraum. der s betreffende [ahr und die vier
vorange1angene ahre umfasst, tatsächlich verwendete
Durchsc nitts enge 6 kg nicht überschreitet "

A Ethylen ~ von B",,~,Kíwís und Kakis: Nachreifung
von urus rüchten nur als Teil einer Strategíe zur Ver-
I ·Idung von Schäden durch Fruchtfliegen: Blürenínduktíon

/
rei Ananas; Keimverhinderung bei Kartoffeln und Zwiebeln

A Kaliseife (Schmierseife) / Insektizid

A Kalialaun (Kalinit) / Verzögerung der Reifung VOll Bananen

A Schwefelkalk (Calci~lysulfid) Fungizid, Insektizid, Akarizid

A Paraffinöl / Insektizid, Akarizid

A 17 Insektizid, Fungizid
Nm bei Obstbäumen, Reben, Olívenbäurnen und tropischen
Kulturell (z. B. Bananen)

A/ Kaliumpennanganat Fungizid, Bakterizid: nur bei Obstbäumen, Olivenbäumen.
und Reben

/Á Quarzsand Repellent

,/ - . . .. ..
'I:>'

, ,



7. Andere Substanzen

Zulassung Bezeichnung Beschreibung, Anforderung an die Zusammensetzung,
Verwend ungsvorschriften

B Aluminiumsilicat (Kaolin) Repellent

A Calciumhydroxid Fungizid nur bei Obstbäumen, einschließlich in Obstbaum-
schulen, zur Bekämpfung der Neema galligena

B Laminarin Auslöser der eigenen Abwehrmechanismen der Pflanze
Der Tang wird entweder gemäß Artikel 6d ökologisch/bio-
logisch angebaut oder gemäß Artikel 6c nachhaltig geerntet

B Kaliumhydrogencarbonat Fungizid und Insektizid"
(,Kaliumbicarbonat')

- ------Beschreibung. Al1f~ Zusammensetzung, Verwen-Zulassung Bezeichnung
~ dungsvorschríûen

A

-~
Fungizid
Nur bei Obstbäumen. einschließlich ill Obstbaumschulen.
zur Bekämpfung der Ncclria galligena

~
r ..
"ö'



TB ANI-JANG IIf

Mindeststall- und -freiflächen und andere Merkmale der Unterbringung gemäß Artikel] OAbsatz 4, aufgeschlüsselt
nach Tier- und Produktionsarten

1. Rinder, Equiden, Schafe und Schweine

Stallfläche Außenl1ächc

(den Tieren zur Verfügung stehende Nertoflâche) (FreilandfJächen. ausgenommen Wei-
deflächen)

Mlndesrlebendgcwlcht m'/Tier m'/Ticr(kg)

Zucht- und Mastrinder und bis Zli 100 1,5 t.t
-equiden

1.9bis zu 200 2."

bis zu 350 4.0 3

über 350 5, mindestens l m2fJ 00 kg 3,7, mindestens 0,75 m2/100 kg

Milchkühe 6 4.5

Zuchtbullen la 30

Schafe und Ziegen 1,5 Schaf/Ziege 2,5

0,3 5 Lamm/Zickel 0,5

Führende Sauen mit bis zu 7,5 Sauen 2,5
40 Tage alten Ferkeln

Mastschweine bis zu 50 0,8 0,6

bis zu 85 1.1 0,8

bis zu lJ.O 1,3 I

11,2"~M2 1:,5
-------------------
"über 110 kg

TB Ferkel über 40 Tage alt 0,6 0,4
und bis 30 kg

Zuchtschweine 2,5 weibliche Tiere 1,9

6 männliche Tiere 8,0
Wenn die natürliche Paa-
rung in Buchten erfolgt:
10 m2/Eber

2. Geflügel

Stallfläche
(den Tieren zur Verfügung stehende Nettofläche) Außenfläche

cm Sitz- (bei Flächenrotation t Tier zur Verfügung
Anzahl Tiere/m' stange/ Nest stehende F äche in m')

Tier

Legehennen 6 18 7 Legehennen je 4, sofern die Obergrenze von 17O kg
Nest oder im Fall N/ha/Jahr nicht überschritten wird
eines gemeinsamen
Nestes 120 cm2/
Tier

Mastgeflügel (in fes- 10, höchstzulässí- 20 (nur 4 Masthähnchen und Perlhühner
ten Ställen) ges Lcbcnd~ewicht Perl- 4.5 Enten2l kg je m hühner)

10 Truthühner
15 Gänse
Bei allen vorerwähnten Arten darf die
Obergrenze von 170 kg N/halJahr
nicht überschritten werden,



YB Stallfläche
(den Ticren ZUI' Vel'fügung stehende Nerrofläche) Außenfliiche

cm Sitz- (bd Flächenrotanon je Tier ZUI', Vel'fügung

Anzahl Tim'lm' stangel NeSI stehende Fläche in m')

Tier

Mastgeflügel (in 16 (I) in bewegli- 2,5, sofern die Obergrenze von 170 kg
beweglichen Ställen) chen Ceflügelstâl- NfhalJahr nicht überschritten wird

len mit einem
höchstzulässigen
Lebendgewicht von
30 kg je 1112

(') Nul' ill beweglichen Ställen mit elner Bodenfläche von höchstens 150 m ',



"B ANHANG IV

Höchstzulässige Anzahl von Tieren je Hektar gemäß Artikel 15 Absatz 2

Klasse odel' Art Höchstzulâssige Anzahl von Tieren je Hektar
Äquivalent von J 70 kg NlhalJabl'

Equiden ab tí Monaren 2

Mastkälber 5

Andere Rinder unter einem Jahr 5

Männliche Rinder zwischen ] und 2 Jahren 3,3

Weibliche Rinder zwischen I lind 2 Jahren 3.3

Männliche Rinder ab 2 Jahren 2

Zuchtfärsen 2,5

Mastfärsen 2,5

Milchkühe 2

Merzkühe 2

Andere Kühe 2,5

Weibliche Zuchtkaninchen lOa

Mutterschafe 13,3

Ziegen 13,3

Ferkel 74-

Zuchtsauen 6,5

Mastschweine 14

Andere Schweine 14-

Masthühner 580

Legehennen 230



TM16

"ANHANG V

Futtennittelausgangserzeugnisse gemäß Artikel 22 Buchstabe d, Artikel 24 Absatz 2 und Artikel25m Absatz 1

,,1. FUTIERMITIEL-AUSGANGSERZEUGNISSE MINERALISCHEN URSPRUNGS:

A Kohlensaurer Muschelkalk

A Kohlensaurer Algenkalk
(Maerl-Kalk)

A Lithotamnium

A Calciumgluconat

A Calciumcarbonat

A entfluoriertes Monocalcium-
phosphat

A entfluoriertes Dicalciumphos-
phat

A Magnesiumoxid (wasserfreie
Magnesia)

A Magnesiumsulfat

A Magnesiumchlorid

A Magnesiumcarbonat

A Calcium-Magnesiumphosphat

A Magnesiumphosphat

A Mononatriumphosphat

A Calcium-Natrium-Phosphat

A Natriumchlorid

A Natriumbicarbonat

A Natriumcarbonat

A Natriumsulfat

A Kaliumchlorid"



YM10 1. FUITERMmELAUSGANGSERZEUGNISSE MINERALISCHEN URSPRUNGS

A Kohlensaurer Muschelkalk

A Kohlensaurer Algenkalk (Maerl-Kalk)

A .Lithotamnium

A Calciumgluconat

A Calciumcarbonat

A Magnesiumoxid (wasserfreie Magnesia)

A Magnesiumsulphat

A Magnesíumchloríd

A Magnesiumcarbonat

A Phosphat, entfluoriert

A Calcium-Magnesiumphosphat

A Magnesiumphosphat ~.

A Mononatriumphosphat

A Calcium-Natriumphosphat

A Natriumchlorid

A Natriumbicarbonat

A Natriumcarbonat

A Natriurnsulphat

A Kaliumchlorid

A Saccharomyces carlsbergiensis

1. SONSTIGE FUITERMITTELAUSGANGSERZEUGNISSE

Erzeugnisse/Nebenerzeugnisse der Vergärung von Milcroorganismen, deren Zellen inaktiviert oder abgetötet wurden:

A Saccharomyces cerevísiae



Roggen in Form VOll Körnern und Futtennehl

~M2 ..Futterr~ittelausgangserzeugnisse gemäß Artikel 22 Absätze I, 2 und 3, Artikel 25k Absatz 1 Buchstabe d
und ArtIkel25m Absatz I"

TB FattcIJlñu.cll\osgangsclzcugnissc gtiliäS Altikcl22 2\bs:itzc l, 2 ulICI3

1. NICHTÖ KOLOGISCHEjNICHTßIOLOGISCHE
SPRUNGS

Rcískeímkuchen

I.l. Getreide, Körner, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Hafer in Form von Körnern. Flocken. Purtermehl, Schälkleie

Gerste in Form von Körnern. Eiweiß- und Futtermehl

Rispenhirse in Form von Körnern

Sorghum in Form von Körnern

Weizen in Form von Körnern, Puttermehl. Kleie, Kleberfutter, Kleber

Spelz in Form von Körnern

Triticale in Form VOll Körnern

Mais in Form von Körnern, Kleie. Futterrnehl, Keimkuchen

Malzkeime

Biertreber

1.2. Ölsaaten, Ölfrüchte, deren Erzeugnisse und Neb

Rapssaat. Rapskuchen und Rapsschalen

Sojabohnen, dampferhitzt

Sojakuchen und Sojabohnenschalen

Sesamkuchen

Pflanzet le (aus mechanischer Extraktion)

1.3. Körne1guminoscn, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

- íchercrbsen in Form von Samen, Futterrnehl, Kleie

Platterbsen in Form von Samen, die einer Hitzebehandlung unterzogen wurden, Futtermehl und Kleie

Erven in Form VOll Samen, Futrerrnehl, Kleie

Erbsen in Form von Samen, Futtermehl. Kleie



Wicken in Form von Samen, Puttermehl. Kleie

Lupinen in Fonn von Samen. Futrerrnchl, Kleie

1.4. Knollen, Wurzeln, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Zuckerrübeuschnirzcl

Kartoffeln

Bataten in 1'01'111 VOll Knollen

Kartoffelpülpe (Nebenerzeugnis. das bei der Stärkegewinnung anfällt)

Kartoffelstärke

Kartoffeleíweíâ

Maniok

1.5. Andere Samen und Früchte, deren Erzeugnísse und Nebenerzeugnisse:

[ohannnisbror

lohannnísbrotschoten (ganz oder gemahlen)

Kürbisse

Zítrusrrester

Äpfel, Quitten, Birnen, Pfirsiche, Feigen, Trauben u

Kastanien

Walnusskuchen

Haselnusskuchen

Kakaoschalen und -kuchen

Eicheln

1.6. Grünfutter und Raufutter:

Luzerne

Klee

Silage

Getreidestroh



.8
Melasse

Algenmehl (gewonnen durch Trocknen lind Zerkleinern von Secalgen und anschließcndcs Waschen zur
verringcrung des Iodgchalrs)

Pulver und Extrakte von Pflanzen

pflanzliche Eíweiliextrakte (nur für jungtiere)

Gewürze

Kräuter

2. FUITERMIITEL-AUSGANGSERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS

1.1. Milch und Milcherzeugnisse:

Rohmilch

Milchpulver

Kaseinpulver

Magermilch, Magermilchpulver

Butterrnilch, Bunermílchpulver

Molke, Molkepulver. teilentzuckertes Melkepulver, Mo eneíwctßpulvcr (durch physikalische Behandlung
extrahiert)

Milchzuckerpulver

Quark (Topfen) und Sauermilch

2.2. Fische, andere Meerestiere. deren Erz gnisse und Nebenerzeugnisse:

Fisch

Mit folgenden Einschränkungen: N Erzeugnisse aus der nachhaltigen Fischerei. die nur für andere Arten als
Pflanzenfresser verwendet werden ürfen

~M2
,,_ enzymatt gewonnene, lösliche oder unlösliche Hydrolysate und Proteolysate, ausschließlich für Aquakultur-

jungtiere"

~M2

.8



YB
Eier und Eiprodukte zur Verfütterung an Geflügel. vorzugsweise aus dem eigenen Betrieb

3. FUTTERMITTEL-AUSGANGSERZEUGNISSE MINERALISCHEN URSPRUNGS

3.1. Natrium:

unraffínícrtcs Meersalz

rohes Steinsalz

Natriumsulfat

Natriumcarbonat

Natriumbicarbonat

Natriumchlorid

3.2. Kalium

Kaliumchlorid

3.3. Calcium:

Lirhorarune (Algenkalk) und Märl

Schalen von Wassertieren (einschließlich Schulp von Kopff Rern)

Calciumcarbonat

Calciumlaktat

Calciumgluconat

3.4. Phosphor:

entfluoríerres Dicalciumphosphat

3.5. Magnesium:

Magnesiumphosphat

Schwefel:



~M10 ANHANG VI

In der Tieremährung verwendete FuttennineIzusatzstoffe gemäß Artikel 22 Buchstabe g, Artikel 24 Absatz 2
und Artikel25m Absatz 2

Zulassung Kennnummer Stoff
Beschreibung,

Verwendungsbedingungen

A la E 200 Sorbinsäure

A la E 236 Ameisensäure

B la E 237 Natriumformiat

A la E 260 Essigsäure

A la E 270 Milchsäure

A la E 280 Propionsäure

A la E 330 Zitronensäure

Die in diesem Anhang aufgelisteten Zusatzstoffe müssen nacb Maßgabe der Verordnung (EG) Nr, 1831/2003 des
Europäischen Parlaments und des Rates (*) zugelassen sein.

1. TECHNOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE

a) Konservierungsmittel

Zulassung Kennnummer Stoff
Beschreibung,

Verwendungsbedingungen

A lb I E 306 Stark tocopherolhaltige Extrakte na-
türliehen Ursprungs

b) Antioxidantien

Zulassung Kennnummer Stoff
Beschreibung,

Verwendungsbedingungen

A I E 322 Lecithin Nur aus ökologischJbiologisch er-
zeugten Rohstoffen

Verwendung beschränkt auf Fut-
termittel für die Aquakultur

c) Emulgatoren und Stabilisatoren, Verdickungsstoffe und Geliermittel

d) Bindemittel, FliifShilfsstoffe und Gerinnungsstoffe

Zulassung Kennnummer Stoff
Beschreibung,

Verwendungsbedingungen

B I E 535 Natríumferrocyanid Höchstgehalt: 20 mg/kg NaCl
(berechnet als Ferrocyanidanion)

A I E 55lb kolloidales Siliziumdioxid

A I E 55lc Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt)

A I E 558 Bentonit-Montmorillonit

A I E 559 Kaolinit-Tone, asbestfrei



Zulassung Kennnummer Stoff
Beschreibung.

¡
Verwendungsbedingungen

A 1 E 560 Natürliche Mischungen von Steati-
ten und Chlorit

A 1 E 561 Vermiculit

A 1 E 562 Sepiolit

B 1 E 566 Natrolith-Phonolith
.. _.

Zulassung Kennnummer Stoff
Beschreibung,

Verwendungsbedingungen

"B 1 Ig568 Klinoptilolith sedimentären
Ursprungs [alle Arten]"

~M10

TM16

TM10

Perlit

.... ..~.~,
..(Mastschweine,-:-MasllJünnt:r, ¡Vlast-

- ..

A E 599

ej Silier:i~atzstoffi

Zulassung Kennn'ummer Stoff
Beschreibung,

Verwendungsbedingungen

A Ik.. .. Enzyme, Hefen und Bakterien Für Silage nur dann zulässig, wenn eine
angemessene Gärung aufgrund der Witte-
rungsbedingungen nicht möglich ist

...

1. SENSORISCHE ZUSATZSTOFFE

Zulassung Kennnummer StolT
Beschreibung,

Verwendungsbedingungen ..

A lb I Aromastoffe Nur Extrakte aus landwirtschaftlichen
Erzeugnissen

aj Vitamine

3. ER.NÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE

Zulassung Stof!'Kennnummer
Beschreibung,

VerwendUIlgsbedingungen

A Vitamine und Provitamine - aus landwirtschaftlíchen Erzeugnis-
sen gewonneD

- Falls synthetisch gewonnen, dürfen
Dur diejenigen für Monogastriden .
und Aquakulturtiere verwendet wer-
den, die mit aus landwirtschaftlichen
Erzeugnissen gewonnenen Vítamí-
Den identisch sind. •

3a

- Falls synthetisch gewonnen, dürfen
nur Vitamine A, D und E für Wie-
derkäuer verwendet werden, die mit
aus landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen gewonnenen. Vitaminen iden-
tisch sind; Verwendung mit vorheri-
ger Genehmigung der Mitgliedstaa-
ten auf Basis der Prüfung der Mög-
lichkeit, ob ökologische/biologische
Wiederkäuer die notwendige Menge
der genannten Vitamine nicht über
ihre Futterration erhalten.

bJ Spurenelemente

Zulassung Kennnummer Stof!'
Beschreibung;

Verwendungsbedingungen

A 3b El Eisen - Eisen(III)-oxid ,
- Eísenûll-carbonat ~
- Eisen(II)-sulphat, Heptahydrat
- Eisen (II)-sulphat, Monehydrat

A 3b E2 Jod - Calciumjodat, Anhydrid



~M10
Zulassung Kennnummer Stoff Beschreibung,

Verwendungsbedingungen

A 3b E3 Kobalt - basisches Kobalt(lIj-carbonat,
Monohydrat

- Kobalt(lIj-sulfat, Monehydrat und!
oder Heptahydrat

A 3b E4 Kupfer - basisches Kupfer(lIj-carbonat,
Monohydrat

- Kupfer(IJ)-oxid
- Kupfer(lIj-sulfat, Pentahydrat

A 3b ES Mangan - Mangan(lJ)-carbonat
- Manganoxid
- Mangan(lIj-sulfat, Monohydrat

A 3b E6 Zink - Zinkoxid
- Zinksulphat, Monohydrat
- Zinksulphat, Heptahydrat

A 3b E7 Molybdän - Natriummolybdat

A 3b E8 Selen - Natriumselenat
- Natriumselenit

4. ZOOTECHNISCHE ZUSATZSTOFFE

Zulassung Kennnummer Stoff Beschreibung,
Verwendungsbedingungen

A Enzyme und Mikroorga-
nismen

(*j ABI. L 268 vom 18.10.2003, S. 29."
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~M2 _ "Futtermittelzusatzstoffe und bestimmte Substanzen ffir die Tieremährung gemäß Artikel 22 Absatz 4 und
Artikel25m Absatz 2"

l, FUTfERMI'lTELZUSATZSTOFFE
Die aufgelisteten Zusatzstoffe müssen nach Maggabe der Verordnung (EG) NI', 183 1/2003 d s Europäischen
Parlaments und des Rates übel' Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (I) zugelassen ein,

TB øfltMtiaetttiaehe J,nthetisellc r,ïtJinhrc Hh hioIlOguslïidcII.

1,1. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

a) Vitamine
von Rohstoffen stammende Vitamine, die in natürlicher Weise in Futtermí

~M2 ,,_ naturidentische synthetische Vitamine für Monogastriden und Aquaku

n~tur,identische synthetische Vitamine A, D lind E mr Wied rkäuer mit vorheriger Genehrnígung der
lv~ltghedstaat~n auf Basis der Prüfling der Möglichkeit, dass' ologisch/biologisch erzeugte Wiederkäuer
die notwendige Menge der genannten Vitamine über ihre utterration erhalten,

b) Spurenelemente

El Eisen:

Eiscn(II)-carbonat

Eisen(I1)-sulfat, Monohydrat und/oder He

Eisen(!II)-oxid

£2 Jod:

calciumjodat, Anhydrid

Calciumjodat. Hexahydrar

Natriumjodid

E3 Kobalt:

Kobaltflll-sulfar, Mon ydrat und/oder Heptahydrat

Basisches Kobaltfll -carbonat, Monehydrat

£4 Kupfer

Kupfer (lI)-o. 'él

basisches upferûü-carbonat, Monehydrat

Kupfer -sulfat, Pentahydrat

E5 Man an:

fJabiu¡n.sdcnit

Mangan(II)-sulfat, Mono- und/oder Terrahydrat

Zink:

Zinkcarbonat

Zinkoxid

Zinksulfat, Mono- und/oder Heptahydrat

E7 Molybdän:

Ammoniummolybdat, Narríummolybdat

E8 Selen:

Natriumselenat



YB :1.:. ..

Enzyme und Mikroorganismen

(I) ABI. 1. 268 vom l8.10.2003, S. 29.

E 200 Sorbinsäure
E 2:36 Ameisensäure (,)
E 260 Essigsäure (*)
E 270 Milchsäure (*)
E 280 Propionsäure (*)
E 330 Zitronensäure (*)
(*) Für Silage: nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung auígrund ( .r Wittenmgsbedingungcn nicht möglich ist.

1.3. Teclmologische Zusatzstoffe

a) KOJlserl'ierungsmittcl

E306 - Tocopherol-haltige Extrakte natürlichen Urspru s als Antioxidantien
YM2 ,~

"b) Stoffe mit antioxidierender Wirkung

_ natürliche Stoffe mit antioxidierender Wir ng (ausschließlich für Futtermittel für die Aquakul-
tur)"

d)

Calciumstearat natürliche
Kolloidales SiliciumdiD, d
Kieselgur
Bentonit
Kaolinit-Tone
Natürliche Mi hungen von Steatiten und Chlorit
Vermicullt
Sepiolit
Perlit

b) Stoffe lUi! dlltitJ.eitli8lsnMJI V/i!luHlg

YB

c) Bindemittel und Flie,ßhilf.\sto.flë

E 470
E 551b
E 55lc
E 558
E 559
E 560
E 561
E 562
E .599

~M2

fen und Bakterien können als Silage-Zusatzstoffe verwendet werdcn.

Bei d Erzeugung von Silage sind Milch-, Ameísen-, Propion- und Essigsäure nur dann zulässig, wenn eine.
ressene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist.



TB
Die au(~elisteten Stoffe müssen nach Maggabe der Verordnung (EG)NI'. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und
des Rates über ZusatzstoH'e in der Tierernährung (I) zugelassen sein.

Bierhefen:

Saccharomyces cerevisiae

Saccha remyces car1sbt~rgknsis

3. STOFFE FÜR DIE SIl.AGEERZEUGUNG

Meersalz

Getreidcmehl

rohes Steinsalz

Molke

Zucker

Zuckerriibenschnitzel

Melassen

I
I

I



"ANHANG VII

Reinigungs- und Desinfektionsmittel

1. Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Anlagen für die Tierproduktion gemäß Artikel 23
Absatz 4:

- Kali- und Natronseifen

- Wasser und Dampf

- Kalkmilch

- Natriumcarbonat

- Kalk

- Branntkalk

- Natriumhypochlorit (z. B. als Lauge)

- Ätznatron

- Ätzkali

- Wasserstoffperoxid

- natürliche Pflanzenessenzen

_ Zitronensäure, Peressígsäure, Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure und Essigsäure

- Alkohol

- Salpetersäure (Melkausrüstungen)

- Phosphorsäure (Melkausrüstungen)

- Formaldehyd

_ Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen und Melkgeräte



TM2 2. Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Anlagen für die Produktion von Aquakulturtieren und Meeresalgen
gemäß Artikel 6e Absatz 2, Artikel 25s Absatz 2 und Artikel 29a:

2.1. Stoffe zur Reinigung und Desinfektion von Ausrüstungen und Anlagen in Abwesenheit vail Aquakulturtieren:

- Ozon

- Natriumchlorid

- Natriumhypochlorit

- Calciumhypochlorit

- Kalk (CaO, Calciumoxid)

--:- Natriumhydroxid

- Alkohol

- Wasserstoffperoxid

- organische Säuren (Essigsäure, Milchsäure, Zitronensäure)

- Huminsäure

- Peroxyessigsäure

- Iodophore

- Kupfersulfat. nur bis 31. Dezember 2015

- Kaliumpermanganat

- Peressig- und Peroctansäuren

- Kamelienölkuchen (tea seed cake) aus natürlichen Kameliensamen (ausschließlich für die Garnelenzucht)

2.2. zulässige Stoffe bei Anwesenheit von Aquakulturtieren:

- Kalkstein (Calciumcarbonat) zur pfi-Konrrolle

- Dolomit zur pH-Korrektur (ausschließlich für die Garnelenzucht)"



TB

Kalkmilch

Reinigungs- und Desinfektionsmittel gemäß Artikel 23 Absatz 4

Mittel für die Reinigung lind Desinfektion VOll Stallungen lind Anlagen für die Tierproduktion:

Kali- lind Natronselfen

Wasser und Dampf

Kalk

Branntkalk

Natríurnhypochlorir (z. ß. als Lauge)

Ätznatron

Ätzkali

Wasserstoffperoxid

natürliche Pflanzcnesscnzen

Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure und Essigsäure

Alkohol

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen und Melkgeräte



ANHANG VIII

~M4 "B.estimmte .Erzeugnisse und Stoffe zur Herstellung von verarbeiteten ökologischen/biologischen Lebens-
• mlbtteln Sowle Hefe und Hefeprodukten gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 27a Buch-
sta e a".

~M1

YB Besthiuutt .Elzeog¡iÏssc wid Stoffi; ZUl IItlSCtllUJIg 9011 veldlbtittLtJi ökoiogisdreJilbiologisdicn L€bclJsiJLÍttelrI
~eJt1äH .ArtHeel 27 IAMatY!1 BUéhstabe ft

Anmerkungen:

A: zugelassen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und übernommen durch Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
Il: zugelassen gt:miilS Verordnung (EG) Nr. 834/2007

ABSCf'INIIT A - LEBENSMIITELZUSATZSTOFFE. ElNSCHLIESSLlCI-¡ TRAGER

Zur Berechnung für die Zwecke von Artikel 23 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 werden
Lebensmíttelzsatzstoffe. die in der Spalte "Code" mit einem Sternchen ausgewiesen sind. zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs gerechnet.

'~M2

Aufbereitung von Lebens-
Gcnchmi- mitteln

Code Bezeichnung Anwcndungsbcdingungengung pflanzlichen tierischen
Ursprungs Ursprungs

A E 153 Pflanzenkohle X Geaschter Ziegenkäse
Morbier-Käse

A E 160b* Annatto. Bixin. X Roter Leicester-Käse
Norbixin Double-Cloucester-Käse

Cheddar
Mimolette-Käse

A E 170 Calcium-carbonat X X Darf nicht als Farb- oder Calciumzusatz
verwendet werden

A E 220 Schwcfcldíoxid X X Obstweine (*) ohne Zuckerzusatz (einschI.
oder Apfel- tind Birnenwein) sowie Met:

50 mg(**)

E 224 Kalium-metabisul- X X Bei Apfel- und Birnenwein unter Zusatz
fit von Zucker oder Fruchtsaftkonzentrat

nach der Fermentierung: 100 mg (H)

(') Als Obstwein gilt in diesem Zusam-
menhang Wein aus anderem Obst als
Weintrauheu

(**) Höchstwerte beziehen sich auf die in
allen Bestandteilen enthaltene
Gesarntmenge, ausgedrückt in
mg/IS02

..B I E 223 I Natriummetabisulfit Ix I Krebstiere e)"



.,..8
Genehmi-
gung

Code Bezeichnung

Aufberenung von Lebens-
rníucln

Anwendungsbedingungen
ptlanzlíchen I tierischen
Ursprungs Ursprunus

.,..8

A E 250 Natriumnitrit X Fleischerzeugnisse (I):

oder

E 252 Kaliumnitrat X E 250: Richtwert für dit, Zugabemenge.
ausgedrückt in NaNO¡: 80 mg/kg
E 252: Richtwert für die Zugabemenge.
ausgedrückt in NaNO·j: 80 mg/kg
E 250: Rückstandshöchstrnenge, ausge-
drückt in NaNO¡: 50 mg/kg
E 252: Rückstandshöchsrmenge, ausge-
drückt in NaN03: 50 mg/kg

A E 270 Milchsäure X X

A E 290 Kohlendioxid X X

A E 296 Apfelsäure X

A E 300 Ascorbinsäure X X Fletscherzeugnisse (2)

A E 301 Natriumascorbat X Pleischerzeugnísse (2) in Verbindung mit
Nitrit oder Nitrat

- ,.

A E 306' Stark tocopherol- X X Antioxidans flir Fette und Öle
haltige Extrakte

A E 322' Lecithin X X Milcherzeugnisse e) '.

A E 325 Natriumlactat X Milch- und Fleischerzeugnisse

A E 330 Zitronensäure X

"B E 330 Zitronensäure X Krebs- und
Weichtiere er

.. ... . _ .• - -- ---

A E 331 Natriumcitrat X

A E 333 Caldumcitrat X

A E 334 Weinsäure (L(+)-) X

A E 335 Natriumtartrat X

A E 336 Kaliumtartrat X

A E 341 (i) . Monocalcium- X Triebmittel als Mehlzusatz
phosphat



Aufbereitung von Lebens-
Genehmi- Code Bezeichnung

rnlueln
gung pflanzlichen I tierischen

Anwendungsbedingungen

Ursprungs Ursprungs

~M10 "B E 392' Extrakte aus X X Nur aus ökologischer!
Rosmarin biologischer Produktion"

sch Ischer
Produktion und nur
bei Verwendung von
Ethanol als Extrakti-

~M6

TB A E 400 Alginsäure X X Milchcrzcugnisse e)

A E 401 Natriumalginat X X Milchcrzcugnisse e)

A E 402 Kaliumalginar X X Milchcrzcugnisse Cl

A E 406 Agar-Agar X X Milch- unci Pleischerzeugnisse e)

A E 407 Carrageen X X Milcherzeugnisse n

A E 410" [ohannlsbrotkern- X X
mehl

A E 4·12' Guarkernmehl X X

A E 4]4' Gummi arabicum X X

A E 4]5 Xanthan X X

-----
A E 422 Glycerin X Für Pflanzenextrakte

A E 440* (i) Pektin X X Milcherzeugnisse (2)

A E 464 Hydroxypropyl- X X Herstellung von Kapselhüllen
methylcellulose

A E 500 Natriumcarbonat X X "Dulce de leche" Cl und Sauerrahmbutter
und Sauermilchkäse e)

A ESDI Kaliumcarbonat X

A E 503 Ammoniumcar- X
bonat

A E 504 Magnt~siul11carbo- X
nat

A E 509 Calciumchlorid X Milchgerinn ung

A E 516 Calciumsulfat X Träger

A E 524 Natriumhydroxid X Oberflächenbehandlung von Laugeuge-
bäck

A E 551 Siliciumdioxid X Ríeselhilfsstoff für Kräuter und Gewürze

A E 553b Talkum X X Überzugmittel für Fleischerzeugnisse

A E 938 Argon X X

A E 939 Helium X X

A E 941 Stickstoff X X

A E 948 Sauerstoff X X

(') Dieser Zusatzstoff darf nur verwendet werden, wenn der zuständigen Behörde glaubhaft nachgewiesen wurde. dass keine rechnelogtsehe
Allernative zur Verfügung steht. die dieselben Garantien bietet lind/oder die es gestaltet. dic besonderen Merkmale des Er'leugmsses
beizubehalten.e) Die Einschränkung gill: nur für lierische Erzeugnisse.

(l) "DlIlce di leche" ist cinc geschmeidige, wohlschmeckende Creme von brauner Farbe aus gesüßter. eingedickter Milch.



""M3 "ABSCHNIIT B - VERARBEITUNGSHILFSSTOFFE UND SONSTIGE ERZEUGNISSE, DIE BEI DER VERARBEITUNG
ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISCHER ZUTATEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN URSPRUNGS VERWENDET WERDEN

DÜRFEN

A/lmerkungen:

A: zugelassen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und übernommen durch Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007

B: zugelassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 834/2007

/'

Aufbereitung von Aufbereitung von
Genehmi- Bezeichnung Lebensmitteln Lebensmitteln Anwendungsbedingungengung pflanzlichen tierischen

Ursprungs Ursprungs

A Wasser X X Trinkwasser im Sinne der
Richtlinie 98/83/EG des Rates

A Calciumchlorid X Koagulationsmittel

A Calciumcarbonat X

Calciumhydroxid X

A Calciumsulfat X Koagulationsmittel

A Magnesiumchlorid (Nigari) X Koagulationsmittel

A Kaliumcarbonat X Trocknen von Trauben

A Natriumcarbonat X Zuckerherstellung

A Milchsäure X Zur Regulierung des pH-Wertes
des Salzbades bei der Käseher-
stellurig (1)

A Zitronensäure X X Zur Regulierung des pH-Wertes
des Salzbades bei der Käseher-
stellung (1)
Ölgewinnung und Stärkehydro-
lyse (2)

A Natriumhydroxid X Zuckerherstellung Herstellung
von Öl aus Rapssaat (Brassiea
spp)



...M3 Aufbereitung von Aufbereitungvon
Genehmi- Bezeichnung Lebensmitteln Lebensmitteln Anwendungsbedingungen
gung pflanzlichen tierischen

Ursprungs Ursprungs

A Schwefelsäure X X Gelatineherstellung (')
Zuckerherstellung (2)

A Salzsäure X Gelatineherstellung
Zur Regulierung des pH-Wertes
des Salzbades bei der Herstel-
lung von Gouda-, Edamer und
Maasdamer Käse, Boerenkaas,
Friese und Leidse NageIkaas

A Ammoniumhydroxid X Gelatineherstellung

A Wasserstoffperoxid X Gelatineherstellung

A Kohlendioxid X X

A Stickstoff X X

A Ethanol X X Lösemittel

A Gerbsäure X Filtrierhilfe

A Eiweißalbumin X

A Kasein X

A Gelatine X

A Hausenblase X

A Pflanzenöle X X Schmier- bzw. Trennmitteloder
Schaumverhüter

A Siliciumdioxid als Geloder kolloi- X
dale Lösung

A Aktivkohle X

A Talkum X In Einklang mit den spezi-
fischen Reinheitsnormen für
den Lebensmittelzusatzstoff
E 553b

A Bentonit I X X Verdickungsmittel für Met (')
In Einklang mit den spezí-
fischen Reinheitsnormen für
den Lebensmittelzusatzstoff
E 558

A Kaolin X X Propolis (')
In Einklang mit den spezi-
fischen Reinheitsnormen für
den Lebensmittelzusatzstoff
E 559

A Cellulose X X Gelatineherstellung (1)

A Kieselgur X X Gelatineherstellung (1)

A Perlit X X Gelatineherstellung (')

A Haselnussschalen X

A Reismehl X

A Bienenwachs X Trennmittel

A Carnaubawachs X Trennmittel

(') Die Einschränkunggilt nur für tierischeErzeugnisse.
(') Die Einschränkunggilt nur für pflanzlicheErzeugnisse."
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ÖKOLOGISCHERIBIOLOGISCHER ZUTATEN l.ANDWIRTSCHAFfLlCHEN URSPRUNGS VERWENDET WERDEN
DÜRFEN

AJ1lnerklll'gcll:

A: zugelassen gcmäg Verordnung (EViG) Nr. 2092/91 und übernommen durch Artikel 21 Absatz 2 der Vererdnun (EG)
Nr. 8H/2007

B: zugelassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Genehmi-
gung

Wasser x x

/

Aufbereíruug
von Lebensmu-
teln pflanzlichen

Ursprungs

t\ufi:lcreil.ung
von Lebensmit-
teln tierischen
Ursprungs

A T~ink~a\y4.sser.Im Sinne der
Richtlinie 8/83/EG des
Rates (I)

A Calciumchlorid

A Calciumcarbonat"

Calciumhydroxid

A Calciumsulfat

A Magnesiumchlorid (Nigari)

A Kaliumcarbonar

A Natriumcarbonat

A Milchsäure

A Zitronensäure

x Koag"¿tionsmittel

x /
x 1/
x / Koagulationsmittel

x Koagulationsmittel

x / Trocknen von Ira uben

x

A Natriumhydroxid

/ Zuckerherstellung

Zur Regulierung des pl-l-Wertes
des Salzbades bei der Käscher-
steIlung (I)

Zur Regulierung des pl-l-Wertes
des Salzbades bei der Käscher- '"
stellung (I)
Ölgewinnung und Stärkehydro-
lyse

Zuckerherstellung Herstellung
von Ol aus Rapssaat (Brassiea
spp)

A Gelatineherstellung e)
Zuckerherstellung e)

Schwefelsäure x

A Salzsäure / x Gelatineherstellung
Zur Regulierung des pl-l-Wertes
des Salzbades bei der Herstel-
lung von Gouda-, Edamer und
Maasdamer Käse, Boerenkaas,
Friese und Leidse Nagelkass

A GelatineherstellungAmmoniumhydrœçâ x

A wasserstoftj,,~r~¡ x Gelatincherstellung

A KohlcndiOxir x x
il. StickstofV x x

LösemittelA Ethanl x x
FlltrierhllfeA x

il.

A /

l}Íwcißalbu1l1in /

Kasein x
A / Gelatine x
A / Hausenblase x

Schmier- bzw, Trennmitteloder
Schaumverhüter

Pflanzenöle x



TB 1\\J1lIl': :llUllh I ==>Genehmi- Bezeíclurung von Lebensmit- von I.cbensniit-
gung teln pûanzlíchcn teln tierischen

Ursprungs Ursprungs

A Siliciumdioxid als Gel oder kol- X X /loidale Liisung

A Aktivkohle X /
A Talkum X ~ang mit. den spezifi-

s en Reinheitsnormen für den
ebensmítrelzusarzstoff E 55 3b

A Bentonit X / Verdickungsmittel für Met (I)
Jn Einklang mit den spezifi-
sehen Reinheitsnormen für den
Lebensmttrelzusatzstoff E 558

A Kaolin X/ X Propolis (1)
Jn Einklang mit den spezlfi-
sehen Reinheitsnormen für den
Lebensmíttelzusarzsroff E 559

A Cellulose 'l;{ X Gelatineherstellung (I)

A Kieselgur / X X Gelatinehersrellung (I)

A Perlit / X X Gelatineherstellung (I)

A HaselllussschaleV X X

A Reismehl/ X

A BiC~tchs X Trennmittel

A Ä'naubawachs X Trennmittel

A / X

~e Einschränkung gill: IlUI' für 1:i£l'ischc'Erzeugnisse.
~. r. ". . .... . _ .. . .

'0 o

\



~M1

~M4

~M1

~M4

~M1

~M4

YM1

~M4
YM1

"ABSCHNITT C -

\ "VERARBEITUNGSHILFSSTOFFE".

vr.IMttlllll'ftJI4GSflltJf.N FÜR DIE HERSTELLUNG VON HEFE UND HEFEPRODUKTEN

"Anwendungsbedingungen".
"

I
I
I

i
rName Primärhele

HcrczubercilLlngen¡
.íormulíerungen

BC.JO[ieltJ t! Hi ¡ling Ing"n. . ..:

"Calciumchlorid". .

1.~kit!I¡I.¡"fJ!iel X

Kohlendioxid X X

--,-------- - -
Zitronensäure X zur Regulierung des pH-Werts bei der Hefeher-

stollung ~

Milchsäure X zu!' RcgulienJl1g des pl-l-Werts bei der Hefeher-
stellung

Stickstoff X X

Saucrstoff X X

Kartoffelstärke X X zur Pilterung

"Natriumcarbonat".

Schmier- bzw. Trennmitteloder Schaumverhü-
ter"

'fJattiuUik¿¡¡'ÖOliEtt X X zur Regulierung des pl-l-Werts

X Xpnanzcnöle
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ANHANG

"ANHANG VlIla

Art der Behnndlung gemäß Anhnng I A der
Bezeichnung der Erzeugnisse oder Stoffe Besondere Bedingungen, Einschränkungen im Rahmen der Grenzen und AuOngengemäß der Verordnung (EG)NI'. 1234/2007Verordnung (EG)Nr. 606/2009

und der Verordnung (EG)NI'. 606/2009

Nummer 1: Verwendung zur Belüftung oder - Luft
Sauerstoffanreicherung - Gasförmiger Sauerstoff

Nummer 3: Zentrifugienmg oder Filtrierung - Perlit Verwendung nur als inerter Filtrierhilfsstoff
- Cellulose
- Kieselgur

Nummer 4: Verwendung zur Herstellung ei- - Stickstoff
ner inerten Atmosphäre und zur Handhabung - Kohlendioxid
des Erzeugnisses unter Luftabschluss - Argor¡

Nummern 5, 15 und 21: Venvendung - Hefen (1)

Nummer 6: Verwendung - Diammoniumphosphat
- Thiaminium-Dichlorhydrat

Nummer 7: Venvendung - Schwefeldioxid a) Der maximale Schwefeldioxidgehalt darf bei Rotwein gemäß Anhang I B Teil A Nummer 1 Buchstabe a der
- Kaliumdisulfit oder Kaliummetabisulfit Verordnung (EG) Nr. 606/2009 100 mg/I bei einem Restzuckergehalt unter 2 g/I nicht übersteigen.

b) Der maximale Schwefeldioxidgehalt darf bei Weißwein tind Roséwein gemäß Anhang l B Teil A Nummer 1
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 150 mg/I bei einem Restzuckergehalt unter 2 g/I nicht
übersteigen.

"

c) Bei allen anderen Weinen wird der am 1. August 2010 gemäß Anhang I B der Verordnung (EG) Nr. 606/2009
angewendete maximale Schwefeldioxidgehalt um 30 mg/I verringert.

Nummer 9: Venvendung - Önologische Holzkohle (Aktivkohle)

Nummer '10: Klärung - Speisegelatine (2)
- Proteine pflanzlichen Ursprungs aus
Weizen oder Erbsen (2)

- Hausenblase (2)
- Eieralbumin (2)
- Tannine (2)

- Kasein
,;'- Kaliumkaseinat

- Siliziumdioxid
- Bentonit
- pektolytísche Enzyme

Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 29c, die zur Verwendung in oder zur Zugabe zu ökologischen/biologischen Erzeugnissen des Weinsektors zugelassen sind

----------



Art der Behandlung gemäß Anhang J A der
Bezeichnung der Erzeugnisse oder Stoffe Besondere Bedingungen, Einschränkungen im Rahmen der Grenzen und AuOagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. J 234/2007Verordnung (EG) Nr. 606/2009

und der Verordnung (EG) Nr. 606/2009

Nummer 12: Verwendung zur Säuenmg - Milchsäure
- L(+)-Weinsäure

Nummer 13: Verwendung zur Entsäuerung - L(+)-Weinsäure
- Calciumcarbonat
- neutrales Kaliumtartrat
- Kaliumbicarbonat

Nummer 14: Zugabe - Aleppokiefernharz

Nummer 17: Verwendung - Milchsäurebakterien

Nummer 19: Zugabe - L-Ascorbinsäure

Nummer 22: Verwendung zur Belüftung - Stickstoff

Nummer 23: Zugabe - Kohlendioxid

Nummer 24: Zugabe zur Stabilisierung des - Citronensäure
Weins

Nummer 25: Zugabe - Tannine (2)

Nummer 27: Zugabe - Metaweinsäure

Nummer 28: Verwendung - Gummiarabicum (2)

Nummer 30: Verwendung - Kaliumbirartrat

Nummer 31: Verwendung - Kupfercitrat

Nummer 31: Verwendung - Kupfersulfat zugelassen bis zum 31. Juli 2015

Nummer 38: Verwendung - Eichenholzstiicke

Nummer 39: Verwendung - Kaliumalginat

Art der Behandlung gemäß Anhang III Ab- - Calciumsulfat nur Iür ,vino generoso' oder ,vino generoso de licor'
schnitt A Nummer 2 Buchstabe b der Verord-
nung (EG) Nr.606/2009

(Il Für die individuellen Hefestämme: falls verfügbar, aus ökologischen/biologischen Ausgangsstoffen gewonnen.
('l Falls verfügbar, aus ökologischen/biologischen Ausgangsstoffen gewonnen."

.....s:
CC
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ANHANG IX

Nichtökologischefnichtbiologische Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel 28

1. UNVERARBEITETE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE UND DARAUS HERSTELLTE VERARBEITUNGSERZEUGNISSE

1.1. Essbare Früchte, Nüsse und Samen

Eicheln Quercus spp.

Cola aCU1l1inataColanüsse

Stachelbeeren lUbes uva-crispa

PassijJora edulis

Hubus idaeus

Maracuja (Passionsfrucht)

Himbeeren (getrocknet)

Rote Johannisbeeren (getrocknet) Ribes rubrun.

1.2. Essbare Gewürze und Kräuter

Pfeffer (peruaniscb) Schinus malle 1..

Meerrettichsamen Anllorada rusticana

Kleiner Galgant

Saflorblüten

Alpinia oJflcinanllll

Carl hamus tinctorius

Brunnenkresse Nasturtium o.ßlcinale

1.3. Verschiedenes

Algen, einschließlich Seetang, die für die Herstellung nichtökologischer/nichtbiologischer Lebensmittel verwendet.
werden dürfen.

2. PFLANZLICHE ERZEUGNISSE

2.1. Fette und Öle, auch raffiniert, jedoch nieht chemisch verändert, aus Pflanzen mit Ausnahme von

Kakao Theobroma cacao

Kokosnüssen Cocos nuC¡(era

Oliven Olea europaea

Sonnenblumen Helianthus annuu"

Palmen Elaeis guineensis

Raps Brassica napus, rapa

Saflor CaJtlJamus tinctorit~,

Sesam Sesammll indimm

Soja Grydnc ma.x
\

Fructose

2.2. Folgende Zucker, Stärken urid sonstige Erzeugnisse aus Getreide und Knollen

Reispapier

Oblaten

Reis- und Wachsmaisstärke, nicht chemisch verändert
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2.3. Verschierlenes

Erbsen protein Pisllnl spp.·

Rum: nur aus Rohrzuckersaft gewonnen.

Kirsch. hergestellt auf Basis von Früchten und Geschmacksstoffen gemäß Artikel 27 Absatz l Buchstabc c.

~M11
"Därme".

3. TIERISCHE ERZEUGNI,SSE

Wasserorganismen. nieht aus der Aquakultur. die bei der Herstellung ntchtökologtscherjntchtbíologtscher
herkömmlicher Lebensmittel verwendet werden dürfen,

Gelatine

Molkenpulver .Herasuola"

~B
r Tatm dÜll1lC



ANHANG X
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Arten, fur die in allen Teilen der Gemeinschaft ökologisch/biologisch erzeugtes Saatgut oder ökologisch/biologisch
erzeugte Pflanzkartoffeln gemiig Artikel 45 Absatz 3 in ausreichenden Mengen und für eine signifikante Anzahl

Sorten zur Verfügung stehen
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ANHANG

"ANHANG XI

A. EU-Bia-Logo gemäß Artikel 57

1. Das EU-Bio-Logo muss dem nachstehenden Muster entsprechen:

2. Die Referenzfarbe in Pantone ist Green Pantone Nr. 376 und Green [50 % Cyan + 100 % Yellow], wenn einVier-
farbendruck verwendet wird.

3. Das EU-Bio-Logo kann auch in Schwarz-Weiß ausgeführt werden, allerdings nur dann, wenn eine Umsetzung in Farbe
nicht zweckmäßig wäre:

."

4. Ist die Híntergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts dunkel, so können die Symbole unter Verwendung der
Hintergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts im Negativformat ausgeführt werden.

5. Bei Verwendung eines farbigen Symbols auf einem farbigen Hintergrund, der es schwer erkennbar macht, kann das
Symbol mit einer umlaufenden Konturlinie versehen werden, damit es sich von den Hintergrundfarben besser abhebt.

6. Wenn die Angaben auf einer Verpackung in besonderen Fällen in einer einzigen Farbe gehalten sind, kann das EU-Bio-
Logo in derselben Farbe ausgeführt werden.

7. Das EU-Bio-Logo muss eine Mindesthöhe von 9 mm und eine Mindestbreite von 13,5 mm haben; das Verhältnis
Höhe/Breite beträgt stets 1:1,5. Bei sehr kleinen Verpackungen kann die Mindestgröße ausnahmsweise auf eine Höhe
von 6 mm verringert werden.

8. Das Elf-Bio-Logo kann mit grafischen Elementen oder Textelernenten. die auf den ökologischen Landbau/die biologi-
sche Landwirtschaft Bezug nehmen, kombiniert werden, sofern diese den Charakter des EU-Bio-Logos oder die
Angaben gemäß Artikel 58 nicht verändern. Bei einer Kombination mit nationalen oder privaten Logos, die in einem
anderen Grün als der in Nummer 2 genannten Referenzfarbe ausgeführt sind, kann das EU-Bio-Logo in dieser Nicht-
Referenzfarbe ausgeführt werden.

für geistiges Eigentum sowie im
n e smar enregistern als Kollektivmarke



.. MS B. Codenummem gemäß Artikel 58

Die Codenummern weisen das nachstehende allgemeine Format auf:

AB-CDE-999

'Dabei ist

1. ,AB' der ISO-Code gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabea des Landes, in dem die Kontrollen stattfinden,

. 2. ,CDE' eine von der Kommission oder jedem Mitgliedstaat festgelegte' Bezeichnung in drei Buchstaben wie z. B. ,bio',
.öko', .org' oder .eko', die auf die ökologische/biologische Produktion Bezug nimmt (Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b),

3. ,999' die höchstens dreisteIlige Referenznummer (Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c), die vergeben wird von

a) der zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats an die Kontrollbehörden oder Kontrollstellen, denen sie gemäß
Artikel 27 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 Kontrollaufgaben übertragen hat;

b) der Kommission an

i) die Koinrollbehördèn' und Kontrollstellen gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr..
1235/2008 der Kommission ('), die in Anhang I der genannten Verordnung aufgeführt sind,

íí) die zuständigen Drittlandsbehörden oder -kontrollstellen gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung
(EG)Nr. 1235/2008, die in Anhang \II der genannten Verordnung aufgeführt sind,

iii) die Kontrollbehörden und Kontrollstellen gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008, die in Anhang IV der genannten Verordnung aufgefùhrt sind;

c) der zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats an die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle. die auf Vorschlag der
Kommission ermächtigt wurde, bis zum 31. Dezember 2012 gemäß Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 Kontrollbescheinigungen (Einfuhrgenehmigungen) auszustellen.

Die Kommission macht die Codenummern der Öffentlichkeit durch geeignete technische Hilfsmittel. einschließlich der
Veröffentlichung im Internet, zugänglich.

(') ABI. L 334 vom 12.12.2008, S. 25."



-.s l

1. Bedingungen für die Gestaltung und Verwendung des Gemeinschaft

Gemeinschaftslogo gemäß Artikel 57

A. GEMEINSCHAFfSLOGO

1.1.

1.2. Die Angaben. die das Logo entlu nuss, sind in Teil B.3 dieses Anhangs vorgegeben. Das Logo kann mit der Angabe gemäg dem Anhang der
Verordnung (EG) NI'. 8 J / des Rates kombiniert werden,

l:n:e~~~ng des Gerneinschaftslogos unci cler Angaben gemälS Teil JU dieses Anhangs sind die ReprodllktionsanweislIngen des grafischen
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Español



Nederiands Polski
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HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

,'1

I

I
.'

11.3.1. Ei/1zelallgahen:

BG: ¡;¡,jonorwlHo 3EME)J,EnI1E", , '

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMEDÈLSTVÍ

DA: ØKOL,OGISK JORDBRUG

OE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÖLI"UMAjANDUS, ÔKOl..oOÓÜNE l'ÔLLUMAJANDUS.. . .

EL: BlOi\OnKI-¡ rEmf'lA

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOGISKA LAUKSAIMNlECÏBA

LT: EKOLOGINIS ZEMES ÜKIS /

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

'KÉ POLNOHOSPODÁRSTVO

FI: L ONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO
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B.3.2. KomhiJli.tfiem ftPeit.l i¡jJ.g~hcH.

Kombinationen zweier Angaben in den Sprachen gemä(\ Abschnitt rU.I sind zulässig. soweit sie wie folgt gestaltet sind:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Fl/SV: LLJONN()NMUKAINEN MAATALOUSTU()TANTO - EK()LOGISKT ¡ORDBRUK

FR/OE: AGRICULTURE ß1()LOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

.BA.. Grafisches Handbuch

INHALT

l. Einleitung

2. A]lgemeine Verwendung des Logos

2.1. Farblogo (Referenzfarbenl

2.2. Einfarbige Ausführung: Logo in Schwarz-Weiß

2.3. Kontrast zu den Hintergrundfarben

2.5. Sprachversion

2.4. Schriftbild

2.6.- Verkleinerte Formare

3. Originulreprovorlagen

3.2. Konturlinien
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2.1.. Farblogo (Referenzfarben)

Bei Farblogos sind entweder Pantone-Sonderfarben oder ein herkömmlicher Vierfarbendruck zu verwenden.
nachstehend vorgegeben.

Logo in pantene

2.2.

•

GREEN: 30,5 % cyan + 60 % yellow

•BLUE: 100 % cyan + 80 % magenta
Text in blue
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Bei Verwendung des Parblogosauf einem farbigem Hlutergrund, der das Lesen der Schrift erschwert, empfiehlt sich eine Abgrenzung dl
cine umlaufende Konrurlinie, wie nachstehend gezeigt. um das Logo besser vom Hintergrund abzuheben.

Logo mit farbigem Hintergrund

2.4. Schriftbild

Für den Text empfiehlt sich der Schriftsatz "Frutiger Bold Conde êd" oder "Myriad Bold condensed" in Grogbuchstaben.
-,

Die Buchstabcngröße ist nach den Vorgaben unter Abseht . t 2.6 zu verkleinern.

2.5. Sprachversion

Es kann (können) die Sprachversion(en)

2.6. Verkleinerte Formate

Sollte die Verwendung es Logos auf verschiedenen Etiketten cine Verkleinerung erfordern, so sind folgende Mindcstdurchmesser einzuhalten:

a)



40mm

2.7. Besondere Bedingungen für die Verwendung des Logos

Das Logo-soll die 'Erzeugnisse aufwerten. Deshalb soll ie Umsetzung möglichst in Farbe erfolgen, damit das Logo besser insAuge fällt und
vom Verbraucher leichter und schnoller erkannt fden kann. .

Aus diesem 'Grunde sollten einfarbige
unpraktisch ist.

os (Schwarz-Wei g) gemäf<Abschnitt 2.2 lediglich verwendet werden, wenn eíneUmsetzung in Farbe

3.

3.1.

•lnzelangabe in allen Sprachen
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Konturlinjen3.2.
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3.4. Farbmusterbögen



"ANHANG XII

~M2
Muster der in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EGl.Nr. 834/2007 vorgesehenen Bescheinigung für den

Unternehmer gemäß .'

~M8 , "Artikel 68 Absatz 1"

-.M2
Arlilíøl 'Il der vorliegenden Verordnung

Dem Unternehmer auszustellende Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

1. Nummer der Bescheinigung:

2. Name und Anschrift des Unternehmers:
Haupttätigkeit (Erzeuger, Verarbeiter, Einführer usw.):

3. Name, Anschrift und Codenummer der Kontroiisteiie/
Kontrollbehörde:

4. Erzeugnisgruppenrrätigkeit:

- Pflanzen und pflanzliohe Erzeugnisse:

_ Meeresalgen und Meeresalgenerzeugnisse:

- Tiere und tierische Erzeugnisse:

_ Aquakulturtiere und tierische
Aquakulturerzeugnisse:

- Verarbeitete Erzeugnisse:

5. definiert als:
ökologische/biologische Erzeugnisse, Umsteiiungser-
zeugnisse und ebenfalls nicht- ökologische/nichtbiol-
ogische Erzeugnisse, soweit eine parallèle
ProduktionlVerarbeitung im Sinne von Artikel 11 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 stattfindet

6. Gültigkeitsdauer:

Pflanzliche Erzeugnisse von bis ..

Meeresalgenerzeugnisse von bis ..

Tierische Erzeugnisse von bis ..

Tierische Aquakulturerzeugnisse von bis .

Verarbeitete Erzeugnisse von bis ..

7. Datum der Kontrolle(n):

8. Diese Bescheinigung wurde auf Basis von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ausgesteiit. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontroiie
untersteiit und erfüiit die Anforderungen der beiden vorgenannten Verordnungen.

Datum, Ort:

Unterschrift für die aussteiiende Kontroiisteiie/Kontroiibehörde:"
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MUSlerder in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 vorgesehenen Bescheinigung
Unternehmer gemäß Artikel 68 der vorliegenden Verordnung

Dem Unternehmer auszustellende Bescheinigung gemä{~Artikel 29 Absatz l
Nr. 834/2007

Nummer der Bescheinigung:

Name und Anschrift des Unternehmers:
Hauprrärígkcir (Erzeuger, Verarbeírcr, Einführer usw.):

Name. Ansch .; t und Codenummer der Konrrollstellej
Kontrollb . irde:

Erzeugnisgruppen/Tiitigkeit:
Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse
Tiere und tierische Erzeugnisse:
Verarbeitete Erzeugnisse:

d '. iiert als:
ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungserzeug-
nisse und ebenfalls nichtökologische/nichtbiologische
Erzeugnisse, soweit cinc parallèle Produktion/Verarbeitung
im Sinne von Artikel 1I der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 stattfindet

Gültigkeitsdauer
Pflanzliche Erzeugnisse: von .....

Tierische Erzeugnisse: VOll .. • lis ..
Verarbeitete Erzeugnisse: 011 ..... bis .

Datum der Kontrolletn):

Diese Bescheinigj wurde auf Basis von Artikel 29 Absatz l cler Verordnung (EG) NI'. 834/2007 und der Verordnung
(EG) Nr. 8891 . 8 ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontrolle unterstellt und erfüllt
die Anfor ungen der beiden vorgenannten Verordnungen.
Datun ïrt:
U .'rschlÍft für die ausstellende KonrrollstelleKontrollbehörde.



,.M8 ANHANGI

"ANHANG XIIn

Muster der in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 vorgesehenen Bescheinigung flir den
Unternehmer gemäß Artikel 68 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung

Dem Unternehmer auszustellende ergänzende Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG)'
Nr. 834/2007

1.1. Nummer der Bescheinigung:
1.2. Bezug auf die Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007: (1)

2. Besondere Merkmale der In Artikel 68 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 genannten vom Unternehmer
angewendeten Produktionsmethode:e)

3. Diese Bescheinigung wurde auf Basis von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und Artikel 68
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der
Kontrolle unterstellt und erfüllt die Anforderungen der beiden vorgenannten Verordnungen.

Datum, Ort:

Unterschrift und Stempel für die ausstellende Kontrollstelle/Kontrollbehörde:

(1) Nummer der gemäß Artikel 68 Absatz 1 und Anhang XII der vorliegenden Verordnung vorgelegten Bescheinigung.
(") Hier die jeweilige Angabe gemäß Anhang Xllb der vorliegenden Verordnung einsetzen.

'Ô,.



ANHANG XI/b

...M8

Angabe gemäß Artikel 68 Absatz 2 Unterabsatz 2:

- Bulgarisch: )I(I1BOTMHCKI1 npOl(yKTM, np0l13BCl(eHI1 ôea 113nOIT3BaHe Ha aHTM6110Tl1Ul1

- Spanisch: Productos animales producidos sin utilizar antibióticos

- Tschechisch: Zivoëísné produkty vyprodukované bez pouzítí antibiotik

- Dänisch: Animalske produkter, der ,er produceret uden brug af antibiotika'

- Deutsch: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse

- Estländisch: Loomsed tooted, mille toot mise I ei ole kasutatud antibiootikume

-' Griechisch: ZWIKn 11PO'(ÓVWnou 11upnyovrm xwpiç 111 XP'1C111 UVlIßLOllKWV

- Englisch: Animal products produced without the use of antibiotics

- Französisch: produits animaux obtenu~ sans recourir aux antibiotiques

~M13 ,,- Kroatisch: Proizvodi zívotlnjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika",

y-M8

_ Italienisch: Prodotti animali ottenuti senza l'usa di antibiotici

_ Lettisch: Dzïvnieku izcelsmes produkti, kuru raåosanä nav izmantotas antibiotikas

_ Litauisch: nenaudojant antíbíotiku pagaminti gyvüniniai produktai

_ Ungarisch: Antibiotikumok alkalmazása nélkül elóállított állati eredetú termékek

_ Maltesisch: Il-prodotti tal-annimall prodotti minghajr l-uzu tal-antíbíiotící

_ Niederländisch: Zander het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten

_ Polnisch: Produkty zwierzece wytwarzane bez uzycía antybiotyków

_ Portugiesisch: Produtos de origem animal produzidos sem utilizaçäo de antibióticos

_ Rumänisch: Produse de origine animalä obtinute a se recurge la antibiotice

_ Slowakisch: Vyrobky zivocíSneho pôvodu vyrobené bez pouzitía antibiotík

_ Slowenisch: Zívalskí proizvodi, proizvedeni brez uporabe antíbíotíkov
I

_ Finnisch: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole 'k1!Ytetty antibiootteja

_ Schwedisch: Animaliska produkter som produceras utan antíbiotíka"



TB
ANI-lANG XIII

Muster einer Verkäuferbcstârigung gcmäß Artikel 69

Vcrkâuferbestätigung gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Name und Anschrift des Verkäufers:

Kennzeichnung (z. B. Nummer der Partie oder des Produktbezeichnung.
Bestands) "

Bestandteile:
(Alle Produkrbesrandteílejalle während des Produktionsprozesses zuletzt verwendeten Bestandteile angeben)
................

................

................

................

................

Der Unterzeichnete bestätigt. dass dieses Erzeugnis weder "aus" noch "durch" GVa im Sinne der Verwendung dieser
Begriffe in den Artikeln 2 und 9 der Verordnung (EG) NI'. 8:34/2007 hergestellt wurde. und keine lnforrnatíonen
vorliegen. die darauf schließen Jassen. dass diese Erklärung falsch ist.
Der Unterzeichnete bestätigt. dass das vorstehend bez.eichnete Erzeugnis die Anforderungen von Artikel 9 der"
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 hinsichtlich des Verbots der Verwendung von Gva erfüllt.
Der Unterzeichnete verpflichtet sich. seinem Kunden und der für ihn zuständigen Konrrollsrelle/Kontrollbehörde
unverzüglich Mitteilung zu maehen. wenn diese Bestätigung widerrufen oder geändert wird oder wenn Informationen
bekannt werden, die die Richtigkeit der Bestätigung in Frage stellen.
Der Unterzeichnete ermächtigt die für die Kontrolle des Kunden zuständige Kontrollsrellejkontrollbehörde im Sinne von .
Artikel 2 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007. die. Richtigkeit dieser Bestätigug zu ärMen und erforderlichenfalls Proben
für den analytischen Nachweis zu ziehen. Ferner stimmt der Unterzeichnete zu, ass diese Aufgabe von einer
unabhängigen Stelle vorgenommen werden kann. die von der Kontrollstelle schriftlich benannt wurde.
Der Unterzeichnete haftet für die Richtigkeit der Angaben dieser Bestätigung.

, Iggf.) Firmenstempel des Verkäufers:
,

Land. Ort. Datum und Unterschrift des Verkäufers:
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Abschnitt 1

Ökologische/biologische Produktion von Salmoniden in Süßwasser:

Forelle (Salmo trutta) - Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) - Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) - Lachs (Salmo salar)
- Seesaibling (Salvelinus alpinus) - Äsche (Thymallus thymallus) - Amerikanischer Seesaibling (Salvelinus namaycush) -
Huchen (Hucho hucho)

Die Produktion muss in offenen Systemen erfolgen. Die Wasserwechselrate
muss eine Sauerstoffsättigung von mindestens 60 % bewirken, auf die Bedürf-
nisse der Tiere abgestimmt sein und einen ausreichenden Abfluss des Haltungs-
wassers sicherstellen.

Prod uktionssystem

Maximale Besatzdichte andere als die nachstehend genannten Salmoniden: unter 15 kg/m 3

Lachs: 20 kg/m3

Bachforelle und Regenbogenforelle: 25 kg/m3

Seesaibling: 20· kg/m3

Abschnitt 2

Ökologische/biologische Produktion von Salmoniden im Meer:

Lachs (Salmo salar), Forelle (Salmo trutta) - Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)

Maximale Besatzdichte 10 kg/m3 in Netzgehegen

Abschnitt 3

Ökologische/biologische Produktion von Kabeljau (Gadus morhua) und anderen Dorschfischen (Gadidae), Seebarsch
(Dicentrarchus labrax), Goldbrassen (Sparus aumta), Adlerfisch (Argyrosomus regius), Steinbutt (Psetta maxima [= Scopthal-
mus maximusJ), Gemeinen Meerbrassen (Pagrus pagrus[=Sparus pagrusJ), Rotem Trommler (Sciaenops ocellatus) und
anderen Meerbrassen (Sparidae) sowie Kaninchenfischen (Siganus spp)

Produktionssystem Haltungssysteme im offenen Meer (Netzgehege/Netzkäfige), mit geringer Mee-
resströmung für ein optimales Wohlbefinden der Fische, oder in offenen Hal-
tungssystemen an Land

andere Arten als Steinbutt: 15 kg/m 3

Steinbutt: 25 kg/m2
Maximale Besatzdichte

Abschnitt 4

Ökologische/biologische Produktion von Seebarschen, Goldbrassen, Adlerfíschen, Meeräschen (Liza, Mugil) und Aal
(Anguilla spp) in Erdteichen in Gezeitenbereichen und Lagunen

Haltungssystem

Es muss ein ausreichender Wasseraustausch stattfinden, um das Wohlergehen
der betreffenden Art(en) zu gewährleisten.

Mindestens 50 % der Dämme müssen mit Pflanzen bewachsen sein.

Ehemalige Salzbecken. die in Produktionseinheiten für Aquakultur umgewan-
delt wurden, und ähnliche Erdteiche in Gezeitenbereichen

Produktionssystem

Absetzteiche mit Feuchtbiotop sind vorgeschrieben.

Maximale Besatzdichte 4 kg/m\
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Abschnitt 5

Ökologische/biologische Produktion von Stören (Acipenseridae) in Süßwasser

Die Wasserströmung in jeder Haltungseinheit muss den physiologischen Be-
dürfnissen der Tiere entsprechen.

Das ablaufende Wasser muss eine äquivalente Qualität aufweisen wie das zu-
laufende Wasser.

Produktionssystem

Maximale Besatzdichte 30 kg/mJ

Abschnitt 6

Ökologische/biologische Fischproduktion in Binnengewässern

Karpfenfische (Cyprinidae) und andere vergesellschaftete Arten in Polykultur. einschließlich Barsch, Hecht, Wels, Fell-
chen, Stör

Produktionssystem In Fischteichen, die in regelmäßigen Abständen vollständig abgelassen werden,
und in Seen. Seen müssen ausschließlich der ökologischen/biologischen Erzeu-
gung dienen, einschließlich Ackerbau in ihren trocken liegenden Bereichen.

Der Abfischbereich muss einen Frischwasserzufluss haben und so groß sein,
dass die Tiere in ihrem Wohlbefinden nicht beeinträchtigt sind. Die Fische
werden nach der Ernte in frischem Wasser gehältert.

Eine organische und mineralische Düngung der Teiche und Seen in Überein-
stimmung mit Anhang l der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 mit einer Höchst-
gabe von 20 kg Stickstoff/ha ist zulässig.

Der Einsatz chemisch-synthetischer Mittel zur Kontrolle des Pflanzenwuchses
in den Produktionsgewässern ist verboten.

Streifen mit natürlicher Vegetation um die Binnengewässeranlagen herum die-
nen als Pufferzonen zu angrenzenden Flächen, die nicht nach den Vorgaben
ökologischer/biologischer Produktion bewirtschaftet werden.

Bei Polykultur in Abwachsteichen muss den Bedürfnissen aller Besatzarten
gleichermaßen Rechnung getragen werden.

Die Gesamtproduktion ist auf 1 500 kg Fisch (alle Arten) pro Hektar und Jahr
begrenzt.

Ertrag

Abschnitt 7

Ökologische/biologische Produktion von Geißelgarnelen (Penaeidae) und Süßwassergarnelen (Macrobrachium spp)

Einrichtung von
Produktionseinheiten

Ansiedlung in Gebieten mit unfruchtbaren Lehmböden, um die Umweltbelas-
tung durch den Teichbau auf ein Mindestmaß zu beschränken. Teichbau mit
dem vorhandenen Lehm. Die Zerstörung von Mangrovenbeständen ist nicht
erlaubt.

Umstellungszeit Sechs Monate je Teich entsprechend der üblichen Lebensspanne von Garnelen"
in Aquakultur

Herkunft der Elterntiere Mindestens die Hälfte der Elterntiere muss nach drei Jahren Betrieb der Anlage
aus Nachzucht stammen. Der restliche Eltembestand muss von pathogenfreien
Wildbeständen aus nachhaltiger Fischerei stammen. Die erste und zweite Ge-
neration muss vor Einsetzen in die Anlagen einem Screening unterzogen wer-
den.

Entfernen von Augenstielen ist verboten

Anzucht: höchstens 22 Postlarvenjrrr'

Maximale Haltungsdichte: 240 g/m2
Maximale Besatzdichten und
Produktionsmengen
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Abschnitt 8

Weichtiere und Stachelhäuter

Produktionssysteme Leinen, Flöße, Kultivierung am Meeresboden, Netzsäcke. Käfige, Kästen, Later-
nennerze. Muschelpfähle und andere Haltungssysteme.

Bei der Miesmuschelproduktion an flößen wird maximal ein Seil pro Quadrat-
meter Oberfläche ins Wasser gehängt. Die Seile sind höchstens 20 Meter lang.
Ein Ausdünnen der Seile im Laufe des Produktionszyklus ist nicht zulässig,
aber die Seile dürfen - wenn die anfängliche Besatzdichte nicht erhöht wird -
unterteilt werden.

Abschnitt 9

Tropische Süßwasserfische: Milchfisch (Chanos chanos), Buntbarsche (Oreochramis sp.), Haiwelse (Pangasius sp.)

Haiwelse: l O kg/m 3

Buntbarsche: 20 kg/m3

Produktionssysteme Teiche und Netzkäfige '

Maximale Besatzdichte

Abschnitt 10

Andere Aquakulturtíere: keine"
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"ANHANG XIIIb

Bereiche, die die zuständige nationale Behörde bei den Daten über die ökologische/biologische Produktion
gemäß Artikel 92f abdecken muss

1. Informationen über die für ökologische/biologische Produktion zuständige Behörde:

- Welche Stelle fungiert als zuständige Behörde?

- Der zuständigen Behörde zur Verfügung stehende Mittel.

- Beschreibung der von der zuständigen Behörde durchgeführten Überprüfungen (wie und durch wen?).

- Schriftliches Verfahren der zuständigen Behörde.

2. Beschreibung des Kontrollsystems für die ökologische/biologische Produktion

- System der KontrollsteIlen und/oder Kontrollbehörden.

- Dem Kontrollsystem unterliegende eingetragene Unternehmer - Mindestanzahl der jährlichen Inspektionsbesuche.

- Wie wird der risikobasierte Ansatz angewendet?

3. Informationen über Kontrollstellen/Kontrollbehörden

- Liste der Kontrollstellen/Kontrollbehörden.

- Den KontrollsteIlen übertragene/den Kontrollbehörden zugewiesene Aufgaben.

- Überwachung von Kontrollstellen. denen Kontrollaufgaben übertragen wurden (wie und durch wen?).

- Koordinierung von Tätigkeiten im Falle mehrerer Kontrollstellen/Kontrollbehörden.

- Schulung des die Kontrollen durchführenden Personals.

- Angekündígtejunangekündígte Inspektionen und Besuche.
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ANHANG XIIIe

Vorlagon rur die Deren ëber dio ökologischofbiologi.cho Produkden gomäß Artikel 92f

Bericht über die amtlichen Kontrollen im Sektor der ökologischen/biologischen Produktion .Land:
Jahr.

1. Inforrnationen über Unrcrnchmcrko"':ntrollcn

Anzahl Anzahl eingetragener Unternehmer Anzahl jährlicher Inspckrlcnsbcsuche Anzahl znsâtzlkher rlsikoba~jer1cr lnspckríonsbesiche lnspektlcnsbcsuche insgesamt
eingcllil-I---r--.,..::.-..::.,.---.--,--,I--,---r---,-....:...-,r---.---+--,r---.----,---.....:...--r--I--,-....:...--,---,---:..,...--,----j
gener
Unter-
nehmer
pre KOD-

trcllstelle
eder

Kontroll-
behörde

Code-Nam-
merder

Konerollnelle
oder der
Kontrollbe-
hörde

Pro- Pro- Pro- Preduk-duk, .. An- dukrl- Andere dukd- rinns- An-
Agrar- ens- verar- dere Agrar- ons- verar- Unter-

Agrar- onseln- vetar- Andere ARr-lir- cínhej- verar- dere
erzcu- elnheJ. bulter Ein- Au~· Unter- erzen- elnhel- bërer Einfiih. AUlIi- neh- eræeu- helten beher Einfüh- Ausfüh. Unter- eracu- ten für bei- Einruh- Au,· Unt!!r-
ger ten für (") führer führer neh- gcr ten RIr (") führer mer ger rur (") rer nehmer ger(') Aqua- Icr(--) führer neh-
r) Aqua- mer (') Aqua-

(''')
(') Aqua- (''') kulrur- mer

kulrur- ("'I kulrur- kulrur- (''')
tiere tlerc riere tlere

M5-BIO-Ol

MS-BIO-02

M5-BIO-...

Insgesamt

r') ..Agrarerzeugcr" umfassen Erzeuger. die aus.~hlieRlich Enetiger sind. Erzeuger. die auch Verarbeiter sind. Erzeuger. die auch Einführer sind. sowie andere. nicht näher besrirnmte gemischte Unternehmen.
I") .verarbeírer" umfassen verarbeíter, die ausschließlich verarbelrcr sind. verarbelter, die auch Einführer sind. sowíc andere. nicht näher bestlmrntc gemischte verarbeínmgsunremehmen.
(-_.) .Andere Unlernehmer" umfa'i,t;Ctl Händler (Großhändler. EinzeJhändJer). sowit: andere, nicht näher betitimmtc Unternehmer.

Code-Num- Anuhl eingetragener Unternehmer Anuhl analysierter Proben Anuhll'ro~3n4/~~oa;'~~3e~r:~;o:~:~~n s~:~I~~~1a:~;en (EC;) Nr.

mer der I---,..---,---,.---,.---,..---f---r---,.---,..---,--,---f---r-':--,.---"':"'---,---,---1
KontrollsIcIle
odcr der
Kontrollbe-
hörde

Agrarer-
z.euger
(')

Produkti- Andere Prudukll- Andere Produkti- Andere
onselnhel- Verarbeller Unlemeh- Agrarer- on~inhc" Yerarbei- Unlemeh- Agrarer- onseinhei. Vcrarbei- UnIer-
ten für (") Einführer Al1~führcr zeuger tcnrnr ler Einführer Au.~füllter zeuger len für ,.r Einführer Ausrnhrer nehmer
Aquakui-

(''')
(') Aquakul- (")

(''')
(') Aquakul- (")

(''')
tuTtiere tIlrtiere roniere

M5-BIO-01

M5-BIO-02
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Anwhl Proben. die auf einen Vcrsfol~g~gcn die Verordnungen (EG) Nr.
Code-Num- Anzahl elngermgencr Unternehmer Anzahl analyslerter Proben 834/2007 und Nr. 1235/2008 ~,hlicr~n lussen-" ¡

nier der t---T-:-:--'---ï~-ï--T---t---r--ï--ï--,--ï---I--,,--'---ï--,--,,--I
Kcrurollsrellc
oder der
Knnrrollbe-
hörde

Agram--
zeuger
(')

Produktl .. Andere Produkn- Andere Prudukrl-
Anderecnselnhet- Vemrbel,cr Untemeh- Agr.m:r- onselnhcl- Vcmrbci- Unremeh- Agrarer- onselnhel- verarbel- , -Unter-

ten für (") Einführer ALL~fùhn:r zeuger ten für ter Einführer AUIIRihrcr zeuger ten für ter EInführer Au.~rühÍ"cr nehnærAquakul- (') Aquakul- (") mer
(') Aquakul- (")

turrlerc
(''') tuttlure (''')

turtiere
("')

MS-BIO- ...

Insgesamt

(-) .Agrarcrzeugcr" umássen Erutlger, die 8LWC.hliemich Erzeuger simi, Erzeuger, du: auch Verarbeiter sind. Erzcuger. die auch Emführer sind. sowie andere. nlcht näher bestlmmre gemischte Unternehmen.
("_) ..Verarbeitet" umra.~.~enVerarbelter. die ausschlieRlich Verarbeiter sind. verarbeirer, die auch Einführer sind. sowie andere, nicht näher bestimmte s¡:cmlschte Verarbelrungsllntemehmen. ~
(au) .Anderc Unternehmer" umfassen Händler (Großhändler. Elnzdhändler). sowie andere, nicht näher bestimmte Unternehmer,

MS-BIO-02

Anzahl eingetragener Unternehmer Anzahl fesrgesrellrcr Unregelmäßigkeiten oder ver- Anzahl MaRnahn".'tl in ßezug auf dle ntchtkcnfcrmc
!'itöß¡:(I) Partie oder Erzeugung P) Anzahl Maßnahmen gegen den. Unternehmer P)

Code-Nummer Pro- Pro- Pro- Pro-

der Kontrollstelle dukel- Andere dukrl- Andere duktl- Andere dukrl- An-

oder dcr Kon~ Agrar- unsein- Vcrar- Unter- Agrar- onm!ln- Verar- Unter- Agnar- on~ln- Vemr- Unter- Agrar- onseln- Veror- d ....

trollbehörrJe """- heiten beiter Elnl'iihrcr Ausruh- neh- ,"""- heiten beiter Elnfilh- AU5- nch- erzet!- heiren belter Elnfllh- Au.~ neh- eJ"Z,ClI- hchen beiter Einfüh- Aus- Unter-
ger fil, r') mer ger fil,

(") RUner ger fil,
(") flihrer ger fil,

(")
re, filh..., nch-

(') Aqua~ (') Aqull- mer
(') Aqua- mer

(') Aqua-
kulnlr~ ("') kultur- (''') kultur- (''') kultu .... ("')
tiere tiere tiere tierc

MS-BIO-Ol

MS-BIO- •••

Insgesamt

(") ..Agrarerzeuget" tlmfa5.~en Elullger. die ausschllcRJich Encuger l'iind. Erzeuger. die auch Verarbelter sind. Erzeuger. die auch Elnführcr .~ind. sowie anderc. nicht näher bcsrlmnuc gemischte Unternehmen.
(Ul ~Verarbeilet" umfassen VerarbeiteT, die aUMchlle'nlch Verarbelter sind. Verarbeiter. die auch Einftihrer .~Ind. sowie antIere. nicht näher bestimmte gemi.roue Vcrarbcitung!'iuntemehmen.
(ml ..Andere Unternehmer" umfa~sen Händler (GroRhändler. Einzelhändler). sowie andere. nicht näher be.~timmtc Unternehmer.
(I) Nur Unregelmäßigkeiten und Verstöße. die den ökologischenfbiologi.~hen Status von EJ"Z,Cugni.~enbeeinträchtigen undloder zur Anwendung einer Maßnahme gefühlt haben.
(2) Hei Fcstsrc1lunn einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Einhaltung der Vor,çchriften dicser Veronlnung stellt die Kontrollbchörde oder Kontrol1stdle sicher. das..~ in der Kennzeichnung und Werbung für die gesamte von der
Unregelmäßigkeit betroffene Partie oder ElUUgung kein Bezug auf dlc ök(llogischefbioloRL~he ProtIuktion erfolgt. wenn dic.~ in einem angemc.~~enen Verhältni$ zur Bedeutung uer Vor.;chrift, gegen die ver.aolkn wunle, sowic zu
dLT Art und dL'fI bClionderm Um~tänden der Unregelmäßigkeit 5teht (Artikcl 30 Ab$lltz t Unlcmb$llt1. t der Verordnung (EG) Nr. 83412007 dc.~ ltotL.><;). .

Pl Bei Fest.~tcllung eines schwerwicnenden VCl'litoßcsodL'f einc.~VCl'litoNc.~mit Langzcirwirkung untemgt die Kontrollbchflrde oder Konrrnl1stcl1e dem betreffenden Unternehmer die Vermarktung von Erzcugni5.~en mit cincm Bezug auf die
ökologischeJbiologi$Che Produktion In der Kennzeichnung und Werbung rur cinc mit der zustänùigen ßeJ¡flt'tlc dc.~ betreffenden MitgllL.tJnaat5 vcreinbnrte Dauer (Artikel 30 AbsiIn t Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
de.~ RatC5).
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2, Informationen zu überwachung und Überprüfung (Audits)

Insge-
samt

An~hl l:ingl:Crolgcncr Unrcmchmt:r Dnkumcnlcnrriifun,llllncl 6mct."Ålldil.~(t)
(Anzahl konrrolllcrter Untcmc:hnlCrolkrcn) Anzahl Witnc~!'i~AtU.lir.ç(.1)

Code-Nam-
merder

Kontrollstelle
oder cler
Kontrollbe-
hörde

Anzahle'nnC1ra,llL'-f--..,-,-,---,-:-;,-!--,-,-,--,-,--f--,-,-,--,-,--If---r-,"';"'-r'-..,--'T--j
ncr Unter-
"nehmer
pro Kon-
rroll!'ircllc
oder Kon-
trcllbehör-
d,

MS·BIO·Ol

MS.BIO·02

MS·BIO· •.•

Pro- Pro- Pro-
Produk-duktí- An- duktl- Andere duktl-
tlons-

An-
onseln- Verar- Jen.' A~rar .. onscln- vcrar- Umero. Agr,u'" onscln- verar- Andere Agrd r- einhol- Venu'.. dere
heilen

bL~rLT
Ein- Au~- Unter- erzen- heilen belrer Einfüh- Aus- nch- erzeu- heilen bolter Einftjh- Ausfilh- Unter- eraeu- .ten für beiter Ein- Aus- Unter-

für
("I

führer führer nch- R" riir
("")

führer ger (iir
("")

ochmer ger Aqua- (")
führer führer neh-

Aqua- (") .Aqua-
(""")

(") Aqua- ("..) ("I kultur- mer
kulrur- ("") kulrur- kulrur-

tlerc
("..)

eiere dere tlerc

(') ..Agrarc:rzeugcr" umfassen En.euger. die aUB.'iChllemlchErzeuger slnd, Erzeugei'. die auch verarbelter sind, Erzeuger. die auch EInführer sind. snwie andere. nicht näher bestlmrnte gcmlschte Unternehmen.
(n) ~Ventroe¡tet" umlassen Verarbelter. die GwsdliieRllch Verarbeiter 5ind. Vel'llroeitcr. die auch EinfUhrcr 51nJ, sowie lindere. nklu näher be!itlmmrc gembc:htc Vcrolrbeitung~lInrllrnehn1en.
("') ..Andere Unternehmer" umfwen Händler (Großhändler. Einzelhändler), sowie anderc. nicht näher bC!itimnuc Unternehmer.
(I) Dokumcntenprüfung der relevanten allgemeinen Untc:rlagcn. IIU!idencn Struktur. Funktionswelse und Qualitärsmanagement der KontrolbteIIe hervo"Rchen. Office-Audits der KontrolIsteJle umfassen die Kontrolle der Untemehmerakten
und die Überprüfung dLT Vorgchen~ei~e im Falle von Nichtkonfomlitäten unJ ße.<c:hwL-rdeneinschließlkh der Konm:IJlhäuAgkcir (Mind~tllnZllhl), der Anwendung elne.~ ri.~ikoba<¡erten Ans:Jtzc.~. unllngekündigrcr Kontroll- und
Folgebesuche. der VO"Rehen5Wet~e in Bezug auf die Probenahmc und deo; Austau5che.~ von Infomlationen mit anderen KontrollsteIlen und Kontrollbehön:len.

(2) Review-Audit: Kontrolle eines Unternehmers durch die z.usrändige BeMme z.wecks Überprüfung der Einhalmng der vornegebenen Kontrollverfahrcn ùurch die KontmIlstelle unù der Wirk...:amkeit der Kontrollen dcr Kontroll!itelle.
e) Witnt.$.~-Audit: HCKllrac:htung der Kontrolhätigkclt einc.~ Mitarbeiten; der Konrrollstelle durch die zu.~tiindige Behörne.

3. Schlussfolgerungen zum Kontrollsystem fUr die ökologische/biologische Produktion

C<xIL..Nummcr der
Konlmllstelle oder der
Konlmllbehöroc

MS.B1Q.Ol

MS·BIO·02

MS·BIO· •.•

Entzug der Zulassung

Von ßl~
(Darum) (Darum)Ja/N.ln

Maf~nllhnlCn zllr G(.'wiihrlcl.nung dC!i rcibung¡;losen Fllnkdoniercn~ de.~ Kontroll.~yKlen).~flir die ökologbche/blolngl~he Produktion (Durch5clz.ung)

Erklärung zur Gcsamtleistung des Kontrollsystems für die ökologische/bIologische ProduktIon:"
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Entsprechungstabelle gemäß Artikel 98

(1) Verordnung (E\VG) NI'. 207/93
Verordnung (EWe) NI'. 2092/91 (2) Verordnung (EG) Nr. 223{2003 Vorliegende Verordnung

(3) Verordnung (EG) Nr. 1452/2003

- Artikel l

- Artikel 2 Buchsrabe a

Anikel 4 Nummer 15 Artikel 2 Buchstabe b

Anhang III Abschnitt C (erster Cedan- Artikel 2 Buchstabe c
kenstrich)

Anhang III Abschnitt C (zweiter Artikel 2 Buchstabe d:
Gedankenstrich) .

- Artikel 2 Buchstabe e

- Artikel 2 Buchstabe f

- Artikel 2 Buchstabe g

- Artikel 2 Buchstabe h

Artikel 4 Nummer 24 Artikel 2 Buchstabe i

- Artikel 3 Absatz 1

Anhang I Abschnitt B Nummern 7.1 Artikel 3 Absatz 2
und 7.2

Anhang I Abschnitt B Nummer 7.4 Artikel 3 Absatz 3

Anhang I Abschnitt A Nummer 2.4 Artikel 3 Absatz 4

Anhang I Abschnitt A Nummer 2.3 Artikel 3 Absatz 5

- Artikel 4

Artikel 6 Absatz 1., Anhang I Artikel 5
Abschnitt A Nummer 3

Anhang I Abschnitt A Nummer 5 Artikel ö

Anhang ¡Abschnitte B und C (Titel) Artikel 7

Anhang I Abschnitt Il Nummer 3.1 Artikel 8 Absatz l

Anhang r Abschnitt C Nummer 3.1 Artikel 8 Absatz 2

Anhang I Abschnitt il Nummern 3.4, Artikel 9 Absätze 1 bis 4
3.8, 3.9. 3.10, 3.11

Anhang I Abschnitt C Nummer 3.6 Artikel 9 Absatz 5

Anhang I Abschnitt Il Nummer 8.1.1 Artikel 1() Absatz 1

Anhang r Abschnitt B Nummer 8.2.1 Artikel 10 Absatz 2

Anhang l Abschnitt B Nummer 8.2.2 Artikel J O Absatz 3

Anhang l Abschnitt B Nummer 8.2.3 Artikel :IOAbsatz 4

Anhang l Abschnitt Il Nummer 8.3.5 Artikel 11 Absatz 1

Anhang I Abschnitt Il Nummer 8.3.6 Artikel Il Absatz 2

Anhang I Abschnitt Il Nummer 8.3.7 Artikel 11 Absatz 3

Anhang I Abschnitt Il Nummer 8.3.8 Artikel J 1 Absätze 4 und 5

Anhang I Abschnitt B Nummern 6.1.9. Artikel 12 Absätze 1 bis 4
8.4.1 bis 8.4.5

Anhang J Abschnitt fi Nummer 6.1.9 Artikel 12 Absatz 5
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(1) Verordnung (EWe) Nr. 20ïl93
Verordnung (EWG) NI'.2092/91 (2) Verordnung (EG)Nr. 22:i/200".\ VorliegendeVerordnung

(3) Verordnung (EG)Nr. 1452/2003

Anhang I Abschnitt C Nummern 4, 8.1 Artikel 13
bis 8.5

Anhang I Abschnitt ß Nummer 8.1.2 Artikel 14

Anhang I Abschnitt' B Nummern 7.1. Artikel 15
7.2

Anhang J Abschnitt Jl Nummer 1'.2 Artikel 16

Anhang J AbschnltrB Nummer 1.6 Artikel 17 Absatz 1

Anhang I Abschnitt B Nummer 1.7 Artikel 17 Absatz 2

Anhang I Abschnitt Il Nummer 1.8 Artikel 17 Absatz. 3

Anhang J Abschnitr Il Nummer 4.10 Artikel 17 Absatz 4

Anhang J Abschnitt B Nummer 6.1.2 Artikel 18 Absatz l

Anhang J Abschnitt Il Nummer 6.1.3 Artikel 18 Absatz 2

Anhang [ Abschnitt C Nummer 7.2 Artikel 18 Absatz 3

Anhang I Abschnitt Il Nummer 6.2.1 Artikel 18 Absatz 4

Anhang I Abschnitt Il Nummer 4.3 Artikel 19 Absatz 1

Anhang I Abschnitt C Nummern 5.1, Artikel 19 Absätze 2 bis 4
5.2

Anhang r Abschnitt Il Nummern 4.1, Artikel 20
4.5, 4.7 und 4.11

Anhang I Abschnitt Il Nummer 4.4 Artikel 21

Artikel 7 Artikel 22
<I"

Anhang I Abschnitt B Nummern 3.13, Artikel 23
5.4, 8.2.5 und 8.4.6

Anhang r Abschnitt Il Nummern 5.3, Artikel 24
5.4, 5.7 und 5.8

Anhang I Abschnitt C Nummer 6 Artikel 25

Anhang III Abschnitt E Nummer 3 and Artikel 26
Abschnitt B

Artikel 5 Absatz 3 und Anhang VI Artikel 27
Teile A und B

Artikel 5 Absatz 3 Artikel 28

Artikel 5 Absatz 3 (I): Artikel 3 Artikel 29

Anhang 1lI Abschnitt Il Nummer 3 Artikel 30

Anhang IH Nummer 7 Artikel 31

Anhang IlT Abschnitt E Nummer 5 Artikel 32

Anhang 1II Nummer 7 Buchstabe a Artikel 33

Anhang lITAbschnitt C Nummer 6 Artikel 34

Anhang 11INummer 8 und Abschnitt Artikel 35
A Nummer 2.5

Anhang I Abschnitt A Nummern 1..1 Artikel 36
bis 1.4

Anhang l Abschnitt B Nummer 2.1.2 Artikel 37
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ANI-lANG I

VERZEICHNIS DER IM HINBLICK AUF DIE KONFORMITÄT ANERKANNTEN KONTROLLSTELLEN UND
KONTROLLBEHÖRDEN UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFIKATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 3



T8
ANHANG 11

BESCHEINIGUNGSMUSTER

gemäß Artikel 6 Absatz l

- Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse: ökologische/biolcgische Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse und
auch nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse, soweit eine
parallele ProduktionNerarbeitung im Sinne von Artikel 11 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 stattfindet

Dem Unternehmer gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 auszustellende
Bescheinigung. die fOr die Einfuhr von konformen Erzeugnissen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 erforderlich ist

1. Nummer der Bescheinigung:

Pflanzliche Erzeugnisse: vom ... bis ...

5. definiert als:

2. Name und Anschrift des Unternehmers: 3. Name, Anschrift und Codenummer der Kontrollstelle/Kontrollbehörde:

Haupttätigkeit (Erzeuger, Verarbeiter. Einführer usw.):

4. Erzeugnisgruppenrrätigkeit:

- Tiere und tierische Erzeugnisse:

- Verarbeitungserzeugnisse:

~ . , .__-4 -4

6. Gültigkeitsdauer: 7. Datum der Kontrolle(n):

Tierische Erzeugnisse: vom ... bis ...

Verarbeitungserzeugnisse: vom ... bis ..,

8. Diese Bescheinigung wurde gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie Artikel 6 der
Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontrolle unterstellt und erfüllt die Anter-
derungen der vorgenannten Verordnungen.

Datum, Ort:

Unterschrift für die ausstellende Kontrollstelle/Kontrollbehörde:
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. "ANHANG III

VERZEICHNIS DER DRITILÄNDER UND ZUGEHÖRIGE SPEZlFlKATlONEN GEMÄß ARTIKEL 7

ARGENTINIEN

l. Erzeugniskategorien:

Bezeichnung der
Erzeugniskategorie Kategoriegemäß Einschränkungen

Anhang IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse (1) A

Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische B Ausgenommen Tiere und tierische Erzeugnisse,

Erzeugnisse
die mit einem Hinweis auf die Umstellung ge-
kennzeichnet sind oder gekennzeichnet werden

sollen

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- D
Ausgenommen tierische Erzeugnisse, die mit ei-

se, die zur Verwendung als Lebensmittel
nem Hinweis auf die Umstellung gekennzeichnet

bestimmt sind (2)
sind oder gekennzeichnet werden sollen

Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saat- F

gut für den Anbau

!. ,,(1) Meeresalgen nicht eingeschlossen:'

(') b@@g18B fliiist 8iMg8UkhuE P.
('l Wein und Hefe nicht eingeschlossen.

2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A, B und F und aus ökologischer/biologischer Produktion stammende Zutaten
der Erzeugnisse der Kategorie D, die in Argentinien erzeugt wurden.

3. Produktionsvorschrift: Ley 25 127 sobre Producción ecológica, biológica y orgánica.

4. Zuständige Behörde: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5. KontrollsteIlen:

Codenummer Name Internetadresse

AR-BIO-OOI Food Safety SA www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-OO2 Instituto Argentino para la Certificación y Pro- www.argencert.com
moción de Productos Agropecuarios Orgánicos
SA (Argencert)

AR-B10-003 Letis SA www.letis.com.ar

AR-BIO-OO4 Organización Internacional Agropecuaria (alA) wwW.oia.com.ar

6. Bescheinigungserreilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: nicht näher bestimmt.
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AUSTRALIEN

i. Erzeugniskategorien:

Bezeichnung der
Erzeugniskategorie Kategorie gemäß Einschränkungen

Anhang IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse (1) A

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- D Im Wesentlichen aus einer oder mehreren Zu-

se, die zur Verwendung als Lebensmittel
taten pflanzlichen Ursprungs bestehend

bestimmt sind (2)

Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saat- F

gut für den Anbau

}1) Meeresalgen nicht eingeschlossen."

~q hS88grO!i Right l3iF!g8SiI~18f68M'
(') Wein und Hefe nicht eingeschlossen.
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2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A und F und aus ökologischer/biologischer Produktion stammende Zutaten der
Erzeugnisse der Kategorie D, die in Australien erzeugt wurden.

3. Produktionsvorschrift: National standard for organic and bio-dynamic produce.

4. Zuständige Behörde: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au.

5. KontrollsteIlen:

Codenummer Name Interneradresse 'I-

AU-BIO-OOI Australian Certified Organic Pty. Ltd www.australianorganic.com.au

AU-BIO-OO2 Australian Quarantine and Inspection Service www.aqis.gov.au
(AQIS)

AU-BIO-OO3 Bio-dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au

AU-BIO-OO4 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au

AU-BIO-OO5 Organic Food Chain Pty Ltd. (OFe) www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-OO6 AUS-QUAL Pty Ltd www.ausquaJ.com.au

6. BescheinigungserteiIende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: nicht näher bestimmt.

KANADA

Bezeichnungder
Erzeugnlskategorie Kategoriegemäß Anhang Einschränkungen

IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse A

Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische B
Erzeugnisse

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- D
se, die zur Verwendung als Lebensmittel
bestimmt sind (I)

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- E
se, die zur Verwendung als Futtermittel be-
stimmt sind

Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saat- F
gut für den Anbau

1. Erzeugniskategorien:

(I) Wein nicht eingeschlossen.

2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A, B und F und aus ökologischer/biologischer Produktion stammende Zutaten
der Erzeugnisse der Kategorie D und E, die in Kanada erzeugt wurden.

3. Produktionsvorschrift: Organic Products Regulation.

4. Zuständige Behörde: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5. Kontrollstellen:

Codenummer Name Interneradresse

CA-ORG-OOI Atlantic Certified Organic Cooperative Limited www.atlanticcertifiedorganic.ca
(ACO)

~M11 "CA-ORG-002 British Columbia Association for Regenerative Agriculture www.certifiedorganic.bc.ca ..
(BCARA)

~M7
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Codenummer Name huernetadresse

CA-ORG-OO3 CCOF Certification Services www.ccof.org

CA-ORG-OO4 Centre for Systems Integration (CSJ) www.csi-ics.com

CA-ORG-OO5 Consorzio per il Controllo del Prodotti Biologici www.ccpb.ít
Società a responsabilità Iimitata (CCPB SRL)

CA-ORG-OO6 Eeccert Canada www.ecocertcanada.corn

CA-aRG-OD? Fraser Valley Organic Producers Association www.fvopa.ca
(FVOPA)

CA-aRG-DDB Global Organic Alliance www.goa-online.org

CA-ORG-OO9 International Certification Services Incorporated www.ics-intl.com
(ICS)

CA-aRG-DID LETISSA www.letis.com.ar

CA-aRG-Oll Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org

CA-aRG-Oll Organic Certifiers www.organiccertifiers.com

CA-ORG-Ol3 Organic Crop Improvement Association (OCIA) www.ocia.org

CA-ORG-OI4 Organic Producers Association of Manitoba www.opam-mb.com
Cooperative Incorporated (OPAM)

CA-ORG-OI5 Pacific Agricultural Certification Society (PACS) www.pacscertifiedorganic,ca

CA-ORG-OI6 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca

CA-ORG-OI7 Quality Assurance International Incorporated www.gai-inc.com
(QAI)

CA-ORG-OIB Quality Certification Services (QCS) www.gcsinfo.org

"'CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai www.guebecvraLorg
(OCQV)

CA-ORG-020 SAl Global Certification Services Limited www.saiglobal.com

'.';.

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

~M16
,,7. Befristung der Aufnahme: unbestimmt"

~M7 7: Reípj8tLug iCi lzuflnduDc. 38. Jani 2i11:



COSTA RICA
TM?

1. Erzeugniskategorien:

~M9

Bezeichnung der
Erzeugniskategorie Kategoriegemäß Einschränkungen

Anhang IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse (1) A

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- D Nur verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse
se, die zur Verwendung als Lebensmittel
bestimmt sind (2)

Vegetarives Vermehrungsmaterial und Saat- F
gut für den Anbau

_ .. ._, -._---_ .. -

,,(1) Meeresalgen nicht eingeschlossen."

TM7 f') fsagras PlisRt dRg SCA' HRi

(2) Wein und Hefe nicht eingeschlossen.
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~M11

~TM7

TM10

. 2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A und F und aus ökologischer/biologischer Produktion stammende Zutaten der
"I' Erzeugnisse der Kategorie D, die in Costa Rica erzeugt wurden.

3. Produkcionsvorschrift: Reglamento sobre 111 agricultura orgánica .

..4. Zuständige Behörde: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr ",

~. Ztu~änelige BekÊh èe. SeF, ieis Fit9safli~8ri9 Elel EGl889, ~¡1iFli6l8Fj('· Qfè 6 gFië'lltbtF'l )' GanadCl íu, W CCH.pl 6¿¿CiJELgo.t¡/

5. KontrollsteIlen:

Codenummer . Name Internemdresse

CR-BIO-OOJ Servicio Firosanitario del Estado, Ministerio de www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
Agricultura)' Ganadería

CR-BIO-OO2 BCS Oka-Garantie www.bcs-oeko.com

CR-BIO-OO3 Eco-LOGICA www.eco-Iogica.com

CR-BIO-OO4 Control Union' Certifications www.cuperu.corn

CR-B10-006 Primus Labs. Esta www.primuslabs.com

6. Bescheirú~gserteilende Stellen: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7. Befristung der Aufnahme: 'nicht näher bestimmt.

INDIEN

l. Erzeugniskategorien:

Erzeugniskategorie
Bezeichnungder Kategoriegemäß Einschränkungen

Anhang IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse (*) A

Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den An- F

bau

(') Meeresalgennicht eingeschlossen.

2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A und F, die in Indien erzeugt wurden."
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~M11

~M11

~M16

J::-'Ern~~rteE"orieI~------------------------:7"

Erzeugniskategorie
Bezeichnungder
Kategoriegemäß
Anhang IV

AUnverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse (1)
Im W ntlichen aus einer oder mehreren Zu-

aten pflanzlichen Ursprungs bestehendDVerarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis-
se, die zur Verwendung als Lebensmittel
bestimmt sind (2)

Vegetatives -Vermehrungsmaterialund Saat-
gut für den Anbau

sprung: Erzeugnisse der Kategorien A unq F und aus ökologischer/biologischer Produktion stammende Zutaten der
. ef Kft!egerie D, die in ¡neien eIl:e(jOgt .. (jOl¿CIl.

3. Produktionsvorschrift National Programme for Organic Production.

,,4. Zuständige Behörde: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.
apeda.gov.infapedawebsitefindex.asp".

4. Lnsc!lndige BehördE. Agricultural aud PlÖcwscd Food ExpOit Dudepmer!! Atlt;hed~ APEDA. "~ii.ftpeeuon4

S. KontrollsteIlen:

Codenummer Name
lnternetadresse

IN-ORG-OOI Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd
www.aditicert.net

IN-ORG-OO2 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in

IN-ORG-OO3 Bureau Veritas Certification India PYt. ïstd
www.bureauveritas.co.in·

IN-ORG-OO4 Control Union Certifications
www.controlunion.com

-

IN-aRG-DOS ECaCERT India Private Limited
www.ecocert.in

IN-ORG-OO6 Food Cert India Pvt. Ltd
www.foodcert.in

IN-aRG-OD? IMO Control Private Limited
www.imo.ch

IN-ORG-OO8 Indian Organic Certification Agency (Indocert) www.indocerl.org

"IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification of Organic pro- www.iscoporganiccertification.o
rg

ducts)

IN-aRG-DID
www.laconindia.com

Otg8:filië f'FO~ letr)

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

~M12 . IN aRG 811

"IN-aRG-Oll Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd
www.nocaagro.com u
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Codenummer Name ¡
=============::====------=:::c--'

truernetsdressc

IN-ORG-Ol1

fPleCA p, l. buL)

OneCert Asia Agri Certification private Limited www.onecertasia.in

IN-ORG-014 Uttarakhancl State Organic Certification Agency www.organicutlarakhand.orgjcertification.
html

Vedic Organic certification Agency www.vedíccertífication.com

IN-ORG-OI6 I Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) I www.krishLrajasthan.gov.in
o-

"

I ~n~ n, ~ . ~ • o 'n .~
'b' 'b -; "o

éieeøeePl!riMøen 8ft~løØp

IN-ORG-OI7 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com

IN-ORG-OIB Tamil Nadu Organic Certification Department www.tnocd.net
(TNOCD)

I ruv India Pvt. Ltd

,--

IN-ORG-OI9 www.tuvindia.co.in

.. Iv .... ,. . "-. - -'o- - -
e!!eel ~.h~M

www.intertek.com
~

IN-ORG-020 lntertek India Pvt. Ltd

IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification Agency www.mpkrishLorg"
(MPSOCA) _ ... _-

..

I
.. ~ ~ • o ~- • ~n_

,'t~e!~¡~ffl~éQe!'!~
'b'

IN-ORG-022 Biocert India Pvt. Ltd, Indore www.biocertindia.com

"IN-ORG-023 Faireert Certification Services Pvt Ltd www.faircert.com u

- 6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: nicht näher bestimmt.



ISRAEL

..-M7 1. Erzeugniskategorien:

Bezeichnung dej'
Erzeugnlsketegorle Kategoriegemäß Einschränkungen

Anhang IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse (') A

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- D Im Wesentlichen aus einer oder mehreren-Zu-
se, die zur Verwendung als Lebensmittel taten pflanzlichen Ursprungs bestehend
bestimmt sind (2)

Vegetatives Verrnehrungsmaterial und Saat- F
gut für den Anbau

~M9 ,,(l) Meeresalgen nicht eingeschlossen."

..-M7
e) 6eegr 5 uieht eingesohloSSEn.e) Wein und Hefe nichteingeschlossen.

I
~
I

It
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2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A und F und aus ökologischerjbiologischer Produktion stammende Zutaten der
Erzeugnisse der Kategorie D, die in Israel erzeugt oder nach Israel eingeführt wurden:

- aus der Europäischen Union

- oder aus einem Drinland im Rahmen einer gemäß den Bestimmungen von Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 als gleichwertig anerkannten ll.egelung. .

3. Produktionsvorschrift: National Standard for organically grown plants and their products.

4. Zuständige Behörde: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5. KontrollsteIlen:

Codenummer Name Internetadresse

IL-ORG-OOI Secal Israel Inspection and certification www.skal.co.il

IL-ORG-OO2 Agriar Ltd.-Organic Inspection & Certification www.agrior.co.il

IL-ORG-OO3 IQC Institute of Qualiry & Control www.iqc.co.il

IL-ORG-OO4 Plant Protection and Inspection Services (PPIS) www.ppis.moag.gov.il

IL-ORG·OO5 LAB-PATH Ltd www.iab-path.co.íl

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: nicht näher bestimmt.

JAPAN

1. Erzeugniskategorien:

Bezeichnungder
Erzeugniskategorie Kategoriegemäß Einschränkungen

Anhang N

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse (1) A

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- D Im Wesentlichen aus einer oder mehreren Zu-
se, die zur Verwendung als Lebensmittel taten pflanzlichen Ursprungs bestehend
bestimmt sind (2)

Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saat- .. F
gut für den Anbau

,,(1) Meeresalgen nicht eingeschlossen."

(I) beegrQ[ Midu i1iRglifiBAls6BiM.
(') Wein nieht eingeschlossen.

,,2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A und F und aus ökologischer/biologischer Produktion stammende Zutaten
der Erzeugnisse der Kategorie D, die in Japan erzeugt wurden oder die nach Japan eingeführt wurden

- entweder aus der Europäischen Union

- oder aus einern Drittland, für das Japan anerkannt hat, dass die Erzeugnisse in dem betreffenden Drittland nach
Vorschriften produziert und kontrolliert wurden, die den japanischen Rechtsvorschriften gleichwertig sind:'



TM7
~. UrSpItlilg. EIlletlgni3se elel Kft~egeriel'lft tlfl8 F tI!l8 etls Bkelegisehef'/BielsgisERer PFSEhdctisfI5tftfflFflefl8ebtltateu del

Elzeugnissc dei Kategode D, die hi Japan cn:eugL YVbJdc1I.

3. Produktionsvorschriften: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of
October 27, 2005) sowie Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF
of October 27, 2005). .

4. Zuständige Behörden: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jpfjfjas/index..htmlsowie Food and Agricultural Materials Inspection
Center (FAMIC),wwwJamic.go.jp.

.1
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5. KontrollsteIlen:

Codenummer Name lnternetadresse

¡P-BIO-OOI Hyogo prefectural Organic Agriculture Society www.hyoyuken.org
(HOAS)

¡P-BIO-OO2 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com

¡P-BIO-OO3 NPO Kagoshima Organic Agriculture Associa- www.koaa.or.jp
tian

}P-BIO-OO4 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp
..

,,}P-BIO-OO5 I Japan Organic & Natural Foods Association I http://jona-japan.org/englisht'
*JP'olaB~I€l8"¡9*9!"i5~-1Japun Olguaie & Na~l!l¡al l'ses! ,o.BB88isti81l

"JP-BIO-006 Ecocert Japan Limited. www.ecocert.co.jp ..

")' -"",,-vvv ~w~~ •• ,~t'~.~......~.. "i' ",t'

}P-BIO-OO7 Japan Certification Services, Inc. www.pure-foods.co.jp

¡p-Bia-DDB OCIA [apan www.ocia-jp.com

¡P-BIO-OO9 Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd. www.omicnet.com/index.html.en

¡p-BIa-DID Organic Farming Promotion Association wwws.ocn.ne.ípj-ycsuíkyo

¡p-Bia-Oll ASAC Stands for Axis' System for Auditing and www.axis-asac.net
Certification and Association for Sustainable
Agricultural Certlfíca tion

}P-BIO-OI2 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.orgjokome

¡P-BIO-OI3 Ooita Prefecture Organic Agricultural Research www.d-b.ne.jpjoitayukí
Center

¡P-BIO-OI4 AINOU www.ainou.or·jp/ainohtm/disclosure/nintei-
kouhyou.htm

¡P-BIO-OI5 SGS [apan Incorporation www.ip.sgs.comjja/home jp vz.hrm

JP-BIO-OI6 Ehime Organic Agricultural Association wwwl z.ocn.ne.jpj-síyukenj
ninntei20 110201.html

JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd http://www.eco-de.co·jp/list.html

JP-BIO-OIB Organic Certification Associa tion www.yuukinin.jimdo.com

JP-BIO-OI9 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.corn

JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Association www.kanhokyo.or·jp/jigyoljigyo_05A.html

JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspection www.acds.jp
for Sustainability

}P-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd www.oco-í î.net
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"JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute I www.inasaku.or.tv"
_.

"J ~"..- .... y./I' ..~"~"u.v,. 'I' "·"1

JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan http://www.town.aya.miyazakLjp/ayatown/
organicfarming/index.html

JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido http://www.acohorg.org/

,_o ..

"JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Asso- http://www.kumayuken.orgfjas/certification/
ciation index.html

JP-BIO-02B Hokkaido Organic Promoters Association http://www.hosk.jp/CCP.html

}P-BIO-029 Association of organic agriculture certifica- http://wwwB.ocn.ne.jp/-koaafjisseki.html
tion Kochi corporation NPO

}P"BIO-030 LIFECo., Ltd. http://www.life-silver.com/jas!,

"JP-BIO-O 31 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne·jpfasofwoca

JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.orjpjindex.html

JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.k:inoko.or.jp

JP-BIO-034 International Nature Farming Researech Center www.infrc.or.jp

JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp"

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

,,1. Befristung der Aufnahme: nicht näher bestimmt."

7. BcfIisLdUg dtiI l\ufnalnlic. ,B. Jani 2813.



YM7

~M9.

~M7

I ~M17
I

"M7

SCHWEIZ

l. Erzeugniskategorien:

Bezeichnung der. Erzeugnisbtegorie Kategorie gemiiß EinschriinkungenAnhang IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse (') A Ausgenommen Erzeugnisse, die während des
Umstellungszeitraums erzeugt wurden

Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische B Ausgenommen Erzeugnisse, die während desErzeugnisse
Umstellungszeitraums erzeugt wurden

Verarbeírete hndwirtschaftliche Erzeugnis- D Ausgenommen Erzeugnisse, die einen während.se, die zur Verwendung als Lebensmittel
des Umstellungszeitraums erzeugten Bestandteilbestimmt sind.¡ør
landwirtschaftlichen Ursprungs enthalten

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- E AusgenommenErzeugnisse, die einen währendse, die zur Verwendung als Futtermittel be-
des Umstellungszeitraums erzeugten Bestandteilstimmt sind
landwirtschaftlichen Ursprungs enthalten.

Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saat- Fgut für den Anbau

)1) Meeresalgen nicht eingeschlossen." .

n Vieia uud Ilef.:: aida eingeschlosseh.

2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A und F und aus ökologischer/biologischer Produknon stammende Zutaten def
Erzeugnisse der Kategorien D und E, die in der Schweiz erzeugt oder in die Schweiz eingeführt wurden:

- aus der Europäischen Union

- oder aus einem Drittland, dessen Produktions- und Kontfollvorschriften von der Schweiz als denen des schwei-
zerischen Rechts gleichwertig anerkannt worden sind.

3. Produktionsvorschrift: Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch pro-duzierter Erzeugnisse und Lebensmittel.

4. Zuständige Behörde: Bundesamt für Landwirtschaft BLW, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=de.

5. KontrollsteIlen:

Codenummer
Name

Internet,dresse

CH-BIO-OO4 Institut für Marktökologie (IMO)
www.imo.ch

CH-BIO-OO6 bio.inspecta AG
www.bio-inspecta.ch

.CH-BIO-038 ProCert Safety AG
WWW.procert.ch

CH-BIO-086 Bio Test Agro (BTA)
www.bio-test-agro.ch

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: nicht näher bestimmt.
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1. Erzeugniskategorien:

Bezeichnung der
Erzeugnlskaregortc Kategoriegemäß Einschränkungen

Anhang IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse (1) A

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- D Im Wesentlichen aus einer oder mehreren Zu-
se, die zur Verwendung als Lebensmittel taten pflanzlichen Ursprungs bestehend
bestimmt sind (2)

Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saat- F
gut für den Anbau

..o) Meeresalgen nicht eingeschlossen,"

pj beograd !lieht eiabcsel:lcs9CIl.
(') Wein und Hefenicht eingeschlossen,

2, 'Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A und F und aus ökologischer/biologischer Produktion stammende Zutaten der
Erzeugnisse der Kategorie D, die in Tunesien erzeugt wurden,

), Produkrionsvorschriften: Loi no 99-30 du 5 avril 1999 relative à l'agriculture biologique; Arrêté du ministre de
l'agriculture du 28 'février 1001 portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le
mode biologique,

4. Zuständige Behörde: Direction générale de l'Agriculture Bíologique (Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement);
www.agriportail.tn.

5. KontrollsteIlen:

Codenummer Name Internetadresse

TN-BIO-DDI Ecocert SA en Tunisie www.ecocert.com

TN-BIO-DDl Istituto Mediterráneo di Certificazione IMC www.imcert.it

TN-BIO-D03 Bes www.bcs-oeko.com
....

"TN-BIO-DD4 I Lacon I www.lacon-institut.com"
I I

,_.I

"TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et de la Propriété www.ínnorpi.tn"
Industrielle (INNORPI)

-
,-,

~
'r

TN-BIO-D06 Institut National de la Normalisation et de la www.ínnorpí.tn ~
Propriété Intellectuelle (INNORPI)

TN-BiO-DD? Suolo e Salute www.suoloesalute.it

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

,,7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2015"

,,7. BefriB~~8g 8Sf °WfRe8HiJ61 1Q )YJili ilQl1/'

,.. ôBefIiscang del iiU&udullc. 'S. Juni 2813.
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

1. Erzeugniskacegorien:

Bezeichnung der
Erzeugniskategorie Kategorie gemäß Einschränkungen

Anhang IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse A Die Einfuhr von Äpfeln und Birnen unterliegt der
Vorlage einer besonderen Bescheinigung der je-
weiligen Kontrollstelle oder Kontrollbehörde. aus
der hervorgeht, dass bei der Erzeugung keine Be-
handlung mit Antibiotika zur Bekämpfung des
Feuerbrands (wie Tetraeyelin und Ssreptomycin)
stattgefunden hat .

...

Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische B
Erzeugnisse

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- D Die Einfuhr von verarbeiteten Äpfeln und Birnen
se. die zur Verwendung als Lebensmittel unterliegt der Vorlage einer besonderen Beschei-
bestimmt sind (I) nigung der jeweiligen KontrollsteIle oder Kon-

trollbehörde, aus der hervorgeht, dass bei der
Erzeugung keine Behandlung mit Antibiotika
zur Bekämpfung des Feuerbrands (wie Tetraeyelin
und Streptomycin) stattgefunden hat.

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- E
se, die zur Verwendung .als Futtermittel be-
stimmt sind

Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saat- F
gut für den "Anbau

(') Wein ab 1. August 2012 eingeschlossen.

,,2. URSPRUNG: Erzeugnisse der Kategorien A, B und F und aus ökologischer/biologischer Produktion stammende
Zutaten der Erzeugnisse der Kategorien D und E, die

- in den Vereinigten Staaten erzeugt oder

- in die Vereinigten Staaten eingeführt und im Einklang mit den US-Rechtsvorschriften in den Vereinigten
Staaten verarbeitet oder verpackt wurden."

der Erzeugnisse a en erzeugt oder im Einklang mit den Us-

3. Produktionsvorschriften: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.c. 6501 et seq.), National Organic Program
(7 CFR 205).

4. Zuständige Behörde: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www;
usda.gov.

5. KontrollsteIlen:

Codenummer Name Interneradresse

US-ORG-OOI A Bee Organic www.abeeorganic.com

US-ORG-002 Agricultural Services Certified Organic www.ascorganic.com/

US-ORG-003 Baystate Organic Certifiers www.baystateorganic.org .
US-ORG-004 BCS - Oka Garantie GmbH www.bcs-oeko.comlen jndex.html

"US-aRG-DOS I BIOAGRIcert I http://www.bioagricert.org/english
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Codenummer Nome Internetadresse
-

~
US-ORG-OO6 CCOF Certification Services www.ccof.org

US-ORG-OO? Colorado Department of Agriculture www.colorado.gov

US-ORG-OOB Control Union Certifications www.skalint.com

US-ORG-OO9 Department of Plant Industry www.clemson.edujpublicjregulatoryjplant_
industryjorganic_certification

US-ORG-OIO Ecocert S.A. www.ecocert.com

US-ORG-OII Georgia Crop Improvement Association, Inc. www.certifiedseed.org

US-ORG-Ol2 Global Culture www.globalculture.us

US-ORG-OI3 Global Organic Alliance, Inc. www.goa-online.org

US-ORG-OI4 Global Organic Certification Services www.globalorganicservices.com

US-ORG-OIS Idaho State Department of Agriculture www.agri.idaho.govjCategoriesjPlantslnsectsj
OrganicjindexOrganicHome.php

US-ORG-OI6 Indiana Certified Organic LLC www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-OI? International Certification Services, Inc. www.ics-íntl.com

US-ORG-OIB Iowa Department of Agriculture and Land www.agriculture.state.ia.us
Stewardship

US-ORG-OI9 Kentucky Department of Agriculture www.kyagr.comjmarketingjplantmktgj
organicjindex.htm

US-ORG-020 LACON GmbH www.lacon-ínstitut.corn

US-ORG-022 Marin County www.co.marin.ca.usjdeptsjagjmainfmoca.
cfm

US-ORG-023 IMaryland Department af Agriculture I http://.mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certifl!d_md-
organícfarms.aspx

"" ~nr n~o .C

8@l'IiHeè Rlè s¡:gaRi,e fa¡:~6¡1iREl@¡¡!"R!"

US-ORG-024 Mayacert S.A. www.mayacert.com

US-ORG-02S Midwest Organic Services Association, Inc. www.mosaorganic.org

US-ORG-026 Minnesota Crop Improvement Association www.mnda.org

US-ORG-02? MOFGA Certification Services, LLC www.mofga.orgj

US-ORG-028 I Montana Department af Agriculture I http://agr.mt.govjagrjProducerjOrganicjI~fojinde~.html
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Codenummer Name I lruernetadresse

-'V-~ .~- ,~. '-5 • '0

US-ORG-029 Monterey County Certified Organic www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-03O Natural Food Certifiers www.nfccertification.com

US-ORG-031 Nature's International Certification Services www.naturesinternational.com/

US-ORG-032 Nevada State Department of Agriculture http://www.ag·ri.state.nv.us

US-ORG-033 New Hampshire Department of Agriculture, http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/

r
Division of Regulatory Services, organic _ certification.htm

US-ORG-034 New Jersey Department of Agriculture www.srate.nj.usjagriculturej

US-ORG-035 New Mexico Department of Agriculture, http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-
Organic Program . program/Organic%20Program.html

US-ORG-036 NOFA-New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-03? Ohio Ecological Food and Farm Association www.oeffa.org

US-ORG-038 OlA North America, LLC www.oianorth.com

US-ORG-039 Oklahoma Department of Agriculture www.oda.state.ok.us

US-ORG-040 OneCert www.onecert.com

US-ORG-04I Oregon Department of Agriculture www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042 Oregon Tilth Certified Organic www.tilth.org

US-ORG-043 Organic Certifiers, Inc. http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044 Organic Crop Improvement Association www.ocia.arg

US-ORG-045 Organic National & International Certifiers http://www.on-ic.com
(ON&IC)

US-ORG-046 Organizacion Internacional Agropecuraria www.oia.com.ar

US-ORG-04? Pennsylvania Certified Organic www.paorganic.org

US-ORG-048 Primuslabs.corn www.primuslabs.com

US-ORG-049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd www.pro-cert.org

US-ORG-050 Quality Assurance International www.qai-inc.corn

US-ORG-05I Quality Certification Services www.QCSinfo.org

US-ORG-052 Rhode Island Department of Environmental Ma- wWw.dem.rLgov/programs/bnatres/agricult/
nagement orgcert.htm

US-ORG-053 Scientific Certification Systems www.SCScertified.co~

US-ORG-054 Stellar Certification Services, Inc. http://demeter-usa.org/

US-ORG-055 I Texas Department of Agriculture http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organiCl.
aspx"
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US-ORG-056 Utah Department of Agriculture http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/
index.html

US-ORG-05? Vermont Organic Farmers, LLC http://www.nofavt.org

US-ORG-05B Washington State Department of Agriculture http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/
default.htm

US-ORG-059 Yolo County Department of Agriculture www.yolocounty.org/Index.aspx?page=
501

"US-ORG-060 I Institute for Marketecology (IMO) I http://imo.chl''

TM7 6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

? Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2015.
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Bezeichnung del'
Erzeugniskategorie Kategorie gemäß Einschränkungen

Anhang IV

Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse.,n A

Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische B Ausgenommen Tiere und tierische Erzeugnisse,

Erzeugnisse die mit einem Hinweis auf die Umstellung ge-
kennzeichnet sind oder gekennzeichnet werden

sollen

Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnis- D Ausgenommen tierische Erzeugnisse, die mit ei-

se, die zur Verwendung als Lebensmittel nem Hinweis auf die Umstellung gekennzeichnet

bestimmt sind (2) sind oder gekennzeichnet werden sollen

Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saat- F
gut für den Anbau

1. Erzeugniskategorien:

~M9 • ,,(1) Meeresalgen nieht eingeschlossen."

C) S!!oIBli "islH iiFlgOi hlo[ra~.
fl '¡'¡'dB dhJ lief Bieht eiBg!5Chl s Ji.

~M17
(2) "Hefe nicht eingeschlossen."
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2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorien A, B und F und aus ökologíscherjbíologíscher Produktion stammende Zutaten
der Erzeugnisse der Kategorie D, die in Neuseeland erzeugt oder nach Neuseeland eingeführt wurden:

-. aus der Europäischen Union

- oder aus einem Drittland im Rahmen einer gemäß Artikel 3'3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 als
gleichwertig anerkannten Regelung

- oder aus einem Drittland, dessen Produktions- und Kontrollvorschriften auf der Grundlage der Garantien und
Informationen, die von der zuständigen Behörde des betreffenden Landes gemäß den von der MAF aufgestellten
Vorschriften geliefert wurden, als dem MAF·Programm ,Official Organic Assurance Programme' gleichwertig an- .
erkannt worden sind, wobei nur die aus ökologischem Landbau stammenden Zutaten, die mit einem Höchstanteil
von 5 % in Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs in den in Neuseeland aufbereiteten Erzeugnissen der
Kategorie D eingehen sollen, eingeführt werden dürfen.

3. Produktionsvorschrift: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

,,4. Zuständige Behörde: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/...

Älu.Gløsigø 118A8rè@; ~4iRi5try ef AgrisY]tYFe 8~el P8r@stFj' ()'4AB, Httf3!/fU Ii ¡¡J8eelJafe".~e.t.1iE/iI1duSbjfscctoijl
~/·

5. Konrrollstellen;

Name Internetadresse

"NZ-BIO-OOI Ministry for Primary I http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/,,
Industries (MPI)

_0_-
, . r,~-u,~-vv, ....." 'l UHU '1 'b'

ilili¡9Piifi~ilRiii{

NZ-BIO-OO2 AsureQuality Limited www.organtccerríñcatíon.co.nz

NZ-BIO-OO3 BioGro New Zealand www.bíogro.co.nz

-~

,. .Bescheinigungserteilends Stellen: Ministry for Primary Industries (MPI)".

é. ResehemigøøgssJlfeileøèe SteYeR: ~iUHiBt" ef JrEPÎettlttipeAnti Feieat" ()¡~AF).

7. ' Befristung der Aufnahme: nicht näher bestimmt:'
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- Tiere und tierische Erzeugnisse, die mit einem Hinweis auf die Umstellung gekennzeíchn
kennzeichnet worden sollen:

VERZEICHNIS DER DRITfLi\NDER UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFIKATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 7

ARGENTINIEN

I. Erzeugniskategorien:

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und vegetarives Vermehrungsmaterial und
den Anbau, ausgenommen

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzcugniss ., ausgenommen

tierische Erzeuzuisse die mit einem Hinweis auf die Umstellung gekennzeic1met lnd oder gekennzeichnet
werden sollen." '

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer l Buchstabe a und di. aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Karegorie unrer Nummer 1 B chstabe b müssen in Argentinien
erzeugt worden sein.

3. Produktionsvorschrifren: Ley 25 127 sobre .Producción ecológica, biológl

4. Zuständige Behörde: Servido Nacional de Sanidad y Calidad Agroalim taria SENASA, www.senasa.gov.ar

- Food Safety SA, wwwfoodsafery.com.ar

5. Kontrollstellen:

- Institute Argentino para la Certiflcación y Promoción d Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert),
www.argeneert.com

. co'

- Letís SA, www.letis.com.ar

- Organización Internacional Agropecuaria (011\),

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe NUlJU

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.

AUSTRALIEN

l. Erzeugniskategorieru

a) .~'zeugnlsse und vegetatíves Vermehrungsmarerlal und Saatgut für den Anbau:

b) für die Verwendung a] Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Wesentlichen
auseiner oder mehr 'en Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.

2. Ursprung: Die Erz gnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion starrims iden Zutaten der Erzeugnisse der Kategoric unter Nummer :I Buchstabe b müssen in Australien
erzeugt worden 'in.

3. Produktions orschrífren: National standard for organic and bio-dynamic produce

4. Zuständi e Behörde: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.

Australian Certified Organic Pry, Ltel., www.ausrralianorganic.corn.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqís.gov.au



~M2

TB NdLicl1IalAssocicllioll of SostaÎilablc /tgdcultmc. AuslIali\l (NASAfq, "¡T,, .naBea ~Qnl 311

_....Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

~M1 ,,- AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au ".

TB 6. Bescheinigungserteilende Stellen und Behörden: siehe Nummer 5.

ï. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.

"KANADA
TM3 1. Erzeugniskategorien:

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und vegetativ Vermehrungsmaterialund Saatgut
für den Anbau,

~M4
"b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmitteloder Futtermittel bestimmt
sind;".

~M3
e) Fattd aÚtte{.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Num r 1 Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der ategorie unter Nummer 1 Buchstabe b müssen in Kanada
erzeugt worden sein.

3. Produktionsvorschriften: Organic Products Re

4. Zuständige Behörde: Canadian Food Inspect' n Agency (CFIA),www.inspection.gc.ca

5. Kontrollstellen und -behörden:

e Limited (ACO), www.atlanticceItifiedorganic.ca

_ British Columbia Association fa' egenerative Agriculture (BCARA),www.centifiedorganic.bc.ca

_ Certification Services Limited iability Company (CCOF), www.ccof.org

_ Centre for Systems Integr ion (CSI), www.csi-ics.com

- Consorzio 110 dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it

~M4

TM3
- Fraser Valle Organic Producers Association (FVOPA),www.fvopa.ca

- Intern ional Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com

regan Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org

Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com

- Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/

_ Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com

_ Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca

Pl8 Celt O~aHie £}5Ieffi5 blei. (Pre Cerij, 'w'o"lo'.eej3re.ea



Qt!alitj A33Uialiee Iliteiilatianalllicalpal2tled (QAI), ii il ...qui ine.calli

TM3 - Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org

_ Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvraLorg

- SAl Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2014."

TB
COSTA RICA

l. Erzeugniskategorien:

il) unverarbeitere pflanzliche Erzeugnisse und vegetarives Vcrmehrungsma

b) für die Verwendung als Lebensruittcl bestimmte verarbeitete pfla: . iche Erzeugnisse.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer l uchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kate tie unter Nummer 1 Buchstabe b müssen in Costa
Rica erzeugt worden sein.

4. Zuständige Behörde: Servicio Fitosanitario del ;stado, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
www.protecll\~t.go.cr/SFE/Organica.htm

3. Produktionsvorschriften: Reglamento sobre la agrí

5. KontrollsteIlen:

~M1

~M3

~B 6. Beschein' mgserteilende Behörde: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

~B

~M3 ,,7. stung der Aufnahme: unbefristet."



TB

_ Indian Organic Certification Agency (Ind ert), www.indocert.org

I. Erzeugniskatcgorien:

a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und vegetatlves Vermebrungsll1aterial und Saatgut flir den Anbau,

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Wesentlic
aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer l Buchstabe a und
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer
erzeugt worden sein.

3. prodttktionsvorschriften: National Programme fur Organic Production

4. Zuständige Behörde: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA,
www.apeda.comjorganic

_ Control Union Certifications, www.controlunion.com

5. KontrolIsteJlen und -behörden:

TM1
,,_ Aditi Organic Certifications Pyt. Ltd, www.aditicert.net

_ APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

_ Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

_ ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in

- Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in

- IMO Control Private Limited, www.imo.ch

_ ISCOP (Indian Society for Certifícatí n of Organic products), www.iscoporganiccertification.com

_ Natural Organic Certifica on Association, www.nocaindia.com

_ OneCert Asia Agri ertification private Limited, www.onecertasia.in

_ Uttaranc l State Organic Certification Agency (USOCA),
www.oganicuttarakhand.org/products_certification.htm

_ V dlc Organic certification Agency, www.vediccertification.com

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA),
o .*..



TB

Tamil Nadu Organic Certíflcatíon Department (TNOCD), www.tnocd.net

TUV India Pvt. Ltd., www.tuvindia.co.in/O_mngmuys_celt/orgcert.htlTI

TM3

Intertek India Pvt. Ltd., www.lntertek.com ..

_ Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

._._ Control Union Certifications, www.controlunion.com

_o. Eeccert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

___ IMO Control Private Limited, www.imo.ch

_ Indian Organic Certification Agency (Indocerr), www.indocert.org

_ Lacon Quality Ccrtificatton Pvt. Ltd, www.1aconindia.eorn

'. tate Organic Certification Agency (USOCA), www.organi·ttarakhand.org/products_.ccrrificatiOll.htm,.

~M1

6. Bescheinigungsertcilende Stellen und Behörden: siehe Num er 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. J~.~i 1,,2014"

a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse id vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau,

TB ISRAEL

i. Erzeugniskategorien:

b) für die Verwendung als Lobensmitt bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Wesentlichen
aus einer oder mehreren Zutatet pflanzlíchen Ursprungs bestehen.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse de' Kategorie unter Nummer I Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Best, dteile der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer l Buchstabe b müssen in Israel
erzeugt oder nach Israel ein êführt worden sein

rittland im Rahmen einer gemäg den Bestimmungen von Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung
O7 als gleichwertig anerkannten Regelung.

3. Produktionsv rschriften: National Standard for organically grown plants and their products

4. Services (l'PIS), www.ppis.moag.gov.íl

5.

AGRIaR Ltd-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

- IQC Institute of Quality & Control, www.íqc.co.ll

u. J.



2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe a d die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nu mer 1 Buchstabe b müssen in Japan
erzeugt worden sein.

~M1 Seeallslael 11IJpeetioll and eettifietttiBI1, ,,¡l;A:¡y.sl:al.g ir'¡

~B Skdl !sInd inspection & Ccttißc,atiólï, H n;; .ahnl.@@.i1

~M3 ,,- LAB-PATHLtd., www.lab-path.co.il u

TB 6. Bescheinigungserteilende Stellen und Behörden: siche Nummer 5.

7. B,efristlUlg der Aufnahme: 30. Juni 2013.

TM2 "JAPAN

1. Erzeugniskategorien:
a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmaterial und S

b) mr die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftlich
chen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.

3. Produktionsvorschriften: Japanese Agricultural Standard for Orga . Plants (Notification No. 160 5 of the MAFF
of October 27,2005) sowie Japanese Agricultural Standard for Or nic Processed Foods (Notification No. 1606 of
MAFFof October 27, 2005).

4. Zuständige Behörden: Labelling and Standards Division, F od Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jpjjjjas . dex.html sowie Food and Agricultural Materials In-
spection Center (FAMle), www.famic.go.jp

5. Kontrollstellen:

- Hyogo prefectural Organic Agriculture Socie

- AFAS Certification Center Co., Ltd.,

- NPO Kagoshima Organic Agricultur

- Japan Organic & Natural Fo as Association, http://iona-japan.org/organic

l'Vices,Inc., www.pure-foods.co.jp

rchandise Inspection Co., Ltd., www.omicnet.com/index.html.en

- Organi 'arming Promotion Association, wwwj.ocn.ne.jpj-yusutkyo

C Axis' System for Auditing and Certification und Association for Sustainable Agricultural Certification,
.axis-asac.net

Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome



Organic Certification Organization Co. Ltd, www.ocoé S.net..

TM3 SGS japan lncorporation., www.jp.sgs.com/ja/homejp_v2.htm

Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/-aiyuken/ninntei20II0201.html

Center for Eco-design Certification Co. Ltd, http://www.eco-de.co.jp/list.html

Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com

japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com

Hiroshima Environment & Health Association, www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp

TM2
6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. [uni 2013,"

TB SCHWEIZ

1. Erzeugniskategorien: lebende oder unverarbeitete landv.':irtschaftliche ".rzeugnisse und vegetatives Vermehmngsmate-
rial, für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete andwirtschaftlichc Erzeugnisse, Futtermlttel lind
Saatgut für den Anbau, ausgenommen

_ Erzeugnisse, die während des Umstellungszeitraums erz gt wurden, und Erzeugnisse, die einen während des
Umstcllungszeitraurns erzeugten Bestandteil landwírtsc aftlichen Ursprungs enthalten.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse und die aus ökologischer iologischer Produktion stammenden Bestandteile von Erzeug-
nissen müssen in der Schweiz erzeugt oder in die chweiz eingefiihrt worden sein

- aus der Gemeinschaft

........oder aus einem Dríuland, dessen Prod tions- und Kontrollvorschriften von der Schweiz als denen des schweize-
risehen Rechts gleichwertig anerkam . worden sind.

3. Produktionsvol'sdlliften: verordn ng über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch pro-
duzierter Erzeugnisse und Lebens litte!

4. Zuständige Behörde: Bund amt für Landwirtschaft BLW,
http://www·.blw.admil1.ch/t ·men/OOO13/0008 5/00092/index.html?lang=de

5. KontrollsteJlen:

escheinigungserteilcnde Stellen: siehe Nummer 5.



TM1

a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau,

1. Erzeugniskategorien:

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Wese
aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologiscl
Produktion stammenden Bestandteile der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchsta
Tunesien erzeugt worden sein.

- Eeccert S.A. en Tunisie, www.ecocert.com

3. Produktionsvorschriften: Loi n" 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique' Arrêté du ministre de
l'agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la pl' uction végétale selon le
mode biologique ..

~M4 ,,4. Zuständige Behörde: Direction générale de l'Agriculture
Biologique (Ministère de l'Agriculture et de l'Environne-
ment); www.agrtporræl.m ".

TM1
5. KontrollsteIlen:

- Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.i

- BCS, www.bcs-oeko.com

- Lacon, www.lacon-institute.com

~M3 ..- Instituto per la certificazione etica e bien tale (ICEA), www.icea.info ..

TB NEUSEELAND

TM1

1. Erzeugniskategoricrp

a) lebende oder t verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und vegetarives Vermehrungsmaterial und Saatgut für
den Anbau, usgenornmen

die mit einem Hinweis auf die Umstellung gckennzeichnet sind oder ge-

_.' zeuguísse der Aquakultur:

fi" . die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, ausgenommen

dle 111·I.tC'111"'111H·111.\"C¡·Sauf die Umstellung gekennzeichnct sind oder gekennzcichnet- tierische Erzeugnisse" ~ "
werden sollen,



TB

~M3

~B

~M3

~B
I

\ TM3

TB

TM6

• • '" & • •

..... o.dt~raus einem Drittland im Rahmen einer gemäß den Bestimmungen VOll Artikel 3'j Absar 2 l" V d
(FC) N 8'34!20' l lei h . . . Z (CI eror n" .r r.. (17 a s g ere werng anerkannren Regdung

- oder aus einem Drittland, dessen Produktions- und Konrrcllvorschrífien alii: del' Grundlage de G . dI ~.,. "'.. .' r 'c er -aran en un
n olllla.tJollen, ?l~ von der zusrändígcn Behörde des betreffenden Landes gemäß den von der MAI' au estellten
Vorschriften geheIert wurden, als dem Móf-Programrn
. "MAF Ofûcíal Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production".
U¡APd OCRehl ¡~ .•

·t ..:rlJ!tll1'C¡ M,Sl1tailce PI()~lttn,nlt~" gleichwertig
a~Jerkalln~ worden sind. wobei nur die aus ök-ologische~'!biologischer Produktion stammende Zutaten die mit
~1~el1l~Io~hstan.teil von .5 % in Erzeugnisse landwirtschaftli.ch~n Ursprungs in den in Neu eland aufl;ereiteren
Elzeugl11SsendCI Kategone unter Nummer l Buchstabe b eingehen sollen. eingeführt werœn dürfen.

,,3. Produktionsvorschriften: MAl' Official Organic Assurance Programme Technical Rul

5. KontrollsteIlen und -behörden:

3. PtoånktionsvOiscfuiflen. ¡q¿PSA lhJ¡¡i,ltdl Rules Ct)i Gigante [¡ociuu.iu¡¡

4. Zuständige Behörde: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foo
organics

- AsureQuality Limited, www.organiccertíflcatíon.co.nz

- BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6. Bescheinigungserteilende Behörde: Ministry of Agriculture and F. restry (MAF).

7. Befristung der Aufnahme: unbefristet."

5. KontrollsteIlen:

._.. AsureQuality, www.organíccertiflcation.co.nz

- BIO-GRO New Zealand, www.bio-

6. Bescheinigungser ...te_·.. __.__
Aurhorítv ~ ..A).

Forestry (MAF) - New Zealand Food Safety

"VEREINIGTESTAATEN VON AMERI

1. Erzeugniskategorien:

a) lebende oder unverarbeitet andwirtschaftliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut
für den Anbau, ausgeno men Aquakulturerzeugnisse, sofern die Einfuhren im Fall von Äpfeln, Birnen und
anderen Früchten der F ilie der Rosengewächse der Vorlage einer besonderen Bescheinigung der jeweiligen
KontrollsteIle oder K trollbehörde unterliegen, aus der hervorgeht, dass während des Erzeugungsverfahrens
keine Behandlung it Antibiotika zur Bekämpfung des Feuerbrands (wie Tetraeyelin und Streptomycin)
stattgefunden hat;

b) mr die Verwei dung als Lebens- und Futtermittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse,
ausgenomm verarbeitete Aquakulturerzeugnisse, sofern die Einfuhren im Fall von Verarbeitungserzeug-
nissen aus ..pfeln, Birnen und anderen Früchten der Familie der Rosengewächse der Vorlage einer besonderen
Beseheini ung der jeweiligen KontrollsteIle oder Kontrollbehörde unterliegen, aus der hervorgeht, dass wäh-
rend d Erzeugungsverfahrens keine Behandlung mit Antibiotika zur Bekämpfung des Feuerbrands (wie
Tetra clin und Streptomycin) stattgefunden hat.

2. Ursp ng: Die Erzeugnisse der Kategolie unter Nummer 1 Buchstaben a und b und die aus ökologischer!
bio gischer Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe b
ssen in den Vereinigten Staaten erzeugt oder im Einklang mit den US-Rechtsvorschriften in die Vereinigten

taaten eingefühlt worden sein.

Produktionsvorschriften: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.c. 6501 et seq.), National Organic
Program (7 CFR 205).

4. Zuständige Behörde: United States Department of Agriculture (USDA), Agrícultural Marketing Service (AMS),



T'M6
- A Bee Organic, www.abeeorganic.com

- Agricultural Services Certified Organic, www.ascorganic.com/

- Baystate Organic Certifiers, www.baystateorganic.org

- BCS - Oko Garantie GmbH, www.bcs-oeko.comjen jndex.html

- BioAgriCert, www.bioagricert.org/English/index.php

- CCOF Certification Services, www.ccof.org

- Colorado Department of Agriculture, www.colorado.gov

- Control Union Certifications, www.skalint.com

- Department of Plant Industry, www.clemson.edu/public/regulatory/planUndustry/organ· _certification/

- Ecocert S.A., www.ecocert.com

- Georgia Crop Improvement Association, Inc., www.certifiedseed.org

- Global Culture, www.globalculture.us

- Global Organic Alliance, Inc., www.goa-online.org

- Global Organic Certification Services, www.globalorganicservices.com

aho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic!- Idaho State Department of Agriculture,
indexOrganicHome.php

- Indiana Certified Organic LLC,www.indianacertifiedorganic.

- International Certification Services, Inc., www.ics-intl.co

- Iowa Department of Agriculture and Land Stewardshi .www.agriculture.state.ia.us

- Kentucky Department of Agriculture, www.kyagr. m/marketing/plantmktg/organic!index.httn

- LACON GmbH, www.lacon-institut.corn

- Louisiana Department of Agrículture and Forestry, www.Idaf.state.la.us/poltal/DesktopModules/BrowseBy/
portal/Offices/AgriculturalEnvironme aISciences/PesticidesEnvironmentaIPrograms/OrganicCertification
Programs/tabid/435/Default.aspx

- Maryland Department of A riculture, www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.
php

- Nevada State Department of Agriculture, http://www.agri.state.nv.us

- New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services, http://agriculture.nh.gov/

rvices Association, Inc., www.mosaorganic.org

Department of Agriculture, www.agr.mt.gov.organic/Program.asp

- Mo erey County Certified Organic, www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics.

atural Food Certifiers, www.nfccertification.com

Nature's International Certification Services, www.naturesinternational.com/



TM6

- OneCert, www.onecert.com

- New Mexico Department of Agriculture, Organic Program, http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/
Organic%20Program.html

- NOFA - New York Certified Organic, LLC, http://www.nofany.org

- Ohio Ecological Food and Farm Association, www.oeffa.org

_ Rhode Island Department of Envir mental Management, www.dem.ri.govjprogramsjbnatresjagricultjorgcert.
htm

s, www.SCScertified.com

- OlA North America, LLC,www.oianorth.com

- Oklahoma Department of Agriculture, www.oda.state.ok.us

- Oregon Department of Agriculture, www.oregon.govjODAjCID

- Pro-Cert Organic Systems, Ltd., www.pro-cert.o

- Oregon Tilth Certified Organic, www.tilth.org

- Organic Certifiers, Inc., http://www.organiccertifiers.com

- Organic Crop Improvement Association, www.ocia.org

- Organic National & International Certifiers (ON&IC), http://www.

- Organizacion Internacional Agropecuraria, www.oia.com.ar

- Pennsylvania Certified Organic, www.paorganic.org

- Primuslabs.com, www.prirnuslabs.com

- Stellar Certification Se ces, Inc., http://demeter-usa.org/

_ Texas Departme of Agriculture, www.agr.state.tx.us

_ Utah Depart ent of Agriculture, http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

rganic Farmers, LLC, http://www.nofavt.org

_ Was mgton State Department of Agriculture, http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

yolO County De~artment of Agriculture, .~.yo~ocounty.orgjIndex.aspx?page=501

ye:e~einigUngSertetlende Stellen und Behorden: SIehe Nummer 5.

7. BeftÎJtttng det Attfuahme. 38. Jttni 291 S," _ r



"'M7

·M9

M7

TM10

TM14

/'
rt

..ANHANG N

VERZEICHNIS DER IM HINBLICK AUF DIE GLEICHWERTIGKEIT ANERKANNTEN KONTROLLSTELLEN
UND KONTROLLBEHÖRDEN UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFIKATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 10

Für dit Zwecke dieses Anhangs werden die Erzeugniskategorien mit fo"lgenden Codes bezeichnet:

A: Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse

B: Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse

..c: Erzeugnisse der Aquakultur und Meeresalgen"

D: Verarbeitete landwirtschaftikhe Erzeugnisse, die zur Ve~endung als Lebensmittel bestimmt sind (*)

'o'

E: Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Futtermittel bestimmt sind (*) --

. F: Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau

Die Internetadresse der Website gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe e, unter der das Verzeichnis der unter das'
Kontrollsystem fallenden Unternehmer eingesehen werden kann, sowie eine Kontaktstelle, bei der lnformationen über
ihren Bescheinigungsstatus und die betreffenden Erzeugniskategorien sowie die Unternehmer und Erzeugnisse, für die die
Bescheinigungen ausgesetzt oder aufgehoben worden sind, leícht verfügbar sind, ist sofern nicht ariders festgelegt bei jeder.
Kontrollstelle oder Koncrollbehörde unter Ziffer 2 angegeben.

(*1 Die Zutaten müssen von einer anerkannten Kontrollstelle oder KontrollbJ¡örde gemäß Artikel 33 Absatz 3 zertifizi~ oder in einem
anerkannten Drittland gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 erzeugt und zertifiziert oder in der Europäischen
Union gemäß der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 erzeugt und zenifiziert sein .

...Abcert AG'

1. Anschrift: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland

2. Internetadresse: http://www.abcert.de

,,3. Drittländer, Codenummem und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Aserbaidschan AZ-BIO-137 x - - x - -

Belarus BY-BIO-137 x - - x - -

Georgien GE-BIO-137 x - - x - -

Iran IR-BIO-137 x - - x - -

Kasachstan KZ-BIO-137 x - - - - -
I

--_. _. ..





TM10 ~ . ..
", ---Drittland Codenummer Erzeugniskategorie~

A B .s..--~ E F

Aserbaidschan AZ-B10-l37 x l----" - x - -
Belarus BY-BlO-l37

----
.:« - - x - -

Iran lR~ x - - x - -
Russland »> RU-BlO-l37 x - - x - -
r~ IT. n.",,~

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

l. A1l3c1nift. P.O. Box 74192, Lynnwood Ridge, P¡tloïia 8848, 5tiàafIiha

TM7
,.c1"''''~L. ,c;t..u

1. Anschrift: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland

2. Internetadresse: http://www.abcert.de

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer / Erzeugniskategorie

A/VB C D E F

Aserbaidschan AZ-BIO-137 /'
Vx - - x - -

Belarus BY-BJO-137 ./ x - - - - -
Iran IR-B~ x - - x - -

4U-BIO-137
,

Russland /'" x - - - - -
Ukraine ./ UA-BlO-137 x - - x - -¿ Umstellungserzeugnisse, Wem

lucí 701 55: Befl'Í6t¡'¡flo!: EiSF A;¡f¡:¡al!g:¡~i¡:¡ da. 'Ve¡:;¡ekh¡;¡i~' bis 30

~M14

\-~-M1~
",Afriseo Certified Organic, CC'

,,1. Anschrift: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Südafrika".

2. Internetadresse: http://www.afrisco.net



TM10

~M16

TM10

'fM7

, I

,,3. Drittländer, Codenummem und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Angola AO-BIO-I55 x - - - - -

Botsuana BW-BIO-I55 x - - - - -

Lesotho LS-BIO-I55 x - - - -

Malawi MW-BIO-I55 x - - - -

Mosambik MZ-BIO-I55 x - - x - -

Namibia NA-BIO-I55 x - - - - -

Südafrika ZA-BIO-I55 x - - x - -

Swasiland SZ-BIO-I55 x x

Sambia ZM-BIO-I55 x - - - - "

Simbabwe ZW-BIO-I55 x

. ..
"~ '-". -_o., .......... ------ -._. - -- --.:»:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie_______

A B ~
J.--

D E F

Mosambik MZ-B10-155 3-- ~ - x - - I

Namibia NA-B~ x - - - -
Sambia .i->~ZM-B10-155 x - - - -
~.~ ~ n,~ '""- -

,,4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse"

1. ltl:!Jualufwu. UtflBtelhtflgsePBeøgnis68; l'&eis

5. Befristungder Aufnahme in das Verzeichnis:bis 30. Juni 2016,"

,Agreco R.F. Göderz GmbH'

1. Anschrift: Mûndener.Srraße 19, 37218 Witzenhausen. Deutschland

2. Internetadresse: http://agrecogmbh.de

I..



TM14 ,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Aserbaidschan AZ-BIO-151 x - - x - -

Kamerun CM-BIO-151 x - - x - -

Ghana GH-BIO-151 x - - x - -

Moldau MD-BIO-151 x - - x - -

Marokko MA-BIO-151 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-15l x - - x - ..

TM7
.. , »>

Drittland Codenummer ErZeugniskatego~

A B .s-: ¡...-' D E F

Aserbaidschan AZ-BIO-I51 -...........:-~ - x - -
..-

"Ghana I GH-BlO-151 I x ~I - I x I - I -
~1 ~"~

r>

Kamerun ~ CM-BIO-151 x - - x - -

~ ,,~ n,~ '"' -
..

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. [uní 2015.



'YM12 ."Albinspekt'

1. Anschrift: Rruga Oed Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albanien

2. Internetadresse. http://www.albinspekt.com

3. Drittländer. Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Albanien AL-BIO-139 x x - x - -

Kosovo (') XK-B10-139 x x - x - -

(') Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/99 des VN-
Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.

4. Ausnahmen: UmsteIlungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

'YM7 ...
,

-l. Anschrift: Rruga Ded Gjon Lulí, Pall. 5, Shk.I, Ap.S, 1000 Tirana, Albanien

2. Internetadresse: http://www.albinspekt.com

3. Drittländer. Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer -: Erzeugniskategorie

I~ B C D E F

Albanien AL-BIO-139 / x - - x - -

Kosovo (') XK-BI~ x - - x - -
(') Diese Bezeichnung b¢ie Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/99 des VN-Sicher-
heitsrates und dem Gut ten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.

r"""~""'"WO,
U"" lU ~QO • V'O H" .



TM12

TM16

TM12

TM7

",ARGENCERT SA'

l. Anschrift: Bernardo de lrigoyen 972 4 piso "B", CI072AAT Buenos Aires, Argentinien

2. lnternetadresse: www.argencert.com.ar

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Argentinien AR-BIO-l38 - - - x - -
Chile CL-BIO-l38 x - - x - -
Paraguay PY-BIO-l38 x - - x - -
Uruguay UY-BIO-l38 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Erzeugnisse gemäß Anhang III"

.. ., ~
Drittland Codenummer ErzeugniS;;;?

A ~
¡,....--C D E F

»>...-
Chile CL-BlO-138 x - - x - -

Paraguay ~ x - - x - -
~

Uruguay .z=: UY-BlO-138 x - - x - -

~ ..
r

S. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 20IS."

,J.zfgeøeert st'
l. Anschrífn Bernardo de lrigoyen 972 4 piso ,B', CI072AAT Buenos Aires, Argentinen

2. Internetadresse: http://www.argencert.co.ar .

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer -: Erzeugniskategorie

,/ VA B C D E F

Chile CL-BIO-138/ - - - - - I

X

'~Paraguay PY-B . ~ 38 x - - - - -

/"
/'

Uruguay UY-BIO-138 x - - x - -

rI""'''n'"'""'', We;.

'" uo, 'u U", • n" ~VL •



YM12 ",AsureQuality Limited'

1. Anschrift: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Neuseeland

2. Internetadresse: http://www.organiccertification.co.nz

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Cookinseln CK-BIO-156 x - - - - -

Neuseeland NZ-BIO-156 - - x x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein, Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2016."

YM10 - T.'.. ,

~ .

1. Anschrift: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Neuseeland

2. Internetadresse: http://www.organiccertification.co.nz

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer ~~ugniskategorie
/'

A/ VB"' C D E F

Cookinseln CK-BIO-156. Vx - - - - -
./

Neuseeland NZ-BIO~ - - x - - -

, ~"';'''' W"": Erzeugníss ,_ ~h.", TIl
"

"0

_ • J"W ,,"v <v.

...Australian Certified Organic'

YM12 ,,1.18 Eton StiGet PO Bel! 819

YM14 "L Anschrift: PO Box 810-18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australien".

,,2. Internetadresse: http://www.aco.net.au... I

i. IiltCilictaàr.esse. kttp./! fi il .i .ase.Het.aNt;""·

YM10 1. /tnsdnift. PO Box 539766 C)hipie Rd, ChellllJide Q,bD 1932, AttJLtaliCll

:.l. Intelhetftdle~~e. Ilt'tp.¡'¡' .. " ... alls!!aliaHsrgflHie.eeltl.fllI



~M14 ,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Australien AU-BIO-107 - x - x - x

Birma/Myanmar MM-BIO-107 x - - x - -

China CN-BIO-107 x - - x - -

Cookinseln CK-BIO-107 x - - - - -

Fidschi F]-BIO-107 x - - x - -
Falklandinseln FK-BIO-107 - x - - - -

Hongkong HK-BIO-107 x - - x - -

Indonesien ID-BIO-107 x - - x - -
Südkorea KR-BIO-107 - - - x - -
Madagaskar MG-BIO-107 x - - x - -
Malaysia MY-BIO-107 x - - x - -
Papua-Neuguinea PG-BIO-I07 x - - x - -

'._>._--* ..

Singapur SG-BIO-107 x - - x - -

Taiwan TW-BIO-107 x - - x - -

Thailand TH-BIO-107 x - - x - -

Tonga TO-BIO-107 x - - x - -

VU-BIO-107 x - "Vanuatu x - -



~M10 , .. ,
/

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie -:
A B C D E/

¡.r
F

Australien AU-B10-lOl - x - x V- x

China CN-BIO-lOl x - - yr - -
Cookinseln CK-BIO-l07 x - - v- - -/
Falkiandinseln FK-BIO-lOl - x /' - - -
Fidschi F}-BIO-lOl x -/ - x - -
Hongkong HK-B10-l07 x v- - x - -

Indonesien ID-BIO-l07 7' - - x - -
Madagaskar MG-B10-lOl /

V x - - x - -
Malaysia MY-BIO-lOY x - - x - -

Papua-Neuguinea PG-B~l x - - x - -
Singapur ~IO-lOl x - - x - -

Südkorea .: KR-BIO-lOl - - - x - -

Taiwan / TW-BIO-lOl x - - x - -
Th~ TH-BIO-lOl x - - x - -
/,'. I UrT n,~ , n~ y

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse und Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

TM7 ,. r-, .:c. . .l ("\......." :...1,

1. Anschrift: PO Box 530-766 Gympie Rd. Chermside QLD 4032, Australien

2. Internetadresse: http://www.australianorganic.com.aLl

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drinland Codenummer Erzcllgnisk~ ..

A B C/ D E F

Australien AU-BIO-] 07 - x V- - - -
Cookinseln CK-BlO-] 07 x / - - - -
Falldandinseln FK-BIO-I07 -/ x - - - -

.Fídschi FJ-BIO-107 Vx - - x - -
Hongkong HK-BIO-I07 /' x - - x - -
Madagaskar MG-BIO-lOV x - - x - -
Papua-Neuguinea PG-B~7 x - - x - -

Singapur ~BIO-I07 x - - x - -
Südkorea /' KR-BIO-IOl - - - x - -
Thailand / TH-BIO-I07 x - - x - -r U~,d1;"',~gru,~. w,,, "rul E=_~""'''Anhang III

). u~¡ • IH ua> • u," ~v. ,_ ... ~v._.



TM12 ...Austria Bio Garantie GmbH'

l. Anschrift: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Österreich

2. Internetadresse: http://www.abg.at

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

~M13

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Afghanistan AF-BIO-l31 x - - - - -

Albanien AL-BIO-l31 x - - - - -

Armenien AM-BlO-l31 x - - - - -

Aserbaidschan AZ-BIO-l31 x - - - - -

Belarus BY-BIO-l31 x - - - - -
~;

Bosníèn und Herzegowina BA-BlO-l31 x - - - - x

Georgien GE-BlO-l31 x - - - - -

Irak IQ-BlO-l31 x - - - - -

Iran IR-BIO-l31 x - - - - -

jordanien jO-BlO-l31 x - - - - -

Kasachstan KZ-BIO-131 x - - - - -

Kirgisistan KG-BlO-l31 x - - - - -

Kosovo (1) XK-BIO-l31 x - - - - -

,m-u, - A A

Kuba CU-BlO-l31 x - - - - -

Libanon LB-BlO-l31 x - - - - -

Ehemalige jugoslawische MK-BlO-l31 x - - - - -
Republik Mazedonien

Mexiko MX-BlO-l31 x - - - - -

Moldau MD-BlO-l31 x - - - - -

Montenegro ME-BlO-l31 x - - - - -

Russland RU-BIO-l31 x - - - - -

Serbien RS-BIO-l31 x x - - - -

Tadschikistan Tj-BIO-l31 x - - - - -

TM12



TM12

TM10

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Türkei TR-BIO-13l x x - - - -

Turkmenistan TM-BIO-13l x - - - - -

Ukraine UA-BlO-13l x x - - x x

Usbekistan UZ-BIO-131 x x - - - x

(1) Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/99 des VN-
Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

Anschrift: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Österreich .>Internetadresse: http://www.abg.at

Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer ./ Erzeugniskategorie

y V
B C D E F

Afghanistan AF-BlO-13l /,V x - - - - -

Albanien AL~ x - - - - -
Armenien / 'AM-BIO-l31 x - - - - -

Aser~ AZ-BlO-I3l x - - - - -

Li" n" "n,~ ,,"

1.

2.

3.



I TM10
~u. .". O"O""M"gone

~
Bosnien und Herzego- BA-BIO-13l x - - - -
wina

Georgien GE-BIO-131 x - - - - /-
Irak lQ-BIO-13l x - - - -/ -
Iran lR-BlO-13l x - - - -/ -

Jordanien JO-BIO-13l x - - - v- -

Kasachstan KZ-BIO-13l x - - -/ - -

Kirgisistan KG-BIO-13l x - - /- - -

Kosovo (') XK-BIO-13l x - -/ - - -

Kroatien HR-BIO-13l x - -/ - - -
Kuba CU-BlO-13l x - 1/- - - -
Libanon LB-BIO-13l x -/ - - - -

Ehemalige jugoslawi- MK-BlO-131 x V - - - -
sehe Republik Maze-
donien /
Mexiko MX-BIO-13l / - - - - -

Moldau MD-BIO-13l 1/ x - - - - -

Montenegro ME-BIO-13l / x - - - - -

Russland RU-BlO-13l / x - - - - -

Serbien RS-BlO~ x - - - - -

Tadschikistan TJ-B!>'-131 x - - - - -
Türkei Y'-BIO-13l x - - - - -
Turkmenistan I TM-BlO-13l x - - - - -

Ukraine / UA-BlO-131 x - - - - -

Usbekistan / UZ-BlO-131 x - - - - -
(') ~~¢zeiChnUng berührt nieht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/99 des VN-
Sie rheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserk1äl1mg des Kosovos.

~ahmen: Umstellungse~Zeugnisse

"u,"" ,,, ua,



TM7
,., ,., ,-, ,".-

l. Anschrift: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Arnstetten, Österreich

2. Internetadresse: http://www.abg.at

~
3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /
A B C D VE F

Bosnien und Herzegowina BA-BIO-l31 x - - -/ - -

Iran IR-BIO-l31 x - - /- - -

Jordanien JO-BlO-l31 x - -J - - -
Kasachstan KZ-BIO-l31 x - I - - -
Kosovo (') XK-BIO-l31 x - 1/- - - -

Kroatien HR-BIO-l31 x -/ - - - -
Kuba CU-BlO-l31 x /- - - - -
Ehemalige jugoslawische MK-BIO-131 Xj - - - - -
Republik Mazedonien

Mexiko MX-BlO-131 Ix - - - - -
- --------------- /

Drittland Codenumr- Erzeugniskategorie

/ A B C D E F

MOldau MD-Bl0f'3l x - - - - -

Montenegro MEjIa-13l x - - - - -
Russland IJÓ-BlO-131 x - - - - -
Serbien / RS-BIO-131 x - - - - -
Türkei / TR-BIO-131 x - - - - -
Ukraine / UA-BIO-131 x - - - - -
Usbekistan / ZU-BIO-l31 x - - - - -
(') Die:~t~ichnUng berührt nicht die Standpunkte zum Status lind steht im Einklang mit der Resolution 1244/99 des VN-Sicher-
heltsr es lind dem Gutachten des Internatlonalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. _

ioruw en , Urnstellungserzeugnísse

'v. 'wu; ~v15.¡P' ~ w~. .u -W~" • v'o



",Balkan Biocert Skopje'

~M14 "L Anschrift: 2{9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien".

TM10 1. itllJdllift. 5 B/9, Dame Gffie .. SEF., 1999 SIc8flje, EHeftlftlig~ jHg8slftwisEH8 ¡¡@~W9IiI[Has88sHi8H

2. Internetadresse: http://www.balkanbiocert.mk

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien: '

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Ehemalige jugoslawi- MK-BlO-157 x x - x - -
sehe Republik Maze-
doni en

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein .

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: 'bis- 30. Juni 2016."



~M14

TM10

TM14

",BCS Öko-Garantie GmbH'

i .L Anschrift: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Deutschland".

1

1. hU3duift. EhlleelllJtlaß@ al, Og4Q;l ~IYPR8Qpgj QQ'ltrd.laAd

__2. Internetadresse. http://www.bcs-oeko.com

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Albanien AL-BIO-14l x - - x - -

Algerien DZ-BIO-141 x - - x - -

Angola AO-BIO-141 x - - x - -

Armenien AM-BIO-141 x - - x - -

Aserbaidschan AZ-BIO-141 x - - x - -

Belarus BY-BIO-141 x - - x x -

Bolivien BO-BIO-141 x - - x - -

Botsuana BW-BIO-141 x - - x - -

Brasilien BR-BIO-141 x x - x x -

Birma/Myanmar MM-BIO-141 x - x x - -

Kambodscha KH-BIO-141 x - - x - -

Tschad TD-BIO-141 x - - x - -

Chile CL-BIO-141 x x x x - x

China CN-BIO-141 x x x x x x

Kolumbien CO-BIO-141 x x - x - -

Costa Rica CR-BIO-141 - - x - - -

Côte d'Ivoire CI-BIO-141 x - - x x -



TM14 Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Kuba CU-BIO-141 x x - x - -

Dominikanische Repub- DO-BIO-141 x - - x - -
lik

Ecuador EC-BIO-141 x x x x x -

Ägypten EG-BIO-141 x - - x - -

El Salvador SV-BIO-141 x x - x x -

Äthiopien ET-BIO-141 x x - x x -

Georgien GE-BIO-141 x - - x x -

Ghana GH-BIO-141 x - - x - -

Guatemala GT-BIO-141 x - - x x -

Haiti HT-BIO-141 x - - x - -

Honduras HN-BIO-141 x - - x x -

Hongkong HK-BIO-141 x - - x - -

Indien IN-BIO-141 - - - x - -

Indonesien ID-BIO-141 x - - x - -

Iran IR-BIO-141 x x - x - -

Japan JP-BIO-141 x - - x - - .
Kenia KE-BIO-141 - - - x -

Kosovo (1) XK-BIO-141 x - - x x -

Kirgisistan KG-BIO-141 x - - x x -

Laos LA-BIO-141 x - - x - -

Lesotho LS-BIO-141 x - - x - -

Ehemalige jugoslawische MK-BIO-14l x - - x - -
Republik Mazedonien

Malawi MW-BIO-141 x - - x - -

Malaysia MY-BIO-l41 x - - x - -

Mexiko MX-BIO-l41 x x - x x -

Moldau MD-BIO-141 x - - x - -

Montenegro ME-BIO-141 x - - x - -

Mosambik MZ-BIO-141 x - - x - -



TM14 Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Namibia NA-BIO-141 x - - x - -

Nicaragua NI-BIO-141 x x - x x -

Oman OM-BIO-141 x - - x x -

Panama PA-BIO-141 x - - x - -

Paraguay PY-BIO-141 x x - x x -

Peru PE-BIO-141 x - - x x -

Philippinen PH-BIO-141 x - x x - -

Russland RU-BIO-141 x - - x x -

Saudi-Arabien SA-BIO-141 x x - x x -

Senegal SN-BIO-141 x - - x - -

Serbien RS-BIO-141 x - - x - -

Südafrika ZA-BIO-141 x x - x x -

Südkorea KR-BIO-141 x - x x x -

Sri Lanka LK-BIO-141 x - - x - -

Sudan SD-BIO-141 x - - x - -

Swasiland SZ-BIO-141 x - - x - -
<

Pranzösísch-Polynesíen PF-BIO-141 x - - x - -

Taiwan TW-BIO-141 x - x x - -

Tansania TZ-BIO-141 x - - x - -

Thailand TH-BIO-141 x - x x x -

Türkei TR-BIO-141 x x - x x -

Uganda UG-BIO-141 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-141 x - - x x -

Vereinigte Arabische Erni- AE-BIO-141 x - - x - -
rate

Uruguay UY-BIO-141 x x - x x -

Venezuela VE-BIO-141 x - - x - -

Vietnam VN-BIO-141 x - x x - -

(1) DieseBezeichnungberührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklangmit der Resolution 1244/99 des
VN-Sicherheitsratesund dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofszur Unabhängigkeitserklärungdes Kosovos."



TM10
00 :

/'
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /

A B C D E )
Ägypten EG-BIO-l41 x - o_ X - v-
Albanien AL-BIO-141 x - - x -/ -
Algerien DZ-BIO-141 x - - x f -

Angola AO-BIO-141 x - - x 1/- -
Armenien AM-BIO-I41 x - - xl - -
Aserbaidschan AZ-BIO-141 x - - I - -

Äthiopien ET-BIO-141 x x - I/x x -

Belarus BY-BIO-141 x - -/ x x -
Birma/Myanmar MM-BIO-141 x - f xo - -
Bolivien BO-BIO-141 x - /- x - -
Botsuana BW-BIO-141 x -/ - x - -
Brasilien BR-BIO-141 x r' - x xo -
Chile CL-BIO-141 x /x x x - x

China CN-BIO-141 x / x x x x -
Costa Rica CR-BIO-141 -I - x - - -

Côte d'Ivoire CI-BIO-141 /x - - x x -
Dominikanische Re- DO-BIO-141 / x - - x - -
p~~lik

Ecuador EC-BIO-141 / x x x x x -

El Salvador SV-BIO-14y x x - x .x -
Französisch-Poly- PF-BI7 x - - x - -
nesien

/

Georgien GyfÍO-141 x - - x x -
Ghana l,.tH-BIO-14Io x - - x - -

Guatemala / GT-BIO-141 x 0- - x x -

Haiti / HT-BIO-141 x - - x - -
Honduras / HN-BIO-141 x - - x x -
Hongkon, HK-BIO-141 x - - - - -
Indonfen ID-BIO-141 x - - x - -

Iraf IR-BIO-141 x x - x - -o

./ .n n,~ -r "

"O



"M10 r

~M13

TM10

,
Kambodscha KH-BlO-14l x - - x - -I
Kenia KE-BIO-141 - - - x - f
Kirgisistan KG-BIO-14l x - - x x 1-
Kolumbien eO-BIO-141 x x - x -j -

Kosovo (1) XK-BIO-141 x - - x x/ -

rr . n" ",r. /
I

Kuba eU-BIO-14l x x - x V - -
Laos LA-BIO-141 x - - xl - -
Lesotho LS-BIO-14l x - - } - -
Malawi MW-BIO-141 x - - 1/ x - -
Ehemalige jugoslawi- MK-BIO-141 x - -¡ x - -
sehe Republik Maze-
danien

Mexiko MX-BIO-14l x x I- x x -

Moldau MD-BIO-14l x -/ - x - -
Montenegro ME-BIO-141 x -/ - x - -

Mosambik MZ-BIO-141 x 1- - x - -

Namibia NA-BIO-141 x / - - x - -
Nicaragua NI-BIO-141 xl x - x x -

Oman OM-BIO-141 í - - x x -
Panama PA-BIO-141 Ix - - x - -
Paraguay PY-BIO-14l / x x - x x -

.:;.. .•..... ; .."." ..
'PE-BIO-141 I - - -'·.rero X X x

Philippinen PH-BIO-141I x - - x - -
Russland RU-BIO-If x - - x x -
Saudi-Arabien SA-BI9'Í41 x x - x x -

Senegal SNfO-141 x - - x - -
Serbien p-BIO-141 x - - x - -
Sri Lanka / LK-BIO-141 x - - x - -

Südafrika I ZA-BIO-141 x x - x x -
Sudan I SD-BIO-14l x - - x - -
Südkorea I KR-BIO-141 x - x x x -
swasilan¡ . SZ-BlO-141 x - - x - -

Taiwaj TW-BIO-141 x - - x - -

Tfsania TZ-BIO-14l x - - x - -
L



.TM10 Dritt/and Codenummer Erzeugniskategorie

Tschad TD-BIO-141 x - - x - -

Türkei TR-B10-141 x x - x x -

Uganda UG-BIO-141 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-141 x - - x x -

Uruguay UY-BIO-141 x x - x x -

Venezuela VE-BIO-141 x - - x - -

Vereinigte Arabische AE-BIO-141 x - - x - -
Emirate

(') Diese Bezeichnungberührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklangmit der Resolution 1244/99 des VN-
. Sicherheitsratesund dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofszur Unabhängigkeitserklärungdes Kosovos.

~M14
,.4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Erzeugnisse gemäß Anhang III".

TM10 1. AH8HSAmBR! YfMstellHRgs8FZ@wgRi6cQ

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

TM7 ~. .. .,

1. Anschrift: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Deutschland

2. Internetadresse: http://www.bcs-oeko.com

3. Drittländer, Codenummern. und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /
A B C ~ E F

Ägypten EG-BI0-141 x' - - Vx - -

Albanien Ai.AllO-l4l x - -/ x - -

Angola AO-BI0-141 x - I/- x - -
/

Äthiopien ET-BI0-141 x / - - ~ -
1/

Belarus BY-BIO-141 x/ - - x - -

Bolivien BO-BJO-141 /: - - x - -

Brasilien BR-BIO-141 / x x - x - -

Chile CL-BJO-141 / x x - x - x

China CN-BI0-14Y x x - x - -

Côte d'Ivoire CI-BI01 x - - - - -

Dominikanische Republik I¥-B10-141 x - - x - -

Ecuador / EC-BI0-141 x x - x x. -

El Salvador / SV-BIO-141 x x - x - -
Französisch ~neSien PF-BI0-141 x - - x - -

Ghan~ GH-BIO-141 x - - - - -
.. / _~~,~ , -
7



TM7

v ........' /
A B C D E FI

Honduras HN-BIO-141 x - - x - I-
Hongkong HK-BIO-141 x - - - - I/-
Iran IR-BIO-141 x x - x -/ -
Kambodscha KH-ß10-141 x - - x I -

Kenia KE-ß10-l41 x - - - [7- -

Kolumbien CO-BIO-141 x - - x/ - -

Kroatien HR-BIO-14l - - - J - -

Kuba (U-BIO-141 x x - Ifx - -

Laos LA-BIO-141 x - -/ x - -

Lesotho LS-BIO-141 x - f x - -

Malawi MW-BIO-141 - / - x - -x

Mexiko MX-BIO-141 x x/ - x - -

Moldau MD-BIO-141 x I- - x - -

Mosambik MZ-BIO-141
1/

x I - - x - -

Nicaragua NI-BIO-141 x/ x - - - -

Panama PA-BIO-141 /x - - x - -

Paraguay PY-BIO-141 / x - - x - -

Peru PE-BIO-141 / x - - x x -

Philippinen PH-BIO-141 / x - - x - -

Russland RU-BIO-141/ x - - x - -

SA-BIO-II
.

Saudi-Arabien x x - x x -

Senegal SN-BI7r4l x - - x - -

Serbien R~0-141 x - - x - -

Südafrika I.iA-BIO-141 x x - x - -

Sudan / SD-BIO-141 x - - x - -

Swasiland / SZ-BIO-141 x - - x - -

Taiwan / TW-BIO-141 x - - x - -

Thailand / TH-BIO-141 x - - x - -

Tschad / TD-BIO-141 - - - x - -

Türket TR-BIO-14l x - - x - -

U~da UG-BIO-141 x - - x - -
/
-6' -,



TM7

TM10

~M12

~M11

....M10

....M14

",Bioagricert S.r.!:
1. Anschrift: Via dei Macabraccia 8, Casaleeehia di Reno, 40033 Bologna, Italien

,,2.Intemetadresse: http://wwW.bioagricert.org'' .

,,2. Intu heladi esse. http./Iww w .bjoagI icei t.olg/engli9h!'.

2. Irttep8etaB,ssss. ktlfl!¡'¡''ei88gRfiQpt gliß

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Brasilien BR-BIO-I32 x x

Birma/Myanmar MM-BIO-132 x - - x - -

Kambodscha KH-BIO-132 x - - x - -

china eN-BIO-I32 x - - x - -

Ecuador EC-BIO-I32 x - - x - -

Französisch-Polynesien PF-BIO-132 x - - x - -

Indien IN-BIO-I32 x - - x - -

Laos LA-BIO-I32 x - - x - -

Nepal NP-BIO-I32 x - - x - -

Mexiko MX-BIO-132 x x - x - -

Marokko MA-BIO-132 x - - x - -

San Marino SM-BIO-I32 - - - x - -

Serbien RS-BIO-I32 x x - - - -

Südkorea KR-BIO-I32 x - - x - -

Thailand TH-BIO-I32 x x - x - -

Togo TG-BIO-I32 x - - x - -

Türkei IR-BIO-I32 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-132- x - - x - "



TM10

~M14

TM10

.. , -o -o =;/Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E l/F
Brasilien BR-BIO-I32 x - - x -: -

China x/
V

CN-BIO-132 x - - - -

Ecuador EC-BlO-I32 x - - Vx - -

Französisch-Poly- PF-BIO-132 x - -,V x - -
nesien

Kambodscha KH-BIO-I32 x /' - - - -

Laos LA-BIO-I32 / - - x - -

Marokko MA-BIO-I32 /"
V x - - x - -

Mexiko MX-BIO-13Y x x - x - -

Serbien RSJØÍ32 x x - - - -

Südkorea /" L1R-BlO-I32 x - - x - -

Thailand /' TH-BIO-I32 x x - x - -

TürV TR-BIO-132 x - - x - -

L. -- _.- .""

,,4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Erzeugnisse gemäß Anhang nr"

1. At!8ftahl!lefl:. Un19telhtttgaefBettgnioBI¡ Illøl ...

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."



.. M7 ,Bi6"5'~"""
.... ~

Anschrift: Via dei Macabraccia 8. Casalecchio di Reno. 40033 Bologna. Italien

Internetadresse: http://bioagricert.org

Drittländer. Codenummern und Erzeugniskategorien:
(~f

Drittland Codenummer -: Erzeugnískaregorie

A/VB C D E F

China. CN-BIO-I32 ./
c-; - - x - -

. -:Französisch Polynesien PF-B10-132 x - - x - -

Mexiko MX-Ø x - - x - -

Serbien /' ¡::;?s:.BlO-I32
x - - - - -

Südkorea / KR-BlO-I32 x - - x - -

Thail~ TH-BlO-I32 x - - x - -

/. -
,,~

1.

2.

3.
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....M10
",BioGro New Zealand Limited'

1. Anschrift: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Neuseeland

2. Internetadresse: http://www.biogro.co.nz

....M14 ..3. Drlttländer; Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Fidschi FI-BIO-130 x - - x - -

Malaysia MY-BIO-130 - - - x - -

Niue NU-BIO-130 x - - x - -

Samoa WS-BIO-130 x - - x - -

Vanuatu VU-BIO-130 x - - x - "



TM10

TM7

-' .. - -
J. , ~

Drittland Codenummer Erzeugniskategori~

A B ~
¡,.....-"D E F

Malaysia MY-BlO-130 ~
r--::: . - x - -

Niue NU-B~ x - - x - -

Samoa »>I-WS-BlO-130 x - - x - -

~ '"' ~,~-~ ~

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

1. Anschrift: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Neuseeland

2. Internetadresse: http://www.biogro.co.nz
I

'I3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland

B c D E F

ErzeugniskalegorieCodenummer

x x

x x

x x



TM10

TM14

",Bio.inspecta AG'
1. Anschrift:Ackerstrasse. 5070 Frick,Schweiz

2. [ntemetadresse:http://www.bio-inspecta.ch

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Armenien AM-BIO-161 x - - x - -

Albanien AL-BIO-161 x - - x - -

Aserbaidschan AZ-BIO-161 x - - x - -

Benin B]-BIO-161 x - - - - -

Brasilien BR-BIO-161 x - - x - -

Burkina Faso BF-BIO-161 x - - - - -

Kuba CU-BIO-16l x - - x - -

Dominikanische Repub- DO-BIO-16l x - - x - -

lik

Äthiopien ET-BIO-161 x - - x - -

Georgien GE-BIO-161 x - - x - -

Ghana GH-BIO-161 x - - x - -

Indonesien ID-BIO-161 x - - x - -

Iran IR-BIO-161 x - - x - -

Kasachstan KZ-BIO-161 x - - x - -

Kenia KE-BIO-161 x - - x - -

Kosovo (1) XK-BIO-161 x - - x - -

Kirgisistan KZ-BIO-161 x - - x - -



TM14

TM10

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Libanon LB-BIO-161 x - - x - -

Moldau MD-BIO-16l x - - x - -

Philippinen PH-BIO-16l x - - x - -

Russland RU-BIO-16l x - - x - -

Senegal SN-BIO-16l x - - x - -

Südafrika ZA-BIO-16l x - - x - -

Südkorea KR-BIO-161 x - - x - -

Tansania TZ-BIO-161 x - - x - -

Tadschikistan T]-BIO-161 x - - x - -

Türkei TR-BIO-161 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-161 x - - x - -

Usbekistan UZ-BIO-161 x - - x - -

Vietnam VN-BIO-161 x - - x - -

(1) Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/99 des
VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos."

" .. - ;/

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie -:
A B C D /" F

Albanien AL-BIO-16l x - - y - -

Aserbaidschan AZ-BIO-16l x - -/ /x - -

Indonesien ID-BIO-16l x - V- x - -

Iran IR-BIO-16l x 1/ - x - -

Kosovo (1) XK-BIO-16l / - - x - -

Kuba CU-BIO-161 -: x - - x - -

Libanon LB-B[O-~ x - - x - -

Russland ~O-16l x - - x - -

Tansania -: TZ-B10-161 x - - x - -

Türkei / TR-BIO-16l x - - x - -
Øse Bezeichnungberührt nicht die Standpunktezum Status und steht im Einklangmit der Resolution1244/99 des VN-. . .. .... ' ..

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2016."
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",Bio Latina Certificadora'
1. Anschrift: Av. Alfredo Benavides 33D, Ofic. 203, MiraOores, Lima IB, Peru

2. Intemetadresse:http://www.biolatina.com

3. Dríttländer, Codenummem und Erzeugniskategorien:

Drittland .. Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Bolivien BO-BIO-IIB x x - x - -

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

El Salvador SV-BIO-lIB x - - x - -

Guatemala GT-BIO-IIB x - - x - -

Honduras HN-BiO-IlB x - - x - -

Kolumbien CO-BIO-118 x - - x - -

Mexiko MX-BIO-lIB x - - x - -

Nicaragua NI-BIO-IlB x x - x - -

Panama PA-BIO-llB x - - x - -

Peru PE-BIO-llB x x x x - -

Venezuela VE-BIO-llB x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."



--;Blo"/:;atinA CeJtificadOla'

("l 1. Anschrift; Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Mirafleres. Lima 18, Peru

1. Internetadresse: ·Iiup:/Iwww.biolatina.com

3. Driuländer, Codenummern und Erzeugnískaregoríen:

Drittland Codenummer Erzeu~legOrie

A B /' D E F

Bolivien BO-BIO-IIB x -/ - x - -
El Salvador SV-BIO-IIB x V- x - -
Guatemala GT-BIO-JlB / - - x - -

Honduras HN-BI0-1l8
17
/ x - - x - -

Kolumbien CO-BIO-l1B / x - - - - -

Mexiko MX-BIO-l~ x - - x - -

Nicaragua NI-BF8 x - - x - -

Panama IA-BIO-118 x - - - -

Peru / PE-BIO-IIB x - - x - -

Venezuela / VE-BIO-llB x - - - - -4'r Umstellungserzeugnísse, W'm
- , . , . 1n • ~n·"
:J. "0

:

TM7

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Bolivien BO-BI0-126 x - - x - -

.Bolicert Ltd.'

1. Anschrift Street Colon 756, floor 2,office 2A, Edíf Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivien

!
1·.. _t\g:; .•\Èrj!~œet~~W¡¡se¡~-htt.¡izllWWW..bolicert.org

3. Dríttländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30, Juni 2015.

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein



~M16

TM7

~M16

TM7

.Caucacert Ltd'

.L Anschrift: 2, Marsha! Ge!ovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgien"

1. lÜlSclnifc. :tI IvfaIsha1 eelovanj Slieet, 5th HÖOl, Stlite 119, TIdlisi QlS9, C@srgieM

2. Internetadresse: http://www.caucascert.ge

3. Drittländer. Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer , Erzeugniskategorie

A B C D E F

Georgien GE-BIO-117 x - - x - _.

,,4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse"

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.



l"M7
,CCOF Certification Services'

1. Anschrffc 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Internetadresse. http://www.ccof.org

3. Drittländer. Codenummern und Erzeugniskategorien: .

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Kanada CA-BlO-I05 x - - x - -

Mexiko MX~BIO-I05 x - - x - x

4. Ausnahme~: Umstellungserzeugnisse, Wein und Erzeugnisse gemäß Anhang /II

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

.ccæ Sri'

1. Anschrift: Via Jacopo Barozzi N.B, 40116 Bologna, lealien

2. Internetadresse: http://www.ccpb.it

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

China CN-BIO-102 x - - x - -

Ägypten EG-BIO-102 x x - x - -

Irak IQ-BIO-102 x - - - - -

Libanon LB-BIO-102 x x - x - -

Marokko MA-BIO-102 x - - x - -

Philippinen PH-BIO-102 . x - - x - -

San Marino SM-BIO-102 x x - x - -

Syrien SY-BIO-102 x - - - - -

Tunesien TN-BIO-102 - x - - - -

Türkei TR-BIO-102 x x - x - - "

l"M17 ,,3. Drittländer, Codenumrnem und Erzeugniskategorien:



TM14

TM7

~M13

~M17

TM7

TM14

!l. 9!Í~!I¡¡l'!èef, Eeèel'!tll'l'!l'l'!el'H til'! Hp~ett~f.tts E&~~8fieft!
/"

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /'
A B C D .« F

China CN-BIO-l02 x - - / - -

Ägypten EG-BIO-102 x - / x - -

Irak IQ-BIO-102 x / - - - -

Libanon LB-BIO-102 / - - x - -

Marokko MA-BIO-lY x - - x - -

Philippinen ~O2 x - - x - -

San Marino -: SM-BIO-102 x - - x - -

Syrien/ SY-BIO-102 x - - - - -
.«, ~n

A

., --------Drittland Codenummer ~tegorie---~ B C D E F

China --~ x - - x - -
., ---- ,m

,,4, Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein und Erzeugnisse gemäß Anhang III",

4 AWføaAæiS' TJfii6t8:UI!UtgSBFßBYgØÍSB8. l' reiM

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 3D, Juni 2015.

,GeHtef ef 9!'gttftie fzgrielfiuW! iH ~ :l't' -
1. Anschrift: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Kairo, Ägypten

2. Intemetadresse: http://www.coae-eg.com

3, Drittländer. Codenummern und Erzeùgniskategorien:

Drittland Codenummer / Erzeugniskategorie

-> A B C 'D E F

Ägypten EG-Bl~ x - - x - x

Saudi-Arabien
/'

l.s<-ÉI 0-12 5 x - - - - -

,r"'=,,",.W.,
~, • U'O JU,



YM10
u ,CERESCertification of Environmental Standards GmbH'

1. Anschrift: Vorderhaslach l, 91230 Happurg, Deutschland

2. Internetadresse: http://www.ceres-cert.com

YM14 ,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Albanien AL-BIO-l40 x x - x - -

Aserbaidschan AZ-BIO-140 x - - x - -

Benin BJ-BIO-140 x - - x - -

Bolivien BO-BIO-140 x x - x - -

Burkina Faso BF-BIO-140 x - - x - -

Bhutan BT-BIO-l40 x - - x - -

Chile eL-BIO-l40 x x - x - -

China eN-BIO-140 x x - x - -

Kolumbien eO-BIO-l40 x x - x - -

Dominikanische Repub- DO-BIO-140 x x - x - -
lik

Ecuador EC-BIO-l40 x x - x - - ,

Ägypten EG-BIO-140 x x - x - -

Äthíopíen ET-BIO-140 x x - x - -

Ghana GH-BIO-140 x

Grenada GD-BIO-140 x x - x - -

Indonesien ID-BIO-140 x x - x - -

Iran IR-BIO-140 x - - x - -

Jamaika JM-BIO-140 x x - x - -

Kasachstan KZ-BIO-140 x - - x - -

Kenia KE-BIO-140 x x - x - -

Kirgisistan KG-BIO-140 x - - x - -

Ehemalige jugoslawische MK-BIO-140 x x - x - -
Republik Mazedonien



TM14 Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Mali ML-BIO-140 x - - x - -

Mexiko MX-BIO-140 x x - x - -

Moldau MD-BIO-140 x x - x - -

Marokko MA-BIO-140 x x - x - -

Papua-Neuguinea PG-BIO-140 x x - x - -

Paraguay PY-BIO-140 x x - x - -

Peru PE-BIO-140 x x - x - -

Philippinen PH-BIO-140 x x - x - -

Russland RU-BIO-140 x x - x - -

Ruanda RW-BIO-140 x x - x - -

Saudi-Arabien SA-BIO-l40 x x - x - -

Senegal SN-BIO-140 x - - x - -

Serbien RS-BIO-140 x x - x - -

Singapur SG-BIO-140 x x - x - -
,

Südafrika ZA-BIO-140 x x - x - -

St. Lucia LC-BIO-140 x x - x - -

Taiwan TW-BIO-140 x x - x - -

Tansania TZ-BIO-140 x x - x - -

Thailand TH-BIO-140 x x - 'x - -

Türkei TR-BIO-140 x x - x - -

Togo TG-BIO-140 x - - x - -

Uganda UG-BIO-l40 x x - x - -

Ukraine UA-BIO-140 x x - x - -

Usbekistan UZ-BIO-140 x x - x - -

Vietnam VN-BIO-140 x x - x - "



TM10 .. . /
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /

A B C D E VF
Ägypten EG-BIO-140 x x - x -/ -
Albanien AL-BIO-140 x x - x /- -

Aserbaidschan AZ-BIO-140 x - - yr - -

Äthiopien ET-BIO-140 x x - Vx - -
Bhutan BT-BIO-140 x - :/ x - -
Bolivien BO-BIO-140 x x v- x - -

/

Chile eL-BIO-140 x / - x - -
China eN-BIO-140 x /V x - x - -

Dominikanische Re- DO-BIO-140 V x - x - -
publik

Ecuador Ee-BIO-140 / x x - x - -
Grenada GD-BIO-l~ x x - x - -
Indonesien ID-BI~O x x - x - -
Jamaika Ipl-BIO-140 x x - x - -
Kasachstan / KZ-BIO-140 x - - x - -

Kenia / KE-BIO-140 x x - x - -

KirgiSiS~ KG-BIO-140 x - - x - -
K~bien eO-BIO-140 x x - x - -
/....~.v.~"



'YM10

~M16

'YM10

"

-:7Ehemalige jugoslawi- MK-B10-140 x x - x -
sche Republik Maze-
donien

Mexiko MX-B10-140 x x - x - /V -

Moldau MD-BIO-140 x x - x / -
Papua-Neuguinea PG-B10-140 x x - x v- -
Paraguay PY-BIO-140 x x - ~ - -
Peru PE-BIO-140 x x - i/X - -

Philippinen PH-BIO-140 x x -/ x - -

Ruanda RW-B10-140 x x I/- x - -
Russland RU-BIO-140 x x/ - x - -
Saudi-Arabien SA-BIO-140 x I/x - x - -

Serbien RS-B10-140 x/ x - x - -
Singapur SG-BIO-140 /x x - x - -
St. Lucia LC-BIO-140 / x x - x - -
Südafrika ZA-BIO-140 / x x - x - -
Taiwan TW-B10/Ü x x - x - -

Tansania TZ~140 x x - x - -

Thailand 1;rli-BIO-140 x x - x - -
Türkei 7 TR-BIO-140 x x - x - -
Uganda / UG-B10-140 x x - x - -

Ukraine/ UA-BIO-140 x x - x - -
e

Us~tan UZ-BIO-140 x x - x - -
,¡{. on

.,4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse"

1. AøSR8Hæeft. UmstellttHEseri!ettgftisseJ \Vein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."



.. M7
,GERES CertiHeatieH ef ElwireHmeHtal 5tllHàaràs Gmhll'

1. Anschrift: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Deutschland I I
r

2. Internetadresse: http://www.ceres-cert.com

.. M8 ,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugnískategoríen: /
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /

A B C D Ej F

Ägypten EG-BIO-l40 x x - x I -

Albanien AL-BIO-140 x x - - 1/- -

Äthiopien ET-BIO-140 x x - x/ - -

Bhutan BT-BIO-140 x - - I - -

Bolivien BO-BIO-140 x x - [lx - -

Chile CL-BIO-140 x x -/ x - -

China CN-BIO-140 x x f x - -

Dominikanische 1/
Republik

DO-BIO-l40 x x
/

- x - -

Ecuador EC-BIO-140 x I - x - -

Grenada GD-BIO-140 x I/x - x - -

Indonesien ID-BIO-140 xj x - x - -

Jamaika JM-BIO-140 I x - x - -

Kenia KE-BIO-140 IIx x - x - -

Kolumbien CO-BIO-140 / x x - x - -

Marokko MA-BIOf x x - x - -

Ehemalige jugoslawische
Mia-l4O x x - x - -

Republik Mazedonien

Mexiko IfX-BIO-140 x x - x - -

Moldau / MD-BIO-140 x x - x - -

Papua-Neuguinea / PG-BIO-140 x x - x - -

Paraguay / PY-BIO-l40 x x - x - -

Peru / PE-BIO-140 x x - x - -

PhiliP~n PH-BIO-l40 x x - x - -

Rfnda RW-BIO-140 x x - x - -

·tffiS·htnd -R:l:l·BIEJ~1-40 x --x-- x



TMB

a'..",.,
A ß C D E V

Saudi-Arabien SA-B10-140 x x - x 1/-
./

Serbien RS-B10-140 x x - x 1/ -

Singapur SG-BIO-140 x x - / - -
1/St. Lucia LC-BIO-140 x x / x - -

Südafrika ZA-BlO-140 x x v- x - -
/

Taiwan TW-BIO-140 x I~ - x - -
Tansania TZ-BlO-140 / x - x - -

Thailand TH-BlO-14~
V

x x - x - -

Türkei TR~O x x - x - -

Uganda / Vu'G-BIO-140 x x - x - -
Ukraine .: UA-BIO-140 x x - x - -

usbe~ UZ-BIO-140 x x - x - -
'"1/ T~ ..
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.. ~ r : -/Dritt/and Codenurnrner Erzeugnlskategorie

A B C D E FI
Ägyplen EG-BIO-140 X X - X - I-
Albanien AL-BIO-140 X X - - - 1/ _
Äthiopien ET-BIO-140 x x - x -/ -

Bhutan BT-BIO-140 x - - x /- -
Bolivien BO-BI0-140 x x - x / - -
Chile CL-BI0-140 x x - I - -

China CN-BI0-140 x x - I/x - -

Oominikanische Republik 00-BIO-140 x x -j x - -
Ecuador EC-BIO-140 x x l- x - -
Grenada GO-BIO-140 x x I- x - -
Indonesien ID-BIO-140 x xl - x - -

/x ~,
Jamaika }M-B10-140 x - x - -

Kenia KE-BIO-140 xl x - x - -

Kolumbien CO-BIO-140 I x - x - -
Marokko MA-BJO-140 Ix x - x - -

Ehemalige jugoslawische MK-BIO-140 / x x - x - -
Republik Mazedonien

Mexiko MX-BIO-140 / x x - x -~ -
Moldau MD-B10-14r x x - x - -

PG-BIO-rO -Papua-Neuguinea x x - x - -
Paraguay Py-014O x x - x - -
Philippinen ~BIO-140 x x - x - -
Ruanda / RW-BIO-140 x x - x - -
Russland / RU-BIO-140 x x - x - -

Saudi-Arabien / SA-BIO-140 x x - x - -

Serbien / RS-BIO-140 x x - x - -

singapur/ SG-BIO-140 x x - x - -

St. Lria LC-BJO-140 x x - x - -

S¥afrika ZA-BIO-140 x x - x - -
~. ~,. n,~ , '"
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TM12

'fM7

~
A ß C D E ~"Tansania TZ-BIO-140 x x - .>:V_ -

Thailand TH-BIO-140 x x.........~ x - -

Türkei TR-BIO-140 .>:Vx - x -
Uganda UG-BIO-14~ x x - x - -

Ukraine ~140 x x - x - -~
usbekist~ UZ-BIO-140 x x - x - -
,,-

r ,,, .. aw --,--.

~:,. m, lB.¡.,; ""

",Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.'

1. Anschrift: Calle 16 de septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, c.P. 68026

2. Internetadresse: http://www.certimexsc.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Dominikanische Republik DO-BIO-I04 x - - - - -
El Salvador SV-BIO-I04 x - - - - -

Guatemala GT-BIO-I04 x - - - - -
Mexiko MX-BIO-104 x x - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

1. Anschrift: Calle 16 de septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, c.P. 68026

2. Internetadresse: http://www.certimexsc.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Erzeugniskategorie

x

B C D E F

Mexiko x x
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'YM14

'YM7

,Certisys'

1. Anschrift: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310Bolinne, Belgien

2. Internetadresse: http://www.certisys.eu

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Benin BJ-BIO-I28 x - - x - -

Burkina Faso BF-BIO-128 x - - x - -

Côte d'Ivoire C1-BIO-128 x - - x - -

Ghana GH-BIO-128 x - - x - -

Mali ML-BIO-128 x - - x - -

Senegal SN-BIO-128 x - - x - -

Vietnam VN-BIO-128 x - - x - -

Togo TG-BIO-128 x - - x - ..

.. -, u »>
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie ~

A B s-:¡"""'---D E F

BF-BIO-128 x..........~ - x - -
Burkina Faso

»>¡...--' - x - -
Ghana GH-BIO-128 x -

~ x - - x - -
Mali

Senegal~. SN-BIO-I28 x - - x - -

------
.n

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse. Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.
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.:.Company of Organic Agriculture in Palestine'

1. Anschrift: Alsafa building- first floor Al-Masaeíf Ramallah, Palästina

2. Internetadresse: http://coap.org.ps .

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Dritdand Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Besetzte palästinensische PS-BIO-163 x - - x - -
Gebiete

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichni~: bis '3D. Juni 2018."

...M7
.Control Union Certifications'

1. Anschrift: Meeuwenlaan 4-6, 801 I BZ, Zwolle, Niederlande

...M17

2. lnternetadres_se: http://certificati()_n_:~()~trolunion.com

..3. Dríttländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B ç' D E F

Afghanistan AF-BIO-149 x x x x x x

Albanien AL-BIO-149 x x x x x x

Bermuda BM-BIO-149 x x x x x x

Bhutan BT-BIO-149 x x x x x x

Brasilien BR-BIO-149 x x x x x x

Burkina Faso BF-BIO-149 x x x x x x



TM17 Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Binna/Myanmar MM-BIO-149 x x x x x x

Kambodscha KH-BIO-149 x x x x x x

Kanada CA-BIO-149 - - x - - -

China CN-BIO-149 x x x x x x

Kolumbien CO-BIO-149 x x x x x x

Costa Rica CR-BIO-149 - x x - x -

Côte d'Ivoire CI-BIO-149 x x x x x x

Dominikanische Repub- DO-BIO-149 x x x x x x
lik

Ecuador EC-BIO-149 x x x x x x

Ägypten EG-BIO-149 x x x x x x

Äthiopien ET-BIO-149 x x x x x x

Ghana GH-BIO-149 x x x x x x

Guinea GN-BIO-149 x x x x x x

Honduras HN-BIO-149 x x x x x x

Hongkong HK-BIO-149 x x x x x x

Indien IN-BIO-149 - x x x x -
I

Indonesien ID-BIO-149 x x x x x x

Iran IR-BIO-149 x x x x x x

Israel IL-BIO-149 - x x - x -

Japan ]P-BIO-149 - x x - x -

Südkorea KR-BIO-149 x x x x x x

Kirgisistan KG-BIO-149 x x x x x x

Laos LA-BIO-149 x x x x x x

Ehemalige jugoslawische MK-BIO-149 x x x x x x
Republik Mazedonien

Malaysia MY-BIO-149 x x x x x x

Mali ML-BIO-149 x x x x x x

Mauritius MU-BIO-149 x x x x x x



TM17 Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Mexiko MX-BIO-149 x x x x x x

Moldau MD-BIO-149 x x x x x x

Mosambik MZ-BIO-149 x x x x x x

Nepal NP-BIO-149 x x x x x x

Nigeria NG-BIO-149 x x x x x x

Pakistan PK-BIO-149 x x x x x x

Besetzte palästinensische PS-BIO-149 x x x x x x
Gebiete

Panama PA-BIO-149 x x x x x x

Paraguay PY-BIO-149 o'x x x x x x

Peru PE-BIO-149 x x x x x x

Philippinen PH-BIO-149 x x x x x x

Ruanda RW-BIO-149 x x x x x x

Serbien RS-BIO-149 x x x x x x

Sierra Leone SL-BIO-149 x x x x x x

Singapur SG-BIO-149 x x x x x x

Südafrika ZA-BIO-149 x x x x x x

Sri Lanka LK-BIO-149 x x x x x x

Schweiz CH-BIO-149 - - x - - -

Syrien SY-BIO-149 x x x x x x

Tansania TZ-BIO-149 x x x x x x

Thailand TH-BIO-149 x x x x x x

Timor-Leste TL-BIO-149 x x x x x x

Türkei TR-BIO-149 x x x x x x

Uganda UG-BIO-149 x x x x x x

Ukraine UA-BIO-149 x x x x x x

Vereinigte Arabische Emi- AE-BIO-149 x x x x x x
rate

Vereinigte Staaten von US-BIO-149 - - x - - -
Amerika

Uruguay UY-BIO-149 x x x x x x
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TM16

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Usbekistan UZ-BIO-149 x x x x x x

Vietnam VN-BIO-149 x x x x x x

Sambia ZN-BIO-149 x x x x x x"

~ .. J

" . , o /
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /

A B C D l,<E F

/" .-
Afghanistan AF-BIO-149 x x x - -

Ägypten EG-BIO-149 x x y x - -

Albanien AL-BIO-149 x x/ /x x - -

Äthíopíen ET-BIO-149 x Vx x x - -
-'

Bermuda BM-BIO-149 / x x x - -

Besetzte palästinensí- PS-BI7 x x x x - -
sehe Gebiete

Bhutan ..sf-BIO-149 x x x x - -
./

Brasilien / BR-BIO-149 x - - x - -

Burki~ BF-BIO-149 x x x x - -

.»: '" . nTA 1 ",
--

,. ,,
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L
A B C D E Ff

China CN-BIO-149 x x x x - /:
Costa Rica CR-B10-149 - x x - - V -

/
Côte d'Ivoire C1-BIO-149 x x x x -/ -

Dominikanische Repub- DO-BIO-149 x x x X '/ -
lik

Ecuador EC-BIO-149 x x x x / - -

Ehemalige jugoslawi- MK-BIO-149 x x x I - -
sehe Republik Mazedo-
nien

Ghana GH-BIO-149 x x x / x - -

Guinea GN-BIO-149 x - -/ x - -

Honduras HN-BIO-149 x x /: x - -

Hongkong HK-BIO-149 Vx x / x x - -

Indien IN-BIO-149 - xj x x - -

Indonesien ID-BIO-149 x /: x x - -

Iran IR-BIO-149 x 1/ x x x - -
J

Israel IL-BIO-149 -/ x x - - -

Japan JP-BIO-149 l- x x - - - ,
Kambodscha KH-BIO-149 V x x x x - -

Kanada CA-BIO-149/ - - x - - -

Kirgisistan KG-BIO-0 x x x x - -

Kolumbien CO-B;Ø-149 x x x x - -

Laos Lr'IO-149 x x x x - -

Malaysia k-BIO-149 x x x x - -

Mali I ML-BIO-149 x x x x - -

Mauritius / MU-BIO-149 x x x x - -

Mexiko / MX-BIO-149 x x x x - -

Moldau / MD-BIO-149 x x x x - -

Mosa~ MZ-BIO-149 x x x x - -

Nef¡ NP-BIO-149 x x x x - -
.1. .. ~ n,~ .n
'-0
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A B C D E Ff

Pakistan PK-BIO-149 x x x x - /-
Panama PA-BIO-149 Vx x x x - / -

Paraguay PY-BIO-149 x x x x -I -

Peru PE-BIO-149 x x x x j- -

Philippinen PH-BIO-149 x x x x / - -

Ruanda RW-BIO-149 x x x I - -

Sambia ZN-BIO-149 x x x I/x - -

Schweiz CH-BIO-149 - - xj - - -

Serbien RS-BIO-149 x x I x - -

Sierra Leone SL-BIO-149 - x Ix - - -

Singapur SG-BIO-149 x xj x x - -

Sri Lanka LK-BIO-149 x I x x - -

Südafrika ZA-BIO-149 x Vx x x - -

Südkorea KR-BIO-149 x/ x x x - -

Syrien SY-BIO-149 Ix x x x - -

Tansania TZ-BIO-149 1/ x x x x - -

TH-BIO-149j "Thailand x x x x - -

Timor-Leste n-BIo-f x x x x - -

Türkei TR-¥-149 x x x x - -

Uganda yG'-BIO-149 x x x x - -

Ukraine / UA-BIO-149 x x x x - -

Uruguay j UY-BIO-149 x x x x - -

Usbekistan j UZ-BIO-149 x x x x - -

vereinigtbische AE-BIO-149 x x x x - -
Emirate

v~e Staaten von US-BIO-149 - - x - - -
Am ika

J. "''' n,r. -t ,n

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Erzeugnisse gemäß Anhang III"



TM14 ,,3 , LU'U o o ----Drittland Codenummer Erzeugniskategori~

A B ~
i-'"

D E F

Afghanistan AF-BIO-149 ~
~

- x - ---Albanien ----~9 x - - x - -

- .--.-- llH_llT{"\_' LlO v X



TM14 untuano /
A B C D E Ff

'Bhutan BT-BIO-149 x - - x - I
Brasilien BR-BIO-149 x - - x - v-
Burkina Faso BF-BIO-149 x - - x -I -

Birma/Myanmar MM-BIO-149 x - - x f -

Kambodscha KH-BIO-149 x - - X '/ - -
/

China CN-BIO-149 x - - x/ - -

Kolumbien CO-BIO-149 x - - /: - -

Côte d'Ivoire CI-BIO-149 x - -j x - -

Dominikanische Repub- DO-BIO-149 x - I x - -
lik

Ecuador EC-BIO-149 x - V - x - -
J

Ägypten EG-BIO-149 x I - x - -

Äthíopíen ET-BIO-149 x /- - x - -

Ghana GH-BIO-149 x / - - x - -

Guinea GN-BIO-149 I - - x - -

Honduras HN-BIO-149 i/x - - x - -
.,

Hongkong HK-BIO-149 / x - - x - -

Indonesien ID-BIO-149/ x - - x - -

Iran IR-BIO-0 x - - x - -

Südkorea KR-~-149 x - - x - -

Kirgisistan "¡iBIO-149 x - - x - -

Laos / LA-BIO-149 x - - x - -

Ehemalige jUgOSl~~e MK-BIO-149 x - - x - -
Republik Mazedon . n

Malaysia I MY-BIO-149 x - - x - -

Mali / ML-BIO-149 x - - x - -

Mauri¥S MU-BIO-149 x - - x - -

M;ÄO MX-BIO-149 x - - x - -
Ir, r~ nT'" 1 n
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I
A B C D E FI

Mosambik MZ-BIO-149 x - - x - I
Nepal NP-BIO-149 x - - x - /-
Nigeria NG-BIO-149 x - - x -I -

Pakistan PK-BIO-149 x - - x f -

Besetzte palästinensische PS-BIO-149 /x - - XI - -
Gebiete

Panama PA-BIO-'149 X - - I - -

Paraguay PY-BIO-149 X - - 1/ X - -
I

Peru PE-BIO-149 X - -/ x - -

Philippinen PH-BIO-149 X - I- x - -

Ruanda RW-BIO-149 X -/ - x - -

Serbien RS-BIO-149 x I - x - -

Singapur SG-BIO-149 x v- - x - -

Südafrika ZA-BIO-149 xl - - x - -

Sri Lanka LK-BIO-149 Ix - - x - -

Syrien SY-BIO-149 V x - - x - - <

J

Tansania TZ-BIO-149 I x - - x - -

Thailand TH-BIo-f x - - x - -

Timor-Leste TL-B~49 x - - x - -

Türkei ~IO-149 x - - x - -

Uganda / IIUG-BIO-149 x - - x - -

Ukraine / UA-BIO-149 x - - x - -

VereinigteM'f Emi· AE-BIO-149 x - - x - -
rate

Uruguay / UY-BIO-149 x - - x - -

USbekif UZ-BIO-149 x - - x - -

vil-m VN-BIO-149 x - - x - -

'- '"'''' n,,", -r 'n "
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I
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie I

A ß C D E f
Albanien AL-B10-149 x - - x - / -
Äthiopien ET-BI0-149 x - - x -I -

China CN-BI0-149 x - - x f- -
Cóte d'Ivoire Cl-BI0-149 x - - x v- -
Dominikanische Republik DO-BI0-149 x - - xl - -
Ecuador EC-BIO-149 x - - ) - -

Ghana GH-B10-149 x - - Ix - -

Indonesien ID-B10-149 x - -I x - -
Iran IR-B10-149 x - f x - -
Kirgisistan KG-B10-J49 x - I- x - -

Kolumbien CO-Bl0-149 x -/ - x - -
Malaysia MY-Bl0-149 x I - x - -

"

Mauritius MU-B10-149 x 1/- - x - -

Ehemalige jugoslawische MK-BIO-149 xl - - x - -
Republik Mazedonien

Mexiko MX-BIO-149 Ix - - x - -

Nepal NP-BIO-149 V x - - x - -

Pakistan PK-BIO-149 / x - - x - -

Paraguay PY-BIO-149 I x - - x - -
Peru PE-BIO-149 I x - - x - -

Philippinen PH-BIO-149I x - - x - -

Singapur SG-BIO-0 x - - x - -
Sri Lanka LK-BI7-í 49 x - - x - -

Südafrika Z,y13IO-149 x - - x - -

Südkorea ~R-BIO-149 x - - x - -

Tansania / TZ-BIO-149 x - - x - -
Thailand I TH-BIO-J49 x - - x - -
Timor-Leste I TL-BIO-149 x - - x - -

Türkei I TR-BIO-149 x - - x - -

Ukraine / UA-BIO-149 x - - x - -

urugua( UY-BIO-149 - - - x - -

V~te Arabische AE-BIO-149 x - - x - -
Em' ate

./. 'tn.1 Til ...... on
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1. Aa8Jialill~efl. UPlt~HellMngfiel t;@l:lgFli6£Q¡ u/giJil

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

.Doalnara Certified Organic Korea, LLC'

l. Anschrift: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Südkorea

2. Internetadresse: http://dcok.systemdcok.or.kr

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien.

Drinland Codenummer Erzeugniskategorle

A B C D E F

Südkorea KR-BJO-129 x - - x -

4. Ausnahmen: Umsrellungserzeugnísse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

.Ecocert SA'

l. Anschrift: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Frankreich

2. Internetadresse: http://www.ecocert.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Algerien DZ-BIO-154 x - - x - -

Andorra AD-BIO-154 x - - - - -

Aserbaidschan AZ-BIO-154 x - - x - -

Benin BJ-BIO-154 x - - x - -

Bosnien und Herzegowina BA-BIO-154 x - - x - -

Brasilien BR-BIO-154 x - - x x x
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TM12

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Burkina Faso BF-BIO-154 x - - x - -

Burundi BI-BIO-154 x - - x - -

China CN-BO-154 x - x x x x

Côte d'Ivoire CI-BIO-154 x - - x - -

Dominikanische Republik DO-BIO-154 x - - x - -

Ecuador EC-BIO-154 x - x x x -
Fidschi FJ-BIO-1;;4 x - - x - -

Ghana GH-BIO-154 x - - x - -

Guatemala GT-BIO-154 x - - x - -

Guinea GN-BIO-154 x - - x - -

Guyana GY-BIO-154 x - - x - -

Haiti HT-BIO-154 x - - x - -

Indien IN-BIO-154 - - x x - -

Indonesien ID-BIO-154 x - - x - -

Iran IR-BIO-154 x - - x - -

Japan JP-BIO-154 - - - x - -

Kambodscha KH-BIO-154 x - - x - -

Kamerun CM-BIO-154 x - - x - -

Kanada CA-BIO-154 - - - x - -

Kasachstan KZ-BIO-154 x - - - - -

Kenia KE-BIO-154 x - - x - -

Kirgisistan KG-BIO-154 x - - x - -

Kolumbien CO-BIO-154 x - - x - x

Komoren KM-BIO-154 x - - x - -
rr n,~ '"

Kuba CU-BIO-154 x - - x - -

Kuwait KW-BIO-154 x - - x - -

Laos LA-BIO-154 x - - x - -

Madagaskar MG-BIO-154 x - x x - -

Malawi MW-BIO-154 x - - x - -

Malaysia MY-BIO-154 x - - x - -

Mali ML-BIO-154 x - - x - -

Marokko MA-BIO-154 x - x x - x

TM12



TM12 Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Mauritius MU-BIO-154 x - - x - -

Ehemalige jugoslawische MK-BIO-154 x - - x - x
Republik Mazedonien

Mexiko MX-BIO-154 x - - x - -

Moldau MD-BIO-154 x - - x - -

Monaco MC-BIO-154 - - - x - -

Mosambik MZ-BIO-154 x - x x - -

Namibia NA-BIO-154 x - - - - -

Nepal NP-BIO-154 x - - x - -

Nigeria NG-BIO-154 x - - - - -

Pakistan PK-BIO-154 x - - - - x

Paraguay PY-BIO-154 x - - x - -

Peru PE-BIO-154 x - - x - -

Philippinen PH-BIO-154 x - - x - -

Ruanda RW-BIO-154 x - - x - -

Russland RU-BIO-154 x - - - - -

Sambia ZM-BIO-154 x - x - -

Sâo Tomé und Príncipe ST-BIO-154 x - - x - -

Saudi-Arabien SA-BIO-154 x - - x x x

Senegal SN-BIO-154 x - - x - -

Serbien RS-BIO-154 x - - x - x

Simbabwe ZW-BIO-154 x - - x - -

Somalia SO-BIO-154 x - - x - -

Südafrika ZA-BIO-154 x - - x x x

Sudan SD-BIO-154 x - - x - -

Swasiland SZ-BIO-154 x - - x - -

Syrien SY-BIO-154 x - - x - -

Tansania TZ-BIO-154 x - - x - -

Thailand TH-BIO-154 x - x x - -

Togo TG-BIO-154 x - - x - -

Tschad TD-BIO-154 x - - - - -

Tunesien TN-BIO-154 - - x x - -

Türkei TR-BIO-154 x - x x x x



"If M12 ,

¡"IfM10

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Uganda UG-BIO-154 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-154 x - - - - -

Usbekistan UZ-BIO-154 x - - - - -

Vanuatu VU-BIO-154 x - - - - x

Vereinigte Arabische Emirate AE-BIO-154 x - - x - -

Vietnam VN-BIO-154 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

,'""UL' ~L1

t>· Anschrift: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Frankreich

· Internetadresse: http://www.ecocert.com

· Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer ~ugniskategorie

A 0 C D E F

Algerien DZ-BIO-154 ..« - - x - -

Andorra AD-BIO-~ x - - - - -

Aserbaidschan ~-154 x - - x - -

Benin / BJ-BIO-154 x - - x - -

~nd Herzego- BA-BIO-154 x - - x - -

2

3
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Brasilien BR-BIO-154 x - - x x x/
Burkina Faso BF-B[0-154 x - - x - f
Burundi B[-BIO-154 x - - x - 1/ -
China CN-BO-154 x - x x xl x

Côte d'Ivoire C[-B[0-154 x - - x I -

Dominikanische Re- DO-B[0-154 x - - x 1/- -
publik

Ecuador EC-BIO-154 x - x xl x -

Fidschi F]-B[0-154 x - - I - -

Ghana GH-B[0-154 x - - I/x - -

Guatemala GT-BIO-154 x - -J x - -

Guinea GN-BIO-154 x - -I x - -

Guyana GY-B[0-154 x - I- x - -

Haiti HT-BIO-154
I/

x - - x - -

Indien IN-BIO-154 - -I x x - -

Indonesien ID-BIO-154 x f - x - -

Iran IR-BIO-154 x 1/ - - x - -

Japan JP-BIO-154 -/ - - x - -

Kambodscha KH-BIO-154 I - - x - -

Kamerun CM-BIO-154 1/ x - - x - -

Kanada CA-BIO-154 / - - - x - -

Kasachstan KZ-BIO-154 I x - - - - -

Kenia KE-BIO-154/ x - - x - -

Kirgisistan KG-BIO-l?' x - - x - -

Kolumbien CO-B~054 x - - x - x

Komoren KMjIO-154' x - - x - -

Kroatien ¡rf-BIO-154 x - - x - -

Kuba J CU-BIO-154 x - - x - -

Kuwait I KW-BIO-154 x - - x - -

Laos I LA-BIO-154 x - - x - -

Madagaskar/ MG-BIO-154 x - x x - -

Malawi / MW-BIO-154 x - - x - -

Malafa MY-BIO-154 x - - x - -

Mf ML-B[0-154 x - - x - -
,

I



YM10 ~"' ..... u

/
Mauritius MU-BIO-154 x - - x - -I
Ehemalige jugoslawi- MK-B10-154 x - - x - IIsehe Republik Maze-
donien

Mexiko MX-B10-154 x - - x -/ -
Moldau MD-B10-154 x - - x -/ -
Monaco MC-BIO-154 - - - x 1- -

Mosambik MZ-BO-154 x - x x V - -
Namibia NA-BIO-154 x - - -I - -

Nepal NP-BIO-154 x - - I - -

Pakistan PK-BIO-154 x - - 1/- - x

Paraguay PY-BIO-154 x - -j x - -

Peru PE-BIO-154 x - j x - -

Philippinen PH-BIO-154 x - I- x - -
Ruanda RW-BIO-154 x - 1/ - x - -
Russland RU-B10-154 x -I - - - -

Sambia ZM-BIO-154 x f - x - -

Sao Tomé und Príncí- ST-BIO-154 x 1/- - x - -
pe

j

Saudi-Arabien SA-BIO-154 xl - - x x x

Senegal SN-BIO-154 f - - x - -

Serbien RS-BIO-154 1/ x - - x - x

Simbabwe ZW-BIO-154 I x - - x - -
Somalia SO-Bio-154 I x - - x - -
Südafrika ZA-BIO-1541 x - - x x x

Sudan : SD-BIO-l? x - - x - -

Swasiland SZ-B1¥r54 x - - x - -

Syrien SYfO-154 x - - x - -

Tansania p-BIO-154 x - - x - -

Thailand / TH-B10-154 x - x x - -

Togo I TG-BIO-154 x - - x - -

Tsehad I TD-BIO-154 x - - - - -
Tunesien I TN-BIO-154 - - x x - -
Türkei I TR-BIO-154 x - x x x x

uganJ' UG-BIO-154 x - - x - -

U~ine UA-BIO-154 x , - - - .- -
,L



YM10 .---.
Vanuatu VU-BlO-154 x - - -.--~ x

Vereinigte Arabische AE-BlO-154 x - --- x - -
Emirate J---
Vietnam VN-BJO-l~ -x - - x - -

4. ~nisse, "" Er~eugnisse ~emäß Anhang J]]

'" U"O • J'O JV. IUW ~"._.

"".Beocerr ·SA' ..,'"

1. Anschrift: BP 47, 31600 L'Isle-Jourdain, Frankreich

1. Internetadresse: http://www.ecocert.com

-

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien: ...
Drittland Codenummer Erzeugniskategory

A 'B e ~ E F

Algerien DZ-BIO-154 x - -/ x - -

Andorra AD-BIO-154 x - v- - - -
/

Aserbaídschan AZ-BJO-154 x / - x - -

Benin B}-BIO-154 y - - x - -

Bosnien und
BA-BJO-15/ /x - -Herzegowina - - x

Brasilien BR-B~4 x - - x - -

Burkina Faso ~IO-154 x - - x - -

Burundi / BI-BIO-154 x - - x - -

China / CN-BIO-154 x - - x - -

Côt~toire CI-BIO-154 x - - x - -
/ .. "-r

YM7
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L"""""U -¡A B C D E I'

Ecuador EC-BI0-154 x - - x - (
Fidschi F}-BI0-154 x - - x - /-
Ghana GH-B10-l54 x - - x -/ -

Guatemala GT-BI0-154 x - - x I -

Guinea GN-B10-l54 x - - x /- -

Guyana GY-BI0-154 x - - xl - -

Haiti HT-BI0-154 x - - f - -
1/

Indien IN-BI0-154 - - -
/ x - -

Indonesien ID-BIO-154 x - I x - -

Iran IR-BI0-154 x - I/- x - -

Japan JP-B10-l54 - -j - x - -

Kambodscha KH-BI0-154 x I - x - - ...

Kamerun CM-BIO-154 x // - - x - -

Kanada CA-BIO-154 -/ - - x - -

Kasachstan KZ-BI0-154 ,Ix - - - - -
j

Kenia KE-BI0-154 / x - - x - -

Kirgisistan KK-BIO-il x - - x - -

Kolumbien CO-B1-l54 x - - x - -

Komoren K,0l0,154 x - - x - -

I
j

Kroatien HR-BIO-154 x - - x - -
/

Kuba JI CU-BI0-l54 x - - x - -

Kuwait I KW-BI0-154 x - - x - -

Laos I LA-BIO-154 x - - x - -

Madagasf MG-BI0-154 x - - x - -

Malt MW-BI0-154 x - - x - -
l, m n,~,"-,
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Mali ML-BIO-154 x - - x - -I
Marokko MA-BIO-154 x - - x - f
Mauritius MU-B10-154 x - - x - / -
Ehemalige jugoslawische MK-BIO-154 x - - x I -
Republik Mazedonien

Mexiko MX-BIO-154 x - - x 1- -

Moldau MD-BIO-154 x - - x / - -

Monaco MC-BIO-154 - - - x/ - -

Mosambik MZ-BIO-154 x - - /: - -

Namibia NA-BIO-154 x - - / - - -

Nepal NP-BIO-154 x - -I x - -

Pakistan PK-BIO-154 x - 1- - - -

Paraguay PY-BIO-154 x - / - x - -

Peru PE-BIO-154 - -/ - x - -

1- ~,

Philippinen PH-BIO-154 x - x - -

Ruanda RW-BIO-154 x / - - x - -

Russland RU-BIO-154 x/ - - - - -

Sambia ZM-BIO-154 Ix - - x - -

Sao Tomé und Príncipe ST-BIO-154 / x - - x - -

Saudi-Arabien SA-BIO-151 x - - x - -

Senegal SN-B10r4 x - - x - -

Serbien RS-~-154 x - - x - -

Simbabwe r-BIO-154 x - - x - -

Südafrika / ZA-BIO-154 x - - x - -

Sudan / SD-BIO-154 x - - - - -

Swasiland I SZ-BIO-154 x - - x - -

Syrien I SY-BIO-154 x - - x - -

Tansania / TZ-BIO-154 x - - x - -

ThailaJ' TH-BIO-154 x - - x - -

Tor TG-BIO-154 x - - x - -
.!
'O~"Q~ ,~-U,~-"
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.M7

/""
A B C D E VF

./

Tunesien TS-BIO-154 - - - x V- -
/'

Türkei TR-BIO-154 x - - Vx - -
./

Uganda UG-BIO-154 x - /- x - -
/

Ukraine UA-B10-154 x/ /~ - - - -

Usbekistan UZ-BIO-15~, /'< - - - - -

Vanuatu V~I~4 x - - - - -

Vereinigte A7 AE-B10-154 x - - x - -Emirate

/""
'7" -..mr LJ A Å

" i ..
.:

Drittland Codenummer Erzeugniskategolie /
A B C D E/ F

Algerien DZ-BJO-154 x - - x V- -

Andorra AD-BJO-154 x - - ;/ - - ~

Benin Bj-BJO-154 x - V x - --/
Bosnien und Herzegowina BA-BJO-154 x - I/- x - -
Brasilien BR-BJO-154 x -/ - x - -

Burkina Faso BF-BJO-154 x / /- - x - -

Burundi BJ-BJO-154 ~ - - x - -
China CN-BIO-154 / x - - x - -

Côte d'Ivoire Cl-BIO-154 / x - - x - -
Dominikanische Republik DO-BIO? x - - x - -

Ecuador E~-154 x - - x - -

Fidschi / Fj-BIO-154 ' x - - x - -

Ghana / GH-BIO-154 x - - x - -

GUatemalY GT-BJO-154 x - - x - -

GU~ GN-BIO-154 x - - x - -
/ ,-""u. o v
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A B C D E F

Haiti HT-BIO-154 x - - - - -/
Indonesien lD-B10·154 - - - x - f
Iran IR-BIO-154 x - - x - V-
Kambodscha KH-B10-154 x - - x -/ -

Kamerun CM-BIO-154 x - - x I -

Kanada CA-BIO-154 - - - x '1- -

Kasachstan KZ-BIOcI54 x - - -V - -

Kenia KE-BIO-154 x - - I - -

Kirgisistan KK-BIO-154 x - - 1/ x - -
Kolumbien CO-B10-154 x - -V x - -

Komoren KM-BIO-I54 x - f x - -
Kroatien HR-BIO-154 x - v- x - -
Kuba CU-BIO-154 x -V - x - -

Kuwait KW-BIO-154 x f- - x - -

Laos LA-B10-I54 x V - - x - - '.I

Madagaskar MG-BIO-154 xl - - x - -
Malawi MW-BIO-154 Ix - - x - -

Malaysia MY-B10-I54 J x - - x - -

Mali ML-BIO-154 V x - - x - -

Marokko MA-BIO-154 V x - - x - -
Mauritius MU-BIO-154 V x - - x - -

Ehemalige jugoslawísche MK-B10f x - - x - -
Republik Mazedonien

Mexiko Mx-0-I54 x - - x - -

Moldau MfBIO-154 x - - x - -
Monaco /MC-B10-I54 - - - x - -

Mosambik I MZ-BIO-154 x - - x - -

Namibia V NA-BIO-154 x - - - - -
Nepal V NP-BIO-154 x - - x - -
Pakistan V PK-BIO-154 x - - - - -
ParaguayV PY-B10-154 x - - x - -

PeruV PE-BIO-154 x - - x - -

p~Pinen PH-BIO-154 x , - - x - -
L 'n .. ,n,~"
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A fi C D E /
Russland RU-BIO-] 54 x - V- - -/ -
Sambia ZM-BIO-]54 x - - x / -

Säo Tomé und Principe ST-BI0-154 Vx - - x/ - -
Saudi-Arabien I SA-BIO-]54 x - - / - -
Senegal SN-Bl0-154 x - -/ x - -
Serbien RS-BIO-154 x - / x - -"

V
Simbabwe ZW-BI0-154 x -/ - x - -
Südafrika 2A-B10-154 x / - x - -
Sudan SD-Bl0-154 x/ - - - - -
Swasiland S2-BI0-154 ~ - - x - - " "

Syrien SY-BIO-154 / x - - x - -
Tansania T2-BIO-154 "/ x - - x - -
Thailand TH-BI0-154/ x - - x - -
Togo TG-BIO~ x - - x - -

TD/o-154
....

Tschad x - - - - - ~

Türkei /4R-BIO-154 x - - x - -
/

Uganda / UG-BIO-154 x - - x - -
Ukraine / UA-BI0-154 x - - - - -
Vanuatu / VU-B10-154 x - - - - -

ve~ Arabische AE-BI0-154 x - - x - -
Emi te

L -"~",a,,,

..¡

~MB
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,Ecoglobe'

~M16 ,,1. Anschrift: 1, Aram Khachat¡yan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenien"

1"M7 1. Af1sdnift. l, A. KhachuLI:iI}anStI., apt. 66, B933 Yeps 8ft, é Ffil8Hii'

2. Internetadresse: http://www.ecoglobe.am

,." ,.-
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,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Armenien AM-BIO-I12 x - - x - -

Belalus BY-BIO-I12 x - - x - -

Iran IR-BIO-I12 x - - x - -

Pakistan PK-BIO-l12 x - - x - -

Russland RU-BIO-I12 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-I12 x - - x - u

.. -----Drittland Codenummer
.----:- ategone---¡...-,;-- B C D E F

Armenien ~12 x - - x - -----~
.u-u.~-u~

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

",Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)'

1. Anschrift: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Ägypten

2. Internetadresse: http://www.ecoa.com.eg/

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Ägypten EG-BIO-164 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2018."
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Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu'
f'

1. Anschrift: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Türkei

2. Internetadresse: http://www.etko.org

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Aserbaidschan AZ-BIO-109 x - - x - -

Äthiopien ET-BIO-109 x - - x - -

Cote d'Ivoire Cl-BlO-109 x - - x - -

Georgien GE-BIO-109 x - - x - -

Kasachstan KZ-BIO-109 x - - x x -

Kirgisistan KG-BIO-109 x - - x - -

Russland RU-BlO-109 x - - x x -

Serbien RS-BIO-109 x x - x x -

Tadschikistan TI-BIO-109 x - - x - -

Türkei TR-BIO-109 x x - x x - .

Ukraine UA-BIO-109 x x - x x -

Usbekistan UZ-BIO-109 x - - x - "



'fM14 - .. ~, o ·0 /
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie 7

A B C D Y F

Aserbaidschan AZ-BIO-109 x - - x/
V_ -

Côte d'Ivoire CI-BIO-109 x - - /x - -

Äthiopien ET-BIO-109 x - / x - -
/

Georgien GE-BIO-109 x -/ - x - -

Kasachstan KZ-BIO-109 x / v- - x - -

./

Kirgisistan KG-BIO-109 VX - - x - -
/

Russland RU-BIO~ x - - x - -

Serbien ~109 x - - x - -

Tadschikistan / TJ-BIO-109 x - - x - -

Türkei -;/ TR-BIO-109 x x - x - -

;~ UA-BIO-109 x - - x - -

7". TT"" nT'" 1 nn
"

~ AC

,).
u,,,

D -" ~
ErzeugniskategOri~

"

Drittland Codenummer
, VD E F

A B s....-
.7V

~
Aserbaidschan AZ-BIO-I09 X

X -

Georgien GE-.BIO-I09 V - - - - -

Kasachstan KZ-B10-1~ x - - x - , ,

Russiand ~09 x - - x - -

Serbien ~
RS-BIO-I09 x - - x - -

~
TR-BIO-I09 x x - x - -~-

,. ./ TTl.
n n'~ ,nn T

v ....

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein



TM10 ".Florida Certified Organic Growers and Consumers. Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services
(QCS)'

1. Anschrift: P.O. Box 12311, GainesvilleFL. 32604 USA

2. Internetadresse http://www.qcsinfo.org

TM16 ,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Bahamas BS-BIO-144 x - - x - x

China CN-BIO-144 x - x x - x

Dominikanische Repub- DO-BIO-144 x - x x - x
lik

Ecuador EC-BIO-144 x - x - x x

El Salvador SV-BIO-144 x - x x - x

Guatemala GT-BIO-144 x - - x - -

Honduras HN-BIO-144 x - x x x -

Malaysia MY-BIO-144 x - - x - x

Mexiko MX-BIO-144 x - - x - x

Nicaragua NI-BIO-144 x - x x - x

Peru PE-BIO-144 x - - x - x

Philippinen PH-BIO-144 x - x x - x

Südafrika ZA-BIO-144 x - - x - x

Taiwan TW-BIO-144 x - x x - x

Türkei TR-BIO-144 x - - x - x"
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~ .. . J, . , o o : 7
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /

A B C D E/ F

Bahamas BS-BIO-144 x - - x /- -

China CN-BIO-144 x - x :/ - -

Dominikanische Repub- DO-BIO-144 x - x Vx - -
lik /
Ecuador EC-BIO-144 x - l/x - - -

Guatemala GT-BIO-144 x -/ - x - -

Honduras HN-BIO-144 x /- x x - -
/

Malaysia MY-BIO-144 / - - x - -

Mexiko
/

MX-BIO-144 /Í x - - x - -

Nicaragua NI-BIO-~ x - x x - -

Peru P~144 x - - x - -

Philippinen / ~H-BIO-144 x - x x - -

El Salvador / SV-BIO-144 x - x x - -

Südafrika / ZA-BIO-144 x - - x - -

Tai7 TW-BIO-144 x - x x - -

L.. "..... n. A

.. , »>
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie ~

A B C ~ E F--
Dominikanische Re- DO-BIO-144 -

~
......-::.. x - -

publik .-'

Ecuador EC-BIO-144 »> ,,,x - x - - -

Guatemala ~4 x - - x - -

Hondura~ HN-BlO-144 - - x - - -
»« ...~.~

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."
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L Anschrift: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 USA

2. lnternetadresse: http://www.qcsinfo.org

3. Drlttländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Dritt/and Codenummer /' Erzeugniskategorie

? B C D E F

Ecuador EC-BIO-144 -: x - x - - -

Guatemala GT-BIO-lY x - - x - -
f

Honduras ~144 - - x - - -

Mexiko .>MX-BIO-144 x - - - - -

~~",",~.="g,,,,,. Wo, ./

,n , • on<'
J. u. "" ~u. I '"



TM10 .. ,IBD Certifications Ltd'

1. Anschrift: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brasilien

2. Intemetadresse: http://www.ibd.com.br

TM17 ..3. Drittländer, Codenummem und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Brasilien BR-BIO-Ill x x x x x -
China CN-BIO-l1l x - - x x -
Mexiko MX-BIO-I12 - x - "x -

TM10
.. , UHU u ----Drittland Codenummer Erzeugni~ ---

A L.>- I--( D E F

Brasilien BR-BIO-12~ ¡""'-X x - x x -

China ----- ~O-122 x - - x x -
~

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

TM7
1. Anschrift: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brasilien

2. Internetadresse: http://www.ibd.com.br

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien: -:
Drittland Codenummer / Erzeugniskategorie

-: A B C D E F

Brasilien BR-BIO-r x x - x x -

China ~-122 x - - x - -

Mexiko -: MX-BlO-I22 - x - x - -

rm~"~,~=",ru""Wein

, . ~n,"~.

~_"'_.. ';--'-"-'-'-' -



TM12 ",IMO Control Latinoamérica Ltda,'

1. Anschrift: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivien

2. Internetadresse: http://www.imo.ch

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Bolivien BO-B10-123 x - - x - -

Dominikanische Republik DO-B10-123 x - - x - -

Ecuador EC-BIO-123 x - - x - -

El Salvador SV-B10-123 x - - x - -

Guatemala GT-BIO-I23 x - - x -

Haiti HT-BIO-I23 x - - x - -

Kolumbien CO-BIO-I23 x - - x - -

Mexiko MX-B10-123 x - - x - -

Nicaragua NI-BIO-I23 x - - x - -

Paraguay PY-BIO-I23 x - - x - -

Peru PE-BIO-I23 x - - x - -

Venezuela VE-BIO-I23 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."
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"JrdO ColitI ol LatinodiUé¡ ¡ca Ltda:

1. Anschrift: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivien

2. Internetadresse: http://www.imo.ch

3. Drlttländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzellgniska~e

A B C/ D E F

Bolivien BO-BIO-I23 x - /- x - -

Oominikanische Re- 00-BIO-123 x ;/ - x - -
publik

El Salvador SV-BIO-I23 x V - - x - -/
Guatemala GT-BIO-123 /' - - x - -
Haiti HT-BIO-123 / x - - x - -

Kolumbien CO-BIO-I23/ x - - x - -

Mexiko MX-BIo/Í3 x - - x - -

Nicaragua ~0-123 x - - x - -
Paraguay / PY-BIO-123 x - - x - -

Peru / PE-BIO-I23 x - - x - -

venezu~ VE-BIO-123 x - - x - -

~men: Umstellungse.rzeugnisse, ~ein.

"."

T....I_ £'1. T , . T

'.

l. Anschrift: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivien

2. Internetadresse: http://www.imo.ch

3. Drittländer, Codenumniern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeug~gorie

A B / D E F

Bolivien BO-BIO-I23 x -/ - x - -

/- ,.
Oominikanische Republik 00-BIO-123 x - - - -
El Salvador SV-BIO-I23 7' - - - - -

Guatemala GT-BIO-I23 /' x - - - - -./
Kolumbien CO-BIO-I23 -: x - - - - -
Mexiko MX-BIO-Iy/ x - - x - -

Nicaragua NI-BJP<123 x - - - - -
Paraguay ftBIO-I23 x - - x - -

Peru -: PE-BIO-I23 x - - x - -
Venezuela .: VE-BIO-l23 x - - x - -

./
~. A~~9.a11men: Umstellungserzeugmsse, Wem

~fFi5tttHg ElefA!:!makmeiH Elasvereei~-''2~O:¡':1l-!5¡''.-------------------
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,IMO Control Private Limited'

1. Anschrift: No.3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th ,G' Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560 008, Indien

2. Internetadresse: http://www.imo.ch

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Afghanistan AF-BIO-l47 x - - x - -

Bangladesch BD-BIO-147 x - - x - -

Bhutan BT-BIO-147 x - - x - -

Indonesien ID-BIO-l47 x - - x - -

Indien IN-BIO-147 - - - x - -

Iran IR-BIO-l47 x - - x - -

Malaysia MY-BIO-l47 x - - x - -

Nepal NP-BIO-l47 x - - x - -

Pakistan PK-BIO-l47 x - - x - -

Philippinen PH-BIO-l47 x - - x - -

Sri Lanka LK-BIO-147 x - - x - -

Thailand TH-BIO-147 x - - x - -

Vietnam VN-BIO-l47 x - - x - - "

,,4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein und Erzeugnisse gemäß Anhang III"



- .. :, ·0 -7
I

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /
A B C D / .F

v
Afghanistan AF-BIO-147 x - - x/ - -

Bangladesch BD-BIO-147 x - - l/x - -.:
Drittland Codenummer / Erzeugniskategorie

A/ B C D E F

Bhutan BT-BIO-147 Vx - - x - .'

Indonesien lD-BIO-147 /' x - - x - -

Iran IR-BIO-147 / x - - x -

Nepal NP-BlO)A1' -x - - x -

Pakistan PI);B1'Ó-147 x - x - -

Philippinen / PH-BIO-147 x - - x - -
Sri Lanka / LK-BIO-147 x - - x - -

/
'.

Thailand TH-BIO-147 x - - x - -

Vietno/

.,.

VN-BIO-147 x - - x - ~ ..

7 , '.

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.
.I

TM10 ~,IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. ~ti'

il. Anschrift: 225 Sok. No:29 D:7 Bornova, 35040 Izmir, Türkei

'2. Internetadresse: http://www.imo.ch

/



TM16

TM14

,,3. Dritt!änder, Codenummern und Erzeugniskategotien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Afghanistan AF-BIO-158 x - - x - -

Aserbaidschan AZ-BIO-I58 x - - x - -

Georgien GE-BIO-I58 x - - - - -

Kasachstan KZ-BIO-I58 x - - - x -

Kirgisische Republik KG-BIO-I58 x - - x - -

Russland RU-BIO-158 x - - - x -

Tadschikistan TJ-BIO-I58 x - - x - -

Türkei TR-BIO-I58 x - - x - -

Turkmenistan TM-BIO-I58 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-I58 x - - x x -

Usbekistan UZ-BIO-I58 x - - x - -

Vereinigte Arabische AE-BIO-I58 - - - - x "

Emirate

~ ..... . ..
, o o ~

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie ~

A B C ~ E F

Afghanistan AF-BIO-I58 x / V- x - -

V
¡....-

Aserbaidschan AZ-BIO -158 - - x - -
~

Georgien ~
x - - - - -

Kasachst~ KZ-BIO-I58 x - - - - -

.>: ' -



TM14 Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Russland RU-BIO-l58 x - - - - -

Tadschikistan TJ-BIO-158 x - - x - -

Türkei TR-BIO-158 x - - x - -

Turkmenistan TM-BIO-158 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-158 x - - x - -

Usbekistan UZ-BIO-158 x - - x - - "

TM10

- . "
~. ., ~.' " :

7~ •• ~

..3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer ~
Erzeugniskategorie

---~ A B C D E F

~. 'T'D n,~ 'co .. v -
- ..

" "
7. ~.

Drittland Codenummer
-"'""'" gnfskategone-A B C D E F-- - - -

" .~v.

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2016."
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TM7

,IMO Institut für Marktökologie GmbH'

1. Anschrift: Postfach 100 934, 78409 Konstanz, Deutschland

2. Internetadresse: http://www.imo.ch

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Armenien AM-BIO-146 x - - - - -

Aserbaidschan AZ-BIO-146 x - - - - u

J.
.u

~

Drittland Codenummer ~

~
¡:::::¡r- C D E F

AM-BI~ x - -
Armenien

Aserbaidscha~ ~Z-BIO-146 x - - -

,~ -- -
TD1"~'

4. Ausnahmen: UmsteJlungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.
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~M10
" ,Indocert'

I. Anschrift: Thottumugham post, Aluva, Ernakularn, Kerala, Indien

2. Intemetadresse: http://www.indocert.org

:,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:~M16
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Indien IN-BIO-148 - - x x x -

Kambodscha KH-BIO-148 x - - - - -

Sri Lanka LK-BIO-148 x - - - - -

4. Ausnahmen Umstellungserzeugnisse, Erzeugnisse gemäß Anhang III"

~M10 ...~, , ---Drittland Codcnummer Erzeugniskategorie .>:
A B J-- J..-D E FI

Indien IN-BIO-148 -::.- ~ x - x -
Kambodscha KH.BJO.l~ x - - - .- -
Sri Lanka ----~O-148 x - - - ~ -
..~ .. ~n m

'" ~ ,

5, Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

rM7 ~I~~~~----------~--------------------------~~
1. Anschrift: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, Indien

2. Inremeradresse http://www.indocert.o~

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Erzeugniskategorie

x

.FB cA D E

Indien x

mstellungserzeugnisse, Erzeugnisse gemäß Anh.ang III

.' ,.......~



~M17 I IMOswiss AG"
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~M14
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YM10
ti ,hiJtitutc föl ltfmkcLccologj (Ihle) .....j~I..,·.

1. Anschrift: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Schweiz

2. Internetadresse: http://www.imo.ch

YM14 ,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:
."

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Afghanistan AF-BIO-143 x x - x - -

Albanien AL-BIO-143 x - - x - -

Armenien AM-BIO-143 x - - x - -

Aserbaidschan AZ-BIO -143 x - - x - -

Bangladesch BD-BIO-143 x - x x - -

Bolivien BO-BIO-143 x - - x - -

Bosnien und Herzego- BA-BIO-143 x - - x - -
wina

Brasilien BR-BIO-143 x x x x - x

Burkina Faso BF-BIO-143 x - - - - -

Kamerun CM-BIO-143 x - - - - -



....M14 Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Kanada CA-BIO-143 x - - x - -

Chile CL-BIO-143 x x x x - x

China CN-BIO-143 x x - x - x

Kolumbien CO-BIO-143 x - - x - -

Demokratische Republik CD-BIO-143 x, - - x - -
Kongo

Côte d'Ivoire CI-BIO-143 x - - x - -

Dominikanische Repub- DO-BIO-143 x - - x - -
lik

Ecuador EC-BIO-143 x - x - - -

El Salvador SV-BIO-l43 x - - x - -

Äthiopien ET-BIO-143 x - - x - -

Georgien GE-BIO-143 x - - x - -

Ghana GH-BIO-143 x - - x - -

Guatemala GT-BIO-143 x - - x -

Haiti HT-BIO-143 x - - x - -

Indien IN-BIO-143
,

- - x x - -

Indonesien ID-BIO-143 x - - x - I

Japan JP-BIO-143 x - - x - -

Jordanien JO-BIO-143 x - - x - -

Kasachstan KZ-BIO-143 x - - x - -

Kenia KE-BIO-143 x - - x - -

Kirgisistan KG-BIO-143 x - - x - -

Liechtenstein LI-BIO-143 x - - - - -

Mali ML-BIO-143 x - - - - -

Mexiko MX-BIO-143 x - - x - -

Marokko MA-BIO-143 x - - x - -

Namibia NA-BIO-143 x - - x - -

Nepal NP-BIO-143 x - - x - -

f~'·



TM14 Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Nicaragua NI-BIO-143 x - - x - -

Niger NE-BIO-143 x - - x - -

Nigeria NG-BIO-143 x - - x - -

Besetzte palästinensische PS-BIO-143 x - - x - -
Gebiete

Pakistan PK-BIO-143 x - - x - -

Paraguay PY-BIO-143 x - - x - -

Peru PE-BIO-143 x - x x - -

Philippinen PH-BIO-143 x - - x - -

Russland RU-BIO-143 x - - x - x

Ruanda RW-BIO-143 x - - x - -

Sierra Leone SL-BIO-143 x - - x - -

Singapur SG-BIO-143 - - - x

Südafrika ZA-BIO-143 x - - x - -

Sri Lanka LK-BIO-143 x - - x - -
,

Sudan SD-BIO-143 x - - x - -
..

Surinam SR-BIO-143 x - - x - -

Syrien SY-BIO-143 x - - - - -

Tadschikistan TJ-BIO-143 x - - x - -

Taiwan TW-BIO-143 x - - x - -

Tansania TZ-BIO-143 x - - x - -

Thailand TH-BIO-143 x - - x - -

Togo TG-BIO-143 x - - x - -

Uganda UG-BIO-143 x - - x - x

Ukraine UA-BIO-143 x x - x - x

Vereinigte Arabische Erni- AE-BIO-143 - - - x - -
rate

Usbekistan UZ-BIO-143 x - - x - x

"



TM14

TM10

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Venezuela VE-BIO-143 x - - x - -

Vietnam VN-BIO-143 x - "x x -

3. Blittliinol:l, Eeden~nlnnettlt t!tlïtel ~pi§iwgRi¡hlui§QÅøR· J

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie j
A B C D E I

Afghanistan AF-BIO-143 x x - x - I/-
Albanien AL-BIO-143 x - - x -I -

Armenien AM-BlO-l43 x - - x -I -

Aserbaidschan AZ-BIO -143 x - - x j- -

Äthiopien ET-BIO-143 x - - x / - -

Bangladesch BD-BIO-143 x - x x/ - -

Besetzte palästinensi- PS-BIO-143 x - - [!lx - -
sehe Gebiete

Bolivien BO-BIO-143 x - -I x - -

Bosnien und Herzego- EA-BIO-l43 x - I x - -
wina

Brasilien BR-BIO-143 x x / x x - x

Burkina Faso BF-BIO-143 x -7 - - - -

Chile CL-BIO-143 x I x x - x

China CN-BIO-143 x /x - x - x

Côte d'Ivoire C1-BlO-l43 xl - - x - -

Dominikanische Re- DO-BIO-143 I - - x - -

publik

Ecuador EC-BIO-l43 [7 x - x - - -

El Salvador SV-BIO-143 / x - - x - -

Georgien GE-BIO-143 / x - - x - -

Ghana GH-BIO-14( x - - x - -

Guatemala GT-BlOf3 x - - x - -

Haiti HT-BJ6-143. x - - x - -

Indien I~IO-143 - - x x - -

Indonesien !/¡D-BIO-143 x - - x - -

Japan / ]P-BlO-l43 x - - x - -

Jordanien 7 JO-BlO-143 x - - x - -

Kamerun / CM-BIO-l43 x - - - - -

Kanada / CA-BIO-143 x - - x l - -

Kasa¥an KZ-BIO-143 x - - x - -

Kefa KE-BIO-143 x - - x - -

L. .. .,~ M~ , .~
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~M13

YM10

~M17

YM10

¡·f.1

JJIILUü"U 7
Kolumbien CO-BlO-143 x - - x - I
Demokratische Repu- CD-BlO-143 x - - x - l/-blik Kongo

+x: /
Liechtenstein L1-BIO-143 x - - - I -

Mali ML-BIO-143 x - - - j- -

Marokko MA-BlO-143 x - - x I - -

Mexiko MX-BIO-143 x - - xj - -

Namibia NA-BlO-143 x - - Ix - -

Nepal NP-BlO-143 x - - / x - -

Nicaragua NI-BIO-143 x - -/ x - .' -

Niger NE-B10-143 x - f x - ,-

Nigeria NG-BIO-I43 x - v- x - -

Paraguay PY-BIO-143 x -J - x - -

Peru PE-BIO-143 x ¡ x x - -
Philippinen PH-BIO-143 x j- - x - -

Russland RU-BIO-I43 x J - - x - x

Sierra Leone SL-BIO-143 --;¡ - - x - -

Singapur SG-BIO-143 /- - - x - -

.Sri Lanka LK-BIO-143 / x - - x - -

Südafrika ZA-BIO-143 / x - - x - -
.,.. ...-' ...

'SD~BIO-143 jSuaäñ x - - x - -

Surinam SR-BIO-14Y x - - x - -

Syrien SY-B10f3 x - - - - -

Tadschikistan 1J-BfI43 x - - x - -

Taiwan V-B10-143 x - - x - -

Tansania VTZ-BIO-143 x - - x - -

Thailand / TH-BIO-I43 - - - x - -

Togo / TG-BIO-143 x - - x - -

Uganda j' UG-BIO-143 x - - x - x

Ukraine j UA-BIO-143 x x - x - x

usbekifan UZ-BIO-143 x - - x - x

velzuela VE-BIO-143 x - - x - -
J ._.

,,4, Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse und Erzeugnisse gemäß Anhang III"

4. At1SUahllle:n. U1IiStcllutIgsC1l!Ct!~1l:iJ3e, lNeif'l, El£C~Ili3Je ~elftäß ¡zuhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."
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l. Anschrift: Weststrasse I, 8570 Weinfelden, Schweiz

2. Interneradresse. http://www.imo.ch

3. Orittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugrilskategorle /
A B C D f F

Afghanistan AF-B10-143 x x - x 1/- -

Albanien AL-BIO-143 x - - xj - -

Äthiopien ET-BIO-143 x - - I - -

Bangladesch BO-BI0-143 x - x IIx - -

Bolivien BO-BIO-143 x - -/ x - -

Bosnien und Herzegowina BA-BI0-143 x - I x - -

Brasilien BR-BI0-143 x - 1/ x x - x

Burkina Faso BF-BI0-143 x -/ - - - -
\,

Chile CL-BI0-143 x I x x - x

China CN-BI0-143 x 1/ x - x - x ~
Côte d'Ivoire CI-BIO-143 xl - - x - -

Oominikanische Republik 00-BIO-143 /x - - x - -

Ecuador EC-BIO-143 1/ x - x - - -

El Salvador SV-BIO-143 I x - - x - -

Georgien GE-BI0-143 I x - - x - -

Ghana GH-BIO-143 I x - - x - -

Guatemala GT-BI0-14Y x - - x - -

Haiti HT-B1°f~t3 x - - x - -

Indien IN-B}6-143 - - x x - -

Indonesien ~BI0-143 x - - x - -

Japan I ]P-BIO-143 x - - x - -

Jordanien I JO-BIO-143 x - - x - -

Kamerun / CM-B10-143 x - - - - -

Kanada I CA-BIO-143 x - - x - -

Kasachstan I KZ-BIO-143 x - - x - -

Kenia I KE-BIO-143 x - - x - -

Kirgyfstan KG-BIO-143 x - - x - -
f
I

~~-u.~-" TJ ~



TM7
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A B C D E FI
Demokratische Republik CD-BlO-143 x - - - - -¡
Kongo

Kroatien HR-BIO-143 x - x x -
/

x

Liechtenstein LI-BlO-143 x - - - -I -

Mali ML-BIO-143 x - - - /-
Marokko MA-BlO-143 x - - x I - -

Mexiko MX-BIO-143 x - - x/ - -

Namibia NA-BIO-143 x - - /x - -

Nepal NP-BlO-143 x - -j x - -

Nicaragua NI-BIO-143 x - I x - -

Niger NE-BIO-143 x - i/- x - -

Nigeria NG-BIO-143 x -j - x - -

Besetzte palästinensische PS-B10-143 x I - x - -
Gebiete

Paraguay PY-BIO-143 x 1/ - - x - -

Peru PE-BIO-I43 x/ - x x - -

Philippinen PH-BIO-143 Ix - - x - -

Russland RU-BIO-143 1/ - - -
/

x x x

Sierra Leone SL-BlO-143 / x - - x - -

Sri Lanka LK-BIO-I43 / x - - x - -

Südafrika ZA-BIO-I43 / x - - x - -

Sudan SD-BIO-l? x - - x - -

Surinam SR-BI~3 x - - - - -

Syrien SY-~-I43 x - - - - -

Tadschikistan ;!-BIO-143 x - - x - -

Taiwan j TW-BIO-I43 x - - x - -

Tansania / TZ-BIO-143 x - - x - -

Thailand / TH-BlO-l43 - - - x - -

Togo / TG-BI0-143 x - - x - -

Uganda / UG-BIO-143 x - - x - x

Ukraine! UA-BIO-143 x x - x - x

usb~stan UZ-BI0-143 x - - x - x

Ynezuela VE-BIO-I43 x - - x - -
/. • ._. _.~ . "
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,International Certification Services, Inc.'

1. Anschrift: 3015th Ave SE Medina, ND 58467, USA

2. Internetadresse: http://www.ics-intl.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategoríen:

Drittland Codenummer Erzeugnlskaregoríe

A B C D E F

Französisch Polynesien PF-BIO-III - - - x - -

Kanada CA-BlO-111 x - - x - -

Mexiko MX-BIO-111 - - - x - -

4. Ausnahmen: Urnstellungserzeugnísse, Wein und Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.



.,.M10
",Istituro Certificazione Erica e Ambientale'

1. Anschrift:Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italien

2. Internetadresse:http://www.icea.info

,,3. Drittländer, Codenummem und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Albanien AL-BIO-115 x - - x - -

Armenien AM-BIO-115 - x - x - -

Ecuador EC-BIO-115 x - - x - -

Äthiopien ET-BIO-I15 x - - - - -

Iran IR-BIO-I15 x - - x - -

Japan JP-BIO-115 x - - x - -

Kasachstan KZ-BIO-115 x - - - - -

Libanon LB-BIO-115 - - - x - -

Madagaskar MG-BIO-115 x - - x - -

Malaysia MY-BIO-115 - - - x - -

Mexiko MX-BIO-115 x x - x - -

Moldau MD-BIO-115 x - - x - -

Russland RU-BIO-I15 x x - x - -

San Marino SM-BIO-115 - - - x - -

Senegal SN-BIO-I15 x - - x - -

Sri Lanka LK-BIO-115 x - - x - -

Syrien SY-BIO-I15 x - - x - -

Thailand TH-BIO-115 - - - x - -

Türkei TR-BIO-115 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-115 x - - x - -

Vereinigte Arabische Emi- AE-BIO-I15 x x - x - -
rate



TM14

TM10

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Uruguay VY-BIO-115 x - - x - -

Usbekistan UZ-BIO-115 x - - x - -

Vietnam VN-BIO-1l5 - - - x - - "

" .. -. 7
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /

A B C D E 7
Albanien AL-BIO-I15 x - - x - V -

J

Armenien AM-BIO-115 - x - x 7 -

Ecuador EC-BIO-115 x - - x v- -

Japan JP-BIO-115 x - - x/ - -

Kasachstan KZ-BIO-115 x - - v- - -

Libanon LB-BIO-115 - - -j x - -

Madagaskar MG-BIO-1l5 x - I/- x - -

Malaysia MY-BIO-115 - -/ - x - -

Mexiko MX-BIO-1I5 x I - x - -
V

Moldau MD-BIO-1I5 x / - - x - -

Russland RU-BIO-1I5 / x - x - -

San Marino SM-BIO-1I5 V - - - x - -
J

Senegal SN-BIO-1I5 / x - - x - -

Sri Lanka LK-BIO-I1Y x - - x - -

Syrien SY-BI~5 x - - x - -
'.".:,

-~IO-1I5Thailand - - - x - -

Türkei / TR-BIO-lIS x - - x - -

Ukraine / UA-BIO-lIS x - - x - -

Uruguay / VY-BIO-lIS x - - x - -v~øArabische AE-BIa-lIS, x x - x - -
Emi te

L. __ o _._ • __ ~

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse. Wein. Erzeugnisse gemäß Anhang JII

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."
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1. Anschrift: Via Nazario Sauro 2. 40121 Bologna, Italien

2. Internetadresse: http://www.icea.info

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzellgniska~ie

A B C/ D E F

Albanien AL-BIO-1l5 x - I/- x - -

Ecuador EC-BlO-1l5 x -/ - x - -

[apan )P-BiO-1l5 x v- - x - -

Libanon LB-BIO-1l5 / - - x -

17
Madagaskar MG-BIO-115 / x - - x - -

Malaysia MY-BIO-1I5 / - - - x - -

Mexiko MX-BIO-lo/ x x - x - -

Moldau MD-~15 x - - x - -

Russland IftBIO-115 x x - x - -

San Marino 7 SM-BIO-1l5 x

Senegal / SN-BiO-1I5 x - - x - -

Sri Lanka/ LK-BIO-1l5 x x

Sy¥ SY-BIO-1l5 x - - x - -
L; _. n.~"" ........-..



.. M7 _. "=~golie ~
A B C D ~

¡........
F

Türkei TIt-BIO-IIS x - - .>" - -

Ukraine UA-BIO-IIS x -> x

Uruguay UY-BIO-IIS x..............V- - x - .-

Vereinigte Arabische AE-BIO-115.>:V x x - x - -
Emirate

Vietnam ~ro:í'15 - - - x - -

4.~;=,o;,re, W,;o "od Em",o;'" "mäß Aoh'o, '"

-. r . tUl~g def AHfRahRl9 iA 8as v@nøicl+ni¡' bis 30 )11n i 201 5

.lstituto Mediterraneo di Certificazione s.r.1.'

1. Anschrift: Via C. Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN), Italien

2. Internetadresse: http://www.imcert.it

.. M14 ,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Ägypten EG-BIO-136 x x - x - -

Libanon LB-BIO-136 x x - x - -

Marokko MA-BIO-136 x - - x - -

Philippinen PH-BIO-136 x - - x - -

Syrien SY-BIO-136 x - - - - -

Tunesien TN-BIO-136 - x - - - -

Türkei TR-BIO-136 x x - x - "

.. M8
".-. -o ~

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie ~
A B C D./ L.......-E F

~
.

Ägypten EG-BIO-136 x x "/' - -

Libanon LB-BIO-136 x V - x - -

Marokko MA-BIO-l3:"""'" ~ - - x - -

Syrien ~36 x - - - - -
~

TuneSie~ TN-BIO-136 - x - - - -

~
'Ul"~l

-Ul~-. A
A



TM7 ). ~..~
D

~
Drittland Codenummer Erzeugniskategot~

A B .Y :"""---D E F

Ägypten EG-BIO-I36 x ~ - x - -

Libanon LB-BlO-I36 ~ / x - x - -
Marokko MA-BIO~ x - - x - -
Syrien ~ .--s1-íií0-1 36 x - - - - -

Tunesie~ TN-BIO-I36 - x - - - -
~,

""I"' urxei '''-lJJV-" JU -,.-

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse. Wein. Erzeugnisse gemäß Anhang Ill

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. juni 2015.

,Japan Organic and Natural Foods Association'

1. Anschrift: Takegashi Bldg. 3rd Pl., 3-5-3 Kyobashí, Chue-ku, Tokio. japan

2. Internetadresse: http://jona-japan.org

3. Drittländer. Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

•
China CN-BIO-I45 x - - x - -.

japan jP-BIO-I45 x - - x - -

Taiwan TW-BJO-I45 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse. Wein. Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. [uni 2015.

....
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",LACON GmbH'

,,1. Anschrift: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Deutschland"

1. }¡uoclnift. BiäihilcsQVcg 19, 77654 Offcnbmg, Beatscltland

2. Internetadresse: http://www.Iacon-institut.com

,,3. Drittländer, Codenummem und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Aserbaidschan AZ-BIO-134 x - - x - -

Bangladesch BD-BIO-134 x - - x - -

Brasilien BR-BIO-134 - x - - - -

Burkina Faso BF-BIO-I34 x x - x - -

Ghana GH-BIO-134 x - - x - -

Indien IN-BIO-134 - x - x - -

Kasachstan KZ-BIO-134 x - - - - -

Madagaskar MG-BIO-I34 x - - x - -
- ---------

Mali ML-BIO-134 x - - - - -

Mexiko MX-BIO-134 x x - - - -

Marokko MA-BIO-134 x - - x - -

Namibia NA-BIO-134 x - - x - -

Nepal NP-BIO-134 x - - x - -

Russland RU-BIO-134 x - - - - -

Serbien RS-BIO-134 x - - x - -

Südafrika ZA-BIO-134 x - - x - -

Tansania TZ-BIO-134 x - - x - -

Togo TG-BIO-134 x - - x - -

Türkei TR-BIO-134 x - - x - -

Ukraine UA-BIO-134 x - - - - -

Vereinigte Arabische Emi- AE-BIO-134 - - - x - - "
rate
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.Y. ,

/
I

Drittland Codenummer Eneugniskategorie /
A B C D / F

Aserbaidschan AZ-BIO-134 x - - x/ - -

Bangladesch I BD-BI0-134 x - - 1/ - -

Brasilien BR-BI0-134 - x -/ - - -
Burkina Faso BF-BI0-134 /x -/ - x - -

Ghana GH-BIO-134 x 1/ - x - -

Indien IN-BI0-134 -/ x - - - -

Kasachstan KZ-BI0-134 / - - - - -
/

/ A A A

Madagaskar MG-BIO-134 / x - - x - -

Mali ML-BIO-134 / x - - - - -

Marokko MA-BIO-IY x - - x - -
Mexiko MX-Byl-í34 x x - - - -

Namibia ¥-BIO-134 x - - x - -

Nepal / NP-BIO-134 x - - x - -

Russland / RU-BI0-134 x - - - - - ,

Serbien / RS-BIO-134 x - - x - -
/

Südafrika / ZA-BI0-134 x - - x - -
Togo / TG-BIO-134 xo - - x - -

Türkei / TR-BIO-134 x - - x - -

U~e
/

oUA-BIO-I34 x - - - - -
/ o. r • or ~.~ .,

-bO

~M13

~o. TM12

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnísse, Wein, Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."
.. - .
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1. Anschrift: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Deutschland

2. Internetadresse: http://www.lacon-institut.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugnískaregoríen.

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /
A B C D/ E F

Aserbaidschan AZ-BIO-134 x - - /x - -

Bengladesch BD-BIO-134 x - -j x - -
Brasilien' BR-BIO-134 - x -/ - - -
Burkina Faso BF-BIO-134 x - I/- x - -

Ghana GH-BIO-134 x -j - - - -

Indien 1N~BIO-134 - / - - - -
Kasachstan KZ-BIO-134 x /- - - - -
Kroatien HR-BIO-134 x/ x - x - -
Madagaskar MG-BIO-134 /x - - - - -

Mali ML-BIO-134 / x - - - - -

Marokko MA-BIO-134 / x - - x - -

Mexiko MX-BIO-134/ x x - - - -
Namibia NA-B10-j.14 x - - x - -

Nepal NP-Byl-134 x - - x - -

Russland l)Jf-BIO-134 x - - - - -

Serbien j RS-BIO-134 x - - x - -
Südafrika / ZA-BIO-134 x - - x - -
Togo / TG-BIO-134 x - - - - -

Türkei / TR-B10-134 x - - x - -

Ukrai~ UA-BIO-134 x - - - - -

rhm~, um,~~,,,.a,","'''''" Erzengniss ,'mäß"" m



,bac ~ '"

l. Anschrift: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Deutschland

2. Internetadresse: hup://www.lacon-institut.com

3. Drinländer. Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugnlskaregoríe /
A B C D 17 E F

Aserbaidschan AZ-BI0-134 x - - I - -

Bangladesch BD-BI0-134 x - - I/x - -

Burkina Faso BF-B10-134 x - = x - -

Ghana GH-B10-134 x - 1/- - - -.

Indien IN-BI0-134 - xl - - - -

Kasachstan KZ-B10-134 x 1/- - - - -

Kroatien HR-BIO-134 xl x - x - - .
Madagaskar MG-BIO-134 I/x - - - - -

Mali ML-B10-134 I x - - - - -

Marokko MA-BIO-134 I x - - x - -

Mexiko MX-BlO-13Y x x - - - -

Namibia NA-BlO/4 x - - x - -

. Nepal N'Jfu-134 x - - x - -

Russland I;{U-BIO-134 x - - - - -
/

Südafrika / ZA-BIO-134 . x - - x - -

Togo I TG-BI0-134 x - - - - -

Türkei / TR-BIO-134 x - - x - -

Ukrain! UA-BI0-134 x - - - - -

thm", Urnstellungserzeugnísse, W"" E~,,;:re ,=,g A,,,,,,,,ill
J. Befristung del Aufnahme iII das Verzeichnis. bis 30. 'toni 2015.

1. Anschrift: Urquiza 1564, S2000ANR, Rosario, Santa Fe, Argentinien

.Letis S.A.'

2. Internetadresse: http://www.letis.org



TM7
3. DrittIänder, Codenummern und Erzeugnlskategoríen:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Argentinien AR-BI0-135 - - x - - -.

Kanada
I
CA-BI0-135 - - - x - -

Paraguay PY-B10-135 x - - x - -
Peru PE-BI0-135 x - x - - _.
Uruguay' UY-BIO-135 x - - - - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnlsse, Wein, Erzeugnisse gemäß Anhang 1Il

.5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. ,Juni 2015.

,LibanCert'

1. Anschrift: BouIvard Kamil Chamoun ~ BaakIini Center - 4th floor, Chíah, Beirut, Libanon

2. Internetadresse: http://www.libancert.org

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D ·E F

Irak IQ-BIO-114 x - - x - -
Jordanien JO-BIO-114 x - - x - -
Libanon LB-BIO-114 x - - x - -
Syrien SY-BIO-114 x - - - - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

,NASAA Certified Organic Pry Ltd'

1. Anschrift: Unit 7/3" Mount Barker Road, Stirling SA 5152. Australien

2. Internetadresse: http://www.nasaa.com.au

,/

/



TM16 ,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Australien AU-BIO-119 - - - x - -

Indonesien ID-BIO-119 x - - x - -

Malaysia MY-BIO-119 x - - x - -

Nepal NP-BIO-119 x - - x - -

Papua-Neuguinea PG-BIO-119 x - - x - -

Salomonen SB-BIO-119 x - - x - -

Samoa WS-BIO-119 x - - x - -

Singapur SG-BIO-119 x - - x - -

Sri Lanka LK-BIO-119 x - - x - -

Timor-Leste TL-BIO-119 x - - x - -

Tonga TO-BIO-I19 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse und Erzeugnisse gemäß Anhang III"



TM14

TM7

..
J. ,

V v -;/'
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /'

A B C D / F

Indonesien ID-BIO-119 x - - / - -

Malaysia MY-BIO-119 x - 7 x - -

Nepal NP-BIO-119 -;/Vx x - -

Papua-Neuguinea PG-BIO-119 ->/- - x - -

Samoa WS-BIO-119
./
i>, - - x - -

Singapur SG-B~ x - - x - -

Salomonen ~IO-119 x - - x - -
/'

Sri Lanka -: LK-BIO-119 x - - x - -

Tim~ TL-BIO-II9 x - - x - -

./
-z:,' ~

I... ~ .>, u

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /"
A B C"... Vo E F

Indonesien ID-BIO-119 x ~
V_ x

~
;'

Nepal NP-BIO-1l9 - - x

Papua-Neuguinea PG-BIO-1l9 »> x - - x

Samoa WS~ x - - x

Salomonen .>SB-BIO-119 x - - x

SriLan~ LK-BIO-119 x, - - x

./' ~, n>~
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TM14

ó '1CRaR~tn, I höllEt@lh.RgEOIi!@wgl=tiaae, 'NeÍlï

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

,ÖkoP Zertifizierungs GmbH'

1. Anschrift: Schlesische Straße I7d, 94315 Straubing, Deutschland

2. Internetadresse: http://www.oekop.de

3. Drittländer. Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorle

A B C D E F

Serbien RS-BIO-133 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

.Onecert, Inc.'

1. Anschrift: 427 North 33,d Street, Lincoln,NE 68503-3217 USA

2. Internetadresse: http://www.onecert.com

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Nepal NE-BIO-152 x - - x - -

Samoa WS-BIO-152 x - - x - -

Indien IN-BIO-152 - - - x - -

Thailand TH-BIO-152 x x

Uganda UG-BIO-152 x x

Vereinigte Arabische Erni- AE-BIO-I52 - - - x - -
rate

Vietnam VN-BIO-152 x x"

,,4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnísse, Wein und Erzeugnisse gemäß Anhang m"
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TM7

-' .. -,
---------~

Drittland Codenummer Erze~

A~ ~ C D E F

Nepal NE-BIO-152 _____
.....

x - - x - -

Samoa ~ ...ws::'S'ÍCÍ-1 52 x - - x - -

~

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

,Oregon Tilth'
1. Anschrift: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, USA

2. Internetadresse: http://tilth.org

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Bolivien BO-BIO-Il6 x - - - - -

Kanada CA-BIO-1l6 - - - x - -

Chile CL-BIO-1l6 x - - x - -

China CN-BIO-1l6 - - - x - -

Honduras HN-BIO-1l6 - - - x - -

Mexiko MX-BIO-1l6 x - - x - -

Panama PN-BIO-II6 x - - x - -"

). 'u »>:
Drittland Codenummer Erzeugnis~

A ~ c:::--t D E F

Chile CL-B10-116 ~ ~ - - x - -

China ~
- - - x - -

Kanada .------- CA-B10-1l6 - - - x - -

---< ,,~ n'~ "

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein und Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.



",Organic agriculture certification Thailand'
1. Anschrift: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi

11000, Thailand

2. Internetadresse: http://www.actorganic-cert.or.th

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Birma/Myanmar MM-BIO-121 - - - x - -

Indonesien ID-BIO-l21 x - - x - -

Laos LA-BIO-121 x - - x - -

Malaysia MY-BIO-l21 - - - x - -

Drittland Codenummer
Erzeugniskategorie

Nepal NP-BIO-l21 - - - x - -

Thailand TH-BIO-l21 x - - x - -

Vietnam VN-BIO-l21 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

,~~mrornll~d~' --------------------------------------~----~.

1 Anschríft: 619/43 Kiatngamwong Building Ng w Rd T b B kb M 5aburiam ongwan ., am on ang en, uang District, No îabur!

11000. Thailand

2. Internetadresse: http://www.actorganic-cert.ol'.th

3. Drittländer. Codenummern und Erzeugniskalegorien:

Drittland Codenummer / Erzeugniskategorie

/ B C D E F

Indonesien ID-BlO-I21 -: x - - x - -

Laos LA-BIa-lY x - - x - -

Thailand . ~-I21 x - - x - -

Vietnam -: VN-BlO-121 x - - x - -

4.r"""o,"n",o;",. Woo
,. nrtras ., . .

'0 "Ol
• U10 >u. JUUl CV" •



TM7 .Organic Certifiers'

1. Anschrift: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA

2. Internetadresse: http://www.organiccertifiers.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Mexiko MX-BJO-I06 x - - - - -
Philippinen PH-BIO-106 x - - x - -

Südkorea KR-BJO-I06 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

TM12 ",Organic Control System'

1. Anschrift: Trg cara [ovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbien

2. Internetadresse: www.organica.rs

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Serbien RS-BIO-162 x - - x - -
/

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2016."

TM7 ,Organic erop improvement association'

1. Anschrift: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

2,' Internetadresse: http://www.oda.org



TM16 ,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

El Salvador SV-BIO-120 x x - x - -

Guatemala GT-BIO-120 x x - x - -

Japan JP-BIO-I20 x x - x - -

Kanada CA-BIO-120 x - - x - -

Mexiko MX-BIO-I20 x x - x - -

Nicaragua NI-BIO-120 x x - x - -

Peru PE-BIO-120 x x - x - "

TM7 " ,

------Drittland Codenummer E1'Z~rie

~ j....-ß" C D E F
El Salvador SV-BlO-~ x - - x

Guatemala ----- -e:GT-BlO-l20 x - - x,--- 'n n ,~n
r

;'



TM7

Drittland Codenummer Erzeugniskategoric

A B C D E F

Kanada eA-BlO-120 x - - x - -

Mexiko MX-BIO-l20 x - - x - -

Nicaragua NI-BlO-l20 x - - x - -

Peru PE-BlO-120 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse. Wein und Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

,Organic Food Development Center'

1. Anschrift: B Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, China

2. Internetadresse: http://www.ofdc.org.cn

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Dritt/and Codenummer Erzeugnlskategoríe

A B C D E F

China eN-BIO-l03 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

.Organic Standard'

1. Anschrift: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kiew, 010330, Ukraine

2. Internetadresse: http://www.organicstandard.com.ua

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Dritt/and Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Belarus BY-BlO-lOB x x - - - -

Ukraine UA-BIO-lOB x x - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.
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YM14
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",Organización Internacional Agropecuaria'

1. Address: Av. Santa Fe 830 - (B1641ABN) - Acassuso, Buenos Aires - Argentinien

2. Internetadresse: http://www.oia.com.ar

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Argentinien AR-BIO-lID - - x - - -

Brasilien BR-BIa-lID x - - - - -
-

Mexiko MX-BIO-IIO x - - x - -
Panama PA-BIa-lID x - - x - -

VY-BIa-lID x - "Uruguay x x -

.. ,

»>Drittland Codenummer Erzeugniskateg~

A B L-v-r D E F

"Argentinien J_~R-BIO-110 I I ~
.~-",- x I - I - -"

------..
D -.:;;..:-

Brasilien_______ BR-BIO-110 x - - - - --- Tn' m~ ,,~ ..--6' -;

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse und Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."

10¡galliución Illtel'lIfteiel!all.rgt"9fJøiUaria'

1. Anschrift: Av. Santa Fe 830 - (B1641ABN) - Ac:a5.!iI.I$j~me!TölsrArrirëies;-:--:::AA~rgentinien



-.M7
3:-BrittlätrdeJ, EodeIIttllIIIIeIJl rrrrd , .>:

Drittland Codenummer Erzellgnis~

A ~ ~ D E F

Brasilien BR-BIa-lID .......--::~ - - - - -

Uruguay UY-BIO-~ x x - x - -

4. Ausnahmen: U el~e,Wein

ef.I~SHlA. . el~Aufnahme-in-clas-Y.el'2:eiehnis"!-bjs-3Q:- un'¡~{)·l-5.

,Organska Kontrola'

1. Anschrift: Hamdije Cemerliéa 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina

2. Internetadresse: http://www.organskakontrola.ba

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugnlskategorie

A B C D E F

Bosnien und Herzegowina BA-BIO-lOI x - - x - -

Montenegro ME-BlO-lDI x - - x - -

Serbien RS-BIO-1DI x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

,QC&I GmbH'

1. Anschrift: Tiergartenstraße 32, 54595 Prürn, Deutschland

2. Internetadresse: http://www.qci.de

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Aserbaidschan AZ-BlO-153 x - - x - -

Belize BZ-BIO-153 x - - x - -

Marokko MA-BIO-153 x - x x - -

Sri Lanka LK-BIO-153 x - - x - -

Thailand TH-BIO-153 x - - x -

Ukraine UA-BIO-153 x - - x - -

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

4. Ausnahmen: UmstelJungserzeugnisse, Wein
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.Qualiry Assurance International'

1. Anschrift: 9191 Towne Centre O/UVE, Suite 200, San Diego, CA 92122, USA

2. lnterneradresse: http:{{www.qai-inc.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Kanada CA-BIO-113 x - - x - -

Mexiko MX-BiO-113 X - - x -

Paraguay PY-BIO-1I3 X - - x - -.

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein und Erzeugnisse gemäß Anhang III

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.
r

..,SGS Austria Controll-Co, GmbH'

1. Anschrift: Diefenbachgasse 35. 1150 Wien. Österreich

2. Intemetadresse: http:{lwww.sgs-kontroIle.at

3. Drittländer. Codenummem und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Armenien AM-BIO-159 x - - x

Kasachstan KZ-BIO-159 x - - x

Moldau MD-B10-159 x - - x

Serbien RS-BIO-159 x - - x

Südafrika ZA-BIO-159 x x - x

Ukraine UA-BIO-159 x - - x

,,4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse"

4. AwsøaÀ:æøsi Uæst@lbiBgseFß8øgni££Q¡ ]l'aiR

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2016."



TM7 ,Soil Association Certification Limited'

1. Anschrift: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS] 3NX, Vereinigtes Königreich

2. Internetadresse: http://www.soilassociation.org/certification

,,3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:TM16
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Ägypten EG-BlO-14l x - - x - -

Belize BZ-BlO-14l x - - x - -

Ghana GH-BIO-142 x - - x - -

Iran IR-BlO-142 x - - x - -
Kamerun CM-BIO-142 - x - x - -

Kenia KE-BIO-142 x - - x - -

Kolumbien CO-BIO-142 - - - x - -

Südafrika ZA-BIO-14l x x - x - -

Thailand TH-BIO-14l x - - x - -

Uganda UG-BIO-14l x - - x - -

Venezuela VE-BIO-14l x - - - - "
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Drittland Codenummer Erzeugniskategorie -:
A B C D/ V'E F

Ägypten EG-BIO-142 x - - Vx - -

Belize BZ-BIO-142 x - V x - -
Ghana GH-BIO-142 x / - x - -
Iran IR-BIO-142 y - - x - -
Kamerun CM-BIO-142 ./V - - - x - -

Kenia KE-BIO-142/ x - - x - -
Kolumbien CO~2 - - - x - -
Südafrika ./ VzÁ-BIO-142 x - - x - -
Thailand / TH-BIO-I42 x - - x - -
uganV UG-BIO-I42 x - - x - -
./ ,,,- n.,.., ,~

4. Ausnahmen: Umsreliungserzeugnísse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015.

",Suolo e Salute srl'

1. Anschrift: Via Paolo BorselJino 12, 61032 Fano (PU), Italien

2. Intemetadresse: http://www.suoloesalute.it

3. Drittländer, Codenummem und Erzeugniskategorien:

Drinland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

San Marino SM-BIO-I50 x - - - - -

Senegal SN-BIO-I50 x - - - - -

Serbien RS-BIO-150 x - - - - -

Ukraine UA-BIO-I50 x - - - - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."
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¡StIele e SeiIlte SF '
~

1. Anschrift: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italien~

2. Internetadresse: http://www.suoloesalute.it

3. Drittländ~r, Codenummern und Erzeugniskategorien.

Drittland Codenummer / Erzeugniskategorie

A "VB C D E F

Kasachstan KZ-BIO-150 '/x - - - - -

Moldau MD-B1O-150 / x - - - - -

San .Marino SM-BIO-15Y x -. - - - -

Senegal SNyø150 x - - - - - :

Serbien / L{S-BIO-150 x - - - -

Ukraine -;7 UA·BIO-150 x - - - - -

4~m;~1""g=,"g"."
• -~ y . -~.-

"'. u~,

..,TOV Nord Integra'

1. Anschrift: Statíestraat 164, 2600 Berchem (Antwerpen), Belgien

2. Internetadresse: http://www.tuv-nord-integra.com

..3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Burkina Faso BF-BIO-l60 x - - x - -

Kamerun CM-BIO-l60 x - - x - -

Ägypten EG-BIO-l60 x - - x - -

Côte d'Ivoire CI-BIO-l60 x - - x - -

Jordanien JO-BIO-l60 x - - x - -

Madagaskar MG-BIO-l60 x - - x - -

Mali ML-BIO-160 x - - x - -

Marokko MA-BIO-l60 x - - x - -

Curaçao CW-BIO-160 x - - x - -

Senegal SN-BIO-160 x - - x - ..



TM10 , UHU --"
Drittland Codenummer Erzeugniskategorie ~

A B C ~ E F

Ägypten EG-BIO-160 x -~~ x - -

Côte d'Ivoire CI-BIO-160 »-: .-/ - - -x

Curaçao CW-BIO-16~ x - - x - -

Jordanien ~60 x - - x - -

Mali .> ML-BIO-160 x - - x - -

----~6'
4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2016."



TM7 ,Uganda Organic Certification Ltd:

1. Anschrift: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda

2. Internetadresse: http://www.ugocert.org

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Dritt/and Codenummer Erzeugniskategorie

A B C D E F

Uganda UG-B10-124 x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Wein

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015."
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VERZEICHNIS DER IM HINBLICK AUF DIE GLEICHWERTIGKEIT ANERKANNTEN KONTROLLSTELLEN
UND KONTROLLBEHÖRDEN UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFIKATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 10

Für die Zwecke dieses Anhangs werden die Erzeugniskategorien mit folgenden Codes bezeichnet:

A: Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse

B: Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse

C: Aquakulturerzeugnisse

D: Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind (*

E: Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Futtermittel bestimmt sin

F: Saatgut und Vermehrungsmaterial

Die Internetadresse der Website gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe e, unter der as Verzeichnis der unter das
Kontrollsystem fallenden Unternehmer eingesehen werden kann, sowie eine Kontakt Ile, bei der Informationen über
ihren Bescheinigungsstatus und die betreffenden Erzeugniskategorien sowie die Unter ehrner und Erzeugnisse, für die die
Bescheinigungen ausgesetzt oder aufgehoben worden sind, leicht verfügbar sind, ist ofern nicht anders festgelegt bei jeder
Kontrollstelle oder Kontrollbehörde unter Ziffer 2 angegeben.

,Organska Kontrola'

l. Anschrift: Hamdíje Cemerliéa 2/10,

2. Internetadresse: http://www.organskakontrola.ba

3. Drlttländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland

B D F

Codenummer Erzeugniskategorie

c E

BA BA-BIO-lOI x

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Ve

,CCPB Sri'

l.

2.

B D F

Codenummer ErzeugniskategoIie

A c E

HR-BIO-I02 x

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis ,30. Juni 2015

(') Die Zutaten müssen von einer anerkannten KontrollsteIle oder Kontrollbehörde gemäß Artikel 33 Absatz 3 zertiflziert oder in einem
an~rkannte~. Drittland gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (~G).N:. 834/2007 erzeugt und zertifiziert oder in der Europäischen
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1. Anschrift: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, China

2, Internetadresse: http://www.ofdc.org.cn

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie /
A il C D Ej F

CN CN-BIO-l03 x - - x f -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

.Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C:

1. Anschrift: Calle 16 de septiembre N' 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, M ico, cr. 68026

2. Internetadresse: http://www.certimexsc.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer j Erzeugniskategorie

I ,.'
A C D E F

MX MX-BIO-l04 x j- - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis . Juni 2015

,California Certified Organic Fanners'

1. Anschrift: 2155 Delaware Avenue, Suite 1 O, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Internetadresse: http://www.ccof.org

3. Drittländer, Codenummern und zeugniskategorien:

Drittland c¡á'cnummer Erzeugniskategorie

j A B C D E F

MX ~-BIO-l05 x - - x - x
n,

4. Ausnahmen: mstellungserzeugnisse

5. Befristun der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

,Organ Certifiers'

1. schrift: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA,

. ,

~M6
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Drittland Codenummer Erzcllgniskalcgoric I

A B C D E V
KR KR-BIO-I06 x - - x - 1-
MX MX-BIO-I06 x - - - - / -

PH PH-BIO-I06 x - - x -I -
"rn,~ ,n' 7

/

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

,Australian Certified Organic'

1. PO Box 530-766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australien

2. Internetadresse: http://www.australianorganic.com.au

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer / Erzeugnlskaregorie

A BI C D E F

CK CK-B10-107 x 7 - - - -
'"

FJ FJ-BIO-I07 x 1- - x - -

FK FK-BIO-I07 - I x - - - -

HK HK-BIO-I07 xl - - x - -

KR KR-BIO-I07 -I- - - x - -

MG MG-B10-107 Ix - - x - -

PG PG-BIO-I07 J x - - x - -

TH TH-BIO-I07 I x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugniss

5. Befristung der Aufnahme in da erzeichnis: bis 30. Juni 2015

,Organic Standard'

1. Anschrift: 51-B, Bohdan Khmelnytskoho str., Kyiv, 01030, Ukraine

2. Internetadresse: http: www.organicstandard.com.ua

3. Drittländer, Cod ummern und Erzeugniskategorien:

Dlitt~ Codenummer El'zeugniskategol'ie

7 A B C D E F

UA7 UA-BIO-IDS x x - x - -

f"'hm,", U='cll"".~.n,"g"""
.J. uao • UJO ~ .• )' LV"J



'YM5

~M6

.. w, - ,
, ~J' -D

1. Anschrift: 160 Sok. 13/7 Bornova. 35040 Izmir, Türkei

2. Internetadresse: http://www.etko.org

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie 7
A ß C D E V F

AZ AZ-BlO-109 x - - x -I -

GE GE-BIO-109 x - - - I -

KZ KZ-BlO-109 x - - x 7- -

RU RU-BlO-109 x - - x / - -

RS RS-BlO-109 x - - xl - -

TR TR-BIO-109 x x - Ix - -

UA UA-BJO-109 x - - I/ x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

,Organización Internacional Agropecuaria'

1. Anschrift: Av. Santa Fe 830 - (B1641ABN) - Acassuso, Buen Aires - Argentinien ...

2. Internetadresse: http://www.oia.com.ar

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer -/ Erzeugniskategorie

lA B C D E F

UY UY-BIO-I10
1/ - x - - - -

BR BR-BIO-1IO -I - x - - - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das erzeichnis: bis 30. Juni 2015

,International Certification S vices, Inc.'

1. Anschrift: 3015th Ave Medina, ND 58467, Vereinigte Staaten

2. Internetadresse: http: www.ics-intl.com

3. Drittländer, Cod ummern und Erzeugniskategorien:

Dlittl0 Codenummer Erzeugniskategorie

-/ A B C D E F

MX7 MX-BIO-lll - - - x - -

Py PF-BIO-lll - - - x - -

I -
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5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

,Ecoglobe'

1. Anschrift: l, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, Armenien

2. Internetadresse: http:"www.ecoglobe.am

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:
'.

Drinland Codenummer Erzeugniskategorie I
A B C D ri E F

AM AM-BIO-112 x - - x I - -

RU RU-BIO-Il2 x - - xl - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

,Quality Assurance International'

1. Anschrift: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, ereinigte Staaten

2. Internetadresse: http://www.qai-inc.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien: -
Drittland Codenummer I Erzeugniskategarie

A / B C D E F

MX MX-BIO-Il3 xl - - x - -

py PY-BIO-1I3 fx - - x - -
/

V~

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Ver ichnis: bis 30. Juni 2015

,LibanCert'

1. Anschrift: Chiah-Boulevard K il Chamoun - Baaklini Center - 4th floor, Beirut, Libanon

2. Internetadresse: http:" .libancert.org

3. Drinländer. Codenu ern und Erzeugniskategorien:

Drittland / Codenummer Erzeugniskategarie

I A B C D E F

JO / jO-B10-114 x - - x - -

LB / LB-BIO-114 x - - x - -

SY / SY-BIO-114 x - - - - -

f:",hm,", U,",rell,",."re",",,'
_ • r· " ., . or, r , .- r

." : -

~M6
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1. Anschrift: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italien

2. Interneradresse: http://www.icea.info

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie I
A ß C D E J F

AE AE-BIO-115 x - - x -I -

AL AL-BIO-115 x - - x I- -

LA LA-BIO-115 - - - x 1/ - -

LB LB-BIO-ll5 - - - x I - -

MD MO-BIO-1l5 x - - 7 - -

MG MG-BIO-115 x - - Ix - -

MX MX-BIO-115 x - - / x - -

MY MY-BIO-lI5 - - -I x - -

SN SN-BIO-115 x - I - - -

SY SY-BIO-1l5 x - I- x - -

TH TH-BIO-lI5 - - / - x - -

-I ....
TR TR-BIO-1l5 x - x - -

VY VY-BIO-115 x J- - x - -

VN VN-BlO-1l5 - 1/- - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis O. Juni 2015

. ~6'

1. Anschrift: 260 SW Madison Ave, Ste l , Corvallis, OR 97333, Vereinigte Staaten

2. Internetadresse: http://tilth.org

3. Drittländer. Codenummern un rzeugniskategorien:

Drittland )odenllmmer ~ Erzeugniskategorie

I ~
V A B C D E F

US /US-BIO~ x - - x - x

4~,nffig"""i~~"'"..• v.o JV. JUill ""Ul J

1. schrift: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgien

.~. "1"'/1 "6'

TM6
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7Drittland Codenummer Erzeugnlskategorie

A ß C D E FI
GE GE-B10-117 x - - - - 7

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

.Bio Latina Certificadora'
'.

l. Anschrift: Av. Alfredo Benavides 330, ofic. 203, Miraflores, Lima l S, Peru

2. Internetadresse: http://www.biolatina.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Dritt/and Codenummer Erzeugnisk/egOlie

A B C I D E F

PE PE-BIO-11B X - -I - - -

BO BO-B10-11B X - ~ - - -
NI NI-BIO-lIB X - 1/- - - -
HN HN-BIO-11B X - / - - - -
CO CO-BIO-IIB X -j - - - - ~

GT GT-BIO-IlB X ~ - - - -
PA PA-BIO-liB X 1/ - - - - -
MX MX-BIO-lI8 X I - - - - -

VE VE-BlO-lIB xj - - - - -
SV SV-BlO-llB fx - - - - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeic is: bis 30. Juni 2015

,The national association for sustaina e agriculture, Australia'

l. Anschrift: Unit 7/3 Mount Barker oad, Stirling SA 5152, Australien

2. Internetadresse: http://www.na a.com.au

3. Drittländer, Codenummer und Erzeugniskategorien:

Drittland I Codenummer Erzeugniskategorie

/ A B C D E F

ID I ID-BIO-119 ! - - - X - -

LK I LK-BI0-1l9 ; - - - X - -
I

NP j NP-BlO-1l9 '. - - - X - -

PG I PG-BIO-119 - - - x - -

SBI SB-BIO-119 - - - X - -

fi TL-BI0-119 - - - x - -

/ ",e - .~
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5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. juni 2015

,Organic crop improvement association'

1. Anschrift: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

2. Internetadresse: http://www.oeia.org

3. Drittlânder, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzellgniskategorie /
A B C D J E F

GT GT-BI0-120 x - - xl - -

MX MX-BI0-120 x - - Ix - -

NI NI-BIO-l20 x - - 1/ x - -

PE PE-BI0-l20 x - -/ x - -

SV SV-BI0-l20 x - -I x - -
/

u", /

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

~
5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. juni 201

,Organic agriculture certification Thailand'

1. Anschrift: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwo gwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi

11000, Thailand

2. Internetadresse: http://www.actorganic-celt.or.th

3. Dríttländer, Codenummern und Erzeugnis tegarien:

Drittland codenumnf ErzeugniskategoIie

/ A B C D E F

IO IO-BlO-1¡1' x - - x - -

LA LA-BI1-Í 21 x - - x - -

TH THj10-121 x - - x - -

VN ¡ ¡N-BlO-I2l x - - x - -

4. Ausnahmen: U stellungserzeugnisse

5. Befristung er Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. juni 2015

.Institu Biodinamico Certificaçöes'

1. A chrift: Rua Dr. Costa Leite, l 351, 18602110, Botucatu SP, Brasilien

"
r

~M6
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Drinland Codenlimmer Erzeugniskategorie j

A ß C D E -y
BR BR-BlO-I22 x x - x x -j-
CN CN-BIO-122 x - - x - 1/ -

MX MX-BIO-122 - x - x -/ -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

,IMO Control Latinoamérica Ltda,'

1. Anschrift: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivien

2. Internetadresse: http://www.imo.ch

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer )rzellgniskategorie

A B / C D E F

BO BO-BlO-I23 x -j - x - -

DO DO-BlO-I23 x 7 - - - - ~

GT GT-BIO-123 x /- - - - -

MX MX-BIO-123 x J - - x - -

NI NI-BIO-I23 xj - - - - -

PE PE-BlO-I23 I - - x - -

py PY-BlO-I23 Ix - - x - -

SV SV-BIO-I23 J x - - - - -

VE VE-BIO-123 I x - - x - -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugniss

5. Befristung der Aufnahme in da erzeichnis: bis 30. Juni 2015

,Uganda Organic Certificatio Ltd.'

1. Anschrift: P.O. Box 337 , Kampala, Uganda

2. Internetadresse: http: www.ugocert.org

3. Drittländer, Cod ummern und Erzeugniskategorien:

Drittl0' Codenummer Erzeugniskategorie

j A B C D E F

UGj UG-BIO-124 x - - x - -

t,hm", U~.ll"g~"g,,,,,
.~ .
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1. Anschrift: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Kairo, Ägypten

2. Internetadresse: http://www.coae-eg.com

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer Erzeugniskategorie I
A B C D E/ F

EG EG-BI0-I25 x - - x f- x

SA SA-BI0-I25 x - - - 1/- -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

.Bolicert Ltd.'

1. Anschrift: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edíf Valdivia Casilla 13030, a Paz, Bolivien

2. Internetadresse: http://www.bolicert.org

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

.,
Drittland Codenummer I Erzeugniskategorie

A /B C D E F

BO BO-BIO-I26 x J - - x - -

4. Ausnahmen:U=."='''",",,",, I
5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: b' 30. Juni 2015

• r· ,,

1. Anschrift: 1111 Washington Street, P Box 42560 Olympia WA 98504-2560, Vereinigte Staaten von erika

2. Internetadresse: http://agr.wa.gov

3. Drittländer, Codenummern un Erzeugniskategorien:

Drittland Icodenummer -> Erzeugniskategorie

I ./ VA B C D E F

US VUS-BIO-~ x - - - - -

~'""""
'~." ...... . • J'

1. A schrift: RU~.J~:.ep~"ilouChé 57/3, 5310 Bolinne, Belgien

YM6

YM5
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/Drittland Codenummer Erzeugnískategorle

A B C D E F

BF BF-BlO-I28 x - - x - -/
GH GH-BlO-I28 x - - x - /-
ML ML-BJO-I28 x - - - / -x

SN SN-BlO-128 x - - x -/ -

VN VN-ßJO-I28 - - - x /- -

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis: bis 30. Juni 2015

.Doalnara Certified Organic Korea, LLC'

1. Anschrift: 192-3 Jangyang-ri, Socho-rnyeon, Wonju-si, Gangwon, Südkorea

2. Internetadresse: http://dcok.systemdcok.or.kr

3. Drittländer, Codenummern und Erzeugniskategorien:

Drittland Codenummer / Erzeugniskategorie

A / B C D E F

KR KR-BlO-129 -~ - - x - - ~

4. Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse

5. Befristung der Aufnahme in das Verzeic is: bis 30. Juni 2015

,BioGro New Zealand Limited'

1. Anschrift: PO Box 9693 Mario Square, Wellington 6141, Neuseeland

2. Internetadresse: http://www: iogro.co.nz

3. Drittländer, Codenum ern und Erzeugniskategorien:

Drittland I Codenummer Erzeugniskategorie

/ A B C D E F

VU 7 VU-BIO-I30 x - - - - -

~hm,æ um':dl"",,,.~,"",,
.~ "",



TB ANI-lANG V

MUSTER DER KONTROLLBESCHEINIGUNG

für die Einfuhr von Erzeugnissen aus ökologischer/biologischer Produktion in clic Europäische Gemeinschaft
gemäg Artikel 13

Das Muster der Bescheinigung ist bindend hinsichtlich:

- Wortlaut.

- Format (auf einem t'inzigcn Blatt).

Layout lind Größe der Felder.
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KONTROLLBESCHEINIGUNG FÜR DIE EINFUHR VON ERZEUGNISSEN AUS ÖKOLOGISCHEM LANDBAU/BIOLOGISCHER LANDWIRTSCHAFT
IN DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

1. Ausstellende Stelle oder Behörde (Name unci Anschrift) 2. Verordnung Nr. 834/2007 des Rates Artikel 33 Absatz 2 D
oder Absatz 3 D oder Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 eier
Kommission Artikel 19 D

3. Laufencle Nummer der Konlrollbesaheinigung 4. Bezugsnummer der Ermächtigung gemäß Artikel 19

6. Ausführer (Name und Anschrift) 6. KontrollsteIle oder -behörds (Name und Anschrift))

7. Erzeuger oder Aufbereiter des Erzeugnisses (Name und Anschrift) 8. VersaneIland

9. Bestimmungsland

10. Ersler Empfänger in der Gemeinschaft (Name und Anschrift)

-- ..------.---..-.-------.----------- ----_._-----...,--------------1
12. Kennzeichnungen und Nummern, Oontainer-Nr., Anzahl und Art, Verkehrs- 13. KN-Codes

bezeichnung der Ware

15. Erklärung der in Feld 1 angegebenen Stelle oder Behörde

Hiermit wird bescheinigt, dass diese Bescheinigung auf der Grundlage der Kontrollen gemäß Artikel13 Absatz 4 der Verordnung (EG) NI'. 1235/2008
ausgestellt worden ist, und die vorstehenden Erzeugnisse gemäß den Erzeugungs- und Kontrollregeln für den ökologischen Landbau gewonnen
wurden, die gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 als gleichwertig gelten.

Datum

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten

11. Name und Anschrift des Einführers

14. Gemeldete Menge

Stempel der ausstellenden Stelle oder Behörde
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,--.--------------------------------------------------------------------------------,
16. Erklärung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats der Europäischen Union. die die Einfuhrermächtigung erteilt hat. oder der von ihr damit

beauftragten Stelle.

Hiermit wird bescheinigt. dass flir die Vermarktung e/el' vorstehenden Erzeugnisse in der Europäischen Gemeinschaft eine Ermächtigung nach dem
Verfahren von Artikel 19 der Verore/nung (EG) 1235/2008 erteilt wurde. die die in Feld 4 aufgeführte Nummer der Ermächtigung trägt.

Datum

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten Stempel der zuständigen Behörde oder ihres Stellvertreters im Mitgliedstaat

._ _ _--_ _ _ _-_ .._---_.__._--_ .._ __ ._._._ .._-_.__._------- .._--_ _._---_._-------_._--_.-
17. Prüfung der Sene/ung durch die betreffende Behörde des Mitglieelstaats

Mitgliedstaat: : .

Einfuhrregistrierung (Typ, Nummer, Datum und Ausstellungsbüro der Zollanmeldung): , : ..

Datum: .

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten Stempel

Name des Unternehmens Datum

18. Erklärung e/es ersten Empfängers

Hiermit wird bescheinigt. dass die Annahme der Waren gemäß Artikel 34 Verordnul1g (EG) NI'. 889/2008 erfolgt ist.

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten
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4nweisungen

Feld 1: Behörde acier Stelle oder sonstige bezeichnete Behörcle oder Stelle gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) 1235/2008. Diese Stelle
füllt auch die Felder 3 und 15 aus.

Feld 2: In cliesem Feld sind die EG-Verordllungen aufgeführt, die für die Ausstellung und Verwendung dieser Bescheinigung maßgeblich sind; es ist die
jeweils zutreffende Vorsohrift anzugeben.

Feld 3: Laufende Nummer der Kontrollbescheinigung, die von der ausstellenden Stelle oder Behörde gemäß Artikel13 Absatz 4, der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 erteilt wurde.

Feld 4: Nummer der Ermäel1tigungim Falle der Einfuhr gsmäß Artiksl 19. Dieses Feld wird von dsr ausstsllsnden Stelle oder, wenn die Angaben zu
dsm Zeitpunkt, zu dem dis ausstellende Stelle Feld 15 mit ihrem Sicl1tvermerkversieht, noch nicht verfügbar sind, vom Einführer ausgefüllt.

Feld 5: Name unelAnschrift des Austührers.

Feld 6: Kontrollbehörde oder -stelle zur Überwachung der Einhaltung der Regeln des ökologischen Landbaus im Versanddrittland beim letzten Arbeits-
vorgang (Erzeugung und Aufbereitung, einschließlich Verpackung und Etikettierung) vorgenommen hat.

Feld 7:' Unternehmen, das in dem in Feld 8 genanntsn Drittland die letzte Bsarbeitung der Sendung (Erzeugung, Aufbereitung, einschließlich Ver-
packung und Ksnnzeichnung) vorçenornrnen hat.

Fsld 9: Das Bsstimmungsland ist das Land des ersten Empfängers in der Gsmsinschaft.

Feld 10: Name und Anschrift des erstell Empfängers der Lieferung ill der Gemeinschaft. Der erste Empfänger ist die natürliche oder juristische Person.
an dis die Sendung geliefert wird und bei der mit ihr im Hlnblick auf die weitere Behandlung und/oder Vermarktung umgegangen wird. Der erste
Empfänger muss auch Feld 18 ausfüllen.

Feld 11: Name und Anschrift des Einführers. Der Einführsr ist die natürliche oder juristische Person in der Europäischen Gemeinsohaft. die die Sendung
zur Abfertigung zum zollrechtlichsn freieh Verkehr in der Europäischen Gemeinschaft entweeler selber oder über einen Vertreter vorlegt.

Feld 13: KN-Codes der betrattenden Erzeugnisse.

Box 14: Gemeldete Menge. ausgedrückt In entsprechenden Einheiten (kg Nettogewicht. Liter usw.).

Feld 15: Erklärung der die Bescheinigung ausstellenden Stelle oder Behörde. Unterschrift und Stempsl müssen sich farblich von der Druckfarbe der
Bescheinigung unterscheiden.

Feld 16: Nur für Einfuhren nach dem Vertahren des Artikels 19 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008. Auszufüllen von der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, die die Ermäohtigung erteilt hat, oder im Fall der Zuständigkeitsübertragung von der StsIle oder Behörde, der die ZLJ,ständigkelt
gemäß Artikel 13 Absatz 7 Buchstabs b der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 übertragen wurde. Nicht auszufüllen, wenn die Ausnahme gemäß
Artikel 13 Absatz 7 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 Anwendung findet.

Feld 17: Von der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats entweder bei der Prüfung der Sendung gemäß Artlkel13 Absatz 1 oder vor der Aufbereitung
oder Aufteilung unter den Umständen von Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 auszufüllen.

Feld 18: Auszufüllen vom ersten Empfänger bei der Annahme der Erzeugnisse. wenn er die Kontrollen gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) NI'.
889/2008, durchgeführt hat.



TB ANHANG VI

MUSTER DER TEILKONTROLLßESCHEINIGUNG

gemäß Artikel 14

Das Muster der Teilbescheinigung ist bindend hinsichtlich

·-·Wortlaut,

- Format.

- Layout und Gröge der Felder.



TEILKONTROLLBESCHEINIGUNG Nr. FÜR DIE EINFUHR VON ERZEUGNISSEN AUS ÖKOLOGISCHEM LANDBAU/BIOLOGISCHER
LANDWIRTSCHAFT IN DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

1. Stelle oder Behörde, die die zugrunde liegende Kontrollbescheinigung aus-
gestellt hat (Name und Anschrift)

2. Verordnung Nr. 834/2007 des Rates Artike/ 33 Absatz 2· D
oder Absatz 3 D oder Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der
Kommission Artike/ 19 D

9. Geme/dete Gesamtmenge
der ursprünglichen Sendung

3. Laufende Nummer der zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung 4. Bezugsnummer der Ermächtigung gemäß Artikel 19

5. Unternehmen. das die ursprüngliche Sendung in Partien aufgeteilt hat (Name 6. KontrollsteIle oder -behörde (Name und Anschrift)
und Anschrift)

7. Name und Anschrift des Einführers cler ursprünglichen Sendung 8. Versand/and del' ursprüngli-
chen Sendung

10. Empfänger der durch die Auftel/ung erhaltenen Partie (Name und Anschrift)

11. Kennzeichnungen und Nummern, Container-Nr., Anzahl und Art, Verkehrs- 12. KN-Code
bezeichnung der Partie

13. Geme/dete Menge der Par-
tie

14. Erk/ärung der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats, die die Tei/bescheinigung mit einem Sichtvermerk versehen hat.

Diese Tel/bescheinigung gilt für die vorstehend beschriebene Partie, die sich aus der Aufteilung der Sendung ergibt, flir die eine ursprüngliche
Kontrollbescheinigung mit der in Fe/d 3 aufgeführten laufenden Nummer gilt.

Mitgliedstaat: .

Datum: .

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten Stempel

15. Erklärung des Empfängers der Partie

Hiermit wird bescheinigt, dass die Annahme der Partie gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 erfolgt ist.

Name des Unternehmens

Datum:

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten
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4nweisungen

Teilkontrollbescheinigung NI'.... : Die Nummer der Teilbescheinigung entspricht der Nummer der Partie, die durch die Autteilung der ursprünglichen
Sendung erhalten wurde.

Feld 1: Name der Stelle oder Behörde im Dríttland, die die zugrunde liegende Kontrollbescheinigung ausgestellt hat.

Feld 2: In diesem Feld sind elie EG-Verordnungen aufgeführt, die für die Ausstellung und Verwenelung dieser Teilkontrollbe-
scheinigung maßgeblich sind; es ist die Regelung anzugeben, gemäß der die zugrunde liegende Sendung eingeführt
wurele; vg/. Feld 2 der zugrunde liegenden Kontrollbesclleinigung.

Feld 3: Laufende Nummer der zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung, die ihr die ausstellende Stelle oder Behörde gemäß
Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 gegeben Ilat.

Feld 4: Bezugsnummer der gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 erteilten Errnåchtiqunq: vg!. Feld 4 der
zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung.

Feld 6: KontrollsteIle oder -behörde, die das Unternehmen kontrolliert. das die Sendung aufgeteilt hat.

Felel 7, 6, 9: Siehe die einschlägigen Angaben In eier zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung.

Feld 10: Empfänger der (durch die AUfteIlung erhaltenen) Partie in der Europäischen Gemeinschaft.

Feld 12: KN-Codes der Partie der betreffenden Erzeugnisse.

Feld13: Gemeldete Menge, ausgeelrückt in entsprechenden Einheiten (kg Nettogewicht, Liter usw.).

Feld 14: Von der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats für jede Partie auszufüllen, die durch eine Auftellunp gemäß Artikel 14
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 erhalten wurde.

Auszufüllen bei der Annahme der Partie. wenn der Empfänger die Kontrollen gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr.
869/2006 durchgeführt hat.

Feld 15:
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Entsprechungstabelle gemäß Artikel 20

Verordnung (EG) Nr. 345/2008 Vorliegende VerordnungVerordnung (EG) Nr. 605/2008

Artikel 1. Absatz l

AI1ikcJ l Absatz 2

Artikel 1.

Artikel 2 einleitender Sarl. lind
Nummer l

Artikel 2 einleitender Satz lind
Nummer l

Artikel 2 Nummer 2

Artikel 2 Nummer 2 Artikel 2 Nummer 3

Artikel 2 Nummer 3

Artikel 2 Nummer 4

Artikel 2 Nummer 4

Artikel 2 Nummer 5 Artikel 2 Nummer 5

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 1 Artikel 7

Artikel 8 Absatz lArtikel 2 Absatz

Artikel 8 Absatz 2Artikel 2 Absatz 2

Artikel 8 Absatz 3Artikel 2 Absatz 3

Artikel 8 Absatz 3 lind 9 Absatz 2Artikel 2 Absatz 4

Artikel 8 Absatz 4

Artikel 2 Absatz 5
---------------------r·----·-------------------

Artikel 9 Absatz l

Artikel 2 Absatz 6 Artikel 9 Absätze 3 lind 4

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 1.2
---------------.--_._--------------------------- -------------------

Artikel 3 lind 4 Artikel l 3

Artikel 3
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Verordnung (EG) NI'. "J4,5/2008 Vorliegende VerordnungVerordnung (EG) Nr. (,OS!20()S

Artikel 21Artikel 4 Artikel 9

Anhang Il

Anhang l

Anhang Il

Anhang I Anhang lI!

Anhang IV

Anhang I Anhang V

Anhang II Anhang VI

Anhang III Anhang IV Anhang VII
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19.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 343/29

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1364/2013 DER KOMMISSION

vom 17. Dezember 2013

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates in Bezug auf die Verwendung von nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugten juvenilen Aquakulturtieren und nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugten Muscheln in

der ökologischen/biologischen Aquakultur

OlE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 2
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 enthält allgemeine
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion
von Meeresalgen und Aquakulturtieren. Die Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 der Kommission (2) enthält Durch-
führungsbestimmungen zu diesen Vorschriften.

(2) Im Zeitraum zwischen November 2012 und April 2013
haben einige Mitgliedstaaten Anträge auf Überarbeitung
der Vorschriften für Erzeugnisse, Substanzen und Tech-
niken eingereicht, die in der ökologischen/biologischen
Aquakultur verwendet werden können. Diese Anträge
können von der mit dem Beschluss 2009/427/EG der
Kommission (3) eingesetzten Sachverständigengruppe für
technische Beratung bezüglich der ökologíschenjbíologí-
-sehen Produktion bewertet werden. Auf der Grundlage
dieser Bewertung wird die Kommission im Jahr 2014
darüber entscheiden, ob eine Überarbeitung der Vor-
schriften notwendig ist.

(3) In einigen dieser Anträge wurde festgestellt, dass auf dem
Markt nicht ausreichend ökologisch/biologisch erzeugte
Jungtiere und Muschelsaat verfügbar sind, um die Anfor-
derungen der Artikel 25e und 250 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 zu erfüllen,

(I) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. lo
(2) Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September

2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion
und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeich-
nung und Kontrolle (ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1).

e) Beschluss 2009/427/EG der Kommission vom 3. Juni 2009 zur
Einsetzung einer Sachverständigengruppe für technische Beratung
bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion (ABI. L 139
vom 5.6.2009, S. 29).

(4) Da ökologisch/biologisch erzeugte Jungtiere und Mu-
schelsaat noch nicht in ausreichenden Mengen verfügbar
sind, ist es im Interesse der Kontinuität, zur Vermeidung
von Störungen der ökologischen/biologischen Aquakul-
turerzeugung in der Union und um dem Markt für öko-
logisch/biologisch erzeugte Jungtiere und Muscheln Zeit
zur Weiterentwicklung zu geben, gerechtfertigt, in Erwar-
tung von Sachverständigengutachten die Anwendung des
Prozentsatzes von 50 % gemäß Artikel 25e Absatz 3 und
Artikel 250 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2014
zu verschieben.

(5) Die Verordnung (EG)Nr. 889/2008 sollte daher entspre-
chend geändert werden.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel I

Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 25e Absatz 3 erhält folgende Fassung:

,,(3) Der Anteil nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter
juveniler Aquakulrurtíere, die in einen Betrieb eingesetzt wer-
den dürfen, wird zum 31. Dezember 2011 auf 80 %, zum
31. Dezember 2014 auf 50 % und zum 31. Dezember 2015
auf O% reduziert."

2. Artikel 250 Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:

"Der Anteil nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter Mu-
schelsaat, die in ökologische/biologische Produktionseinhei-
ten eingesetzt werden darf, wird zum 31. Dezember 2011
auf 80 %, zum 31. Dezember 2014 auf 50 % und zum
31. Dezember 2015 auf O% reduziert:'
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9.4.2014 Amtsblatt der Europäischen Union

VERORDNUNGEN

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG(EU) Nr. 354/2014 DER KOMMISSION

vom 8. April2014

zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologi-

schen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle

OlE EUROPÄISCHEKOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
NI'. 2092/91 (1), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 3 Buch-
stabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 sind grundlegende Vorschriften für die landwirtschaftliche
Erzeugung festgelegt. Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission e) enthält Durchführungsvorschriften
zu diesen grundlegenden Vorschriften.

(2) Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ist unter bestimmten Voraussetzungen die Verwendung
von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln wie Düngemitteln, Bodenverbesserern und Pflanzenschutzmitteln
gestattet, sofern sie fur die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wurden. Mehrere
Mitgliedstaaten haben gemäß dem Verfahren des Artikels 16 Absatz 3 dieser Verordnung der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten offiziell Dossiers im Hinblick auf die Aufnahme bestimmter Erzeugnisse in die
Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 übermittelt. Diese Dossiers wurden von der Sachverständi-
gengruppe für technische Beratung bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion (im Folgenden: "EGTOP")
geprüft,

(3) Auf der Grundlage der Empfehlungen der EGTOP e), nach deren Schlussfolgerungen für Düngemittel und Boden-
verbesserer die Stoffe Biogasgärreste. hydrolysierte Proteine als Nebenprodukt tierischer Erzeugnisse, Leonardit.
Chitin und Faulschlamm den ökologischen/biologischen Zielen und Grundsätzen entsprechen, sollten diese Stoffe
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 für die Verwendung unter bestimmten Voraussetzungen aufge-
nommen werden.

(4) Auf der Grundlage der Empfehlungen der EGTOP sollte der Grenzwert "O" für Chrom (VI) in Bezug auf bestimmte
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgelistete Stoffe durch den Ausdruck "nicht nachweisbar"
ersetzt werden.

(5) Im Bereich Pflanzenschutzmittel kam die EGTOP zu dem Schluss (4), dass die Stoffe Schafsfett. Laminarin und
Aluminiumsilicat (Kaolin) den ökologischen/biologischen Zielen und Grundsätzen entsprechen. Daher sollten
diese Stoffe in Anhang II der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 fur die Verwendung unter bestimmten Vorausset-
zungen aufgenommen werden.

(') ABI.L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(') Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchfuhrungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABI.L 250 vom 18.9.2008, S. 1).

(') Schlussbericht:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert..,group/finaIJeport_on_fertilizers_to_be_
published_en.pdf

(') Schlussbericht:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert..,group/finaLreport_on_plant_protection_
products.pdf
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(6) In Bezug auf die horizontalen Rechtsvorschriften für Pflanzenschutzmittel wurde in der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr, 540{20l1 der Kommission (I) eine EU-Liste der Wirkstoffe, die zuvor in Anhang I der Richt-
linie 9l{4l4{EWG des Rates (2) aufgeführt waren, und der im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1107{2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates C) genehmigten Wirkstoffe erstellt. Es ist angebracht, die betreffenden
Stellen des Anhangs II der Verordnung (EG)Nr.889{2008 an diese Liste anzupassen. Insbesondere Gelatine, Rote-
non aus Derris spp. und LOllchocarpus spp. und Terphrosia spp., Diammoniumphosphat, Kupferoktanoat, Kalialaun
(Kalinit),Mineralöle und Kaliumpermanganat sollten aus dem Anhang gestrichen werden.

(7) Es ist zweckmäßig, die Wirkstoffe Lecithin, Quassia aus Quassia amara und Calciumhydroxid, für die der Kommis-
sion bereits Genehmigungsanträge gemäß der Verordnung (EG) Nr, 1107{2009 übermittelt wurden, vorerst aus-
nahmsweise auf der Liste des Anhangs II der Verordnung (EG)Nr. 889{2008 zu belassen, bis ihre Prüfung abge-
schlossen ist. Aufgrund der Ergebnisse der Prüfung wird die Kommission geeignete Maßnahmen in Bezug auf die
Auflistung der drei betreffenden Stoffe in der Liste in Anhang II der Verordnung (EG)Nr. 889{2008 ergreifen.

(8) In Bezug auf die horizontalen Rechtsvorschriften ist es ebenfalls angebracht, die Bezeichnung, Beschreibung,
Anforderung an die Zusammensetzung und Verwendungsvorschriften bestimmter Stoffe und Mikroorganismen in
Anhang II der Verordnung (EG)Nr, 889{2008 anzupassen, insbesondere für Pflanzenöle, Mikroorganismen zur
biologischen Schädlings- und Krankheítsbekämpfung, Pheromone, Kupfer, Ethylen, Paraffinöl und Kaliumbi-
carbonat.

(9) Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 889{2008 wurde durch die Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 505{20l2 der Kommission (4) geändert, um die Verweise auf die Anhänge V und VI der Verordnung (EG)
Nr, 889{2008, die durch die Verordnung (EU)Nr. 505{2011 ersetzt worden waren, zu aktualisieren. In der geän-
derten Fassung des Artikels 24 Absatz 2 der Verordnung (EG)Nr. 889{2008 wurden "homöopathische Präparate"
irrtümlich nicht erwähnt. Da diese Präparate in der Bestimmung vor der Änderung durch die Durchführungsver-
ordnung (EU)Nr. 505{2011 aufgeführt wurden, müssen sie wieder eingefügt werden.

(10) In Anhang V der durch die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 505{20l2 geänderten Verordnung (EG)
Nr. 889{2008 wurden die früheren Einträge .entfluoríerres Monocalciumphosphat" und .entfluorlertes Dicalcium-
phosphat" irrtümlich durch die allgemeine Bezeichnung .entfluoríerres Phosphat" ersetzt. Entfluoriertes Phosphat
entspricht jedoch nicht den Erzeugnissen entfluoriertes Monocalciumphosphat und entfluoriertes Dícalciumphos-
phat. Diese beiden Erzeugnisse sollten daher wieder in Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 889{2008 eingefügt
und entfluorierres Phosphat sollte aus diesem Anhang gestrichen werden.

(11) Mit der Durchführungsverordnung (EU)Nr. 651{2013 der Kommission (S) wurde die frühere Zulassung von Kli-
noptilolit aus der Verordnung (EG)Nr. l8l0{2005 der Kommission (6) gestrichen, seine Verwendung als Zusatz-
stoff in Futtermitteln für alle Tierarten zugelassen und der Code in "lg568" geändert. Um die kontinuierliche Ver-
wendung von Klinoptilolith in der ökologischen{biologischen Produktion zu gewährleisten muss Anhang VI der
Verordnung (EG)Nr. 889{2008 in Übereinstimmung mit der Durchführungsverordnung (EU)Nr. 65l{2013 ange-
passt werden.

(12) Die Verordnung (EG)Nr. 889{2008 ist daher entsprechend zu ändern und zu berichtigen.

(13) Aus Gründen der Rechtssicherheit soIlte die Berichtigung von Artikel 24 Absatz 2 und Anhang V der Verordnung
(EG) Nr. 889{2008 mit Wirkung vom Tag des Inkrafttretens der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 505{20l2
gelten.

(14) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische{biologische Produktion -

(I) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)
NI'. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABI. L 153 vom
11.6.2011, S. 1).

(') Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das lnverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABI. L 230 vom
19.8.1991, S. 1).

(') Verordnung (EG)Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbríngen von
Pflanzenschutzmitteln (ABI.L 309 vom 24.11.2009, S. 1). ..

(4) Durchführungsverordnung (EU)Nr. 505/2012 der Kommission vom 14. Juni 2012 zur Anderung und Berichtigung der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kenn-
zeichnungundKontrolle(AB!.L 154vom 15.6.2012,5.12).

C) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 651/2013 der Kommission vo.~ 9. Juli 2013 zur Zulassung von Klinoptilolit sedimentären
Ursprungs als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Anderung der Verordnung (EG)Nr. 1810/2005 (AB!. L 189 vom
10.7.2013, S. 1). .'

(6) Verordnung (EG)Nr. 1810/2005 der Kommission vom 4. November 2005 über eine Neuzulassung eines Futtermittelzusatzstoffes für
zehn Jahre, die Zulassung bestimmter Futtermittelzusatzstoffe auf unbegrenzte Zeit und die vorläufige Zulassung neuer Verwendungs-
zwecke bestimmter in Futtermitteln bereits zugelassener Zusatzstoffe (ABI.L291 vom 5.11.2005, S. 5).
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel!

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008

Die Anhänge r, [[ und vr der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 werden gemäß den Nummern 1, 2 und 4 des Anhangs der
vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel2

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008

Die Verordnung (EG)Nr. 889/2008 wird wie folgt berichtigt:
1. Artikel 24 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
,,(2) Phytotherapeutische und homöopathische Präparate, Spurenelemente und die Erzeugnisse gemäß Anhang V
Abschnitt l sowie Anhang VI Abschnitt 3 sind gegenüber chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln
oder Antibiotika bevorzugt zu verwenden, sofern ihre therapeutische Wirkung bei der betreffenden Tierart und der
zu behandelnden Krankheit gewährleistet ist:'

2. Anhang V wird gemäß der Nummer 3 des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert.

Für die Kommission
Der Präsident

José Manue! BARROSO

Artikel3

Inkrafttreten und Gültigkeit

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 2 gilt jedoch mit Wirkung vom 16. Juni 2012.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. April 2014
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 355/2014 DER KOMMISSION

vom 8. April 2014

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologi-

schen Erzeugnissen aus Drittländern

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tian und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 ('), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 3 und Artikel 38 Buchstabe d,

in Erwägung nachstehender Grunde:

(l) Anhang IV der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 (2) enthält das Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertig-
keit anerkannten Kontrollstellen und Kontrollbehörden. die dafür zuständig sind, in Drittländern Kontrollen
durchzuführen und Bescheinigungen auszustellen. Da die Kommission neue Informationen von den in diesem
Anhang aufgelisteten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden erhalten hat, sollten bestimmte Änderungen des Ver-
zeichnisses vorgenommen werden.

(2) Die Kommission hat die bis 31. Oktober 2012 und bis 31. Oktober 2013 eingegangenen Anträge auf Aufnahme
in das Verzeichnis in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 geprüft. Diejenigen KontrollsteIlen und
Kontrollbehörden, bei denen die Prüfung aller Informationen zu dem Schluss geführt hat, dass sie den einschlägi-
gen Anforderungen genügen, sollten in das Verzeichnis aufgenommen werden.

(3) Gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 enthält das Verzeichnis der anerkannten Kon-
trollstellen und Kontrollbehörden alle erforderlichen Informationen für jede KontrollsteIle oder Kontrollbehörde.
damit überprüft werden kann, ob die in der Union in Verkehr gebrachten Erzeugnisse von einer gemäß Artikel 33
Absatz 3 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 anerkannten Kontrollstelle oder Kontrollbehörde kontrolliert worden
sind. Im Einklang mit Artikel12 Absatz l Buchstabe a der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 teilte das "Institut für
Marktökologie (IMO)" der Kommission mit, dass es sich mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in "IMO Swiss AG"
umbenannt hat. Diese Änderung sollte in Anhang IV der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 aufgenommen werden.

(4) In der Durchführungsverordnung (EU)Nr. 586/2013 der Kommission (3) war der Zeitpunkt für die Übermittlung
der Jahresberichte der KontrollsteIlen und Kontrollbehörden für das Jahr 2012 auf den 30. April 2013 festgesetzt.
"Center of Organic Agriculture in Egypt" hatte seinen Jahresbericht nicht bis zu diesem Zeitpunkt übermittelt. Die
Kommission räumte "Center of Organic Agriculture in Egypt" eine zusätzliche Frist für die Übermittlung des Jah-
resberichts ein, den sie jedoch auch bis zum 4. November 2013 nicht erhalten hat. Gemäß Artikel 12 Absatz 2
der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 sollte "Center of Organic Agriculture in Egypt" daher aus dem Verzeichnis in
Anhang IV der genannten Verordnung gestrichen werden.

(5) Anhang IV der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 ist daher entsprechend zu ändern.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion - .

C) ABI.L 189 vom 20.7.2007, S. lo
(') Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern
(ABI.L334 vom 12.12.2008, S. 25). ..

(') Durchführungsverordnung (EU)Nr. 586/2013 der Kommission vom 20. Juni 2013 zur Anderung der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern und zur Abweichung von der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 hinsichtlich
des Zeitpunkts für die Übermittlung des Jahresberichts (ABI.L 169 vom 21.6.2013, S. 51).
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HATFOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

ArtikelI

Anhang IV der Verordnung (EG)NI'. 1235/2008 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Für die Kommission
Der Präsident

José Manuel BARROSO

Brussel, den 8. April 2014
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG(EU)Nr. 442/2014 DER KOMMISSION

vom 30. April 2014

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 hinsichtlich der Anträge auf Aufnahme in
das Verzeichnis der für die Zwecke der Gleichwertigkeit in Bezug auf die Einfuhr von

ökologischen/biologischen Erzeugnissen anerkannten Drittländer

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 (I), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 und Artikel 38 Buchstabe d,

ArtikelI

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 der Kommission (2) enthält die Durchführungsbestimmungen für das Verfah-
ren zur Anerkennung von Drittländern für die Zwecke der Gleichwertigkeit gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG)Nr. 834/2007.

(2) Der Rat der Europäischen Union hat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen über den ökologischen Land-
bau der 3237. Tagung des Landwirtschafts- und Fischereirates vom 13. und 14. Mai 2013 aufgefordert, die beste-
henden Mechanismen zu verbessern, um den internationalen Handel mit ökologischen Erzeugnissen zu erleich-
tern und Gegenseitigkeit und Transparenz bei allen Handelsabkommen zu fordern.

(3) Die derzeit laufende Überprüfung des Rechtsrahmens für den ökologischen Landbau hat Schwachstellen in der
derzeitigen Regelung zur Anerkennung von Drittländern für die Zwecke der Gleichwertigkeit aufgezeigt. Die
meisten der von der Kommission und Drittländern unterzeichneten Gleichwertigkeitsregelungen wurden von der
Europäischen Kommission einseitig angewandt, was nicht zu einer Förderung ausgewogener Wettbewerbsbedin-
gungen beigetragen hat. Es wurde festgestellt, dass die Anerkennung der Gleichwertigkeit mit Drittländern durch
internationale Abkommen festgelegt werden sollte. Daher sollte von der derzeitigen Regelung der Anerkennung
von Drittländern für die Zwecke der Gleichwertigkeit auf der Grundlage von Gleichwertigkeitregelungen auf ein
System ausgewogener internationaler Abkommen übergegangen werden, um so gleiche Ausgangsbedingungen,
Transparenz und Rechtssicherheit zu fördern.

(4) Zur Erleichterung des Übergangs zu der neuen Anerkennungsregelung auf der Grundlage internatíonaler Abkom-
men ist es daher angebracht, ein Schlussdatum für den Eingang neuer Anträge auf Aufnahme in das Verzeichnis
gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 festzusetzen, das in Anhang III der genannten Verordnung
enthalten ist. Nach diesem Zeitpunkt eingegangene Anträge sollten nicht mehr zulässig sein.

(5) Die Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 ist daher entsprechend zu ändern.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 erhält folgende Fassung:

,,(I) Die Kommission prüft die Möglichkeit der Aufnahme eines Drittlands in das Verzeichnis gemäß Artikel 7
nach Eingang eines Aufnahmeantrags von einem Vertreter des betreffenden Drittlands. sofern der Antrag vor dem
1. Juli 2014 eingereicht wird."

(1) ABI.L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(') Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern
(ABI.L 334 vom 12.12.2008, S. 25).
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG(EU)Nr. 644/2014 DER KOMMISSION

vom 16. Juni 2014

zur Änderung der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologi-

schen Erzeugnissen aus Drittländern

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 (I), insbesondere auf Artikel 33 Absätze 2 und 3 und Artikel 38 Buchstabe d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang III der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 der Kommission e) enthält das Verzeichnis der Drittländer, deren
Produktionsregelung und Kontrollmaßnahmen für die ökologische/biologische Erzeugung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse als denen der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 gleichwertig anerkannt wurden. Anhang IV der genann-
ten Verordnung enthält das Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit anerkannten KontrollsteIlen und
Kontrollbehörden, die dafür zuständig sind, in Drittländern Kontrollen durchzuführen und Bescheinigungen aus-
zustellen. Da die Kommission neue Informationen enthalten hat, sollten bestimmte Änderungen der Verzeichnisse
in diesen Anhängen vorgenommen werden.

(2) Die Aufnahme Kanadas in das Verzeichnis gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 ist bis zum
30. Juni 2014 befristet. Da Kanada die Bedingungen des Artikels 33 Absatz 2 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007
weiterhin erfüllt, sollte die Aufnahme auf unbegrenzte Zeit verlängert werden.

(3) Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 586/2013 der Kommission C) wurde die KontrollsteIle NOCA Pvt.
Ltd, Pune, aus dem Indien betreffenden Eintrag in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 gestrichen,
nachdem Indien die Aussetzung dieser Kontrollstelle mitgeteilt hatte. Die zuständige Behörde Indiens hat die Kom-
mission über die Beendigung dieser Aussetzung sowie die Genehmigung einer neuen Kontrollstelle. M/S. Faircert
Certification Services Pvt Ltd, Khargone, unterrichtet. Diese KontrollsteIlen sollten daher dem Indien betreffenden
Eintrag in Anhang III der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 hinzugefügt werden.

(4) Da die Kommission Inforrnaríonen erhalten hat, wonach die Kontrollstelle SGS India Pvt. Ltd den Geltungsbereich
der Anerkennung Indiens in Bezug auf die Produkte, die eingeführt werden können, nicht einhält, sollte diese
KontrollsteIle aus dem Indien betreffenden Eintrag in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 gestrichen
werden.

(5) Die zuständige Behörde Japans hat der Kommission die zwei anerkannte KontrollsteIlen betreffenden Änderungen
mitgeteilt sowie fünf neu genehmigte KontrollsteIlen genannt; diese Änderungen sollten in den Japan betreffenden
Eintrag in Anhang III der Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 übernommen werden.

(6) Die Aufnahme Tunesiens in das Verzeichnis gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 ist bis zum
30. Juni 2014 befristet. Die Ergebnisse der Überwachung durch die Kommission deuten daraufhin, dass die Über-
wachung des Kontrollsystems durch die zuständige tunesische Behörde verbessert werden muss. Tunesien hat
bereits Abhilfemaßnahmen getroffen und Fortschritte erzielt. Die Aufnahme sollte bis zum 30. Juni 2015 verlän-
gert werden, damit die Durchsetzurig einiger angekündigter Maßnahmen überprüft werden kann.

(7) Die Kommission hat die bis zum 31. Oktober 2013 eingegangenen Anträge auf Aufnahme in das Verzeichnis in
Anhang IV der Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 geprüft. Diejenigen KontrollsteIlen und Kontrollbehörden, bei
denen die Prüfung aller Informationen zu dem Schluss geführt hat, dass sie den einschlägigen Anforderungen
genügen, sollten in das Verzeichnis aufgenommen werden.

(') ABI.L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(') Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern
(ABI.L 334 vom 12.12.2008, S. 25). ..

(') Durchführungsverordnung (EU)Nr. 586/2013 der Kommission vom 20. Juni 2013 zur Anderung der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/
biologischen Erzeugnissen aus Drittländern und zur Abweichung von der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 hinsichtlich des Zeitpunkts
für die Übermittlung des Jahresberichts (ABI.L 169 vom 21.6.2013, S. 51).
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(8) Daher sind die Anhänge III und IV der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 entsprechend zu ändern.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikell

Anhang III der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 wird gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.

Für die Kommission
Der Präsident

José ManuelBARROSO

Artikel 2

Anhang IV der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juni 2014
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) NI'. 829/2014 DER KOMMISSION

vom 30. Juli 2014

zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschrif-
ten zur Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von öko-

logischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHEKOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
NI'. 2092/91 ('), insbesondere auf Artikel 33 Absätze 2 und 3 und Artikel 38 Buchstabe d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission (2) ist das Verzeichnis der Drittländer festge-
legt, deren Produktionsregelungen und Kontrollrnaßnahmen für die ökologische/biologische Erzeugung von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen als denen der Verordnung (EG)NI'. 834/2007 gleichwertig anerkannt wurden.

(2) Für die Schweiz bezieht sich die Anerkennung gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
derzeit auf verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind, aus-
genommen für Hefe. Die Schweiz hat bei der Kommission beantragt, die Gleichwertigkeit auch für
ökologische/biologische Hefe anzuerkennen. Die Prüfung der zusammen mit diesem Antrag übermittelten Anga-
ben und nachfolgende Erläuterungen der Schweiz haben zu dem Schluss geführt, dass die Produktions- und Kon-
trollvorschriften für ökologische/biologische Hefe in diesem Land denen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und
der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 der Kommission e) gleichwertig sind. Infolgedessen sollte die Anerkennung
der Gleichwertigkeit der schweizetischen Produktions- und Kontrollrnaßnahmen für verarbeitete landwirtschaftli-
che Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind, auch für ökologische/biologische Hefe gel-
ten.

(3) Für Neuseeland bezieht sich die Anerkennung gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
derzeit auf verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind, aus-
genommen für Wein und Hefe. Die neuseeländischen Behörden haben bei der Kommission beantragt, die Gleich-
wertigkeit auch für ökologischen/biologischen Wein anzuerkennen. Die Prüfung der zusammen mit diesem
Antrag übermittelten Angaben und nachfolgende Erläuterungen Neuseelands haben zu dem Schluss geführt, dass
die Produktions- und Kontrollvorschtiften für ökologischen/biologischen Wein in diesem Land denen der Verord-
nung (EG) NI'. 834/2007 und der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 gleichwertig sind. Infolgedessen sollte die Aner-
kennung der Gleichwertigkeit der neuseeländíschen Produktions- und Kontrollrnaßnahmen für verarbeitete land-
wirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind, auch für ökologischen/biologi-
schen Wein gelten.

(4) Nach Angaben Neuseelands haben sich die zuständige Behörde, eine der KontrollsteIlen und die bescheinigungser-
teilende Stelle geändert. Diese Änderung sollte in Anhang III der Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 übernommen
werden.

(5) Anhang N der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 enthält das Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit
anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden, die dafür zuständig sind, in Drittländern Kontrollen durchzu-
führen und Bescheinigungen auszustellen.

(6) Die Kommission hat die bis 31. Oktober 2013 eingegangenen Anträge auf Aufnahme in das Verzeichnis in
Anhang IV der Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 geprüft. Diejenigen Kontrollstellen und Kontroílbehörden, bei
denen die Prüfung aller Informationen zu dem Schluss geführt hat, dass sie den einschlägigen Anforderungen
genügen, sollten in das Verzeichnis aufgenommen werden.

(') ABI.L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(') Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern
(ABI.L 334 vom 12.12.2008, S. 25).

(J) Verordnung (EG) NI'. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
NI'.834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABI.L 250 vom 18.9.2008, S. 1).
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(7) .Líbantïert" ist in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführt. .Libanï.ert" hat der Kommission
jedoch weder die Angaben über die Akkredirierungsstelle gemäß Artikel 33 Absatz 3 dritter und vierter Gedan-
kenstrich der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 übermittelt noch Änderungen ihres technischen Dossiers gemäß
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG)NI'. 1235/2008 mitgeteilt. Darüber hinaus ging aus dem
von .Líbanï.ert" 2013 übermittelten Jahresbericht hervor, dass sie die Spezifikationen in Anhang IV der Verord-
nung (EG) Nr. 1235/2008 nicht erfüllt. Die Kommission forderte .Líbanïîert" auf, diese Fragen zu klären, erhielt
jedoch innerhalb der gesetzten Frist keine Antwort. Nach den der Kommission vorliegenden Informationen hat
.LibarrCert" ihre Tätigkeiten eingestellt. .Libanïîert" sollte daher aus dem Verzeichnis in Anhang IV gestrichen wer-
den.

(8) Anhang IV der Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 weist in der durch die Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 355/2014 (1) geänderten Fassung einen Fehler bei der Codenummer eines Drittlands für die KontrollsteIle
.Abcert AG" und verweist irrtümlich auf "IMO Swiss AG" statt auf "IMOswiss AG".

(9) Die Anhänge III und IV der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 sind daher entsprechend zu ändern und zu berichti-
gen.

(10) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten die berichtigten Angaben zur Abcert AG und zur IMOswiss AG ab dem
Datum des Inkrafttretens der Verordnung (EU)Nr. 355/2014 gelten.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

Artikel!

HAT FOLGENDEVERORDNUNG ERLASSEN:

Anhang III der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 wird gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Anhang IV der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008/EG wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert und
berichtigt.

Artikel3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Für die Kommission
Der Präsident

José Manuel BARROSO

Anhang II Nummer 1 und Nummer 5 Buchstabe a gelten ab dem 12. April 2014.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 30. Juli 2014

(') Durchführungsverordnung (EU)Nr. 355/2014 der Kommission vom 8. April2014 zur Änderung der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern (ABI.L 106 vom 9.4.2014, S. 15).
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU)Nr. 836/2014 DER KOMMISSION

vom 31. Juli 2014

zur Änderung der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 mit Durchfiihrungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produk-

tion, Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPÄISCHEKOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 ('), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Griinde:

(1) Gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission (2) können nichtökologisch/nichtbiolo-
gisch aufgezogene Junglegehennen von weniger als 18 Wochen vor dem 31. Dezember 2014 unter bestimmten
Bedingungen in eine ökologische/biologische Tierhaltungseinheit eingestellt werden, wenn keine ökologischen/bio-
logischen ]ungtiere zur Verfügung stehen.

(2) Die Ausarbeitung harmonisierter Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion von Junggeflügel auf
EU-Ebene ist kompliziert, da die Standpunkte der betreffenden Partien zu den technischen Anforderungen sehr
unterschiedlich sind. Damit mehr Zeit zur Verfügung steht, um Durchführungsbestimmungen für die Erzeugung
ökologischer/biologischer Junghennen auszuarbeiten, sollte die Ausnahmeregelung über die Verwendung nicht-
ökologischer/nichtbiologischer Junghennen um drei Jahre verlängert werden.

(3) Gemäß Artikel 43 der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 ist für die Kalenderjahre 2012, 2013 und 2014 ausnahms-
weise die Verwendung von bis zu 5 % nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel für Schweine und
Geflügel zulässig.

(4) Die Versorgung mit ökologischem/biologischem Eiweiß reicht auf dem Unionsmarkt qualitativ und quantíta-
tiv nicht aus, um den Futtermittelbedarf von Schweinen und Geflügel in ökologischen/biologischen Betrieben
zu decken. Die Erzeugung ökologischer/biologischer Eiweißpflanzen bleibt weiterhin hinter der Nachfrage
zuriick. Daher empfiehlt es sich, die Ausnahmeregelung über die Verwendung einer begrenzten Menge
nichtökologischer/nichtbiologischer Eiwcißfuttermittel für einen begrenzten Zeitraum zu verlängern.

Artikeli

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entsprechend zu ändern.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Änderung der Verordnung (EG)Nr. 889/2008

Die Verordnung (EG)Nr. 889/2008 wird.wie folgt geändert:

1. In Artikel 42 Buchstabe b wird das Datum ,,31. Dezember 2014" durch das Datum ,,31. Dezember 2017" ersetzt.

2. Artikel 43 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"Der Höchstsatz nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel, der je Zwölfmonatszeitraum für diese Arten
zulässig ist, beträgt 5 % für die Kalenderjahre 2015, 2016 und 2017."

(') ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1. ,
(') Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABl.L 250 vom 18.9.2008, S. 1).
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Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Union auf dem Gebiet des
ökologischen Landbaus - Öko-Landbaugesetz

§ 1 Anwendungsbereich

Dieses Gesetz dient der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von öko-
logischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
(ABI. L 189 vom 22.7.1991, S. 1), die durch die Verordnung (EG) Nr. 967/2008 des Rates
vom 29. September 2008 (ABI. L 264 vom 3.10.2008, S. 1) geändert worden ist, sowie der
zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Eu-
ropäischen Union.

§ 2 Durchführung

(1) Die Durchführung einschließlich der Überwachung der Einhaltung der in § 1 genannten
Rechtsakte, dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen obliegt den nach Landesrecht zuständigen Behörden, soweit nachstehend nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist zuständig für
1. die Zulassung der KontrollsteIlen nach Artikel 27 Abs. 4 Buchstabe b Satz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007,

2. den Entzug der Zulassung nach Artikel 27 Abs. 9 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 nach Maßgabe des § 4 Abs. 5,

3. die Erteilung einer Codenummer an KontrollsteIlen nach Artikel 27 Abs. 10 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007,

4. die Erteilung einer Genehmigung für die Vermarktung von aus Drittländern eingeführten
Erzeugnissen, soweit Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dies vorsehen, sowie

5.die Erteilung einer vorläufigen Zulassung für die Verwendung von Zutaten landwirtschaftli-
chen Ursprungs nach Artikel19 Abs. 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1. Aufgaben nach Absatz 1, ausgenommen die Aufgabe im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1,
ganz oder teilweise auf zugelassene KontrollsteIlen zu übertragen (Beleihung) oder sie daran
zu beteiligen (Mitwirkung),

2. die Voraussetzungen und das Verfahren der Beleihung und der Mitwirkung zu regeln.
Die Landesregierungen sind befugt, die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung
ganz oder teilweise auf andere Behörden des Landes zu übertragen.



§ 3 Kontrollsystem

(1) Vorbehaltlich einer Verordnung nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird das Kontrollverfahren
nach Artikel 27 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
von zugelassenen KontrollsteIlen durchgeführt, soweit die Aufgabenwahrnehmung nicht mit
der Durchführung eines Verwaltungsverfahrens verbunden ist.

(2) Unternehmer, die Erzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 als ökologische/biologische Erzeugnisse
oder Umstellungserzeugnisse direkt an Endverbraucher oder -nutzer abgeben, sind von
dem Einhalten der Pflichten nach Artikel 28 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 freige-
stellt, soweit sie diese Erzeugnisse nicht selbst erzeugen oder erzeugen lassen, aufbereiten
oder aufbereiten lassen, an einem anderen Ort als einem Ort in Verbindung mit der Ver-
kaufsstelle lagern oder lagern lassen oder aus einem Drittland einführen oder einführen las-
sen.

§ 4 Zulassung der Kontrol/stellen und Entzug der Zulassung

(1) Eine KontrollsteIle ist auf Antrag zuzulassen, wenn
1. sie die Anforderungen nach Artikel 27 Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 5 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 erfüllt,
2. sichergestellt ist, dass sie die Kontrollen nach Maßgabe von Artikel 27 Abs. 2, 3 und 12
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ordnungsgemäß durchführt,
3. die für die Zulassung erhobenen Gebühren entrichtet worden sind und
4. sie eine Niederlassung im Inland hat.

(2) Im Falle einer KontrollsteIle mit Sitz oder Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union ist die in diesem Mitgliedstaat erteilte Zulassung im Rahmen des
Verfahrens nach Absatz 1 zu berücksichtigen, Absatz 1 Nr. 4 gilt nicht. 2 Diese KontrollsteIle
muss jedoch nachweisen, dass sie in dem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist und dass sie
über das geeignete Personal und die geeignete Infrastruktur für die Erfüllung der Kontroll-
aufgaben verfügt.

(3) Die Zulassung wird für das gesamte Bundesgebiet erteilt. 2 Auf Antrag kann die Zulas-
sung auf einzelne Länder beschränkt werden.

(4) Die Zulassung kann mit Befristungen, Bedingungen und Auflagen
oder einem Vorbehalt des Widerrufs versehen werden, soweit es die Aufrechterhaltung der
Funktionsfähigkeit des Kontrollsystems oder Belange des Verbraucherschutzes, des Tier-
schutzes oder des Umweltschutzes hinsichtlich der Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1
und 2 erfordern. 2 Unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachträgliche Aufnahme
oder Änderung von Auflagen zulässig.

(5) Die Tätigkeit einer KontrollsteIle wird im Sinne des Artikels 27 Abs. 8 Satz 1 und Abs. 9
Buchstabe a bis d, ausgenommen die Entscheidung über den Entzug ihrer Zulassung, der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 von der zuständigen Behörde des Landes, in dem die Kon-
trollstelle ihre jeweilige Tätigkeit ausübt, überwacht. Stellt die nach Satz 1 zuständige Behör-
de Tatsachen fest, die den Entzug der Zulassung begründen oder die Aufnahme oder Ände-
rung von Auflagen zur Zulassung erforderlich machen können, so hat sie,
1. a) wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit und des Sitzes oder der Nieder-
lassung der KontrollsteIle in demselben Land liegen oder
b) wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit im Inland und des Sitzes oder der
Niederlassung der KontrollsteIle in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
liegt, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung unter Mitteilung dieser Tatsachen



zu ersuchen, ein Verfahren zum Entzug der Zulassung oder zur Aufnahme oder Änderung
von Auflagen einzuleiten oder,
2. wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit und des Sitzes oder der Niederlas-
sung der KontrollsteIle in unterschiedlichen Ländern liegen, der zuständigen Behörde des
Landes, in dem der Sitz oder die Niederlassung der KontrollsteIle liegt, die Tatsachen mit-
zuteilen.
Gelangen der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Sitz oder die Niederlassung der
KontrollsteIle liegt, Tatsachen nach Satz 2 Nr. 2 zur Kenntnis, so hat sie die Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung unter Mitteilung dieser Tatsachen zu ersuchen, ein Verfah-
ren zum Entzug der Zulassung oder zur Aufnahme oder Änderung von Auflagen einzuleiten.

(6) Hat die nach Absatz 5 Satz 1 zuständige Behörde Tatsachen im Sinne des Absatzes 5
Satz 2 festgestellt, so kann sie der KontrollsteIle bis zur unanfechtbaren Entscheidung der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in einem Verfahren nach Absatz 5 Satz 2
oder 3 die Ausübung der betroffenen Kontrolltätigkeit in ihrem Land vorläufig untersagen. Die
Anfechtung der vorläufigen Untersagung hat keine aufschiebende Wirkung. Die nach Absatz
5 Satz 1 zuständige Behörde unterrichtet die Überwachungsbehörden der Länder und die
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung über eine Anordnung nach Satz 1. Die
KontrollsteIle hat die Untersagung unverzüglich den von ihr in dem betroffenen Land kontrol-
lierten Unternehmen anzuzeigen.

§ 5 Pflichten der KontrollsteIlen

(1) Die KontrollsteIle ist verpflichtet, die Tätigkeit jedes Unternehmers im Sinne des Artikels
28 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des § 6 Abs. 2 gegen angemessene Ver-
gütung in ihre Kontrollen einzubeziehen, soweit der Unternehmer die Einbeziehung verlangt
und seine Tätigkeit in dem Land ausübt, in dem die KontrollsteIle zugelassen ist. 2 Die nach
Landesrecht zuständige Behörde kann auf Antrag der KontrollsteIle eine Ausnahme von der
Verpflichtung nach Satz 1 zulassen, soweit
1. die KontrollsteIle zur Gewährleistung objektiver und wirksamer Kontrollen ein berechtigtes
Interesse hat, die Tätigkeit des Unternehmens nicht in ihre Kontrollen einzubeziehen und
2. das Durchführen der Kontrollen für das Unternehmen durch eine andere KontrollsteIle
sichergestellt ist.

------- --- -----

(2) Die KontrollsteIle hat ein Verzeichnis der in ihre Kontrolle einbezogenen Unternehmen
nach Maßgabe der Sätze 3 und 4 zu führen und der Öffentlichkeit im Internet zugänglich zu
machen.
Die KontrollsteIle hat jede Änderung unverzüglich, spätestens am Tage nach dem Wirksam-
werden einer Änderung, in dem Verzeichnis einzutragen und zeitgleich nach Maßgabe der
Sätze 3 und 4 zu veröffentlichen. 3 Das Verzeichnis muss folgende Angaben enthalten:

1. Name und Anschrift des Unternehmens,

2. eine diesem Unternehmen durch die KontrollsteIle zugeordnete alphanumerische Identifi-
kationsnummer,

3. Name und Codenummer der KontrollsteIle nach Artikel 27 Absatz 10 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007,

4. Art der Tätigkeit des Unternehmens nach Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007. .

Darüber hinaus muss das Verzeichnis die Angaben, die in den Bescheinigungen nach Artikel
29 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu machen sind,
enthalten und diese nach dem Muster in Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der



Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Pro-
duktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1), die zuletzt durch die
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 505/2012 (ABI. L 154 vom 15.6.2012, S. 12, L 359 vom
29.12.2012, S. 77) geändert worden ist, abbilden. Weitere Angaben darf das Verzeichnis
nicht enthalten. Die KontrollsteIle ist verpflichtet, die Abschriften oder Kopien der von ihr für
ein Unternehmen ausgestellten Bescheinigungen ab dem Datum ihrer Ausstellung fünf Jahre
aufzubewahren und fünf Jahre im Internet verfügbar zu machen und anschließend jeweils
unverzüglich - bei Speicherung in elektronischer Form automatisiert - zu löschen.
Aufbewahrungs- und Veröffentlichungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

(3) Die KontrollsteIlen erteilen einander die für eine ordnungsgemäße Durchführung der in §
1 genannten Rechtsakte und dieses Gesetzes notwendigen Auskünfte.
Stellt eine KontrollsteIle bei ihrer Tätigkeit Unregelmäßigkeiten oder Verstöße der in Artikel
30 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 genannten Art fest, so unterrichtet sie hiervon
unverzüglich die für den Ort der Tätigkeit des betroffenen Unternehmens nach Landesrecht
zuständige Behörde. Soweit eine KontrollsteIle im Rahmen der von ihr durchgeführten Kon-
trollen Tatsachen feststellt, die einen hinreichenden Verdacht auf Unregelmäßigkeiten oder
Verstöße der in Satz 2 genannten Art begründen, der ein nicht von der KontrollsteIle kontrol-
liertes Unternehmen betrifft, so teilt die KontrollsteIle die Tatsachen unverzüglich der Kon-
trollstelle mit, deren Kontrolle das betroffene Unternehmen untersteht. Handelt es sich im
Falle des Satzes 3 um ein Unternehmen mit Sitz im Ausland, so unterrichtet die KontrollsteIle
auch die für den Ort der Tatsachenfeststellung nach Landesrecht zuständige Behörde über
die den Verdacht begründenden Tatsachen.

(4) Beabsichtigt eine Kontrollstelle. ihre Tätigkeit - auch im Falle einer Insolvenz - einzu-
stellen, unterrichtet sie hiervon
1. spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende ihrer Tätigkeit oder
2. im Falle eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich
die von ihr kontrollierten Unternehmen, die nach Landesrecht für den Ort der Tätigkeit der
Unternehmen zuständigen Behörden sowie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung. Die KontrollsteIle darf, soweit insolvenzrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen,
ihre Tätigkeit erst einstellen, wenn für alle von ihr kontrollierten Unternehmen das weitere
Durchführen der Kontrollen sichergestellt ist.

§ 6 Vorschriften für gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen

(1) Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der zu deren Durchführung er-
lassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union sind auf
Arbeitsgänge in gewerbsmäßig betriebenen, gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen
im Sinne des Artikels 2 Doppelbuchstabe aa der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 anzuwen-
den, wenn hierbei Erzeugnisse im Sinne des Artikels 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 aufbereitet werden, die mit Bezug auf die ökologische oder biologische Produktion
im Sinne des Artikels 23 Abs. 1 Satz 1 oder 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gekenn-
zeichnet und in den Verkehr gebracht werden.

(2) Unternehmer, die gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen im Sinne des Absatzes 1
gewerbsmäßig betreiben, stehen Unternehmern im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
gleich. .

(3) Erzeugnisse nach Absatz 1 dürfen mit Bezug auf die ökologische oder biologische Pro-
duktion nur in den Verkehr gebracht werden, wenn die Voraussetzungen für die Bezugnah-



§ 7 Mitwirkung der Zollbehörden

me auf die ökologische oder biologische Produktion nach Artikel 23 Abs. 2 Satz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 erfüllt sind.

(4) Abweichend von Absatz 3 dürfen Erzeugnisse nach Absatz 1 auch dann in den Verkehr
gebracht werden, wenn bei der Kennzeichnung dieser Erzeugnisse Bezeichnungen mit Be-
zug auf die ökologische oder biologische Produktion verwendet werden, die sich auf die zur
Zubereitung aller Speisen verwendeten landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe oder Zutaten
einer Art oder einzeln zubereitete Komponenten zusammengesetzter Gerichte beziehen,
soweit diese Ausgangsstoffe, Zutaten oder Komponenten die Vorschriften der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 und der zu deren Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaft oder der Europäischen Union erfüllen.

(1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von ihm bestimmten Zolldienststellen wir-
ken bei der Überwachung der Einfuhr von nach Artikel 23 Abs. 1 und 4 Satz 1 in Verbindung
mit Artikel 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gekennzeichneten Erzeugnissen aus
Drittländern mit. Die genannten Behörden können

1. Sendungen der in Satz 1 genannten Art sowie deren Beförderungsmittel, Behälter, Lade-
und Verpackungsmittel zur Überwachung anhalten,

2. den Verdacht von Verstößen gegen Verbote und Beschränkungen nach der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 oder nach den zu deren Durchführung erlassenen Rechtsakten der Euro-
päischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union, der sich bei der Abfertigung ergibt,
den nach Landesrecht zuständigen Behörden sowie der Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung mitteilen,

3. in den Fällen der Nummer 2 anordnen, dass die Sendungen der in Satz 1 genannten Art
auf Kosten und Gefahr des Verfügungsberechtigten der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde vorgeführt werden.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten des Verfahrens nach Absatz 1 zu
regeln. 2 Es kann dabei insbesondere Pflichten zu Anzeigen, Anmeldungen, Auskünften und
zur Leistung von Hilfsdiensten sowie zur Duldung der Einsichtnahme in Geschäftspapiere
und sonstige Unterlagen und zur Duldung von Besichtigungen und von Entnahmen unent-
geltlicher Muster und Proben vorsehen.

§ 8 Überwachung

(1) Unternehmer im Sinne des Artikels 28 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des
§ 6 Abs. 2, natürliche und juristische Personen und nicht rechtsfähige Personenvereinigun-
gen, die nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 gekennzeichnete Erzeugnisse erzeugen, aufbereiten, lagern, ein-
führen, ausführen, innergemeinschaftlich verbringen oder in den Verkehr bringen, sowie
KontrollsteIlen im Sinne des § 3 Abs. 1 haben den zuständigen Behörden auf Verlangen die
Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der den zuständigen Behörden durch dieses
Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben erforderlich sind.

(2) Personen, die von der zuständigen Behörde beauftragt sind, dürfen im Rahmen des Ab-
satzes 1 Betriebsgrundstücke, Geschäfts- oder Betriebsräume, Verkaufseinrichtungen oder



Transportmittel des Auskunftspflichtigen während der Geschäfts- oder Betriebszeit betreten
und dort
1. Besichtigungen vornehmen,
2. Proben gegen Empfangsbescheinigung ohne Entschädigung entnehmen,
3. Geschäftsunterlagen einsehen und prüfen.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 ist auf Verlangen des Betroffenen ein Teil der Probe oder, falls
diese unteilbar ist, eine zweite Probe amtlich verschlossen und versiegelt zurückzulassen.
Diese Probe ist vom Betroffenen sachgerecht zu lagern und aufzubewahren.

(3) Der Auskunftspflichtige hat die Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 zu dulden und auf
Verlangen die zu besichtigenden Erzeugnisse selbst oder durch andere so darzulegen, dass
die Besichtigung ordnungsgemäß vorgenommen werden kann, selbst oder durch andere die
erforderliche Hilfe bei Besichtigungen und Probenahme zu leisten sowie die geschäftlichen
Unterlagen zur Einsichtnahme und Prüfung vorzulegen.

§ 10 Gebühren und Auslagen

(4) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 9 Datenübermittlung, Außenverkehr

(1) Die zuständigen Behörden erteilen einander die zur Überwachung der KontrollsteIlen
notwendigen Auskünfte. 2Stellt eine Behörde Mängel im Sinne des Artikels 27 Abs. 8 Satz 2
und 3 und Abs. 9 Buchstabe a bis d der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bei der Durchführung
der von einer KontrollsteIle wahrzunehmenden Aufgaben fest, so unterrichtet sie hiervon
unverzüglich die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

(2) Der Verkehr mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der Europäi-
schen Kommission, insbesondere die Unterrichtung nach Artikel 30 Abs. 2 Satz 1 und 2 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über festgestellte Unregelmäßigkeiten oder Verstöße oder
die Mitteilungen nach Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, obliegt dem Bundesmi- .
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 2 Es kann diese Befugnis
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung übertragen. 3 Ferner kann es diese Befugnis durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den übertragen.

(1) Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der zuständigen Behörden, die nach
den Artikeln 27 und 30 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu Kontroll- und Überwachungs-
zwecken vorzunehmen sind, sowie für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach
§ 2 Abs. 2 können kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben werden.

(2) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird er-
mächtigt, für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach § 2 Abs. 2 im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände, die Gebührenhöhe und die Ausla-
generstattung zu bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen.



§ 11 Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit dies zur
Durchführung der in § 1 genannten Rechtsakte erforderlich ist,

1. die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen im ökologischen/biologischen Landbau für
die Zwecke nach Artikel 16 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu regeln,

2. die erforderlichen Maßnahmen im Sinne des Artikels 23 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 zu treffen, um die Einhaltung des Artikels 23 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
sicherzustellen,

3. nähere Bestimmungen zu den Meldungen nach Artikel 28 Abs. 1 Buchstabe a der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 zu erlassen,

4. nähere Einzelheiten bezüglich der Unterstützung der Europäischen Kommission bei der
Überwachung der anerkannten Kontrollbehörden und KontrollsteIlen in Drittländern nach
Artikel 32 Abs. 2 Satz 7 und Artikel 33 Abs. 3 Satz 8 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 so-
wie bei der Überwachung der anerkannten Drittländer nach Artikel 33 Abs. 2 Satz 6 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 zu regeln,

5. nähere Bestimmungen zu den Übergangsmaßnahmen gemäß Artikel 40 zu erlassen, so-
weit das Gemeinschafts- oder das Unionsrecht dies erfordert,

6. die näheren Einzelheiten über die Voraussetzungen sowie das Verfahren der Zulassung
nach § 4 Abs. 1 bis 4 sowie das Verfahren des Entzugs der Zulassung nach § 4 Abs. 5 Satz
2 und 3 zu regeln,

7. nähere Einzelheiten zu den Pflichten der KontrollsteIlen nach § 5 Absatz 2 zu regeln.

(2) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ferner
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. Verweisungen auf Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie der zu ihrer
Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäi-
schen Union in diesem Gesetz zu ändern, soweit es zur Anpassung an Änderungen dieser
Vorschriften erforderlich ist,

2. Vorschriften dieses Gesetzes zu streichen oder in ihrem Wortlaut einem verbleibenden
Anwendungsbereich anzupassen, soweit sie durch den Erlass entsprechender Vorschriften
in Verordnungen der Europäischen Union unanwendbar geworden sind.

§ 12 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer gegen die
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeug-
nissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABI. EU Nr. L 189 S. 1) ver-
stößt, indem er

1. eine in Artikel 23 Abs. 1 Satz 1 oder 2 genannte Bezeichnung in der Verkehrsbezeichnung
eines Erzeugnisses nach Artikel 1 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe b verwendet, obwohl die Anfor-
derungen des Artikels 23 Abs. 4 Satz 1 Buchstabe a nicht erfüllt werden,



2. entgegen Artikel 23 Abs. 2 Satz 1 eine Bezeichnung nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 1 oder 2
bei der Kennzeichnung oder Werbung oder in den Geschäftspapieren für ein Erzeugnis ver-
wendet, das die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nicht erfüllt,

3. entgegen Artikel 23 Abs. 2 Satz 2 eine Bezeichnung oder Kennzeichnungs- oder Werbe-
praktiken verwendet, die den Verbraucher oder Nutzer irreführen können, oder

4. entgegen Artikel 23 Abs. 3 eine Bezeichnung nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 1 oder 2 für ein
Erzeugnis verwendet, das eine dort genannte Kennzeichnung oder einen dort genannten
Hinweis tragen muss.

(2) Ebenso wird bestraft, wer entgegen § 6 Abs. 3 ein Erzeugnis in den Verkehr bringt.

§ 13 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 12 bezeichneten Handlungen fahrlässig be-
geht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 verstößt, indem er
vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine in Artikel 23 Abs. 1 Satz 1 oder 2 genannte Bezeichnung im Verzeichnis der Zutaten
und im selben Sichtfeld wie die Verkehrsbezeichnung eines Erzeugnisses nach Artikel 1
Abs. 2 Satz 1 Buchstabe b verwendet, obwohl die Anforderungen des Artikels 23 Abs. 4 Satz
1 Buchstabe c nicht erfüllt werden,

3. entgegen Artikel 23 Abs. 4 Satz 1 Buchstabe b eine Bezeichnung nach Artikel 23 Abs. 1
Satz 1 oder 2 nicht nur im Verzeichnis der Zutaten verwendet,

2. eine in Artikel 23 Abs. 1 genannte Bezeichnung verwendet, obwohl die Anforderungen des
Artikels 24 Abs. 1 Satz 1 nicht erfüllt werden,

4. entgegen Artikel 27 Abs. 5 Buchstabe d eine Mitteilung auf Ersuchen der Behörde nicht,
nicht richtig oder nicht vollständig macht oder die Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

5. entgegen Artikel 28 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3 oder
einer Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 dieses Gesetzes, eine Meldung' nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder

6. entgegen Artikel 28 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3, sein
Unternehmen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig dem Kontrollsystem nach Artikel 27
unterstellt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,

1a. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 2 eine Änderung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig einträgt,

2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 2 oder 4 oder Abs. 4 Satz 1 die zuständige Behörde, ein Unter-
nehmen oder die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet,



3. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,

4. entgegen § 8 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig erteilt oder

5. entgegen § 8 Abs. 3 eine Maßnahme nicht duldet, ein Erzeugnis nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig darlegt, die erforderliche Hilfe nicht oder nicht rechtzeitig leistet oder eine
Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu
dreißigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro
geahndet werden.

§ 13 Abs. 3 Nr. 1a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 G v. 7.9.201313563 mWv 1.12.2013

§ 14 Einziehung

Ist eine Straftat nach § 12 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 13 Abs. 1, 2 oder 3 began-
gen worden, so können Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die Ordnungswidrigkeit
bezieht, und Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder
bestimmt gewesen sind, eingezogen werden. 2 § 74a des Strafgesetzbuchs und § 23 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.

§ 15 Übergangsvorschriften

KontrollsteIlen, die am 31. Dezember 2008 nach § 4 Abs. 1 des Ökolandbaugesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2005 (BGB/. IS. 2431), das durch Artikel205
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGB/. IS. 2407) geändert worden ist, zugelassen
waren, gelten als vorläufig nach § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes zugelassen. 2 Die vorläufige
Zulassung erlischt,

1. wenn nicht bis zum Ablauf des 31. Juli 2010 die Erteilung der Zulassung beantragt wird
oder

2. im Falle rechtzeitiger AntragsteIlung mit Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung
über den Antrag. Abweichungen von den in § 4 Abs. 5 Satz 2 und 3 und § 9 Abs. 1 Satz 2
enthaltenen Regelungen des Verwaltungsverfahrens durch Landesrecht sind ausgeschlos-
sen.


